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„2020 – das Jahr des Lernens“ 
 

 
    Foto: Foto Flausen 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
das Jahr 2020 war eine Bewährungsprobe für das 
ganze Land, für unser Gesundheits- und Sozialsys-
tem, für die Gesellschaft. Wir haben in den ver-
gangenen Monaten viel gestemmt, dazugelernt, 
nachgedacht, reagiert, Notbremsen gezogen und 
Hilfsprogramme gestartet. Wir haben zusammen-
gehalten - und dadurch viel geschafft.  
 
Nur durch viele engagierte Menschen im Sozialbe-
reich haben wir in Salzburg ein sicheres und eng-
maschiges Netz, das über viele Jahre gewachsen ist 
und standhält, wenn andere Pfeiler wegbrechen. 
Wir wissen heute: Es hält vielen Widerständen und 
Belastungsproben stand. Und es ist deswegen so 
stabil, weil es flexibel ist, weil es stets weiter-
wächst und sich neuen Begebenheiten anpasst. So 
wurden während der Pandemie innerhalb kürzester 
Zeit gemeinsam zahlreiche neue Angebote ge-
schaffen.  
 
Mit voller Kraft voraus 
Daher möchte ich mich bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in der Sozialabteilung herzlich für 
ihren ununterbrochenen Einsatz bedanken. Jede 
und jeder Einzelne hat in diesem Ausnahmezustand 
unglaublich viel geleistet. Im Sozialressort gab es 
hohe Berge zu bezwingen: die Absicherung der 
Pflege, die Verteilung von Schutzausrüstungen, 
den Schutz unserer vulnerablen Gruppen. Die Sozi-
alabteilung stand permanent als Anlaufstelle und 
Drehscheibe bereit, um die Versorgung der Einrich-
tungen mit Schutzmaterial und Informationen zu 
Präventionskonzepten zu koordinieren und aktu-
elle gesetzliche Vorgaben des Bundes umgehend zu 
kommunizieren. Wir intensivierten unsere Koope-
ration mit den Trägern, regelmäßige Telefonate 
mit den Heimleitungen waren für uns eine zentrale 

Grundlage wie auch der Austausch mit den Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern. Das ganze Jahr 
2020 war für mich der Beweis dafür: Salzburg hält 
zusammen, vor allem wenn es darauf ankommt.  
 
Was wir neu realisiert haben 
Wir haben seit Oktober 2020 ein neues Angebot der 
Angehörigenentlastung realisieren können. Inzwi-
schen haben wir knapp 100 pflegende Angehörige, 
die regelmäßig durch eine Betreuungskraft entlas-
tet werden, und wir hoffen, dass es noch mehr 
werden, die dieses Angebot in Anspruch nehmen.  
 
Auch ein Zusatzangebot für obdachlose Menschen 
musste kurzfristig aufgebaut werden, da die Covid-
Vorgaben den "Normalbetrieb" nicht zugelassen ha-
ben. Wir konnten von November 2020 bis Juni 2021 
obdachlose Menschen im Hostel Wolfgang‘s rund 
um die Uhr versorgen und betreuen. 181 Menschen 
nutzten das Angebot.  
 
Das Jahr 2020 hat uns viel vor Augen gehalten und 
bewiesen, dass wir ein stabiles Sozialsystem ha-
ben. Wir haben Stärke bewiesen und unser Sozial-
system ebenfalls. Aus dieser Pandemie gehen wir 
gestärkt hervor. Jetzt geht es darum, diese Stärke 
zu nutzen und unsere Hilfsangebote und Unterstüt-
zungen weiterzuentwickeln. 
 
 
 
Ihr  
 
 
 
 
 
Dr. Heinrich Schellhorn 
Landeshauptmann-Stellvertreter, Sozialreferent 
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„Ein Balanceakt zwischen bestmöglichem 
Schutz und Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben“  
 

  Foto: Land Salzburg 

März 2020: Die gesamte Welt plötzlich im Ausnah-
mezustand, unsere Alltags-Routine unterbrochen, 
ein Lockdown nach dem anderen und die Angst vor 
einem unbekannten Virus.  
 
Das vergangene Jahr im Zeichen der Covid-19-Pan-
demie war geprägt von einer immensen Kraftan-
strengung der ganzen Gesellschaft und stellte auch 
den gesamten Sozialbereich vor enorme Herausfor-
derungen. Dabei war die Abteilung 3 - Soziales mit 
all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stets 
bemüht, in enger Zusammenarbeit mit ihren Part-
nerinnen und Partnern im Sozial- und Gesundheits-
bereich, den Bezirksverwaltungsbehörden, Bund 
und Gemeinden, die Gesundheit aller, allen voran 
der besonders gefährdeten Menschen, bestmöglich 
zu schützen.  
 
Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, war 
es notwendig, Sozialkontakte zu reduzieren, weite 
Teile des öffentlichen Lebens einzuschränken und 
die allgemeinen verordneten Maßnahmen, wie 
auch die Schutz-und Hygienemaßnahmen, so rasch 
als möglich umzusetzen. Besonders gefordert wa-
ren Seniorenheime und Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen – die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter standen oft am Rande der Belast-
barkeit. Es wurden organisatorische und bauliche 
Maßnahmen gesetzt, gemeinsam Hygienekonzepte 
erstellt und Schutzmaterial besorgt. 
 
Und auch jene Menschen, die schon vor der Pande-
mie auf Hilfe angewiesen waren, brauchten in der 
Covid-19-Krise noch mehr Unterstützung als bisher. 
Auch hier war es wichtig, entsprechende Angebote 
zu schaffen und zu handeln. Das passierte etwa 
durch zusätzliche Sach- und Geldleistungen, den 

Ausbau von Covid-19-Hilfsangeboten oder der Um-
stellung von persönlichen auf telefonische und di-
gitale Beratungen.  
 
Der vorliegende Sozialbericht 2020 gibt nicht nur 
einen Überblick über die erbrachten Leistungen, 
sondern auch Einblicke in die verschiedenen Berei-
che, die vielfach geprägt waren von einem Balan-
ceakt zwischen bestmöglichen Gesundheitsschutz 
und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  
 
Der Bericht zeichnet auch das Bild eines ganz be-
sonderen Jahres, das nur durch Zusammenhalt, 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an neue Situ-
ationen gut bewältigt werden konnte. Der ständige 
Austausch und die gute Zusammenarbeit mit den 
Gesundheits- und Sanitätsbehörden, dem Krisen-
stab des Landes sowie Covid-Board, den Bezirks-
verwaltungsbehörden, Gemeinden, Trägern, Verei-
nen und Organisationen machten dies möglich. 
 
Für diese Zusammenarbeit möchte ich mich bei al-
len Partnerinnen und Partnern sowie allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung 3 – So-
ziales herzlich bedanken! 
 

 
DSA Mag. Andreas Eichhorn MBA 
Leiter Abteilung 3 – Soziales 
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Zusammenfassung 

Der vorliegende Bericht gibt zu Beginn einen kur-
zen Einblick über einige relevante Rahmenbedin-
gungen des Sozialbereichs, bevor umfassender und 
mit Daten und Zahlen hinterlegt über die einzelnen 
Bereiche der Abteilung 3 – Soziales informiert wird. 
Den Abschluss bildet ein Überblick über die budge-
täre Situation des Sozialbereichs im Land Salzburg. 
 

Der Sozialbericht wurde durch die Abteilung 3 - So-
ziales in Zusammenarbeit mit der Landesstatistik 
Salzburg erstellt. Die nachfolgende Zusammenfas-
sung der einzelnen Kapitel verschafft einen ra-
schen Überblick über die wesentlichsten Verände-
rungen und einen Einblick in die Leistungen des So-
zialbereichs: 

 
 

Kapitel Mindestsicherung und wirtschaftliche Hilfen 
 
Fallzahlen leicht rückläufig 
 
Der Rückgang der durch Mindestsicherung unter-
stützten Bedarfsgemeinschaften setzte sich im 
Jahr 2020 fort (4.124, rund 6,3 % weniger als im 
Vorjahr). Auch die Zahl der unterstützten Personen 
ging von 2019 auf 2020 landesweit um 6,3 % auf 
7.150 Personen zurück.  
 
In allen sechs Salzburger Bezirken bezogen weniger 
Personen Mindestsicherung, wobei der Rückgang 
im Bezirk Tamsweg mit 2,1 % am geringsten und im 
Bezirk Hallein mit 9,4 % am höchsten ausfiel. 
 
In der Stadt Salzburg wurden 27 von 1.000 Perso-
nen finanziell unterstützt. Dies ist ein deutlich hö-
herer Wert als in den anderen Bezirken. Hier bezo-
gen je 1.000 Einwohnerinnen beziehungsweise Ein-
wohner zwischen fünf (Tamsweg) und neun (Hal-
lein) Personen Bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung. 

In den vergangenen Jahren wurde die Mindestsi-
cherung stärker von Frauen bezogen. Der Rückgang 
von 2019 auf 2020 fiel bei Frauen mit 6,2 % aller-
dings ähnlich hoch aus wie bei Männern mit 6,3 %. 
Mehr als die Hälfte der Mindestsicherungsbezie-
henden war zwischen 21 und 60 Jahre alt, mehr als 
jede dritte Person war jünger als 21 Jahre, älter 
als 60 Jahre war rund jede zehnte. 
 
Im Jahr 2020 besaß die Hälfte der Mindestsiche-
rungsbeziehenden die österreichische Staatsbür-
gerschaft. Etwa 6 % waren Angehörige von Staaten 
der Europäischen Union, des Europäischen Wirt-
schaftsraums beziehungsweise der Schweiz. Die 
verbleibenden Personen waren Drittstaatsangehö-
rige, in der Mehrheit Asylberechtige. Von 2019 auf 
2020 zeigte sich ein Rückgang bei Personen mit ös-
terreichischer Staatsbürgerschaft von 6,4 % und bei 
Personen aus Drittstaaten von 6,7 %. Den stärksten 
Rückgang gab es mit 8,3 % bei Asylberechtigten. 

 

Durch Bedarfsorientierte Mindestsicherung unterstützte Personen 
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Die durch die Covid-19-Pandemie verursachten 
wirtschaftlichen Probleme führten kurzfristig zu 
einer Häufung von Anfragen beziehungsweise An-
tragstellungen. Dem wurde mit mehr Informations-
angeboten Rechnung getragen. Weiters wurden – 
im Zusammenwirken mit dem Bund - zusätzliche fi-
nanzielle Hilfestellungen für Mindestsicherungs-
Beziehende bereitgestellt.  
 

Für Menschen ohne festen Wohnsitz wurde eine 
weitere Unterkunft geschaffen, da in den beste-
henden Einrichtungen aufgrund der Covid-beding-
ten Schutz- und Hygienevorschriften die Anzahl der 
Plätze reduziert werden musste. Zusätzlich war 
hier auch ein Quarantänebereich vorgesehen. 
 
 

 
 

Kapitel Pflege und Betreuung 
 
Ein Jahr unter dem Zeichen von Covid-19 
 
Beginnend mit dem Frühjahr 2020 stand das Jahr 
unter dem Zeichen von Covid-19. Neue Herausfor-
derungen kamen auf die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie Bewohnerinnen und Bewohner be-
ziehungsweise Klientinnen und Klienten in der 
Pflege und Betreuung zu. Systeme mussten flexibel 
angepasst werden, um die pflegebedürftigen Per-
sonen bestmöglich zu schützen. Eine neue Art Nor-
malität musste gefunden werden. Nähere Details 
dazu finden sich im Schwerpunktabschnitt 4.8. 
 
Ausbau, Entwicklung und Qualitätssicherung 
Begonnene Entwicklungen wie Um- beziehungs-
weise Neubauten von Seniorinnen- und Senioren-
Wohnhäusern wurden weitergeführt. Auch drei 
neue Tageszentren eröffneten im Jänner 2020. Er-
gänzend dazu verfolgten die mobilen Dienste den 
begonnenen Weg „mobil vor stationär“ weiter. 
 
Ein neuer mobiler Dienst zur Entlastung von pfle-
genden Angehörigen konnte mit Oktober 2020 rea-
lisiert werden. Neben den bereits bestehenden 
mobilen Diensten der Haushaltshilfe und Hauskran-
kenpflege kann dieser Dienst in Anspruch genom-
men werden, um pflegende Angehörige eine Aus-
zeit von der Pflege und Betreuung zu ermöglichen. 
Diese drei mobilen Dienste ergänzen das Angebot 
für Pflege zu Hause neben den bestehenden Tages-
zentren, welche im Jahr 2020 ausgebaut wurden. 
Es stehen somit 23 zusätzliche Plätze in Tageszen-
tren zur Verfügung. Im Jahr 2020 gab es in Summe 
29 Tageszentren im Bundesland Salzburg, weitere 
sind bereits in Planung.  
 
 

In den vergangenen fünf Jahren blieb das Angebot 
an Plätzen in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäu-
sern relativ konstant. Allerdings wurden auch im 
Jahr 2020 fünf Seniorinnen- und Seniorenwohnhäu-
ser baustrukturell saniert beziehungsweise erneu-
ert, um ein familiäreres Umfeld für die Bewohne-
rinnen und Bewohner zu gestalten. Beispielsweise 
sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Wohneinhei-
ten rund um einen zentralen Bereich angeordnet 
werden mit dem Ziel kleinere Einheiten zu schaf-
fen. 
 
Ergänzend zu kleinen Anpassungen wurde ein Seni-
orinnen- und Seniorenwohnhaus an einem neuen 
Standort nach dem Hausgemeinschaftsmodell kom-
plett neu errichtet und im Jahr 2020 eröffnet. Dar-
über hinaus wurde beispielsweise in einem Senio-
rinnen- und Seniorenwohnhaus eine Demenzstation 
und ein Demenzgarten errichtet. Weitere Planun-
gen für Sanierungen, Erweiterungen beziehungs-
weise Neubauten wurde ergänzend dazu im Jahr 
2020 begonnen. 
 

Zusätzlich zu den genannten Angeboten bietet die 
Pflegeberatung des Landes Salzburg seit mehr als 
zehn Jahren flächendeckend kostenlose, individu-
elle und serviceorientierte Beratung und Unter-
stützung in allen Fragen zum Thema Pflege an. Die 
durch die Beratung erzielte Optimierung des Pfle-
gesettings soll sich positiv auf die Lebensqualität 
von Pflegebedürftigen und Angehörigen auswirken. 
Neben Fachlichkeit und Erfahrung der Mitarbeite-
rinnen des Landes sind die Objektivität und Unab-
hängigkeit der Beratung ein wesentlicher Vorteil. 
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Kapitel Leistungen für Menschen mit Behinderungen 
 

Kontinuität in den Wohn- und Tagesbetreuungsangeboten, Verzögerungen beim Ausbau 
weiterer Leistungsangebote und Wohnplätze 
 
Auswirkungen Covid-19-Pandemie 
In der Covid-19-Krise des Jahres 2020 hat sich ge-
zeigt, dass gerade Menschen mit Behinderungen 
und ihre Angehörigen besonders verunsichert wa-
ren.  
 
Personen mit Behinderungen haben sich vermehrt 
in das häusliche System zurückgezogen und vor al-
lem in der ersten Phase der Krise weniger Anträge 
auf Leistungen der Teilhabe gestellt und auch Be-
treuungsplätze nicht in Anspruch genommen. Die 
Träger, die im Auftrag des Landes Leistungen an-
bieten, waren gefordert, die Betreuungsstrukturen 
für alle aktiv betreuten Personen aufrecht zu er-
halten und gleichzeitig ihre Betreuungssysteme 
den gesetzlich vorgegebenen Maßnahmen anzupas-
sen. Das hat bedeutet, dass Strukturen umorgani-
siert werden mussten (beispielsweise Gruppen ver-
kleinern, Teamsplittings vornehmen, etc.) oder 
Leistungsangebote temporär reduziert werden 
mussten, um das Ansteckungsrisiko in den Einrich-
tungen so gering als möglich zu halten. Dort, wo 
keine familiären Systeme mehr vorhanden sind  
oder diese Systeme die Betreuung nicht alternativ 
übernehmen konnten, war es umso bedeutender, 
dass die Einrichtungen weiterhin und in vollem Um-
fang die Betreuungsangebote aufrecht hielten. 
 

Die Covid-19-Situation führte aber auch dazu, dass 
Menschen mit Behinderungen aufgrund einer mög-
lichen Ansteckungsgefahr Leistungen wie Kurzzeit-
betreuungen, Beschäftigungsprojekte oder Freizei-
taktivitäten nicht im sonst üblichen Ausmaß in An-
spruch genommen haben. 
 
Geprägt war das Jahr 2020 daher von einem per-
manenten Covid-19-Krisenmanagement, Erstel-
lung, Überarbeitung und Umsetzung von Präven-
tions-, Hygiene- und Schutzkonzepten, Betreuung 
von covid-19-erkrankten Personen und Sicherstel-
lung von damit zusammenhängenden behördlichen 
Quarantäne- und Absonderungsregelungen, lau-
fende Anpassung von Betreuungskonzepten an die 
geänderten Situationen, Beschaffung von Schutz-
ausrüstung usw. Zudem war es notwendig, den 
Spagat zwischen fachlichen Anforderungen an die 
Betreuung (Selbstbestimmung, soziale Teilhabe, 
Autonomie) und Gesundheitsschutz und Reduzie-
rung von Kontakten zu meistern, ohne in die per-
sönliche Sphäre der Menschen mit Behinderungen 
zu stark einzugreifen oder Beschränkungen zu set-
zen.  
 
 
 

 
Ausgewählte Leistungen für Menschen mit Behinderungen 
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Kernbereiche Wohnen/Werkstätten 
Seit 2015 wurden die Wohnplätze im Bereich der 
Teilhabe/Behindertenhilfe kontinuierlich ausge-
baut. 2020 nahmen 907 Menschen mit kognitiven 
und mehrfachen Behinderungen einen Wohnplatz 
in Anspruch – 30 weniger als im Vorjahr trotz einer 
2020 leicht gestiegenen Zahl an Wohnplätzen so-
wohl beim teil- und mobil- als auch beim vollbe-
treuten Wohnen. Der Rückgang dürfte daher wohl 
mit der in diesem Bericht erstmals erfolgten Zu-
sammenlegung der Darstellung der Angebote des 
Wohnens mit und ohne Tagesstruktur seine Ursa-
che haben (siehe Abschnitt 5.3.6). Auch bei den 
Wohnangeboten für Menschen mit psychischen Er-
krankungen gab es auch 2020 wieder ein deutliches 
Plus bei den Fallzahlen (327 Leistungsempfängerin-
nen und -empfänger), bedingt durch die Auswei-
tung dieser Leistungen in den vergangenen Jahren 

Pflegerische Betreuung an den Schulen  
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die zum 
Schulbesuch pflegerische Betreuungsstunden be-
nötigen ist seit dem Jahr 2015 kontinuierlich ange-
stiegen. Im Schuljahr 2019/20 wurden 5.032 Pfle-
gestunden/Woche bewilligt, ein Plus von 9,3 % ge-
genüber dem Vorjahr. Die Zahl der betreuten Schü-
lerinnen und Schüler stieg auf 544 (an insgesamt 
78 Schulstandorten). 
 
Ausbau der Persönlichen Assistenz 
Seit dem Ende des Pilotprojekts 2019 wird die Per-
sönliche Assistenz kontinuierlich ausgebaut. Es 
stieg nicht nur die Zahl der Personen, die Assistenz 
beziehen (von 19 Personen 2019 auf 28 Personen 
2020), sondern auch die Zahl der Assistenzstunden 
auf insgesamt 68.946 im Jahr 2020. 

 
 
 

Kapitel Psychosozialer Dienst 
 

Herausforderungen durch Covid-19 
 
Der Auftrag des Psychosozialen Dienstes (PSD) zur 
flächendeckenden Versorgung des Landes mit Leis-
tungen der psychosozialen Beratung und Betreuung 
wurde im Jahr 2020 naturgemäß ganz massiv von 
der Covid-19-Pandemie beziehungsweise von den 
gesetzlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pan-
demie geprägt. Sowohl die Menschen, die beim PSD 
Unterstützung suchten, als auch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des PSD sahen sich dabei vor 
ganz neue Herausforderung gestellt. Und im Rück-
blick kann festgestellt werden, dass diese Heraus-
forderungen durch Flexibilität und Anpassungsfä-
higkeit auf beiden Seiten gut gemeistert wurden: 
So ging zwar die Zahl der vom PSD betreuten Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigungen oder 
Suchtproblemen im Vergleich zum Vorjahr um 
6,3 % zurück, die Zahl der von den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des PSD erbrachten Leistun-
gen nahm jedoch um 14,0 % zu, was in erster Linie 
darauf zurückzuführen ist, dass sich insbesondere 
mit dem zweiten Lockdown die psychische Verfas-

sung der Klientinnen und Klienten deutlich ver-
schlechterte und zu einem erhöhten Betreuungs-
aufwand und zu einer höheren Betreuungsintensi-
tät führte. Erschwerend kam hinzu, dass durch die 
pandemiebedingten Beschränkungen andere Ange-
bote der stationären psychiatrischen und psycho-
sozialen Versorgung nur eingeschränkt zu Verfü-
gung standen und mit der fehlenden Perspektive 
auf zeitnahe Behandlungs- und Betreuungsoptio-
nen ein zusätzlicher Aufwand für die Stabilisierung 
der betroffenen Menschen entstand. 
 
Wie wichtig es war, dass der PSD während der gan-
zen Zeit für die Beratung und Betreuung seiner Kli-
entinnen und Klienten erreichbar war, zeigt sich in 
der intensiven Nutzung dieses Angebotes recht 
deutlich. Und wenn sich Beratung und Betreuung 
„auf Distanz“ durch Telefonkontakte oder andere 
technische Lösungen als brauchbare Notlösung be-
währt haben: Das persönliche Gespräch und die 
nachgehende Arbeit durch Hausbesuche können sie 
keinesfalls ersetzen. 
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Kapitel Kinder- und Jugendhilfe 
 
Bestmögliche Begleitung in der Covid-19-Pandemie 
 
In der Kinder- und Jugendhilfe war das Jahr 2020 
vom erfolgreichen Bemühen geprägt, unter den 
Rahmenbedingungen der Covid-19-Pandemie nicht 
nur die individuellen Erziehungshilfen, sondern 
auch die allgemein und frei zugänglichen Sozialen 
Dienste (wie etwa die Elternberatung oder die Ju-
gendnotschlafstelle) durchgängig aufrecht zu er-
halten.  
 
In der (ambulanten) Unterstützung der Erziehung 
wurde der planmäßige Ausbau weiter fortgesetzt, 
während die Fallzahlen in der vollen Erziehung 
(Unterbringung in sozialpädagogischen Einrichtung 
und bei Pflegeeltern) unverändert stabil bleiben. 
 

Die Anzahl der Gefährdungsabklärungen hat (trotz 
des vorübergehenden „Ausfalls“ von Schulen und 
Tagesbetreuungseinrichtungen als „Melderinnen 
und Melder“ von möglichen Kindeswohlgefährdun-
gen) gegenüber dem Vorjahr um 3,5 % zugenom-
men. 
 
Im Rahmen eines neuen Projektes für „Care 
Leaver“ besteht seit Herbst 2020 für Jugendliche 
und junge Erwachsene, die in Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe aufgewachsen sind, die 
Möglichkeit, weiterhin bedarfsgerechte Begleitung 
in Anspruch zu nehmen und so die großen Heraus-
forderungen an der Schwelle zum Erwachsenenle-
ben besser zu bewältigen.  

 
 
Kinder und Jugendliche in Erziehungshilfen 

 
 
 
 

Kapitel Grundversorgung 
 

Moderater Rückgang bei Leistungsbeziehenden – Schwerpunkt COVID-Prävention 
 
Der Rückgang der Zahl der Leistungsbeziehenden 
in der Grundversorgung des Landes Salzburg setzte 
sich im Jahr 2020 moderat fort. Konkret wurden 
Ende 2020 im Land Salzburg 1.244 Leistungsbezie-
hende in organisierten Quartieren des Landes so-
wie in Privatunterkünften versorgt. Dies waren um 
137 Personen beziehungsweise 9,9 % weniger als 
ein Jahr zuvor. Rund 70 % der Leistungsbeziehen-
den waren Männer, etwa 30 % Frauen. 

Rund die Hälfte der Leistungsbeziehenden fiel in 
die Altersgruppe der 25- bis 64-Jährigen und be-
fand sich damit im Haupterwerbsalter. Ein knappes 
Viertel (23,7 %) war zwischen 18 und 24 Jahre alt, 
weitere 17,2 % fielen in die Altersgruppe der 6- bis 
17-Jährigen. 
 
Während in den Bezirken Salzburg-Stadt, Hallein, 
Salzburg-Umgebung und Tamsweg Ende 2020 weni-
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ger Leistungsbeziehende wohnhaft waren als ein 
Jahr zuvor, stieg im Vorjahresvergleich die Zahl 
der Leistungsbeziehenden im Bezirk Zell am See 
leicht und im Bezirk St. Johann im Pongau verhält-
nismäßig stark an. Bezogen auf die Wohnbevölke-
rung waren in der Stadt Salzburg und im Bezirk Zell 
am See mit Abstand die meisten beziehungsweise 
in den Bezirken Tamsweg und Hallein die wenigs-
ten Leistungsbeziehenden wohnhaft. 
 
Die vier Herkunftsländer mit jeweils mehr als 100 
Leistungsbeziehenden waren Afghanistan (326 Per-
sonen), Irak (250 Personen), Syrien (171 Personen) 
und Iran (129 Personen). 
 
Im Jahr 2020 wurden durchschnittlich 53 unbeglei-
tete Minderjährige im Bundesland Salzburg ver-
sorgt; 2016, zum Höhepunkt der Flüchtlingsbewe-
gung, waren es 443. 
 

Die Covid-19-Pandemie stellte auch die Grundver-
sorgungsstelle des Landes Salzburg vor große Her-
ausforderungen. Dabei standen insbesondere fol-
gende Themen im Mittelpunkt: 
 Infektionsschutz 
 Information und Unterstützung der Quartierbe-

treibenden 
 psychosoziale Hilfestellung 
 Aufklärung und Covid-Prävention 
 
Auch im Jahr 2020 war für Leistungsbeziehende im 
Bundesland Salzburg die Teilnahme an Deutschkur-
sen bis zum A1-Niveau verpflichtend. Vergleicht 
man die Kurszahlen des Jahres 2020 (41 Kurse) mit 
jenen aus 2019 (94 Kurse), so haben sich diese Zah-
len mehr als halbiert. Dies ergibt sich zum einen 
aus der weiter rückläufigen Zahl an Leistungsbe-
ziehenden und zum anderen aus der Tatsache, dass 
aufgrund der Covid-Lage viele Kurse nicht stattfin-
den konnten. 

 
 
Leistungsbeziehende in der Grundversorgung 

 
 
 
 

Kapitel Finanzielle Aufwendungen 
 

Finanzielle Aufwendungen für Soziales in den Kernbereichen  
 
Laut vorläufigem Rechnungsabschluss 2020 (Be-
schlussfassung im Landtag im Juni 2021) wurden im 
Jahr 2020 in Summe 439,2 Millionen Euro für den 
Sozialbereich ausgezahlt, dies entspricht rund 
14,7 % aller Gesamtauszahlungen des Landes. Da-
von entfielen auf die fünf Kernbereiche 417,6 Mil-
lionen Euro wie folgt: 
 

9 % der Gesamtauszahlungen in den Kernbereichen 
entfielen auf die Mindestsicherung. Mit diesen Aus-
gaben wurden über weite Teile Personen unter-
stützt, die den Lebensunterhalt und das Wohnen 
nicht alleine bestreiten konnten. Weitere finanzi-
elle Mittel wurden für Projekte aus dem Bereich 
der Wohnversorgung sowie für Arbeit und Beschäf-
tigung zur Verfügung gestellt. 
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Auf den Bereich der Pflege und Betreuung entfie-
len 49 % der Gesamtauszahlungen in den Kernbe-
reichen. Der Großteil dieser Ausgaben floss in die 
Unterbringung von pflegebedürftigen Personen in 
Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern sowie in 
die mobile Betreuung (Haushaltshilfe und Haus-
krankenpflege) für Personen, die zuhause gepflegt 
werden. 
 
Mit einem Anteil von mehr als 27 % an den Gesamt-
auszahlungen wurden in der Teilhabe vor allem 
Wohneinrichtungen und Ausbildungs-, Arbeits- und 
Werkstättenplätze finanziert. Daneben gibt es 
noch eine breite Palette von Leistungen in ver-
schiedensten Lebensbereichen - unter anderem 
etwa Heilbehandlungen, Schultransporte sowie 
verschiedene Projekte zu Förderungen der Inklu-
sion und Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen und psychischen Erkrankungen. 
 

12 % der Auszahlungen in den Kernbereichen ent-
fielen auf die Kinder- und Jugendhilfe. Um Famili-
enstrukturen zu stabilisieren, floss ein Teil der Ge-
samtauszahlungen in die Unterstützung der Erzie-
hung. Den größten Teil der Auszahlungen betraf 
die Bereitstellung von Wohngemeinschaften für 
Kinder und Jugendliche, die nicht in ihrer Her-
kunftsfamilie verbleiben konnten. Weiteres wur-
den diverse Angebote im Bereich der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe - zum Beispiel Streetwork, 
Jugendnotschlafstelle - finanziert. 
 
Der Bereich der Grundversorgung nahm 2020 einen 
Anteil an den Gesamtauszahlungen von 3 % ein. Da-
mit wurde die Grundversorgung (Unterkunft, Ver-
sorgung, Beratung, Betreuung) der Leistungsbezie-
henden ebenso sichergestellt wie die Instandhal-
tung von organisierten Quartieren für diese Ziel-
gruppe. 

 
 
Gesamtauszahlungen für Soziales sowie Anteil an den Gesamtauszahlungen des Landes 
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Weitere Exemplare können unter folgender Adresse angefordert werden: 
Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung Soziales, Fanny-von-Lehnertstraße 1, Postfach 527,  
5010 Salzburg, Tel. +43 662 8042 3540, E-mail: soziales@salzburg.gv.at. 
Der Bericht ist im pdf-Format unter der Internet-Adresse www.salzburg.gv.at/publikationen-soziales zu 
finden. 

mailto:soziales@salzburg.gv.at
http://www.salzburg.gv.at/publikationen-soziales
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1  Organisation und Datengrundlagen 

1.1  Organisation 

Das Land Salzburg ist Rechtsträger zur Bereit- und 
Sicherstellung der Aufgaben der öffentlichen 
Wohlfahrt. Die Durchführung der öffentlichen 
Aufgaben im Sozialbereich obliegt der Landesre-
gierung und den Bezirksverwaltungsbehörden. Die 
nichthoheitlichen Aufgaben besorgen das Land 
Salzburg und die Träger der freien Wohlfahrt. Zu-
ständige Mitglieder der Landesregierung für das 
Jahr 2020 waren nach der Geschäftsordnung Lan-
deshauptmann Dr. Wilfried Haslauer und Landes-
hauptmannstellvertreter Dr. Heinrich Schellhorn. 
Im Bundesland Salzburg gibt es sechs Bezirksver-
waltungsbehörden, davon die Stadt Salzburg als 
Stadt mit eigenem Statut und fünf Bezirkshaupt-
mannschaften (Salzburg-Umgebung, Hallein, 
St. Johann im Pongau, Tamsweg und Zell am See). 

In jeder Bezirksverwaltungsbehörde sind Ämter 
und Gruppen eingerichtet, welche die Agenden 
der Kinder- und Jugendhilfe, der Mindestsiche-
rung (ab 2021 Sozialunterstützung), der Sozial-
hilfe und der Behinderung und Inklusion (Teil-
habe) wahrnehmen. Diese sind für die Abwicklung 
der Verfahren und Zuerkennung von Hilfe im Ein-
zelfall zuständig. Die Abteilung 3 - Soziales hat 
die ihr durch die Geschäftseinteilung des Amtes 
der Salzburger Landesregierung übertragenen 
Aufgaben wahrzunehmen und zu vollziehen. 
 
Die Abteilung 3 - Soziales untergliedert sich in 
sechs Referate, deren Aufgaben sich wie folgt ver-
teilen: 

 
Abbildung 1.1 
Organigramm der Abteilung Soziales 
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1.2  Datengrundlagen 

Für die Erledigung der fachspezifischen Aufgaben 
im Sozialbereich des Landes Salzburg werden vom 
Land Salzburg programmierte Datenverarbeitungs-
anwendungen verwendet. Das Datenmaterial wird 
als Grundlage für Statistiken und Planungsaufga-
ben herangezogen. 
 
Die Auswertung der Daten erfolgt auf Basis von 
 Stichtagsstatistiken 
 Monatsstatistiken und 
 Gesamtstatistiken eines Jahres. 
 
Die Fachanwendungen stehen im Rahmen eines Da-
tenverbundsystems „Soziales Informations-System 
SIS“ für die Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe, 
der Behinderung und Inklusion (Teilhabe), der So-
zialen Dienste, der Sozialhilfe (Unterbringung in 
Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern), der Be-
darfsorientierten Mindestsicherung (ab 2021 So-
zialunterstützung) und dem Psychosozialen Dienst 

zur Verfügung. Damit ist eine gesamtheitliche Fall-
bearbeitung in den Sachbereichen möglich. Die Da-
tenerfassung erfolgt größtenteils in den Bezirks-
verwaltungsbehörden im Zuge laufender Verwal-
tungsverfahren. Für externe Leistungsträger (Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe, im Bereich 
Behinderung und Inklusion (Teilhabe), Soziale-
Dienste-Vereine und Seniorenheime), die mit dem 
Land Salzburg zusammenarbeiten, besteht die 
Möglichkeit, erbrachte Leistungen über ein Inter-
net-Portal mit dem Land Salzburg elektronisch zu 
verrechnen.  
 
Darüber hinaus werden die Daten der Statistik Aus-
tria, des Arbeitsmarktservice, des Dachverbandes 
der Sozialversicherungsträger, des Bundesministe-
riums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsu-
mentenschutz, des Bundesministeriums für Inneres 
sowie des Salzburger Geografischen Informations-
systems (SAGIS) verwendet. 

 
 
  



 

 

1 Organisation und Datengrundlagen 
1.3 Schwerpunkt: Unterstützung von Trägern im Sozialbereich in Zeiten der Covid-19-Krise 

20 

1.3  Schwerpunkt: Unterstützung von Trägern im Sozialbereich in Zei-
ten der Covid-19-Krise 

Versorgung mit Schutzausrüstung 
Die Covid-19-Krise mit all ihren Begleitumständen 
stellte faktisch alle Träger im Sozialbereich vor 
neue Herausforderungen. Im Kontakt mit anderen 
Menschen galt es von einem Moment auf den ande-
ren umzudenken, auf Sicherheit und Hygiene zu 
achten. Besonders in den Bereichen der Pflege und 
Betreuung und der Teilhabe, wo ja besonders vul-
nerable Bevölkerungsgruppen betreut werden, galt 
es rasch, Sicherheits- und Hygienekonzepte zu ent-
wickeln und Schutzausrüstung zu organisieren. 
Aber auch in anderen Bereichen, wo Menschen zu-
sammenleben (beispielsweise Wohngemeinschaf-
ten der Kinder- und Jugendhilfe, Grundversor-
gungsquartiere, Notschlafstellen, etc.) wurde 
Schutzausrüstung dringend benötigt. 
 
Während des ersten Lockdowns war die Marktsitu-
ation bei der Schutzausrüstung und hier vor allem 
bei Schutzmasken extrem angespannt. Es war 
schwierig, qualitativ hochwertige Waren zu be-
kommen und aufgrund von Schwierigkeiten von 
Transport und Zoll, waren die Lieferzeiten teil-
weise sehr lang. Zur Unterstützung der Träger or-

ganisierte die Abteilung Soziales in Kooperation 
mit den Salzburger Landeskliniken, dem Roten 
Kreuz und dem Krisenstab des Landes Schutzaus-
rüstung für die Träger. Zum einen sollte eine 
Grundausstattung gewährleistet werden, zum an-
deren sollten Träger mit Schutzausrüstung versorgt 
werden, die akut an Covid-19 erkrankte Personen 
und beziehungsweise oder Personen in Quarantäne 
betreuen mussten und nicht über ausreichend Aus-
rüstung verfügten. 
 
Auch nach dem ersten Lockdown wurden die Trä-
ger durch die Sozialabteilung weiterhin mit Schutz-
ausrüstung versorgt. Ebenso wurden vom Bund 
Schutzmasken zur Verteilung an die Träger zur Ver-
fügung gestellt. In den insgesamt neun Verteilakti-
onen im Jahr 2020 wurde ein unterschiedlicher 
Trägerkreis mit unterschiedlichen Waren versorgt. 
Diese Verteilaktionen waren nur durch die Unter-
stützung des Roten Kreuzes möglich. Zusätzlich 
wurden zur Versorgung von an Covid-19 erkrankten 
Personen und/oder Personen in Quarantäne in 30 
Fällen Waren an Träger ausgegeben. Insgesamt 
wurden folgende Mengen an Waren verteilt: 

 
 

Tabelle 1.1 
Versorgung der Träger im Sozialbereich mit Schutzausrüstung im Jahr 2020 

Artikel Ausgabe bei 
Verteilaktion 

Ausgabe für die Versor-
gung von Akutfällen 

FFP1 Masken 137.020  
FFP2/CPA Masken 695.120 3.670 
Mund-Nasen-Schutz 110.858  
Schutzkittel 4.310 3.570 
Schutzbrillen 2.038 190 
Handschuhe (Stück) 152.800 14.000 
Desinfektionsmittel (Liter) 5.224 217 

 
 

Organisation von Inhouse-Hygiene-Schulungen  
Um die Träger im Sozialbereich in dieser heraus-
fordernden Zeit auch in fachlicher Hinsicht zu un-
terstützen, wurden durch die Abteilung 3 kosten-
lose Covid-19-Hygiene-Schulungen organisiert.  
 
Insbesondere zu Beginn des ersten Lockdowns wa-
ren Betreuerinnen und Betreuer in sozialen Ein-
richtungen bei der Umsetzung der strengen Hygie-
nebedingungen ganz besonders gefordert. Eine Hy-
giene-Expertin führte in 32 Einrichtungen im ge-
samten Bundesland Salzburg spezifische Hygiene-
Schulungen durch und konnte somit 185 Fachkräfte 
auf die besonderen pflegerischen Erfordernisse 
während der Covid-19-Pandemie vorbereiten.  

Um die Teilnahme möglichst vielen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zu ermöglichen und die indi-
viduelle Situation vor Ort einzubeziehen, wurden 
diese Schulungen direkt in den Einrichtungen 
durchgeführt. Im Herbst 2020 - vor dem zweiten 
Lockdown – wurde seitens der Abteilung 3 noch ein-
mal ein Schwerpunkt zum Thema Hygiene gesetzt 
und weitere Förderungen von Inhouse-Schulungen 
zum Thema Hygiene angeboten. Dieses Angebot 
wurde von 4 weiteren Einrichtungen angenommen 
und es wurden zusätzlich 74 Mitarbeitende zum 
Thema geschult. Insgesamt ergibt sich somit eine 
Gesamtzahl von 259 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern von insgesamt 36 Trägereinrichtungen. 
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2  Rahmenbedingungen 

2.1  Bevölkerung 

2.1.1  Bevölkerung nach Geschlecht und Alter 

Salzburgs Bevölkerungszahl wuchs zum Jahresende 
2020 auf insgesamt 560.710 Personen an, das wa-
ren 6,3 % der Bevölkerung Österreichs. Der Frauen-
anteil war mit 51,1 % um etwa zwei Prozentpunkte 
höher als jener der Männer mit 48,9 %. In den ver-
gangenen zehn Jahren nahm die im Land Salzburg 
lebende Bevölkerung um 6,2 % zu, wobei das Be-
völkerungswachstum von 2015 auf 2020 mit 2,7 % 

schwächer ausfiel als von 2010 auf 2015 mit 3,4 %. 
Dem allgemeinen Trend folgend wird auch im Bun-
desland Salzburg die Bevölkerung immer älter. 
Aufgrund der steigenden Lebenserwartung gab es 
die größten Zuwächse bei den mindestens 85-Jäh-
rigen mit 23,1 % und den 65- bis 84-Jährigen mit 
22,8 %. 

 
 
Tabelle 2.1 
Bevölkerung nach Geschlecht 

 
Personen Veränderung in % 

31.12.2010 31.12.2015 31.12.2020 
2015/ 
2010 

2020/ 
2015 

2020/ 
2010 

Männer 256.031 267.167 274.351 + 4,3 + 2,7 + 7,2 
Frauen 271.855 278.648 286.359 + 2,5 + 2,8 + 5,3 
Gesamt 527.886 545.815 560.710 + 3,4 + 2,7 + 6,2 

Quelle: Statistik Austria 
 
 
Tabelle 2.2 
Bevölkerung nach Alter 

 
Personen Veränderung in % 

31.12.2010 31.12.2015 31.12.2020 
2015/ 
2010 

2020/ 
2015 

2020/ 
2010 

bis 5 Jahre 30.529 31.985 33.969 + 4,8 + 6,2 + 11,3 
6 bis 14 Jahre 50.742 47.873 48.054 - 5,7 + 0,4 - 5,3 
15 bis 24 Jahre 64.855 64.683 59.942 - 0,3 - 7,3 - 7,6 
25 bis 44 Jahre 148.735 146.340 149.774 - 1,6 + 2,3 + 0,7 
45 bis 64 Jahre 145.431 156.578 161.365 + 7,7 + 3,1 + 11,0 
65 bis 84 Jahre 76.756 85.686 94.260 + 11,6 + 10,0 + 22,8 
85 Jahre und älter 10.838 12.670 13.346 + 16,9 + 5,3 + 23,1 
Gesamt 527.886 545.815 560.710 + 3,4 + 2,7 + 6,2 

Quelle: Statistik Austria 
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Abbildung 2.1 
Bevölkerung nach Geschlecht und Alter zum 31.12.2020 

  
Quelle: Statistik Austria 
 
 
 
2.1.2  Bevölkerung nach Geburtsland 

Zum Jahresende 2020 lebten im Land Salzburg 
111.409 Personen, das ist etwa ein Fünftel Gesamt-
bevölkerung, die im Ausland geboren wurden. Etwa 
die Hälfte dieser Personen wurde in einem Staat 
der Europäischen Union, des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder der Schweiz geboren. Der Zu-

zug aus diesen Regionen ist anhaltend hoch. Kon-
stant ein Drittel kam aus europäischen Drittstaaten 
einschließlich der Türkei, knapp ein Fünftel aus au-
ßereuropäischen Ländern, deren Zahl sich binnen 
der vergangenen zehn Jahren de facto verdoppelt 
hat.  

 
 
Tabelle 2.3 
Bevölkerung nach Geburtsland 

 
Personen Veränderung in % 

31.12.2010 31.12.2015 31.12.2020 
2015/ 
2010 

2020/ 
2015 

2020/ 
2010 

EU, EWR, Schweiz1 38.554 47.092 55.895 + 22,1 + 18,7 + 45,0 
europäische Drittstaaten  
(inkl. Türkei) 

34.152 34.872 36.253 + 2,1 + 4,0 + 6,2 

restliche Welt (inkl. unbekannt) 9.685 16.935 19.261 + 74,9 + 13,7 + 98,9 
Gesamt 82.391 98.899 111.409 + 20,0 + 12,6 + 35,2 
Anteil an Bevölkerung in %2 15,6 18,1 19,9 + 2,5 + 1,7 + 4,3 

1 Einschließlich assoziierter Kleinstaaten und von EU- und EWR-Staaten abhängige Gebiete in Europa 
2 Veränderung in Prozentpunkten 
Quelle: Statistik Austria 
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Abbildung 2.2 
Bevölkerung nach Geburtsland zum 31.12.2020 

 
 
 
 
2.1.3  Bevölkerung nach Bezirken 

Zwei Drittel der Salzburger Bevölkerung lebten in 
den Bezirken Salzburg-Stadt, Salzburg-Umgebung 
und Hallein. In diesen drei Bezirken fiel im Ver-
gleich zu 2010 das Bevölkerungswachstum stärker 

aus als auf Landesebene sowie in den Bezirken 
St. Johann im Pongau und Zell am See. Im Bezirk 
Tamsweg gab es hingegen einen Bevölkerungsrück-
gang. 

 
 
Tabelle 2.4 
Bevölkerung nach Bezirken 

 
Personen Veränderung in % 

31.12.2010 31.12.2015 31.12.2020 
2015/ 
2010 

2020/ 
2015 

2020/ 
2010 

Salzburg-Stadt 145.367 150.938 155.416 + 3,8 + 3,0 + 6,9 
Hallein 57.238 59.568 60.992 + 4,1 + 2,4 + 6,6 
Salzburg-Umgebung 142.063 148.738 154.624 + 4,7 + 4,0 + 8,8 
St. Johann im Pongau 78.140 79.579 81.392 + 1,8 + 2,3 + 4,2 
Tamsweg 20.827 20.547 20.118 - 1,3 - 2,1 - 3,4 
Zell am See 84.251 86.445 88.168 + 2,6 + 2,0 + 4,6 
Land Salzburg 527.886 545.815 560.710 + 3,4 + 2,7 + 6,2 

Quelle: Statistik Austria 
 
 
 
2.1.4  Bevölkerungsprognose 

Nach der letzten Prognose vom Herbst 2020 geht 
die Statistik Austria davon aus, dass die Bevölke-
rungszahl in Salzburg in den nächsten zehn bezie-
hungsweise zwanzig Jahren weiter steigen wird, 
wenngleich sich die Dynamik abflachen sollte. 
Starke Anstiege wird es dabei voraussichtlich bei 

den mindestens 85-Jährigen geben, deren Zahl sich 
bis 2040 de facto verdoppeln sollte. Bei den 65- bis 
84-Jährigen dürfte sich die Bevölkerungszahl bis 
2040 um etwa ein Drittel erhöhen. Die demografi-
sche Entwicklung ist eine wichtige Planungsgrund-
lage für den Sozialbereich. 
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Tabelle 2.5 
Bevölkerungsprognose nach Alter 

 
Personen Veränderung in % 

31.12.2020 31.12.2030 31.12.2040 2030/ 
2020 

2040/ 
2030 

2040/ 
2020 

bis 5 Jahre 33.969 33.228 32.241 - 2,2 - 3,0 - 5,1 
6 bis 14 Jahre 48.054 51.081 49.756 + 6,3 - 2,6 + 3,5 
15 bis 24 Jahre 59.942 56.350 58.782 - 6,0 + 4,3 - 1,9 
25 bis 44 Jahre 149.774 144.376 136.604 - 3,6 - 5,4 - 8,8 
45 bis 64 Jahre 161.365 152.082 148.789 - 5,8 - 2,2 - 7,8 
65 bis 84 Jahre 94.260 115.435 128.227 + 22,5 + 11,1 + 36,0 
85 Jahre und älter 13.346 20.825 26.681 + 56,0 + 28,1 + 99,9 
Gesamt 560.710 573.377 581.080 + 2,3 + 1,3 + 3,6 

Hinweis: Prognose vom Herbst 2020 basierend auf der Bevölkerung per 1.1.2020 
Quelle: Statistik Austria 
 
 
Abbildung 2.3 
Bevölkerungsstand und -prognose nach Alter zum Jahresende 

 
Quelle: Statistik Austria 
 
 
  

27,7 25,3 24,5 24,2

55,7 55,5 51,7 49,1

14,5 16,8 20,1
22,1

2,1 2,4 3,6 4,6

0

20

40

60

80

100

2010 2020 2030 2040

A
n

te
il

e 
in

 P
ro

ze
n

t

0-24 25-64 65-84 85+ Jahre



 

 

2 Rahmenbedingungen 
2.2 Privathaushalte und Familien 

26 

2.2  Privathaushalte und Familien 

2.2.1  Privathaushalte 

Im Land Salzburg stieg in den vergangenen Jahren 
die Zahl der Privathaushalte stetig auf 245.000 im 
Jahr 2020 an. Die Haushalte verteilten sich zu 
knapp zwei Drittel auf Mehrpersonen- und zu ei-
nem Drittel auf Einpersonenhaushalte. In fast je-
dem dritten Haushalt lebte mindestens eine Per-
son, die 65 Jahre oder älter war, in etwa jedem 

fünften Haushalt fand sich mindestens eine Person, 
die jünger als 18 Jahre alt war. Im Zeitvergleich 
zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg der Zahl der 
Haushalte mit mindestens einer Person ab 65 Jah-
ren und ein tendenzieller Rückgang der Zahl der 
Haushalte mit mindestens einer Person unter 18 
Jahren. 

 

Tabelle 2.6 
Privathaushalte nach Anzahl der Personen im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Einpersonenhaushalte 84.700 85.200 86.200 88.300 90.500 + 2,5 
Mehrpersonenhaushalte 151.400 152.300 153.000 153.700 154.500 + 0,5 

2 Personen 68.600 69.200 70.100 71.300 72.200 + 1,3 
3 Personen 36.500 36.600 36.500 36.500 36.600 + 0,3 
4 Personen 30.500 30.300 30.100 29.900 29.900 ± 0,0 
5 Personen oder mehr 15.800 16.300 16.300 16.000 15.700 - 1,9 

Gesamt 236.100 237.500 239.200 242.000 245.000 + 1,2 
Haushalte mit mindestens 
1 Person unter 18 Jahren 

57.300 57.600 58.400 56.100 55.800 - 0,5 

Haushalte mit mindestens 
1 Person mit 65+ Jahren 

69.000 70.300 72.900 74.400 76.500 + 2,8 

Quelle: Statistik Austria  
 
 

2.2.2  Familien mit zu erhaltenden Kindern und Jugendlichen 

Familien mit Kindern und Jugendlichen unter 25 
Jahren lassen sich 2020 folgendermaßen aufteilen:  
 70 % auf Ehepaare 
 17 % auf Lebensgemeinschaften  
 13 % auf Alleinerziehende.  

Der Zeitvergleich zeigt einen tendenziellen Rück-
gang der Zahl der Ehepaare. Bei den Lebensge-
meinschaften und den Alleinerziehenden ist kein 
eindeutiger Trend zu erkennen. 

 

Tabelle 2.7 
Familien mit zu erhaltenden Kindern und Jugendlichen unter 25 Jahren im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Ehepaare 47.600 47.400 47.400 46.800 45.900 - 1,9 
1 Kind 20.300 18.400 18.400 18.100 19.000 + 5,0 
2 Kinder 19.000 20.200 20.200 20.000 18.000 - 10,0 
3 Kinder oder mehr 8.200 8.900 8.800 8.800 8.900 + 1,1 

Lebensgemeinschaft 9.900 11.200 10.700 9.100 11.300 + 24,2 
1 Kind 5.500 6.500 6.200 4.900 6.500 + 32,7 
2 Kinder 3.500 3.400 3.600 3.600 4.000 + 11,1 
3 Kinder oder mehr 900 1.300 1.000 600 900 + 50,0 

Alleinerziehende 8.900 7.800 7.800 8.500 8.200 - 3,5 
1 Kind 6.100 5.200 5.200 5.700 5.500 - 3,5 
2 Kinder 2.300 2.300 2.300 2.500 2.400 - 4,0 
3 Kinder oder mehr 500 300 300 300 200 - 33,3 

Quelle: Statistik Austria   



 

 

2 Rahmenbedingungen 
2.3 Hauptwohnsitzwohnungen und Wohnungsaufwand 

27 

2.3  Hauptwohnsitzwohnungen und Wohnungsaufwand 

2020 gab es in Salzburg 245.000 Hauptwohnsitz-
wohnungen. Mehr als die Hälfte wurde vom Haus- 
beziehungsweise Wohnungseigentümer, ein weite-

res Drittel von einem Hauptmieter benützt. Ein ge-
ringer Prozentanteil wohnte in einem anderen 
Rechtsverhältnis. 

 
 
Tabelle 2.8 
Hauptwohnsitzwohnungen nach Rechtsverhältnis im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 
Hauseigentümer 85.500 86.800 87.900 89.200 86.900 - 2,6 
Wohnungseigentümer 36.300 36.000 36.500 35.700 39.200 + 9,8 
Hauptmieter 84.600 83.400 80.800 84.800 85.700 + 1,1 
sonstige Rechtsverhältnisse¹ 29.700 31.300 34.000 32.300 33.200 + 2,8 
Gesamt 236.100 237.500 239.200 242.000 245.000 + 1,2 

1 Darunter sind Dienst- oder Naturalwohnungen (Hausbesorgerwohnungen), Wohnrechte aufgrund dinglicher Rechte 
(Fruchtnießung, Servitut, Auszüglerwohnung) und alle übrigen Rechtsverhältnisse zu verstehen. 

Quelle: Statistik Austria  
 
 
Bei Eigentumswohnungen bewegte sich der durch-
schnittliche monatliche Wohnungsaufwand (ohne 
Garagenkosten) in den letzten Jahren konstant 
zwischen 270 und 310 Euro. Bei den Hauptmiet-

wohnungen kam es hingegen zu einem deutlichen 
Anstieg, und zwar von 605,9 Euro im Jahr 2016 auf 
666,8 Euro im Jahr 2020.  

 
 
Tabelle 2.9 
Durchschnittlicher Wohnungsaufwand (ohne Garagenkosten) je Monat nach Rechtsverhältnis in Euro 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 
Wohnungseigentümer 293,3 282,7 269,1 295,2 306,5 + 3,8 
Hauptmieter 605,9 618,1 624,6 638,9 666,8 + 4,4 

Quelle: Statistik Austria  
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2.4  Arbeitsmarkt und Pensionen 

2.4.1  Unselbstständig Beschäftigte, Arbeitslose und Arbeitslosenrate 

Im Land Salzburg waren im Jahr 2020 insgesamt 
253.572 Personen unselbstständig beschäftigt und 
20.087 Personen ohne Arbeit, was einer Arbeitslo-
senrate von 7,3 % entspricht. Durch die Corona-
Pandemie kam es im Vergleich zu 2019 zu einem 
deutlichen Rückgang bei der Zahl der unselbstän-
dig Beschäftigten und einem markanten Anstieg 

bei der Zahl der Arbeitslosen. Diese Entwicklung 
zeigt sich für alle sechs Salzburger Bezirke, wobei 
jedoch die beiden tourismusintensiven Bezirke 
St. Johann im Pongau und Zell am See vom Be-
schäftigungsrückgang und vom Anstieg der Arbeits-
losigkeit stärker betroffen waren als die andern 
vier Bezirke. 

 
 
Tabelle 2.10 
Unselbstständig Beschäftigte nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 
Salzburg-Stadt 60.652 61.721 63.414 64.450 62.752 - 2,6 
Hallein 25.823 26.172 26.515 26.711 26.231 - 1,8 
Salzburg-Umgebung 64.259 65.476 66.709 67.315 66.515 - 1,2 
St. Johann im Pongau 35.149 35.759 36.559 36.966 35.066 - 5,1 
Tamsweg 8.365 8.446 8.556 8.615 8.118 - 5,8 
Zell am See 37.710 38.369 39.384 39.638 37.284 - 5,9 
Land Salzburg 250.158 254.366 259.356 262.127 253.572 - 3,3 

Hinweis: Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten wird auf Landesebene nach dem Arbeitsort regionalisiert. Auf 
Bezirksebene wird hingegen die Zahl der unselbstständig Beschäftigten nach dem Wohnort ausgewiesen, wobei Per-
sonen, die im Ausland beschäftigt sind, nur zum Teil berücksichtigt sind. Da nach Salzburg deutlich mehr Personen 
aus anderen Bundesländern und dem Ausland ein- als auspendeln, ist die Zahl der unselbstständig Beschäftigten auf 
Landesebene deutlich höher als die Summe der unselbstständig Beschäftigten, die in den Bezirken wohnen. 
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Dachverband der Sozialversicherungsträger 
 
 
Tabelle 2.11 
Arbeitslose nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 
Salzburg-Stadt 5.267 5.198 4.937 4.526 6.865 + 51,7 
Hallein 1.447 1.304 1.192 1.156 1.657 + 43,4 
Salzburg-Umgebung 2.891 2.771 2.560 2.429 3.587 + 47,7 
St. Johann im Pongau 2.193 2.087 2.050 1.969 3.400 + 72,6 
Tamsweg 560 517 475 438 663 + 51,4 
Zell am See 2.513 2.418 2.309 2.177 3.915 + 79,9 
Land Salzburg 14.871 14.295 13.523 12.694 20.087 + 58,2 

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich 
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Tabelle 2.12 
Arbeitslosenrate nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in PP 
Salzburg-Stadt 8,0 7,8 7,2 6,6 9,9 + 3,3
Hallein 5,3 4,7 4,3 4,1 5,9 + 1,8
Salzburg-Umgebung 4,3 4,1 3,7 3,5 5,1 + 1,6
St. Johann im Pongau 5,9 5,5 5,3 5,1 8,8 + 3,8
Tamsweg 6,3 5,8 5,3 4,8 7,5 + 2,7
Zell am See 6,2 5,9 5,5 5,2 9,5 + 4,3
Land Salzburg 5,6 5,3 5,0 4,6 7,3 + 2,7

Hinweis: Für die Berechnung der Arbeitslosenraten auf Bezirksebene wurde die Zahl der unselbstständig Beschäftig-
ten ausgewertet nach dem Wohnort verwendet. Für das Land Salzburg wird die offizielle Arbeitslosenrate ausgege-
ben, bei der die Zahl der unselbstständig Beschäftigten nach dem Arbeitsort gemäß Dachverband der Sozialversiche-
rungsträger verwendet wird. Die Arbeitslosenrate auf Landesebene wäre um 0,4 Prozentpunkte (PP) höher, wenn 
die Zahl der unselbstständig Beschäftigten ausgewertet nach dem Wohnort zur Berechnung herangezogen würde. 
Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich 

2.4.2  Arbeitslosengeld und Notstandshilfe 

Im Jahr 2020 bezogen im Land Salzburg 12.840 Per-
sonen Arbeitslosengeld und 5.404 Personen Not-
standshilfe. Die Covid-19-Pandemie und die damit 

verbundenen Lockdowns führten 2020 zu einem 
sprunghaften Anstieg dieser Zahlen. 

Tabelle 2.13 
Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe im Jahresdurchschnitt 

2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 
Arbeitslosengeld 9.132 8.640 8.250 7.877 12.840 + 63,0
Notstandshilfe 4.723 4.474 3.958 3.705 5.404 + 45,9
Gesamt 13.855 13.114 12.208 11.582 18.244 + 57,5

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich 

Durchschnittlich wurden 2020 pro Monat 1.002 
Euro an Arbeitslosengeld beziehungsweise 888 Euro 
an Notstandshilfe gewährt. Als Grundbetrag des Ar-
beitslosengeldes gebührt ein Tagsatz in der Höhe 
von 55 % des Nettoeinkommens. Hinzu kommen Fa-
milienzuschläge bei unterhaltsberechtigten Ange-
hörigen und allfällig ein Zuschlag auf die Höhe des 

Ausgleichszulagen-Richtsatzes (Ergänzungsbe-
trag). Die Notstandshilfe beträgt grundsätzlich 
92 % bis 95 % des Arbeitslosengeldes. Da auch die 
wirtschaftlichen Verhältnisse berücksichtigt wer-
den, kann der Auszahlungsbetrag unter den oben 
genannten Prozentsätzen liegen. 

2.4.3  Pensionen

Die Zahl der Pensionsbeziehenden stieg in den letz-
ten Jahren kontinuierlich auf 132.617 zum Jahres-
ende 2020 an. Während die Zahl der Alterspensio-
nen stieg, wurden Pensionen aufgrund geminder-

ter Arbeitsfähigkeit weniger. Eine Ausgleichszu-
lage bezogen 9.977 Personen (7,5 % aller Pensions-
beziehenden). 
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Tabelle 2.14 
Pensionsbezieherinnen und –bezieher 

 31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Alterspensionen1 91.782 93.679 95.837 98.731 101.789 + 3,1 
geminderte Arbeitsfähigkeit2 8.348 7.964 7.574 7.239 7.024 - 3,0 
Hinterbliebenenpensionen 23.940 23.827 23.777 23.737 23.804 + 0,3 
Gesamt 124.070 125.470 127.188 129.707 132.617 + 2,2 
darunter: Personen mit  
   Ausgleichszulage 10.782 10.814 10.575 10.374 9.977 - 3,8 

1 Inkl. Invaliditätspension ab dem 60./65. Lebensjahr 
2 Vor dem 60./65. Lebensjahr 
Quelle: Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
 
 
Die durchschnittliche Alterspension betrug im De-
zember 2020 bei unselbstständig Beschäftigten 
1.576 Euro, bei selbstständig Beschäftigten 1.457 
Euro. Die Höhe der Pension wird durch die Höhe 
der Bemessungsgrundlage und durch die Anzahl der 

im Verlauf des Erwerbslebens erworbenen Versi-
cherungsmonate bestimmt. Mit dem Instrument 
der Ausgleichszulage wird eine bedarfsorientierte, 
vom sonstigen eigenen beziehungsweise Haushalts-
einkommen abhängige Mindestpension gewährt. 

 
Abbildung 2.4 
Höhe ausgewählter Einkünfte und Leistungen im Jahr 2020 in Euro 

 
1 Durchschnittliches beitragspflichtiges Beitragseinkommen (einschließlich Sonderzahlungen) der Arbeiter und An-

gestellten, ausgenommen Lehrlinge (Jahresvierzehntel) im Jahr 2019 
2 Einschließlich Ausgleichszulage und Kinderzuschuss, ohne Pflegegeld und Familienbeihilfe im Dezember. Pensions-

leistungen, die ins Ausland überwiesen werden (sogenannte zwischenstaatliche Transfers), bleiben außer Betracht. 
Quellen: Dachverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Arbeitsmarktservice  
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2.5  Armutsgefährdung 

Als armutsgefährdet gelten Personen, deren Haus-
haltseinkommen niedriger als 60 % des Median-Ein-
kommens aller österreichischen Haushalte ist. Im 
Jahr 2020 lag die Armutsgefährdungsschwelle bei 
einem Monatseinkommen (Jahreszwölftel) von 
1.328 Euro bei Einpersonenhaushalten bis 3.187 
Euro bei einer Familie mit drei Kindern unter 14 
Jahren. Laut EU-SILC wären ohne Pensionen und 
soziale Transfers 42 % der in Privathaushalten le-
benden Personen armutsgefährdet, nach Sozial-
leistungen ist der Anteil mit 14 % österreichweit 
deutlich niedriger. Faktoren, die die Armutsge-
fährdung besonders beeinflussen, sind beispiels-
weise das Bildungsniveau, die Staatsangehörigkeit, 

das Beschäftigungsausmaß oder die Haushalts-
größe. 
 
Laut EU-SILC waren im Jahr 2020 in Salzburg 12,6 % 
der Bevölkerung armutsgefährdet. Salzburg zählte 
damit zu den Bundesländern, in denen die Armuts-
gefährdungsquote niedriger war als auf Österreich-
ebene mit 13,9 %. Die höchsten Armutsgefähr-
dungsquoten wiesen Vorarlberg mit 21,1 % und 
Wien mit 20,9 % auf. In den vergangenen fünf Jah-
ren veränderte sich die Armutsgefährdungsquote 
auf Österreichebene kaum und variierte zwischen 
13,3 und 14,4 %. Auf Bundeslandebene fielen die 
Schwankungen statistisch nicht signifikant aus. 

 
 
Abbildung 2.5 
Armutsgefährdungsquote nach Bundesländern im Jahr 2020 

 
Hinweis: Die Daten stammen aus EU-SILC, einer für Österreich repräsentativen Stichprobenerhebung, bei der im Jahr 
2020 österreichweit bei rund 6.000 Haushalten etwa 10.300 Personen befragt wurden. Personen in Anstaltshaushal-
ten und Personen ohne festen Wohnsitz sind nicht Teil der Stichprobe. Die Ergebnisse für die Bundesländer sind 
aufgrund des geringen Stichprobenumfangs und des damit verbundenen großen Stichprobenfehlers, der in der Grafik 
als vertikale Linie dargestellt ist, entsprechend vorsichtig zu interpretieren. 
Quelle: Statistik Austria 
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2.6  Pflegegeld 

Im Land Salzburg stieg die Zahl der Pflegegeldbe-
ziehenden von 25.848 im Dezember 2016 kontinu-
ierlich auf 26.642 im Dezember 2019 an. 2020 kam 

es zu einem leichten Rückgang auf 26.480 Perso-
nen. Mehr als 70 % der Personen bezogen Pflege-
geld der Stufen 1 bis 3.  

 
 
Tabelle 2.15 
Bezieherinnen und Bezieher von Pflegegeld 

 Dez. 2016 Dez. 2017 Dez. 2018 Dez. 2019 Dez. 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 
Stufe 1 6.873 7.096 7.429 7.633 7.652 + 0,2 
Stufe 2 6.103 5.868 5.571 5.462 5.316 - 2,7 
Stufe 3 5.424 5.622 5.691 5.688 5.766 + 1,4 
Stufe 4 3.054 3.095 3.200 3.348 3.321 - 0,8 
Stufe 5 2.851 2.877 2.878 2.994 2.901 - 3,1 
Stufe 6 1.042 1.017 1.024 1.039 1.054 + 1,4 
Stufe 7 501 512 491 478 470 - 1,7 
Gesamt 25.848 26.087 26.284 26.642 26.480 - 0,6 

Quelle: Statistik Austria 
 
 
Das Pflegegeld, das die pflegebedingten Mehrauf-
wendungen pauschaliert abgilt, wird unabhängig 
von der Ursache der Pflegebedürftigkeit gewährt. 
Ziel ist es, pflegebedürftigen Personen soweit wie 
möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu si-
chern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein 

selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu 
führen. Je nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit 
wurde im Jahr 2020 ein Pflegegeld von monatlich 
zwischen 160,10 Euro (Stufe 1) und 1.719,30 Euro 
(Stufe 7) ausbezahlt. 
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3  Mindestsicherung und wirtschaftliche Hilfen 

3.1  Bedarfsorientierte Mindestsicherung (gültig bis 31.12.2020)

Grundlegende Vorgabe des Salzburger Mindestsi-
cherungsgesetzes (MSG), LGBl. Nr. 63/2010, ist es, 
Armut und soziale Ausgrenzung von Menschen zu 
bekämpfen – mit dem Ziel einer dauerhaften (Wie-
der-)Eingliederung in das Erwerbsleben. 
 
Um dies zu erreichen, gewährleistet die Bedarfs-
orientierte Mindestsicherung allen Personen, die 
ihren Hauptwohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt im Land Salzburg haben und zu einem dauern-
den Aufenthalt im Inland berechtigt sind, die Si-
cherung des Lebensunterhalts und des Wohnbe-
darfs. Weiters werden auch bei Krankheit, Schwan-
gerschaft und Entbindung die erforderlichen Leis-
tungen sichergestellt. 
 
Soweit eine (Wieder-)Eingliederung in den Arbeits-
markt und damit eine entsprechende Selbsterhal-
tungsfähigkeit nicht möglich oder noch nicht ge-
lungen ist, hat die Bedarfsorientierte Mindestsi-
cherung die Aufgabe, hilfesuchenden Personen ein 
menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Der 
zentrale Fokus liegt hierbei auf sozialer Teilhabe 
und Inklusion, wobei den hilfesuchenden Personen 
eine aktive, eigenverantwortliche Rolle zukommt.  
 
Zudem sind die Leistungen der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung subsidiär. Das bedeutet, dass Hil-
feleistungen nur dann im entsprechenden Ausmaß 
gewährt werden, wenn der Lebensbedarf nicht 
durch eigenes Einkommen beziehungsweise Ver-
mögen oder durch Leistungen Dritter gedeckt wer-
den kann.  
 
Die Gewährung von Leistungen der Bedarfsorien-
tierten Mindestsicherung ist ganz wesentlich von 
der Bereitschaft der Hilfesuchenden zum Einsatz 
der eigenen Arbeitskraft abhängig. Die Bedarfsori-
entierte Mindestsicherung ist somit als bedürftig-
keitsabhängige Sozialleistung konzipiert, welche 
das letzte soziale Auffangnetz für hilfesuchende 
Personen darstellt.  
 
Gerade im vorrangigen Ziel der (Wieder)Eingliede-
rung in das Erwerbsleben wird das Grundprinzip 
der Subsidiarität deutlich: Die Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung stellt kein bedingungsloses 
Grundeinkommen dar. Vielmehr ist der Einsatz der 
eigenen Arbeitskraft beziehungsweise die entspre-
chende Bereitschaft dazu die Grundvoraussetzung 
für einen Leistungsbezug. Mit anderen Worten: die 

Leistungsgewährung ist bei arbeitsfähigen Hilfesu-
chenden davon abhängig, dass diese ihre Arbeits-
kraft im Rahmen ihrer Möglichkeiten einsetzen und 
sich auch um eine entsprechende Erwerbstätigkeit 
bemühen.  
 
Bei Verstößen gegen diese Vorgaben kann – nach 
vorausgegangener schriftlicher Belehrung – die 
Hilfe für den Lebensunterhalt zunächst stufen-
weise auf bis zu 50 % gekürzt werden. Bei beson-
ders schweren Verstößen sind darüberhinausge-
hende Kürzungen möglich. Auch ein gänzlicher Ent-
fall der Hilfeleistungen kann die Folge sein. Dem 
gegenüber sind im Fall der Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit finanzielle Leistungsanreize vorge-
sehen. Hierunter fallen vor allem der Berufsfreibe-
trag (2020: 82,56 Euro bei einem Beschäftigungs-
ausmaß bis zu 20 Wochenstunden; 165,12 Euro bei 
mehr als 20 Wochenstunden) sowie die Nicht-An-
rechnung des 13. und 14. Monatsgehalts. 
 
Bei der Beurteilung, ob und in welchem Ausmaß 
der Einsatz der Arbeitskraft im Einzelfall zu verlan-
gen ist, wird die jeweilige persönliche und famili-
äre Situation der Hilfesuchenden berücksichtigt.  
 
Nicht zum Einsatz der eigenen Arbeitskraft ver-
pflichtet sind etwa Personen, die das Regelpensi-
onsalter erreicht haben, Personen mit Kinderbe-
treuungspflichten (bis zum dritten Lebensjahr) und 
Personen, die pflegebedürftige Angehörige mit 
Mindest-Pflegegeldstufe 3 betreuen.  
 
Die Hilfeleistungen nach dem Salzburger Mindest-
sicherungsgesetz können in zwei Kategorien unter-
teilt werden:  
 Leistungen, auf deren Gewährung ein Rechts-

anspruch besteht 
 freiwillige Leistungen des Mindestsicherungs-

trägers (sogenannte „Kann-Leistungen“) 
 
Unter die erste Kategorie (Rechtsanspruch) fallen 
folgende Leistungen: 
 Hilfe für den Lebensunterhalt  
 Hilfe für den Wohnbedarf  
 Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Ent-

bindung  
 
Sowohl die Hilfe für den Lebensunterhalt als auch 
die Hilfe für den Wohnbedarf werden primär in 
Form von pauschalen Geldleistungen erbracht. Der 
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aus beiden Leistungskomponenten bestehende mo-
natliche Mindeststandard (75 % Lebensunterhalt, 
25 % Wohnbedarf) ist je nach Haushaltskonstellati-
onen gestaffelt.  

So erhalten alleinstehende oder alleinerziehende 
Personen 100 % des gültigen Richtsatzes (im Jahr 
2020: 917,35 Euro). Ehegattinnen und Ehegatten, 
eingetragene Partnerinnen und Partner sowie Per-
sonen, die in Lebensgemeinschaft oder mit ande-
ren Volljährigen im gemeinsamen Haushalt leben, 
stehen jeweils 75 % des Richtsatzes zu. Für die im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder beläuft 
sich die Unterstützungsleistung auf 21 % des Richt-
satzes (nur Lebensunterhalt). 

Die Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Ent-
bindung wird durch die Miteinbeziehung in die ge-
setzliche Krankenversicherung sichergestellt.  

In die zweite Kategorie (freiwillige Leistungen) fal-
len folgende Bereiche:  
 ergänzende Wohnbedarfshilfe  
 Hilfe für Sonderbedarfe (beispielsweise Gebur-

tenbeihilfe, Leistungen für die Schulmittelbe-
schaffung und Kinderbetreuungskosten, Leis-
tungen für die Wohnraumbeschaffung, Leistun-
gen für den Hausrat) 

 Hilfe in besonderen Lebenslagen (beispiels-
weise für die Beschaffung und Ausstattung be-
ziehungsweise zur Beibehaltung von Wohn-
raum, Hilfen zur langfristigen Sicherung der 
wirtschaftlichen Lebensgrundlagen) 

 Hilfe für sonstige Fremde (in einem abgestuf-
ten Leistungsausmaß je nach Aufenthalts-
dauer) 

Neben österreichischen Staatsangehörigen, Uni-
ons- und EWR-Bürgerinnen und –Bürgern sowie 
Drittstaatsangehörigen mit einem entsprechenden 
Aufenthaltstitel (Daueraufenthalt, Familienange-
hörige) haben auch Hilfesuchende, denen der Asyl-
berechtigten-Status zuerkannt wurde, Anspruch 
auf Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung. 

Grundvoraussetzung für die Leistungszuerkennung 
ist hierbei der Hauptwohnsitz oder der gewöhnli-
che Aufenthalt im Bundesland Salzburg sowie die 
Berechtigung zum dauernden Aufenthalt im Inland. 
Im Gegensatz dazu sind subsidiär schutzberech-
tigte Personen keine Zielgruppe des Salzburger 
Mindestsicherungsgesetzes. Sie erhalten im Fall 
der Hilfsbedürftigkeit ausschließlich Leistungen 
nach dem Salzburger Grundversorgungsgesetz. 

Ebenfalls mit dem Primat der Eingliederung ver-
bunden sind die Vorgaben des Integrationsgesetzes 
(IntG).  

Partnerorganisationen der Mindestsicherung 
Wie in anderen Sozialbereichen sind auch im Rah-
men der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 
zahlreiche Träger der freien Wohlfahrt Partner des 
Landes, um so die Umsetzung aller Maßnahmen zu 
gewährleisten. Dabei handelte es sich konkret um 
folgende Einrichtungen und Organisationen: 
 Caritasverband der Erzdiözese Salzburg 
 Evangelische Pfarrgemeinden 
 FAB Salzburg 
 Frauenhilfe Salzburg 
 Frauentreffpunkt Salzburg 
 Halleiner Arbeitsinitiative 
 Pongauer Arbeitsprojekt 
 Schuldenberatung Salzburg 
 Soziale Arbeit GmbH 
 Telefonseelsorge Salzburg 
 Verein Neustart 
 Verein Wabe 
 Vinzenzgemeinschaft Eggenberg 
 Volkshilfe Salzburg 

Sozialunterstützung neu 
Am 1. Juni 2019 trat das Bundesgesetz betreffend 
Grundsätze für die Sozialhilfe (Sozialhilfe-Grund-
satzgesetz, Bundesgesetzblatt I Nr. 41/2019) in 
Kraft. Damit wurde eine österreichweit einheitli-
che Neugestaltung der Bedarfsorientierten Min-
destsicherung intendiert. Dieses Grundsatzgesetz 
mussten die Länder im Rahmen der Ausführungsge-
setzgebung auf landesrechtlicher Ebene umsetzen 
und vollziehen. Im Bundesland Salzburg wird die-
sen Vorgaben mit dem Salzburger Sozialunterstüt-
zungsgesetz (siehe https://www.salz-
burg.gv.at/soziales_/Documents/Sozialunterstüt-
zung_2021.pdf) Rechnung getragen. Es wurde im 
Jahr 2020 vom Salzburger Landtag beschlossen und 
ist mit 1. Jänner 2021 in Kraft getreten.  

Die damit verbundenen Adaptierungs- und Infor-
mationsarbeiten bildeten im Jahr 2020 einen in-
tensiven Arbeitsschwerpunkt. 

Daten und Zahlen 
Bei den in der Folge aufgelisteten Daten handelt es 
sich um Jahresdurchschnittswerte. Im Gegensatz 
zu Jahreswerten, bei denen jede Person unabhän-
gig von der Bezugsdauer exakt ein Mal gezählt 
wird, ist beim Jahresdurchschnittswert die Bezugs-
dauer mitberücksichtigt. Dieser Wert ist somit we-
sentlich aussagekräftiger: Eine Person, welche 

https://www.salzburg.gv.at/soziales_/Documents/Sozialunterst%C3%BCtzung_2021.pdf
https://www.salzburg.gv.at/soziales_/Documents/Sozialunterst%C3%BCtzung_2021.pdf
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acht Monate Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
bezieht, wird stärker gewichtet als eine Person, 
die nur drei Monate eine Leistung bezieht. 
 
Der Rückgang der Zahl der durch Mindestsicherung 
unterstützten Bedarfsgemeinschaften setzte sich 
im Jahr 2020 fort (Tabelle 3.1). 4.124 unterstützte 
Bedarfsgemeinschaften waren 2020 um 6,3 % we-
niger als 2019 und sogar um 21,5 % weniger als 
2015, wo mit 5.282 unterstützten Bedarfsgemein-
schaften der bisherige Höchststand seit Einführung 

der Mindestsicherung erreicht wurde. Die Anzahl 
der unterstützten Personen ging von 2019 auf 2020 
landesweit ebenfalls um 6,3 % zurück, und zwar 
auf 7.150 Personen (Tabelle 3.2). Gegenüber dem 
höchsten Wert im Jahr 2017 von 8.873 Personen 
bedeutet dies einen Rückgang um 19,4 %. 2020 
wurden in allen sechs Salzburger Bezirken weniger 
Personen durch Mindestsicherung unterstützt, wo-
bei der Rückgang im Bezirk Tamsweg mit 2,1 % am 
geringsten und im Bezirk Hallein mit 9,4 % am 
höchsten ausfiel. 

 
 
Tabelle 3.1 
Unterstützte Bedarfsgemeinschaften nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 3.113 3.028 2.829 2.573 2.398 - 6,8 
Hallein 437 417 399 367 329 - 10,4 
Salzburg-Umgebung 775 769 733 661 631 - 4,5 
St. Johann im Pongau 358 352 339 312 305 - 2,2 
Tamsweg 60 65 60 60 57 - 5,0 
Zell am See 530 521 457 427 403 - 5,6 
Land Salzburg 5.271 5.152 4.817 4.401 4.124 - 6,3 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
 
 
Tabelle 3.2 
Unterstützte Personen nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 5.208 5.171 4.892 4.435 4.177 - 5,8 
Hallein 738 694 680 616 558 - 9,4 
Salzburg-Umgebung 1.300 1.320 1.270 1.149 1.097 - 4,5 
St. Johann im Pongau 591 621 600 544 501 - 7,9 
Tamsweg 112 116 105 97 95 - 2,1 
Zell am See 893 950 879 787 722 - 8,3 
Land Salzburg 8.843 8.873 8.426 7.627 7.150 - 6,3 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
 
 
Setzt man die Zahl der Bezieherinnen und Bezieher 
in Relation zur Gesamtbevölkerung, ergab sich für 
2020 folgendes Bild: In der Stadt Salzburg wurden 
27 von 1.000 Personen finanziell unterstützt. Dies 
ist ein deutlich höherer Wert als in den anderen 

Bezirken. Hier bezogen je 1.000 Einwohnerinnen 
beziehungsweise Einwohner zwischen fünf (Bezirk 
Tamsweg) und neun (Bezirk Hallein) Personen Be-
darfsorientierte Mindestsicherung.
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Abbildung 3.1 
Unterstützte Personen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahresdurchschnitt 2020 

 
 
 

In den vergangenen Jahren wurde die Bedarfsori-
entierte Mindestsicherung stärker von Frauen be-
zogen (Tabelle 3.3). Der Rückgang von 2019 auf 

2020 fiel bei den Frauen mit 6,2 % allerdings ähn-
lich hoch aus wie bei den Männern mit 6,3 %. 

 
 

Tabelle 3.3 
Unterstützte Personen nach Geschlecht im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Männer 4.229 4.285 4.012 3.562 3.341 - 6,2 
Frauen 4.614 4.588 4.414 4.065 3.809 - 6,3 
Gesamt 8.843 8.873 8.426 7.627 7.150 - 6,3 

 
 

Mehr als die Hälfte der Mindestsicherungsbezie-
henden war zwischen 21 und 60 Jahre alt und be-
fand sich damit im Haupterwerbsalter (Tabelle 3.4 

und Abbildung 3.2). Jünger als 21 Jahre war mehr 
als jede dritte Person, älter als 60 Jahre war rund 
jede zehnte. 

 
 

Tabelle 3.4 
Unterstützte Personen nach Alter im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

bis 14 Jahre 2.373 2.472 2.398 2.212 2.058 - 7,0 
15 bis 20 Jahre 684 675 650 556 541 - 2,7 
21 bis 30 Jahre 1.297 1.299 1.162 1.015 889 - 12,4 
31 bis 40 Jahre 1.345 1.410 1.307 1.162 1.140 - 1,9 
41 bis 50 Jahre 1.091 1.047 993 874 825 - 5,6 
51 bis 60 Jahre 1.072 1.005 953 888 846 - 4,7 
61 bis 65 Jahre 378 373 357 335 320 - 4,5 
66 bis 70 Jahre 261 240 242 229 205 - 10,5 
71 Jahre und älter 341 351 365 356 326 - 8,4 
Gesamt 8.843 8.873 8.426 7.627 7.150 - 6,3 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 

26,9

9,2
8,2

7,1
6,2

4,7

12,8

0

5

10

15

20

25

30

Salzburg-
Stadt

Hallein Zell am
See

Salzburg-
Umgebung

St. Johann
im Pongau

Tamsweg Land
Salzburg

U
n

te
rs

tü
tz

te
 p

ro
 1

.0
0

0
 E

in
w

oh
n

er



 

 

3 Mindestsicherung und wirtschaftliche Hilfen 
3.1 Bedarfsorientierte Mindestsicherung (gültig bis 31.12.2020) 

38 

Im Jahr 2020 besaß die Hälfte der Mindestsiche-
rungsbeziehenden die österreichische Staatsbür-
gerschaft. Etwa 6 % waren Angehörige von Staaten 
der Europäischen Union, des Europäischen Wirt-
schaftsraums beziehungsweise der Schweiz (Abbil-
dung 3.2). Die verbleibenden Personen waren 

Drittstaatsangehörige, in der Mehrheit Asylberech-
tige. Von 2019 auf 2020 zeigte sich ein Rückgang 
bei Personen mit österreichischer Staatsbürger-
schaft von 6,4 % und bei Personen aus Drittstaaten 
von 6,7 % (Tabelle 3.5). Der stärkste Rückgang mit 
8,3 % war bei Asylberechtigten zu verzeichnen.

 
 
Tabelle 3.5 
Unterstützte Personen nach Staatsangehörigkeit im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Österreich 5.165 4.666 4.250 3.808 3.565 - 6,4 
EU/EWR/Schweiz 571 495 439 414 411 - 0,7 
Drittstaatsangehörige 3.107 3.712 3.737 3.403 3.174 - 6,7 
 darunter Asylberechtigte 2.119 2.864 3.018 2.800 2.567 - 8,3 
Gesamt 8.843 8.873 8.426 7.627 7.150 - 6,3 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
 
Abbildung 3.2 
Unterstützte Personen nach Alter und Staatsangehörigkeit im Jahresdurchschnitt 2020 

  
 
 
Im Jahr 2020 verteilten sich die Bedarfsgemein-
schaften in der Bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung zu 68 % auf Alleinlebende, zu 15 % auf Allein-
erziehende und zu 17 % auf in Partnerschaft le-

bende (Tabelle 3.6). Im Vergleich zu 2019 ging die 
Zahl der Alleinerziehenden mit 8,7 % am stärksten 
zurück. 

 
Tabelle 3.6 
Bedarfsgemeinschaften nach Konstellationen im Jahresdurchschnitt 

 2019 2020 VÄ 2020 zu 
2019 in % 

Alleinlebende 2.994 2.806 - 6,3 
Alleinerziehende 680 621 - 8,7 
in Partnerschaft/andere 726 696 - 4,1 
Gesamt 4.401 4.124 - 6,3 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
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Abbildung 3.3 zeigt die Verteilung der Bedarfsge-
meinschaften nach Konstellation und Bezirken. Es 
fällt auf, dass in der Stadt Salzburg der Anteil der 

Alleinlebenden höher, jener der Alleinerziehenden 
hingegen niedriger war als in den Bezirken.

 
 
Abbildung 3.3 
Bedarfsgemeinschaften nach Konstellationen und Bezirken im Jahresdurchschnitt 2020  

 
 
 
Von den 1.141 Bedarfsgemeinschaften mit Kindern 
waren im Jahr 2020 etwa 55 % alleinerziehend und 
45 % in Partnerschaft lebend.  
 
Bei der Anzahl der Kinder gibt es deutliche Unter-
schiede zwischen Paaren und Alleinerziehenden: 

Mehr als die Hälfte der alleinerziehenden Mindest-
sicherungsbeziehenden hatten nur ein Kind zu be-
treuen, lediglich 16,9 % drei oder mehr. Bei den 
unterstützten Paaren hatten im Gegensatz dazu 
nur 21,1 % ein Kind, über die Hälfte hatte hingegen 
mindestens drei Kinder (siehe auch Abbildung 3.4). 

 
 
Tabelle 3.7 
Bedarfsgemeinschaften mit Kind(ern) nach Anzahl der minderjährigen Kinder im Jahresdurchschnitt 

 2019 2020 
VÄ 2020 zu 
2019 in % 

Paare 556 521 - 6,3 
1 Kind 117 110 - 6,0 
2 Kinder 156 139 - 10,9 
3 oder mehr Kinder 283 272 - 3,9 

Alleinerziehende 680 620 - 8,8 
1 Kind 364 333 - 8,5 
2 Kinder 201 182 - 9,5 
3 oder mehr Kinder 115 105 - 8,7 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
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Abbildung 3.4 
Kinder nach Beziehungsstatus in der Bedarfsgemeinschaft mit Kind(ern) im Jahresdurchschnitt 
2020 

 
 
 
In den vergangenen Jahren wurden jeweils rund 
30 % der Bedarfsgemeinschaften in vollem Ausmaß 
durch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung un-
terstützt (Tabelle 3.8). Bei den verbleibenden 70 % 

wurde die Bedarfsorientierte Mindestsicherung als 
Teilbezug beziehungsweise Aufstockung gewährt. 
Im Vergleich zu 2019 ging die Zahl der Bedarfsge-
meinschaften mit Teilbezug stark zurück. 

 
 
Tabelle 3.8 
Bedarfsgemeinschaften nach Voll- und Teilbezug im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Vollbezug 1.604 1.664 1.497 1.298 1.274 - 1,8 
Teilbezug 3.667 3.488 3.320 3.103 2.850 - 8,2 
Gesamt 5.271 5.152 4.817 4.401 4.124 - 6,3 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
 
 
Etwa jede zehnte durch Bedarfsorientierte Min-
destsicherung unterstützte Person verfügte 2020 
über ein Einkommen aus Berufstätigkeit (Tabelle 
3.9 und Abbildung 3.5). Alle anderen hatten ent-
weder kein Einkommen (48,6 %) beziehungsweise 
bestritten zumindest einen Teil des Lebensunter-
halts aus einer Sozialleistung wie etwa Arbeitslo-

sengeld oder Notstandshilfe, Pension oder Kinder-
betreuungsgeld (25,2 %). Der Vergleich zu 2019 
zeigt einen ausgeprägten Rückgang der unterstütz-
ten Personen mit Bezug Kinderbetreuungsgeld 
( 17,8 %), Einkommen aus Berufstätigkeit 
( 13,1 %) und Pension ( 12,2 %). 
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Tabelle 3.9 
Unterstützte Personen nach Art des Einkommens im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Arbeitslosengeld/Notstandshilfe 1.417 1.310 1.154 980 959 - 2,1 
Einkommen aus Berufstätigkeit 986 927 925 839 729 - 13,1 
Kinderbetreuungsgeld 288 314 306 276 227 - 17,8 
kein Einkommen1 4.075 4.375 4.210 3.732 3.603 - 3,5 
Pension 912 842 812 776 681 - 12,2 
sonstige 1.496 1.445 1.349 1.325 1.215 - 8,3 

Hinweis: Personen können mehrere Einkommens-/Leistungskategorien beziehen (beispielsweise Kinderbetreuungs-
geld neben dem Einkommen aus Berufstätigkeit). 
1  In dieser Kategorie sind auch die Kinder enthalten. 
 
 
Abbildung 3.5 
Unterstützte Personen nach Art des Einkommens im Jahr 2020 
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3.2  Hilfe in besonderen Lebenslagen 

Die Hilfe in besonderen Lebenslagen ist seit 
1.9.2010 im § 19 des Salzburger Mindestsicherungs-
gesetzes beziehungsweise in der Mindestsiche-
rungsverordnung–Lebenslagen geregelt. Sie unter-
stützt österreichische Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger sowie Fremde, die gemäß § 4 Abs. 2 
Mindestsicherungsgesetz zum dauernden Aufent-
halt im Inland berechtigt sind. Sie kann zusätzlich 
zum Bezug der Bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung, aber auch ohne Mindestsicherungsanspruch 
gewährt werden. Anwendungsfälle sind die Be-
schaffung, Ausstattung und Beibehaltung von 

Wohnraum (zum Beispiel durch die Übernahme von 
Mietrückständen) sowie die langfristige Sicherung 
der wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. Auf Hilfe 
in besonderen Lebenslagen besteht kein Rechtsan-
spruch. 
 
Im Jahr 2020 wurden landesweit 136 derartige Hil-
fen gewährt (Tabelle 3.10). In vier von fünf Fällen 
handelte es sich um einen Beitrag zur Wohnraumsi-
cherung, die verbleibenden rund 20 % waren Bei-
träge zur Sicherung der wirtschaftlichen Lebens-
grundlagen. 

 
 
Tabelle 3.10 
Hilfe in besonderen Lebenslagen nach Unterstützungsart 

2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Beitrag Wohnraumsicherung 176 145 118 101 107 + 5,9 
Beitrag wirtschaftliche  
Lebensgrundlagen 25 23 23 30 29 - 3,3 

Gesamt 201 168 141 131 136 + 3,8 
 
 
Tabelle 3.11 
Hilfe in besonderen Lebenslagen nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Salzburg-Stadt 94 65 47 47 57 
Hallein 24 21 17 14 11 
Salzburg-Umgebung 43 33 33 25 23 
St. Johann im Pongau 23 26 26 23 26 
Tamsweg 1 1 1 0 1 
Zell am See 16 22 17 22 18 
Land Salzburg 201 168 141 131 136 
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3.3  Heizkostenzuschuss 

Um die finanziellen Mehrbelastungen für Heizkos-
ten in der kalten Jahreszeit auszugleichen, können 
Salzburgerinnen und Salzburger unter bestimmten 
Voraussetzungen mit einem einmaligen Zuschuss 
von 150 Euro unterstützt werden. 
 

Im Jahr 2020 wurde der Heizkostenzuschuss an 
3.791 Personen ausbezahlt, wobei über die Hälfte 
der positiv erledigten Anträge aus der Stadt Salz-
burg kam (Tabelle 3.12). Die Zahl der Auszahlun-
gen war 2020 höher als in den vergangenen Jahren, 
wobei von 2019 auf 2020 die Zunahmen in den drei 
nördlichen Bezirken besonders hoch ausfielen. 

 
 
Tabelle 3.12 
Heizkostenzuschuss (Auszahlungen) nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 1.347 1.639 1.737 1.679 1.922 + 14,5 
Hallein 354 407 383 361 402 + 11,4 
Salzburg-Umgebung 452 461 438 421 459 + 9,0 
St. Johann im Pongau 340 373 335 335 339 + 1,2 
Tamsweg 144 169 154 135 130 - 3,7 
Zell am See 520 524 517 512 539 + 5,3 
Land Salzburg 3.157 3.573 3.564 3.443 3.791 + 10,1 
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3.4  Einrichtungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 

Beratungseinrichtungen 
Im Rahmen der Bedarfsorientieren Mindestsiche-
rung werden Beratungseinrichtungen gefördert, 
die zur Überwindung sozialer Notlagen und zur 
nachhaltigen Stabilisierung Hilfesuchender beitra-
gen. Die Beratungseinrichtungen stellen für ar-
mutsbetroffene Menschen mit unterschiedlichen 
Problemlagen ein wichtiges Netzwerk an Hilfeleis-
tungen und Unterstützungsangeboten dar.  
 
Dabei handelt es sich um verschiedenste Angebote 
wie etwa Schuldenberatung, Telefonseelsorge, 
Haftentlassenenhilfe, Sozialberatung oder um 
Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration. 
 
Ebenso fallen spezielle Beratungsangebote für 
Frauen und Sozialdienste unter diese Kategorie. 
Die Vielfalt der Projekte ermöglicht die Erreichung 
unterschiedlichster Zielgruppen.  
 
Das Land Salzburg gewährte hier im Jahr 2020 eine 
Gesamtförderung in Höhe von 3.205.327 Euro. 
 
Arbeitsprojekte 
Für Arbeitsprojekte (in sozialökonomischen Betrie-
ben und im Rahmen niederschwelliger Beschäfti-
gungsprojekte) wurden im Jahr 2020 durch das 
Land Salzburg 2.270.700 Euro bereitgestellt. Insge-
samt standen in diesem Bereich 160 Transitarbeits-
plätze in 8 Projekten zur Verfügung. 
 
Ziel der Projekte ist die (Re-)Integration von ar-
beitslosen Menschen in den Arbeitsmarkt. Konkret 
finden diese Personen für die Dauer von maximal 
einem Jahr einen Arbeitsplatz. Sie erhalten wäh-
rend des Projekts eine geregelte Entlohnung ge-
mäß Kollektivvertrag und sind sozialversichert. Zur 
Unterstützung und Begleitung wird für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auch fachliche Anleitung 
und psychosoziale Beratung angeboten. Zudem 
kann dank flexibler Beschäftigungsausmaße und di-
verser Qualifizierungsangebote jeweils auf die 
Möglichkeiten, Fähigkeiten und Bedürfnisse der 
teilnehmenden Personen direkt eingegangen wer-
den. Für Migrantinnen und Migranten wird bei Be-
darf zusätzlich ein auf die vorhandenen Sprach-
kenntnisse ausgerichteter Deutschunterricht ange-
boten.  

Teilnehmende Personen werden durch diese Pro-
jekte so zum einen bei ihrer Arbeitssuche aktiv un-
terstützt und zum anderen auch nach erfolgter Ar-
beitsaufnahme bis zu drei Monate weiter in sozia-
len und beruflichen Belangen betreut. 
 
Wohnbetreuungsangebote 
Für Wohnangebote mit unterstützender sozialer 
Betreuung wurden im Jahr 2020 1.804.619 Euro 
aufgewendet. Insgesamt standen mit Ende 2020 
266 Plätze und 13 weitere Notplätze zur Verfü-
gung.  
 
Die oben genannten Zahlen beziehen sich auf den 
Regelbetrieb in den verschiedenen Einrichtungen. 
Diese konnten wegen der einzuhaltenden Covid-19-
Schutzvorschriften nicht durchgehend angeboten 
werden. Aufgrund dessen wurden in den Wintermo-
naten das 24 Stunden betreute Notwohnen im 
„wolfgangs by A&O Hostels“ als vorübergehende 
Kompensation eröffnet. Dieses bot 43 Plätze an, 
welche aufgrund der Abstandbestimmungen in den 
anderen Einrichtungen weggefallen waren. 
 
Die Wohnbetreuungs-Angebote lassen sich in die 
Kategorien kurz-, mittel- und langfristig untertei-
len. Um neben kurzfristigen, akuten Notsituatio-
nen auch mittelfristige Krisen überwinden zu kön-
nen, wurden in diesem Bereich 99 Plätze angebo-
ten. Diese Wohnangebote beinhalten einen klaren 
sozialbetreuerischen Schwerpunkt, um Menschen 
mit persönlichen oder krankheitsbedingten 
Schwierigkeiten zu unterstützen. Eigene Ressour-
cen sollen hier gestärkt werden, auch der Wieder-
einstieg in die Arbeitswelt wird angestrebt. Weite-
res Ziel ist es, die Personen in gesicherten An-
schlusswohnraum zu vermitteln. 
 
Langfristige Wohnangebote (70 Plätze) wiederum 
sollen die individuelle Wohn- und somit auch die 
Lebenssituation sichern. Insbesondere richtet sich 
das Angebot an chronisch kranke oder an langjährig 
suchtmittelabhängige Personen beziehungsweise 
an Menschen, die lange Zeit „auf der Straße“ ge-
lebt haben. 
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3.5  Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds für Salz-
burg  

 
Projekte zur Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt 

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das wich-
tigste Finanzinstrument der Europäischen Union 
für Sozialpolitik und Investitionen in Menschen. Er 
widmet sich den Zielgruppen, denen der Zugang 
zum Arbeitsmarkt erschwert ist. 
 
Die inhaltliche Ausrichtung des Salzburger ESF-
Engagements ist im Rahmen des ESF-Programms 
„Beschäftigung Österreich 2014 – 2020“ 
vorgegeben: Armutsbekämpfung durch Förderung 
der Inklusion von am Arbeitsmarkt marginalisierten 
Personen.  
 
Durch die Umsetzung von Unterstützungsangebo-
ten, niederschwelligen Beschäftigungsmöglichkei-
ten und das Schließen von Betreuungslücken kön-
nen arbeitsmarktferne Personen erreicht und in 
Unterstützungsangebote eingebunden werden. 
 
Der ESF für Salzburg gehört als Teil der „Aktiven 
Arbeitsmarktpolitik des Landes Salzburg“ zum Res-
sortbereich von Landeshauptmann Dr. Wilfried 
Haslauer. 
 
Die Salzburger Allianz für Wachstum und Be-
schäftigung wird unter Vorsitz von Landeshaupt-
mann Dr. Wilfried Haslauer als regionale Vernet-
zungspartnerschaft zur Abstimmung von Maßnah-
men der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Bildungs-
politik geführt.  
 
Zu den Partnern zählen das Land Salzburg, die 
Wirtschaftskammer und die Industriellenvereini-
gung, das Arbeitsmarktservice, die Landwirt-
schafts- und die Landarbeiterkammer, der Salzbur-
ger Gemeindeverband und Städtebund, die Arbei-
terkammer und der Österreichische Gewerk-
schaftsbund, der Landesschulrat für Salzburg sowie 
das Sozialministeriumservice.  
 
Die durch die Salzburger Allianz für Wachstum und 
Beschäftigung eingerichtete Arbeitsgruppe „Sozi-
ale Eingliederung und Armutsbekämpfung“ ist für 
die Planung und die Abstimmung von Maßnahmen 
in Salzburg verantwortlich und wird durch die Ab-
teilung 3 – Soziales geführt. Darüber hinaus wurde 
die Arbeitsgruppe „Frauen/Armutsbekämp-
fung/Beschäftigung“ - ebenso unter dem Vorsitz 
der Abteilung 3 – Soziales – gebildet, um frauen-
spezifische Maßnahmen für Salzburg zu entwickeln 

und umzusetzen. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Arbeiter- und 
Wirtschaftskammer Salzburg, des Arbeitsmarktser-
vice Salzburg, des Magistrats sowie des Internatio-
nalen Forschungszentrum für soziale und ethische 
Fragen zusammen. 
 
Salzburger ESF-Maßnahmen zu Qualifizierung 
und Beschäftigung 
Das Land Salzburg erhält in der laufenden 
Förderungsperiode für Maßnahmen des ESF EU-
Mittel in Höhe von bis zu 6,3 Millionen Euro, die 
durch Landesmittel im Wege der Kofinanzierung 
auf 12,6 Millionen Euro verdoppelt werden.  
 
Zur Heranführung von Beziehenden der Bedarfsori-
entierten Mindestsicherung an eine Beschäftigung 
wird in Salzburg ein „Stufenmodell zum Aufbau der 
Arbeitsfähigkeit“ umgesetzt: Von der Abklärung 
der Arbeitsfähigkeit über Stabilisierung bezie-
hungsweise Tagesstrukturierung, Arbeitseinübung 
und –gewöhnung bis hin zu „Transitarbeitsplät-
zen“. Das Stufenmodell ist der AMS-Zuständigkeit 
grundsätzlich vorgelagert und wird letztlich mit 
dem Ziel umgesetzt, eine Vermittlung oder eine 
Maßnahme des Arbeitsmarktservice zu ermögli-
chen. 
 
Mit der ESF-Umsetzung für Salzburg bis 2022 wer-
den die vom Arbeitsmarktressort von Landeshaupt-
mann Dr. Wilfried Haslauer bestehenden Maßnah-
men zur Erreichung ausgrenzungsgefährdeter jun-
ger Menschen sinnvoll ergänzt und verstärkt: 
 
„job.art“ – Betreuung und Beschäftigung von 
NEET-Jugendlichen (NEET = Not in Education, 
Employment or Training) im Pongau und Pinzgau 
 Träger: ibis acam Bildungs GmbH 
 Zielgruppe: Jugendliche bis 18 Jahren (in Aus-

nahmefällen bis zum 24. Lebensjahr) nach 
Ende der Schulpflicht, die sich weder in Arbeit 
oder einer Ausbildung befinden noch durch ar-
beitsmarktpolitische Projekte erreicht wer-
den.  

 Inhalt: Die Jugendlichen können tage- oder 
stundenweise für ein Entgelt arbeiten. Ziel des 
Projektes ist durch kreative Tätigkeiten einer-
seits die Jugendlichen wieder an einen gere-
gelten Tagesablauf zu gewöhnen und anderer-
seits durch das Herstellen von eigenen Produk-
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ten den Selbstwert zu stärken. Eine durchge-
hende psychosoziale Begleitung soll zur Stabi-
lisierung und zur gemeinsamen Erarbeitung 
von individuellen Lösungsstrategien beitragen, 
um im Anschluss des Projektes eine berufliche 
Ausbildung oder den Einstieg in den Arbeits-
markt zu ermöglichen.  

 Teilnahme: An dem Projekt nahmen 2020 etwa 
45 Jugendliche teil, wovon gut zwei Drittel 
ihre Projektteilnahme beendeten. Rund 55 % 
davon konnte an eine Anschlussmaßnahme an-
docken und circa 15 % der Teilnehmenden tra-
ten eine Lehr- oder Arbeitsstelle an.  

 Projektstandorte: St. Johann im Pongau (Tex-
til), Zell am See und Mittersill (up-cycling)  

 
 
Zur Heranführung von Mindestsicherungsbeziehen-
den an eine Beschäftigung wurden vier Projekte 
initiiert. Die Zuweisung der Teilnehmenden pro 
Projekt erfolgt über die für Soziales zuständige 
Dienststelle der jeweiligen Bezirksverwaltung.  
„Re-impuls“ - Aktivierung/Tagesstrukturierung  
 Träger: Pro Mente Salzburg gem. Gesellschaft 

für psychische und soziale Rehabilitation 
m.b.H.  

 Zielgruppe: Beziehende der Bedarfsorientier-
ten Mindestsicherung in Salzburg mit multiplen 
Problemlagen 

 Inhalt: Dieses Projekt unterstützt die Teilneh-
menden im Rahmen von Einzel- oder Gruppen-
setting mittels Stabilisierung, Tagesstrukturie-
rung, Aktivierung (ohne Anspruch auf Arbeits-
marktintegration) und Qualifizierung um Be-
schäftigungshemmnisse ab- und Arbeitsfähig-
keit aufzubauen. Die Teilnehmenden können 
bis zu einem Jahr im Projekt bleiben. Ziel ist 
es Chancen wahrzunehmen und an individuel-
len Themen gemeinsam mit professioneller Un-
terstützung zu arbeiten, um im Anschluss an 
eine geeignete Folgemaßnahme teilnehmen zu 
können. 

 Teilnahme: 2020 nahmen insgesamt 78 Bezie-
hende der Bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung am Projekt teil. Davon beendeten 33 ihre 
Projektteilnahme, wobei 14 an eine Anschluss-
maßnahme (insbesondere beim Projekt 
SINNERGIE und ProActive) andocken und fünf 
in ein Dienst-/Ausbildungsverhältnis eintreten 
konnten. Zudem wurden 2020 26 Arbeitserpro-
bungen durchgeführt. In 218 Einheiten der Ta-
gesstrukturgruppe gab es insgesamt 1.631 Teil-
nahmen und in 202 Workshop-Einheiten insge-
samt 966 Teilnahmen.  

 Projektstandort: Salzburg-Stadt 
 
 

„ProActive“ – Support für Arbeitsaufnahme 
 Träger: Pro Mente Salzburg gem. Gesellschaft 

für psychische und soziale Rehabilitation 
m.b.H. 

 Zielgruppe: Beziehende der Bedarfsorientier-
ten Mindestsicherung in Salzburg mit multiplen 
Problemlagen 

 Inhalt: Das Projekt unterstützt die Teilneh-
menden bei der Rückkehr in eine Beschäfti-
gung oder beim Einstieg in ein Folgeangebot. 
Über verschiedene Phasen hinweg – Ankom-
men, Workshop-Angebot, Beschäftigung, In-
tegration – wird mit den Teilnehmenden indi-
viduell gearbeitet.  

 Teilnahme: 2020 nahmen insgesamt 96 Bezie-
hende der Bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung am Projekt teil. Davon beendeten 43 ihre 
Projektteilnahme: Elf mit einer Anschlussmaß-
nahme (insbesondere AMS und Deutschkurse), 
neun durch Eintritt in ein Dienstverhältnis, drei 
mit Reha-Geldbezug/Pension. Bei Workshops 
mit insgesamt 245 Einheiten (à 3 Stunden) wur-
den an vier Standorten 1.543 Teilnahmen ver-
zeichnet. 34 Arbeitserprobungen wurden reali-
siert. 

 Projektstandorte: Salzburg-Stadt, Hallein, 
St. Johann im Pongau, Zell am See, Tamsweg 

 
CARMI – Caritas Arbeitsmarktintegration  
 Träger: Caritas 
 Zielgruppe: Arbeitssuchende, Beziehende der 

Bedarfsorientierten Mindestsicherung mit ei-
nem Alter von mindestens 50 Jahren (bei freien 
Plätzen von mindestens 45 Jahren) und Wohn-
sitz in Salzburg, vorzugsweise Langzeitarbeits-
lose  

 Inhalt: Das Projekt „CARMI – Caritas Arbeits-
marktintegration“ bietet mit mindestens zwölf 
Beschäftigungsplätzen eine niederschwellige 
und integrierende Beschäftigung gegen Entgelt 
in Form eines vollsozialversicherungsrelevan-
ten Dienstverhältnisses. Ziel ist der sukzessive 
Ausbau der Beschäftigungsfähigkeit mittels 
niederschwelligem Angebot und sozialpädago-
gische Begleitung. CARMI beinhaltet zudem 
auch Tagesstruktur, sozialpädagogische und 
sozialarbeiterische Betreuung, verschiedene 
Workshop-Angebote sowie Ergotherapie. 

 Teilnahme: 2020 haben 23 ältere Menschen im 
Beschäftigungsprojekt mitgearbeitet, darunter 
33 % Frauen und rund die Hälfte mit nicht-
deutscher Erstsprache. Mehr als 10 Teilneh-
mende sind in der Phase der niedrigschwelli-
gen Beschäftigung (4 bis 6 Monate à 12 bis 25 
Wochenstunden) und etwa ein Viertel der Teil-
nehmenden in der integrierenden Beschäfti-
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gung (mehr als 20 Stunden) tätig. Diese Tran-
sitarbeitskräfte arbeiten hauptsächlich im Lo-
gistikzentrum in Hallwang sowie in den drei 
Carla-Shops in der Stadt Salzburg. 

 Projektstandort: Salzburg-Stadt, Salzburg-
Umgebung 

 
„SINNERGIE Wege zur Teilhabe“ – Niedrigschwel-
liges Beschäftigungsangebot für Frauen zum 
schrittweisen Aufbau der Arbeitsfähigkeit  
 Träger: ibis acam Bildungs GmbH 
 Zielgruppe: Bezieherinnen der Bedarfsorien-

tierten Mindestsicherung mit (Multi-)Problem-
lagen beziehungsweise geringer Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit 

 Inhalt: Trotz Arbeitsfähigkeit ist es für Frauen 
mit (Multi-)Problemlagen oft nicht möglich, 
ein (dauerhaftes) Beschäftigungsverhältnis mit 
mehr als 20 Stunden einzugehen. Oberstes Pro-
jektziel ist daher die Verlässlichkeit bei der 
Einhaltung der Arbeitszeit, um somit die Ar-
beitsleistung und Dauer der Beschäftigung auf 
mindestens 16 Wochenstunden zu erhöhen. Im 
Rahmen des Projektes werden mindestens 10 
Beschäftigungsplätze für Frauen in Verbindung 
mit einem durchgängigen, individuellen Case 
Management sowie zusätzlichen Workshop-An-
geboten zur Verfügung gestellt. In der Upcyc-
ling-Kreativwerkstatt werden beispielsweise 
Kleidungsstücke, Taschen und anderes aus 
Stoff hergestellt. Weitere Angebote im Rah-
men des Projektes sind vor Ort Kinderbetreu-
ung, psychotherapeutische Begleitung und Er-
gotherapie. Letztlich soll die Ausdauerfähig-
keit der Frauen so weit gesteigert werden, 
dass sie an einer AMS-Maßnahme, am Projekt 
„Lebensarbeit“ oder an einer Ausbildung teil-
nehmen können beziehungsweise an einen be-
trieblichen Arbeitsplatz Fuß fassen.  

 Teilnahme: Seit Projektstart im Herbst 2019 
haben 42 Frauen am Projekt teilgenommen. 
2020 beendeten 18 Frauen das Projekt, wovon 
die Hälfte in einen Arbeitsplatz vermittelt wer-
den konnten und knappe 17 % in eine Qualifi-
zierung oder schulische Ausbildung. 

 Projektstandort: Salzburg-Stadt 
 
Im Hinblick auf die hohe Armutsgefährdung/–be-
troffenheit von Frauen wurde ein ESF-Frauen-
schwerpunkt eingerichtet, der speziell auf vor-
wiegend weibliche Problemlagen eingeht und auch 
eine ESF-finanzierte Kinderbetreuung sowie Fahrt-
kostenersatz bietet. Zusätzlich zum vorangeführ-
ten Beschäftigungsprojekt „SINNERGIE“ wird dazu 
das Projekt SAFI umgesetzt, wobei beide Projekte 
von ibis acam in der Stadt Salzburg realisiert wer-
den.  

„Salzburger Fraueninitiative SAFI“ – Übergeord-
netes Case Management für Frauen 
 Träger: ibis acam Bildungs GmbH 
 Zielgruppe: arbeitsmarktferne Frauen mit 

Wohnsitz im Bundesland Salzburg 
 Inhalt: SAFI unterstützt den beruflichen Neu- 

beziehungsweise Wiedereinstieg von Frauen 
nach einer längeren erwerbsfreien Zeit. Ziel ist 
es, Frauen in ihren Lebenslagen zu  
stabilisieren, um ein unabhängiges und selbst 
bestimmtes Leben auf Basis eines eigenen  
Einkommens führen zu können. Mittels indivi-
duellem Casemanagement werden die Heraus-
forderungen der Frauen ermittelt und gemein-
same Lösungswege gesucht. Hierbei liegt der 
Fokus auf den persönlichen Stärken und Res-
sourcen der Frauen. Das Angebot kann bis zu 
12 Monate in Anspruch genommen werden. Im 
Rahmen des Projektes werden spezifische 
Workshops sowie ein regelmäßiges Frauencafé 
zum Austausch angeboten.  

 Teilnahme: 2020 haben 82 Frauen regulär am 
Projekt teilgenommen, wovon 34 bereits 2019 
eingestiegen sind. 50 Frauen haben das Projekt 
2020 beendet, davon konnten 42 Teilnehme-
rinnen erfolgreich in den Arbeitsmarkt vermit-
telt werden.  

 Projektstandort: Salzburg-Stadt 
 
Weil Erwachsene mit maximal Pflichtschulab-
schluss die höchste Arbeitslosigkeit aufweisen und 
meist die ersten sind, die im Fall eines Arbeits-
platzabbaus arbeitslos werden, wurde für die Ziel-
gruppe der „working poor“ ein Projekt zum Nach-
holen des Lehrabschlusses initiiert:  
 
„Du kannst was!“ – Kompetenz anerkennen! 
Lehrabschluss für Berufstätige ohne Berufsaus-
bildung 
 Träger: BFI Salzburg Bildungs GmbH in Zusam-

menarbeit mit der Arbeiterkammer  
 Zielgruppe: In Salzburg berufstätige und be-

ziehungsweise oder wohnhafte Personen ohne 
abgeschlossener Berufsausbildung (höchster 
Bildungsabschluss: Pflichtschule). 

 Inhalt: Die „Abwärtsspirale“ bei Beschäftigten 
ohne abgeschlossener Berufsausbildung ist be-
kannt: Berufseinstieg ohne Berufsausbildung - 
niedriges Einkommen/begrenzte Aufstiegs-
möglichkeiten - höheres Arbeitslosigkeits-/Ar-
mutsrisiko. Um dem entgegenzuwirken, setzt 
dieses Projekt darauf, den Berufsabschluss 
nachzuholen. Das Projekt gliedert sich in vier 
Schritte: Eine Kompetenzberatung, welche 
durch die Arbeiterkammer angeboten wird, 
der Qualifikations-Check, im Rahmen dessen 
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vorhandene Kenntnisse und Können festge-
stellt werden, Seminare zur Aufholung von 
Kenntnisse für einen Lehrabschluss sowie der 
Lehrabschluss selbst. 

 Teilnahme: 2020 haben 54 Personen, darunter 
10 Frauen, Lehrabschlüsse als Metallbearbeite-
rinnen und –bearbeiter (24), Berufskraftfahre-
rin beziehungsweise -fahrer (7), Einzelhandels- 
(3), Betriebslogistik- (8), Büro- (3) und Groß-
handelskaufleute (1) sowie Köchinnen und Kö-
che (4) und Restaurantfachleute (4) erreicht. 
Der Altersdurchschnitt betrug 36 Jahre.  

 Projektstandort: Salzburg- Stadt 
 
Wenn mangelnde Berufserfahrungen, fehlende 
sprachliche Kenntnisse und Ausbildungen aus dem 
Herkunftsland nicht für die Arbeitsmarktintegra-
tion in Österreich reichen beginnt eine Armutsspi-
rale nach unten. Hier braucht es passende Ange-
bote, um armutsgefährdete Personen mit nicht-
deutscher Erstsprache zu unterstützen. Mit dem 
Projekt „TRAPEZ“ wird diese Lücke in Salzburg ein 
stückweit geschlossen. 
 
TRAPEZ - für Menschen, die am Arbeitsmarkt Fuß 
fassen wollen (Projektstart 1.2.2020) 
Casemanagement für arbeitslose, armutsgefähr-
dete Personen mit nicht-deutscher Erstsprache 
zur Arbeitsmarkt- und Ausbildungsintegration mit 
Fokus auf Mangelberufe 
 Träger: Viele gGmbH 
 Zielgruppe: arbeitslose, armutsgefährdete 

Personen mit nicht-deutscher Erstsprache, 
vorzugsweise Frauen, mit Wohnsitz im Bundes-
land Salzburg 

 Inhalt: Das Projekt bietet mit einem persönli-
chen, muttersprachlichen Zugang Teilnehmen-
den ein breites Angebot - von Clearing, Bera-
tung, Qualifizierung, Arbeitserprobung bis hin 
zur Arbeitsaufnahme. Ziel ist es Beschäfti-
gungshemmnisse abzubauen, Kompetenzen zu 
identifizieren und zu stärken sowie Deutsch- 
und Fachkenntnisse zu verbessern.  

 Teilnahme: 2020 gab es in Summe 139 Ein-
tritte in das Projekt, wovon 11 bereits ausge-
treten sind und davon mehr als die Hälfte ei-
nen Arbeitsplatz erhalten haben oder in Aus-
bildung vermittelt werden konnten. 79 % der 
Teilnehmenden sind Frauen und knappe 85 % 
der Teilnehmenden weisen im Jahr 2020 keine 
bis sehr geringe Schulbildung auf. 

 Projektstandort: Stadt Salzburg, Straßwal-
chen, Hallein, Schwarzach, Zell am See, 
Lungau 

 
 
Im Hinblick auf vermehrt auftretende psycho- 
soziale Problemlagen der Zielgruppen wurde eine 
verstärkte psychosoziale Betreuung bei den Pro-
jekten Job.art, SINNERGIE und CARMI eingerichtet, 
wofür zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Bei 
den Projekten Re-impuls und ProActive ist zudem 
vorwiegend Personal mit einer psychosozialen Aus-
bildung eingesetzt.  
 
Die wissenschaftliche Begleitung für die Umset-
zung der „Pionierprojekte“ Re-impuls, ProActive 
und SAFI wurde beauftragt, um sukzessive Wirk-
samkeit und Erreichung der gesetzten Ziele zu ver-
bessern. Träger ist das Internationale Forschungs-
zentrum für soziale und ethische Fragen in Salz-
burg.  
 
Schließlich wurde eine Evaluierung in Auftrag ge-
geben, mit der die erzielten Ergebnisse geprüft 
und bewertet werden. 2020 nahmen die Projekte 
Re-impuls und ProActive sowie SINNERGIE und SAFI 
daran teil. 2021 wird die gesamte Salzburger ESF-
Maßnahmenumsetzung evaluiert. Das Institut für 
Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung in Linz 
führt diese wissenschaftliche Evaluierung durch. 
 
Zusammengefasst kann das Stufenmodell zum Auf-
bau der Arbeitsfähigkeit und dessen Ergänzung um 
ESF-Maßnahmen mit der Ausrichtung auf Beschäf-
tigung wie folgt abgebildet werden:  
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Abbildung 3.6 
Salzburger Stufenmodell zum Aufbau der Arbeitsfähigkeit und zur Integration von  
Sozialunterstützungs-Beziehenden in den Arbeitsmarkt  

 
Stand: Mai 2021 
 
 
 
Nähere Informationen über die ESF-Umsetzung in 
Salzburg, einschließlich der bisher erstellten Eva-
luierungsberichte, können über die ESF-Landes- 

website abgerufen werden:  
www.salzburg.gv.at/aufbau-der-arbeitsfaehigkeit 

 
 
  

http://www.salzburg.gv.at/aufbau-der-arbeitsfaehigkeit
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3.6  Schwerpunkt: Zusätzliche Unterstützung in Zeiten der Covid-19-
Pandemie 

Die durch die Covid-19-Pandemie verursachten 
wirtschaftlichen Probleme führten kurzfristig zu 
einer Häufung von Anfragen beziehungsweise An-
tragstellungen zur Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung (BMS).  
 
Daher wurde kurzfristig eine Online-Sonderinfor-
mation für jene Personen eingerichtet, die anläss-
lich der Covid-19-Pandemie von einem Arbeits-
platz- oder Einkommensverlust betroffen waren. In 
einem eigenen Infoblatt waren hier zielgruppenge-
richtet die Antworten auf maßgebliche Fragestel-
lungen kompakt zusammengefasst, so zum Beispiel 
zu Anspruchsvoraussetzungen, Höhe der BMS-Leis-
tungen, BMS-Berechnung und Antragstellung. 
 
Eine zusätzliche Hilfestellung wurde mit dem 6. 
Covid-19-Gesetz des Bundes (BGBl Nr I 28/2020) er-
möglicht. Auf Grundlage dieses Gesetzes konnten 
Mittel aus dem Familienhärteausgleich für die Un-
terstützung von Kindern mindestsicherungsbezie-
hender Eltern zur Verfügung gestellt werden, um 
so die pandemiebedingten Krisenfolgen abzumil-
dern. Konkret erhielten Familien, die im Zeitraum 
von 1. Juli bis 31. Dezember 2020 Leistungen der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung bezogen 
hatten, so einen Pauschalbetrag von 50 Euro pro 
Kind für höchstens zwei Bezugsmonate, also maxi-
mal 100 Euro pro Kind. Zudem erhielten erwach-
sene Personen mit Familienbeihilfe-Bezug in Min-
destsicherungs-Haushalten dieselbe finanzielle Zu-
wendung. 
 
Mit der Abwicklung des Familienhärteausgleichs 
für Mindestsicherungsbeziehende wurden die Bun-
desländer betraut. Im Land Salzburg übernahm 
diese Aufgabe die Abteilung Soziales. Im Jahr 2020 
wurde von ihr ein Volumen von 309.450 Euro aus-
bezahlt. Damit konnten insgesamt 1.639 Haushalte 

mit 3.024 Kindern beziehungsweise 241 volljähri-
gen Personen mit Familienbeihilfe-Anspruch unter-
stützt werden. 
 
Darüber hinaus erhielten Personen, die von Mai bis 
August 2020 mindestens 60 Tage Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe bezogen hatten, seitens des 
Bundes eine Einmalzahlung in Höhe von 450 Euro 
(§ 66 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977). 
Damit sollten Sonderbedarfe, die durch die Covid-
19-Krise entstanden waren, abgedeckt werden. Um 
aber zu verhindern, dass dieser Bonus als Einkom-
men im Sinne des Salzburger Mindestsicherungsge-
setzes anzurechnen war, musste hier kurzfristig 
eine gesetzliche Ausnahmeregelung geschaffen 
werden. Diese Gesetzesnovelle wurde von der So-
zialabteilung inhaltlich vorbereitet und vom Salz-
burger Landtag entsprechend beschlossen (LGBl Nr 
102/2020). 
 
Für Menschen ohne festen Wohnsitz wurde ab No-
vember 2020 vom Land Salzburg gemeinsam mit 
der Caritas als Betreiberin eine zusätzliche Unter-
kunft für 43 Menschen im „wolfgangs by A&O Hos-
tels“ in der Fanny-von-Lehnert-Straße in der Stadt 
Salzburg eingerichtet. An diesem Standort konnten 
wohnungslose Menschen beginnend mit den Win-
termonaten optimal versorgt werden.  
 
Für positiv auf Covid-19 getestete Personen mit ei-
nem leichten Krankheitsverlauf standen in dieser 
Unterkunft eigens abgetrennte Räumlichkeiten zur 
Verfügung. Dies war eine wichtige und dringend 
notwendige Ergänzung zu den beiden bereits be-
stehenden Caritas-Häusern (Haus Franziskus in 
Parsch und Haus Elisabeth in Itzling), denn ange-
sichts der Covid-19-bedingten Schutz- und Hygie-
nevorschriften musste in diesen Häusern die Anzahl 
der Plätze reduziert werden. 
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3.7  Standorte der Einrichtungen der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung 
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4  Pflege und Betreuung 

Die Leistungen im Bereich der Pflege und Betreu-
ung umfassen die 
 stationäre Betreuung in Seniorenheimen bezie-

hungsweise Seniorenpflegeheimen und Hausge-
meinschaften (im Bericht als Seniorinnen- und 
Senioren-Wohnhäuser bezeichnet), 

 mobile Betreuung durch Haushaltshilfe und 
Hauskrankenpflege (Soziale Dienste), 

 Tageszentren, 
 Kurzzeitpflege, 

 Übergangspflege, 
 Pflegeberatung des Landes. 
 
Das Salzburger Sozialhilfegesetz (SSHG), LGBl. Nr. 
19/1975 in der geltenden Fassung, regelt unter an-
derem die subsidiäre Finanzierung von Leistungen, 
die in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern  
oder durch mobile Betreuung (Soziale Dienste) er-
bracht werden. 

 
 
 

4.1  Stationäre Betreuung 

Der Lebensbedarf kann mit Zustimmung der oder 
des Hilfesuchenden durch Unterbringung in statio-
nären Einrichtungen gesichert werden, wenn die  
oder der Hilfesuchende ein selbstständiges und un-
abhängiges Leben nicht mehr führen kann oder ein 
besonderer Pflegebedarf besteht.1 
 
Dieses Angebot richtet sich vor allem an Seniorin-
nen und Senioren mit erhöhtem Pflegebedarf (ab 
Pflegegeld der Stufe 3).  
 
Können Bewohnerinnen und Bewohner die Aufent-
haltskosten aus eigenen Mitteln und dem Pflege-
geld nicht zur Gänze bestreiten, haben sie unter 
bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf 
Sozialhilfe. Die Sozialhilfe übernimmt dann die 
verbleibenden Restkosten. 
 
Partner in der stationären Betreuung 
Die Rechtsträger der öffentlichen Seniorinnen- und 
Senioren-Wohnhäuser sind nachfolgende Gemein-
den oder Gemeindeverbände: 
 Gemeinde Anif, Bad Gastein, Bergheim, Bruck 

an der Glocknerstraße, Bürmoos, Elsbethen, 
Goldegg, Kaprun, Leogang, Piesendorf, Puch 
bei Hallein, St. Gilgen, Strobl und Wals-Siezen-
heim 

 Marktgemeinde Abtenau, Bad Hofgastein, Eu-
gendorf, Golling an der Salzach, Grödig, Kuchl, 
Mattsee, Mauterndorf, Neukirchen, Obertrum 
am See, Rauris, Schwarzach im Pongau,  
St. Michael im Lungau, St. Veit im Pongau, 
Straßwalchen, Taxenbach, Thalgau, Wagrain 
und Werfen 

 Stadtgemeinde Bischofshofen, Hallein,  
Mittersill, Oberndorf bei Salzburg, Saalfelden,  

                                         
1 Nähere Bestimmungen finden sich im Salzburger Sozi-
alhilfegesetz S.SHG § 17, LGBl. Nr. 19/1975 idgF. 

Salzburg, Seekirchen am Wallersee, St. Johann 
im Pongau und Zell am See 

 Gemeindeverband Altenmarkt, Eben, Flachau, 
Filzmoos 

 Gemeindeverband Großarl-Hüttschlag 
 Gemeindeverband Großgmain/Wals-Siezen-

heim 
 Gemeindeverband Haus der Senioren Radstadt 
 Gemeindeverband Lend-Taxenbach-Dienten 
 Gemeindeverband Marienheim 
 Gemeindeverband Seniorenpflegeheim Mühl-

bach am Hochkönig–Bischofshofen 
 Gemeindeverband Seniorenwohnhaus Bram-

berg 
 Gemeindeverband Seniorenwohnhaus Kösten-

dorf 
 Gemeindeverband Seniorenwohnhaus Neu-

markt am Wallersee 
 Gemeindeverband Seniorenwohnheim St. Bar-

bara Tamsweg 
 Gemeindeverband Seniorenwohnheim Hof und 

Umgebung 
 Gemeindeverband Seniorenwohnheim Lofer 

Unteres Saalachtal 
 Gemeindeverband Uttendorf/Niedernsill 
 Gemeindeverband Seniorenwohnhaus Mais-

hofen 
 Gemeindeverband Hüttau 
 Gemeindeverband Pfarrwerfen/Werfenweng 
 
Darüber hinaus gibt es in Salzburg auch private Se-
niorinnen- und Senioren-Wohnhäuser, die von fol-
genden Rechtsträgern organisiert werden: 
 Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen 
 Gemeinnütziges Pflegezentrum Salzburg GmbH 
 Herz-Jesu-Heim BetriebsGmbH 
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 Österreichisches Rotes Kreuz 
 Österreichische Jungarbeiterbewegung 
 Pro Humanitate II – gemeinnützige Dienstleis-

tungsgesellschaft des Rotes Kreuzes Salzburg 
GmbH 

 SeneCura Sozialzentrum Salzburg-Lehen GmbH 
 Senioren Residenzen gemeinnützige Betriebs-

GmbH 
 Seniorenpension am Schlossberg GmbH & Co 

KG  

 Seniorenresidenz Schloß Kahlsperg GmbH 
 
Daten und Zahlen 
Die Daten dieses Abschnitts stammen zum über-
wiegenden Teil aus Stichtagserhebungen bei den 
Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern. Lediglich 
die Daten über die Sozialhilfeempfängerinnen 
und -empfänger in den Seniorinnen- und Senioren-
Wohnhäusern (Tabelle 4.5) stammen aus dem „So-
zialen Informations-System SIS“. 

 
 
 
4.1.1  Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäu-

sern 

In den Jahren 2016 bis 2018 wurden zum Jahres-
ende jeweils knapp mehr als 4.900 Personen in Se-
niorinnen- und Senioren-Wohnhäusern betreut. In 
den Jahren danach waren mit 4.805 (Jahresende 
2019) beziehungsweise 4.570 Personen (Jahres-
ende 2020) um gut 100 beziehungsweise um bei-
nahe 350 Personen weniger als in den Jahren zuvor 
(Tabelle 4.1). Von diesen Personen waren etwa 
drei Viertel Frauen und ein Viertel Männer (Abbil-
dung 4.1). 
 
Die zum Jahresende 2020 vergleichsweise niedrige 
Zahl an Bewohnerinnen und Bewohnern von Senio-

rinnen- und Senioren-Wohnhäusern erklärt sich 
dadurch, dass aufgrund der Pandemie Zimmer für 
Quarantäne freigehalten wurden. Ergänzend dazu 
zogen kaum neue Bewohnerinnen und Bewohner 
ein, da die Auflagen/Vorschriften in Bezug auf Be-
suche für manche nicht tauglich waren (beispiels-
weise eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten für 
Angehörige). Darüber hinaus war auch Personal in 
Quarantäne beziehungsweise erkrankt, sodass es in 
den Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäuser Leer-
stände gab und es sich schwierig gestaltete, den 
Dienstbetrieb in vollem Umfang aufrecht zu erhal-
ten. 

 
 
Tabelle 4.1 
Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern nach Geschlecht 

 
31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

männlich 1.327 1.342 1.346 1.327 1.258 - 5,2 
weiblich 3.592 3.573 3.572 3.478 3.316 - 4,7 
Gesamt 4.919 4.915 4.918 4.805 4.574 - 4,8 

Hinweis: Diese und alle weiteren Tabellen zu den Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern beinhalten das Gunther 
Ladurner Pflegezentrum. Es handelt sich dabei um eine spezielle Einrichtung für Bewohnerinnen und Bewohner mit 
erhöhtem Pflege- und Betreuungsbedarf mit 88 Plätzen. 
 
 
Drei Viertel aller Bewohnerinnen und Bewohner 
von Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern wa-
ren zum Jahresende 2020 mindestens 80 Jahre alt 
(Tabelle 4.2 und Abbildung 4.1). Die verbleibenden 

Personen fielen überwiegend in die Gruppe der 60- 
bis 79-Jährigen, lediglich 96 Personen waren jün-
ger als 60 Jahre.2 

  

                                         
2 Aufgrund schwerer Erkrankungen benötigen zum Teil 
auch jüngere Menschen eine umfassende Betreuung, die 

am besten in einem stationären Setting erbracht werden 
kann. 
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Tabelle 4.2 
Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern nach Alter 

 
31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

bis 59 Jahre 135 128 113 112 96 - 14,3 
60 bis 69 Jahre 305 295 282 294 280 - 4,8 
70 bis 79 Jahre 811 839 899 868 764 - 12,0 
80 bis 89 Jahre 2.219 2.167 2.129 2.064 2.032 - 1,6 
90 Jahre und älter 1.449 1.486 1.495 1.467 1.402 - 4,4 
Gesamt 4.919 4.915 4.918 4.805 4.574 - 4,8 

 
 
Abbildung 4.1 
Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern nach Geschlecht und 
Alter zum 31.12.2020 

  
 
 
Die überwiegende Zahl der Bewohnerinnen und Be-
wohner von Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäu-
sern bezog Pflegegeld, lediglich 20 Personen er-
hielten zum Jahresende 2020 kein Pflegegeld be-
ziehungsweise wurde über den Pflegegeldantrag 
noch nicht entschieden (Tabelle 4.3). Differenziert 
nach Pflegegeldstufen zeigt sich, dass 2020 mehr 
als 90 % der Bewohnerinnen und Bewohner Pflege-
geld der Stufen 3 bis 7 bezogen (Abbildung 4.2). Im 
Zeitverlauf zeigt sich zudem ein deutlicher Rück-
gang von Personen ohne Pflegegeld und mit den 

Pflegegeldstufen 1 und 2. Seit dem Jahr 2016 hal-
bierte sich deren Zahl beinahe. Folgend dem Prin-
zip „mobil vor stationär“ werden in Seniorinnen- 
und Senioren-Wohnhäusern prioritär Menschen mit 
erhöhtem Pflegebedarf versorgt. Durch den Ausbau 
in den Sozialen Diensten und in den Tageszentren 
kann, für Menschen mit niedrigerem Pflegebedarf, 
der Wunsch erfüllt werden, solange wie möglich in 
den eigenen vier Wänden zu verbleiben. 
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Tabelle 4.3 
Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern nach Pflegegeldstufen 

 
31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

kein Pflegegeld¹ 54 44 35 20 20 ± 0,0 
PG-Stufe 1 147 134 122 97 95 - 2,1 
PG-Stufe 2 429 371 304 257 242 - 5,8 
PG-Stufe 3 1.298 1.327 1.357 1.297 1.228 - 5,3 
PG-Stufe 4 1.080 1.112 1.131 1.113 1.073 - 3,6 
PG-Stufe 5 1.282 1.331 1.376 1.450 1.353 - 6,7 
PG-Stufe 6 432 384 411 399 391 - 2,0 
PG-Stufe 7 197 212 182 172 172 ± 0,0 
Gesamt 4.919 4.915 4.918 4.805 4.574 - 4,8 

1  Teilweise wurde hier Pflegegeld beantragt, eine Einstufung war zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht erfolgt. 
 
 
Abbildung 4.2 
Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern nach Pflegegeldstufen 
zum 31.12.2016 und 31.12.2020 

 
1  Teilweise wurde hier Pflegegeld beantragt, eine Einstufung war zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht erfolgt. 
 
 
In Tabelle 4.4 ist die Verteilung der Personen in 
Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern nach Be-
zirken dargestellt. Durch Erweiterungen der Senio-
rinnen- und Senioren-Wohnhäuser in Golling (+ 8 
Plätze) und Bischofshofen (+ 24 Plätze) fielen die 
Rückgänge in den Bezirken Hallein mit 0,4 % und 
St. Johann im Pongau mit 2,4 % deutlich geringer 
aus als in den anderen Bezirken. Dort kam es zu 
Rückgängen von 4,3 % im Bezirk Tamsweg bis 6,5 % 
im Bezirk Zell am See. 
 
Da die Bevölkerungszahlen der Bezirke sehr unter-
schiedlich sind, können die absoluten Zahlen der 

Bewohnerinnen und Bewohner nur bedingt mitei-
nander verglichen werden. Setzt man die Zahl der 
betreuten Personen in Beziehung zur Zahl der Ein-
wohnerinnen und Einwohner im Alter von 75 und 
mehr Jahren, zeigt sich, dass in den drei südlichen 
Bezirken anteilig mehr Personen betreut wurden 
als in den drei nördlichen (Abbildung 4.3). Landes-
weit wurden zum Jahresende 2020 etwa 90 von 
1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Alter 
von mindestens 75 Jahren in Seniorinnen- und Se-
nioren-Wohnhäusern betreut. 
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Tabelle 4.4 
Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern nach Bezirken 

 
31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 1.358 1.321 1.293 1.234 1.171 - 5,1 
Hallein 524 523 539 517 515 - 0,4 
Salzburg-Umgebung 1.192 1.198 1.185 1.166 1.085 - 6,9 
St. Johann im Pongau 786 807 819 818 798 - 2,4 
Tamsweg 229 232 231 230 220 - 4,3 
Zell am See 830 834 851 840 785 - 6,5 
Land Salzburg 4.919 4.915 4.918 4.805 4.574 - 4,8 

 
 
Abbildung 4.3 
Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern je 1.000 Einwohnerin-
nen und Einwohner im Alter von 75 und mehr Jahren zum 31.12.2020 

 
 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen haben Bewoh-
nerinnen und Bewohner in Seniorinnen- und Senio-
ren-Wohnhäusern Anspruch auf Sozialhilfe. Von 
2017 auf 2018 gab es einen deutlichen Anstieg der 
Zahl der Sozialhilfeempfängerinnen und -empfän-
ger in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern, 
der sich auf Landesebene auf 26,5 % belief und sich 
im Folgejahr, das heißt von 2018 auf 2019, mit ei-
nem Plus von 4,0 % fortsetzte (Tabelle 4.5). Trotz 
des Rückgangs bei der Zahl der Bewohnerinnen und 
Bewohner von Seniorinnen- und Senioren-Wohn-
häusern blieb die Zahl der Sozialhilfeempfängerin-

nen und –empfänger in diesen Einrichtungen na-
hezu konstant.3 Der starke Anstieg von 2017 auf 
2018 im Ausmaß von 920 Personen ist auf die geän-
derte gesetzliche Lage zurückzuführen. Per 
1.1.2018 trat das Verbot des Pflegeregresses in 
Kraft. Bezogen auf die Zahl der Bewohnerinnen 
und Bewohner der Seniorinnen- und Senioren-
Wohnhäuser zeigt sich, dass auf Landesebene bei-
nahe alle Bewohnerinnen und Bewohner Sozialhilfe 
zur Deckung der Aufenthaltskosten bezogen (Abbil-
dung 4.4).  

 
  

                                         
3 Die unterschiedliche Entwicklung ist zum Teil dadurch 
zu erklären, dass die Zahl der Bewohnerinnen und Be-
wohner von Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern je-

weils zum Stichtag 31.12 erhoben wird, die Sozialhilfe-
empfängerinnen und –empfänger hingegen als Jahres-
durchschnitt ausgewiesen werden.  
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Tabelle 4.5 
Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern nach Bezir-
ken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 923 870 1.108 1.154 1.114 - 3,5 
Hallein 333 321 434 456 455 - 0,2 
Salzburg-Umgebung 828 800 1.054 1.102 1.086 - 1,5 
St. Johann im Pongau 665 655 778 806 811 + 0,6 
Tamsweg 191 191 222 232 230 - 0,9 
Zell am See 648 633 794 818 830 + 1,5 
Land Salzburg 3.588 3.470 4.390 4.568 4.526 - 0,9 

 
 
Abbildung 4.4 
Anteil der Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern 
nach Bezirken im Jahr 2020 

Hinweis: Durch die unterschiedlichen Zeitperioden (Jahresende beziehungsweise Jahresdurchschnitt) können sich 
Anteile von mehr als 100 % ergeben. 
 
 
Neben den 4.526 Sozialhilfeempfängerinnen 
und -empfängern, die im Jahr 2020 in einem Seni-
orinnen- und Senioren-Wohnhaus wohnten, wurden 
33 Sozialhilfeempfängerinnen und –empfänger in 

sonstigen Einrichtungen (zum Beispiel Christian-
Doppler-Klinik, Psychiatrische Sonderpflege 
St. Veit) betreut. 
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4.1.2  Plätze in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern 

Zu Jahresende 2020 standen im Land Salzburg ins-
gesamt 5.142 Plätze4 in 74 Seniorinnen- und Senio-
ren-Wohnhäusern zur Verfügung (Tabelle 4.6), das 
waren um 13 Plätze mehr als ein Jahr zuvor. Wäh-
rend binnen Jahresfrist in der Stadt Salzburg um 16 
Plätze weniger angeboten wurden, kamen im Be-
zirk St. Johann im Pongau 24 Plätze hinzu. In an-
deren vier Bezirken veränderte sich die Zahl der 
angebotenen Plätze nicht beziehungsweise kaum.  
 
In der Stadt Salzburg wurden damit Ende 2020 um 
16 Plätze weniger angeboten als im Jahr zuvor. Im 

angesprochenen Zeitraum wurden in der Stadt 
Salzburg Neu- beziehungsweise Umbauten durch-
geführt. Eine Zielsetzung ist es dabei, die Plätze 
pflegetauglich zu gestalten, um der Veränderung 
der Zielgruppe gerecht zu werden. Früher dienten 
die Einrichtungen der Stadt Salzburg teilweise als 
Wohneinrichtungen für ältere Menschen ohne oder 
mit geringem Pflegebedarf. Nach Abschluss der 
Bauarbeiten stehen die nunmehr pflegetauglichen 
Plätze für Menschen mit Pflegebedarf zur Verfü-
gung. Aufgrund der Veränderung der Zielgruppe 
kam es zu einer Reduktion der Plätze. 

 
 
Tabelle 4.6 
Plätze in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern nach Bezirken 

 31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 1.478 1.408 1.418 1.333 1.317 - 1,2 
Hallein 548 544 566 566 567 + 0,2 
Salzburg-Umgebung 1.250 1.248 1.264 1.261 1.263 + 0,2 
St. Johann im Pongau 812 836 835 867 891 + 2,8 
Tamsweg 243 242 238 239 239 ± 0,0 
Zell am See 857 853 857 863 865 + 0,2 
Land Salzburg 5.188 5.131 5.178 5.129 5.142 + 0,3 

 
 
Zum Jahresende 2020 wurden bereits 83,9 % der 
Plätze in Einrichtungen angeboten, die von öffent-
lichen Rechtsträgern (Gemeinden und Städten) ge-
führt werden (Tabelle 4.7). Im Vergleich zu 2016 
zeigt sich ein Anstieg der Zahl der Plätze in öffent-
lichen Einrichtungen. In privaten Einrichtungen 
wurden Ende 2020 hingegen weniger Plätze ange-

boten als vier Jahre zuvor. Die starke Reduktion 
der Plätze in privaten Einrichtungen von 2016 auf 
2017 erklärt sich mit der bereits angesprochenen 
Schließung des Albertus-Magnus-Hauses, das nun 
nach der Sanierung als Einrichtung der Behinder-
tenhilfe/Teilhabe für Menschen mit chronischen 
psychischen Erkrankungen zur Verfügung steht. 

 
 
Tabelle 4.7 
Plätze in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern nach Rechtsträgern 

 
31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

öffentliche Einrichtungen 4.198 4.216 4.308 4.281 4.315 + 0,8 
private Einrichtungen1 990 915 870 848 827 - 2,5 
Gesamt 5.188 5.131 5.178 5.129 5.142 + 0,3 

1  Rückgang von 2017 auf 2018 aufgrund veränderter Zählweise 
 
 
 

                                         
4 Die Differenz zwischen Plätzen und Bewohnerinnen be-
ziehungsweise Bewohnern kommt unter anderem zu-
stande, da einige der Plätze für die Kurzzeitpflege her-

angezogen werden und in keinem Seniorinnen- und Seni-
oren-Wohnhaus eine 100 %ige Auslastung erreicht wer-
den kann. 



 

 

4 Pflege und Betreuung 
4.1 Stationäre Betreuung 

61 

4.1.3  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäu-
sern 

Zur Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner 
in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern stan-
den zum Jahresende 2020 insgesamt 2.299 Pflege- 
und Hilfskräfte (gerechnet in Vollzeitäquivalen-
ten5) zur Verfügung (Tabelle 4.8). Davon waren 
24,6 % ausgebildet in diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpflege sowie 58,5 % in Pflege(fach-) 
assistenz und Altenfachbetreuung; 16,9 % waren 
Hilfskräfte. Während im Vergleich zu 2016 die Zahl 
der Vollzeitäquivalente mit Ausbildung zur diplo-
mierten Gesundheits- und Krankenpflege kontinu-
ierlich zurück ging, waren Ende 2020 mehr Voll-
zeitäquivalente mit Ausbildung zur Pflege-(fach-
)assistenz oder Altenfachbetreuung und vor allem 
deutlich mehr Hilfskräfte tätig als vier Jahre zuvor. 
Diese Entwicklung ist auf die Schwierigkeiten bei 
der Rekrutierung von (höher)qualifiziertem Pfle-
gepersonal zurückzuführen. Dieser Problematik 
widmete sich die im Juli 2018 von der Landesregie-
rung unter dem Vorsitz von Landeshauptmann 
Dr. Wilfried Haslauer ins Leben gerufene Plattform 
Pflege. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden 

Maßnahmen geplant, um dem drohenden Mangel 
an Pflegekräften entgegenzuwirken. Mitte des Jah-
res 2019 lag der Ergebnisbericht der Plattform 
Pflege vor. Ein Schwerpunkt des Berichts war die 
Attraktivierung des Pflegeberufes sowie das dazu-
gehörige Image. Ende 2019 startete die Kampagne 
„Das ist stark“. 
 
Die Schwierigkeit, qualifiziertes Pflegepersonal zu 
rekrutieren, kommt stärker zum Ausdruck, wenn 
anstatt der Vollzeitäquivalente das Pflegepersonal 
in sogenannten Kopfzahlen betrachtet wird. Ge-
samt waren im Jahr 2020 3.003 Personen in der 
Pflege in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern 
beschäftigt, davon 738 diplomierte Gesundheits- 
und Krankenpflegerinnen und -pfleger, 1.717 Per-
sonen mit Ausbildung zur Pflege(fach-)assistenz 
beziehungsweise Altenfachbetreuung sowie 548 
Hilfskräfte. Gesamt waren dies um 222 Personen 
mehr als 2016, wobei davon 183 Personen auf die 
Hilfskräfte entfallen. 

 
 
Tabelle 4.8 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern 
nach Ausbildung 

 
31.12. 
2016 

31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflege 

582,7 582,0 567,8 569,8 566,3 - 0,6 

Pflege(fach-)assistenz/ 
Altenfachbetreuung 

1.308,0 1.319,5 1.311,9 1.318,3 1.345,2 + 2,0 

Hilfskräfte 234,9 268,6 375,1 367,6 387,5 + 5,4 
Gesamt 2.125,5 2.170,1 2.254,7 2.255,7 2.299,0 + 1,9 

  

                                         
5 Drückt den Zeitwert aus, den eine Vollzeit-Arbeitskraft 
innerhalb eines vergleichbaren Zeitraums erbringt (Tag, 
Woche, Monat, Jahr). 



 

 

4 Pflege und Betreuung 
4.2 Mobile Pflege und Betreuung 

62 

4.2  Mobile Pflege und Betreuung 

Die hier angeführten Zahlen beschränken sich auf 
die Sozialen Dienste6 Hauskrankenpflege und Haus-
haltshilfe, beides Dienstleistungen, die auf das 
Verbleiben-Können in der eigenen Wohnung abzie-
len. Das Angebot der Hauskrankenpflege unter-
stützt Menschen, die aufgrund einer Krankheit  
oder eines Gebrechens pflegerische Betreuung 
brauchen. Dazu gehören insbesondere Körper-
pflege, Ernährung, Ausscheidung, Bewegung und 
Lagerung sowie prophylaktische Maßnahmen, aber 
auch spezielle Pflegeleistungen wie Behandlungs-
pflege oder diagnostische Maßnahmen. Das Ange-
bot der Haushaltshilfe unterstützt Menschen bei 
der Haushaltsführung, um den selbstständigen Ver-
bleib in der Wohnung zu ermöglichen. Dazu gehö-
ren insbesondere haushaltsbezogene und organisa-
torische Hilfen, wie Reinigung der Wohnung oder 
Einkaufen und personenbezogene Hilfen, wie Un-
terstützung bei der Körperpflege oder An- und Aus-
kleiden. Betroffene können für ihre Betreuung und 
Pflege unter den 15 privaten Organisationen wäh-
len, die die Voraussetzungen im Sinne des Salzbur-
ger Pflegegesetzes erfüllen. 
 
Partner der Mobilen Pflege und Betreuung 
 Ambulante Dienste Obertrum  
 Ambulante Dienste Salzburg 
 Caritas 
 Diakonie.mobil 

 Erwachsenenhilfe 
 Hauskrankenpflege Salzburg-Stadt 
 Hilfswerk  
 KIKRA – Kinderhauskrankenpflege Salzburg 
 Krankenhilfe GmbH 
 Krankenpflegeverein Straßwalchen 
 MOKI Salzburg – Mobile Kinderkrankenpflege 
 Österreichisches Rotes Kreuz 
 Sozialer Hilfsdienst Eugendorf 
 Verein Aktiv 
 Volkshilfe Salzburg Dienstleistungs GmbH 
 
Haushaltshilfe und Hauskrankenpflege sind vom 
Betroffenen aus dem Einkommen und Pflegegeld zu 
bezahlen. Kann jemand die Kosten der Betreuung 
beziehungsweise Pflege nicht zur Gänze selbst fi-
nanzieren, gewährt das Land Salzburg einen ein-
kommensabhängigen Zuschuss. Die Daten für die-
sen Abschnitt stammen aus dem „Sozialen Informa-
tions-System SIS“. 
 
Start „Angehörigenentlastung“ 
Ergänzend zu den Leistungen der Haushaltshilfe 
und Hauskrankenpflege wurde mit Oktober 2020 
der neue Dienst „Angehörigenentlastung“ (Details 
siehe Abschnitt 4.7) gestartet. Bereits in drei Mo-
naten des Jahres 2020 konnten 54 Personen diesen 
Dienst zur Entastung pflegender Angehöriger nut-
zen. 

 
 

4.2.1  Betreute Haushalte in der mobilen Pflege und Betreuung gesamt 

Im Land Salzburg erreichte die Zahl der durch 
Haushaltshilfe beziehungsweise Hauskranken-
pflege betreuten Haushalte7 mit 4.777 im Jahr 

2019 den vorläufigen Höchststand (Tabelle 4.9). Im 
Jahr 2020 sank deren Zahl leicht auf 4.721 ab, wo-
bei sich die Zahlen in den Bezirken durchaus unter- 

Tabelle 4.9 
Betreute Haushalte (Haushaltshilfe + Hauskrankenpflege) nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 1.397 1.416 1.430 1.477 1.442 - 2,4 
Hallein 417 411 423 432 406 - 6,0 
Salzburg-Umgebung 846 871 898 930 948 + 1,9 
St. Johann im Pongau 638 668 728 758 725 - 4,4 
Tamsweg 258 253 276 267 269 + 0,7 
Zell am See 789 823 883 913 931 + 2,0 
Land Salzburg 4.345 4.441 4.638 4.777 4.721 - 1,2 

Hinweis: Haushalte, die sowohl Hauskrankenpflege als auch Haushaltshilfe beziehen, sind nur einmal gezählt. 

                                         
6 Nähere Bestimmungen finden sich im Salzburger Sozi-
alhilfegesetz S.SHG § 22, LGBl. Nr. 19/1975 idgF. 
7 In einem Haushalt können eine oder mehrere Personen 
leben. In der Haushaltshilfe werden in der Regel Leistun-

gen für alle Haushaltsmitglieder erbracht. In der Haus-
krankenpflege hingegen beziehen sich die Leistungen 
immer auf eine konkrete Person. 
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schiedlich entwickelten. Die Veränderungen rei-
chen nämlich von einem Rückgang von 6,0 % im Be-
zirk Hallein bis zu einem Anstieg von 2,0 % im Be-
zirk Zell am See. 
 
In Abbildung 4.5 werden die betreuten Haushalte 
nach Unterstützungsform und Haushaltsgröße un-
terschieden. Bei der Unterstützungsart zeigt sich, 
dass im Jahr 2020 weiterhin rund 40 % der Haus-
halte ausschließlich durch Haushaltshilfe und rund 
ein Drittel der Haushalte ausschließlich durch 
Hauskrankenpflege unterstützt wurden. In etwa ei-

nem Viertel der Haushalte kam sowohl Haushalts-
hilfe als auch Hauskrankenpflege zum Einsatz. 
 
In vier von fünf und damit in der überwiegenden 
Zahl der durch Haushaltshilfe beziehungsweise 
Hauskrankenpflege betreuten Haushalte lebte eine 
Person, im verbleibenden Fünftel wohnten zwei 
Personen. Haushalte mit drei oder mehr Personen 
wurden durch Haushaltshilfe beziehungsweise 
Hauskrankenpflege kaum unterstützt (Abbildung 
4.5). 

 
 
Abbildung 4.5 
Betreute Haushalte nach Unterstützungsform und Haushaltsgröße im Jahresdurchschnitt 2020 

  
 
 
 

4.2.2  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der mobilen Pflege und Betreuung ge-
samt 

Mit insgesamt 735,0 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter (Vollzeitäquivalente) war der Personalstand im 
Bereich Haushaltshilfe und Hauskrankenpflege zum 
Jahresende 2020 ähnlich hoch wie ein Jahr zuvor 

(Tabelle 4.10). Gesamt waren 2020 1.221 Personen 
in der Haushaltshilfe und Hauskrankenpflege be-
schäftigt. 

 
 
Tabelle 4.10 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) in der mobilen Pflege und Betreuung 

 
31.12. 
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31.12. 
2017 

31.12. 
2018 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Gesamt 673,2 685,5 717,8 732,9 735,0 + 0,3 
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4.2.3  Leistungsstunden in der mobilen Pflege und Betreuung gesamt 

Im Jahr 2020 wurden 483.621 Stunden in der Haus-
haltshilfe und 472.522 Stunden in der Hauskran-
kenpflege geleistet, was einen Gesamtwert von 

956.143 Stunden ergab (Tabelle 4.11). Im Ver-
gleich zu 2019 bedeutet dies jeweils einen leichten 
Rückgang. 

 
 
Tabelle 4.11 
Anzahl der Gesamtstunden in der mobilen Pflege und Betreuung 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Haushaltshilfe 480.341 469.782 478.024 486.225 483.621 - 0,5 
Hauskrankenpflege 438.561 440.495 468.159 475.143 472.522 - 0,6 
Gesamt 918.902 910.277 946.183 961.368 956.143 - 0,5 

 
 
Abbildung 4.6 zeigt den zeitlichen Verlauf der ge-
leisteten Stunden in der mobilen Betreuung in den 
vergangenen zehn Jahren. Bis 2013 entwickelten 
sich die geleisteten Stunden in der Haushaltshilfe 
und in der Hauskrankenpflege in etwa gleichför-

mig. Von 2014 bis 2017 war die Zahl der geleisteten 
Stunden in der Haushaltshilfe deutlich höher als in 
der Hauskrankenpflege, 2018 haben sich die Stun-
denzahlen wieder angenähert. 

 
 
Abbildung 4.6 
Anzahl der Gesamtstunden in der mobilen Pflege und Betreuung seit 2010 
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4.2.4  Haushaltshilfe 

Mit 3.586 Personen wurden im Jahr 2020 im Land 
Salzburg ähnlich viele Personen durch Haushalts-
hilfe betreut wie ein Jahr zuvor. Die Entwicklung 
in den Bezirken verlief jedoch unterschiedlich. So 

stand beispielsweise einem Rückgang im Bezirk 
Hallein von 5,9 % ein Anstieg im Bezirk Tamsweg 
von 5,3 % gegenüber (Tabelle 4.12). 

 
 
Tabelle 4.12 
Betreute Personen nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 1.066 1.051 1.049 1.093 1.086 - 0,6 
Hallein 311 306 309 304 286 - 5,9 
Salzburg-Umgebung 560 573 584 600 625 + 4,2 
St. Johann im Pongau 526 548 601 638 609 - 4,5 
Tamsweg 171 176 201 208 219 + 5,3 
Zell am See 634 666 732 750 761 + 1,5 
Land Salzburg 3.269 3.320 3.476 3.593 3.586 - 0,2 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
 
 
In Abbildung 4.7 wird für das Jahr 2020 die Zahl der 
betreuten Personen in Beziehung zu je 1.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern im Alter von mindes-
tens 75 Jahren gesetzt. Landesweit wurden 2020 

knapp 70 von 1.000 Personen durch Haushaltshilfe 
unterstützt. Auf Bezirksebene variierte diese 
Quote von 47,8 im Bezirk Salzburg-Umgebung bis 
101,5 im Bezirk Tamsweg (Abbildung 4.7). 

 
 
Abbildung 4.7 
Betreute Personen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 75 und mehr Jahren im 
Jahresdurchschnitt 2020 
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In den vergangenen Jahren waren 70 % der Perso-
nen, die durch Haushaltshilfe unterstützt wurden, 
Frauen und nur 30 % Männer (Tabelle 4.13). Im Vor-

jahresvergleich stieg die Zahl der betreuten Män-
ner um 2,8 % an, jene der Frauen sank hingegen um 
1,5 %. 

 
 

Tabelle 4.13 
Betreute Personen nach Geschlecht im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Männer 953 962 1.041 1.078 1.108 + 2,8 
Frauen 2.316 2.358 2.435 2.515 2.478 - 1,5 
Gesamt 3.269 3.320 3.476 3.593 3.586 - 0,2 

 
 
Mehr als die Hälfte der durch Haushaltshilfe be-
treuten Personen war mindestens 80 Jahre alt und 
rund ein weiteres Viertel fiel in die Gruppe der 70- 

bis 79-Jährigen (Tabelle 4.14 und Abbildung 4.8). 
Jünger als 50 Jahre waren nur 4,7 % der betreuten 
Personen.  

 
 
Tabelle 4.14 
Betreute Personen nach Alter im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

bis 49 Jahre 212 208 196 180 168 - 6,7 
50 bis 59 Jahre 247 260 273 267 237 - 11,2 
60 bis 69 Jahre 370 372 405 411 420 + 2,2 
70 bis 79 Jahre 833 861 906 895 874 - 2,3 
80 bis 89 Jahre 1.230 1.237 1.287 1.411 1.445 + 2,4 
90 Jahre und älter 378 383 409 430 442 + 2,8 
Gesamt 3.269 3.320 3.476 3.593 3.586 - 0,2 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
 
 
In Tabelle 4.15 und Abbildung 4.8 werden die durch 
Haushaltshilfe betreuten Personen nach Pflege-
geldstufen eingeteilt. Rund jede fünfte durch 
Haushaltshilfe betreute Person erhielt kein Pflege-
geld beziehungsweise wurde über den Pflegegeld-

antrag noch nicht entschieden. Die Mehrzahl der 
betreuten Personen  in Summe sind es etwa zwei 
Drittel  erhielt Pflegegeld der Stufen 1 bis 3, hin-
gegen nur etwa jeder Zehnte Pflegegeld der Stufe 
4 bis 7. 

 
 
Tabelle 4.15 
Betreute Personen nach Pflegegeldstufen im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

kein Pflegegeld/unbekannt¹ 664 659 735 757 755 - 0,3 
PG-Stufe 1 808 834 845 901 927 + 2,9 
PG-Stufe 2 869 853 855 849 783 - 7,8 
PG-Stufe 3 653 673 713 730 718 - 1,6 
PG-Stufe 4 181 214 238 267 292 + 9,4 
PG-Stufe 5 74 70 71 69 89 + 29,0 
PG-Stufe 6 11 12 12 13 14 + 7,7 
PG-Stufe 7 7 5 8 8 8 ± 0,0 
Gesamt 3.269 3.320 3.476 3.593 3.586 - 0,2 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
1  Teilweise wurde hier Pflegegeld beantragt, eine Einstufung war zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht erfolgt. 
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Abbildung 4.8 
Betreute Personen nach Alter und Pflegegeldstufen im Jahresdurchschnitt 2020 

  
 
 
Die Anzahl der betreuten Haushalte und der geleis-
teten Stunden sind in Tabelle 4.16 gegenüberge-
stellt. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 3.236 Haus-
halte mit 483.621 Stunden unterstützt. Damit hat 

sich das durchschnittliche Betreuungsausmaß bei 
etwa 150 Stunden im Jahr beziehungsweise 12,5 
Stunden im Monat eingependelt. 

 
 
Tabelle 4.16 
Durchschnittlicher Betreuungsaufwand 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Anzahl Haushalte 2.942 2.997 3.124 3.238 3.236 - 0,1 
Stunden 480.341 469.782 478.024 486.225 483.621 - 0,5 
Stunden je Haushalt¹ 163,3 156,8 153,0 150,2 149,5 - 0,7 

1 Veränderung in Stunden 
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4.2.5  Hauskrankenpflege 

Die Zahl der durch Hauskrankenpflege unterstütz-
ten Personen war im Jahr 2020 mit 2.856 um 1,3 % 
niedriger als 2019 (Tabelle 4.17). Im Bezirksver-

gleich fällt der anhaltende Rückgang im Bezirk 
Tamsweg seit 2018 auf.

 
 
Tabelle 4.17 
Betreute Personen nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 814 831 852 876 855 - 2,4 
Hallein 239 235 252 263 253 - 3,8 
Salzburg-Umgebung 569 578 613 639 647 + 1,3 
St. Johann im Pongau 322 336 387 404 396 - 2,0 
Tamsweg 179 177 192 181 170 - 6,1 
Zell am See 477 501 522 529 534 + 0,9 
Land Salzburg 2.600 2.658 2.818 2.893 2.856 - 1,3 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
 
 
Der Anteil der durch Hauskrankenpflege unter-
stützten Personen je 1.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner im Alter von 75 und mehr Jahren wird 
in Abbildung 4.9 nach Bezirken dargestellt. Wäh-
rend im Jahr 2020 auf Landesebene 54,9 und in den 
vier Bezirken Hallein, Salzburg-Umgebung, Salz-

burg (Stadt) und St. Johann im Pongau etwa 50 von 
1.000 Personen durch Hauskrankenpflege betreut 
wurden, waren es in den Bezirken Zell am See mit 
68,2 und Tamsweg mit 78,8 deutlich mehr (Abbil-
dung 4.9). 

 
 
Abbildung 4.9 
Betreute Personen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 75 und mehr Jahren im 
Jahresdurchschnitt 2020 

 
 
 
In den vergangenen Jahren waren rund zwei Drittel 
der durch Hauskrankenpflege betreuten Personen 
weiblich (Tabelle 4.18). 2020 wurden in etwa 

gleich viele Männer wie 2019 betreut, die Zahl der 
betreuten Frauen war 2020 jedoch um 1,9 % nied-
riger als ein Jahr zuvor. 
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Tabelle 4.18 
Betreute Personen nach Geschlecht im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Männer 888 920 1.006 1.025 1.024 - 0,1 
Frauen 1.712 1.738 1.811 1.868 1.832 - 1,9 
Gesamt 2.600 2.658 2.818 2.893 2.856 - 1,3 

 
 
Vier von fünf durch Hauskrankenpflege unterstütz-
ten Personen waren mindestens 70 Jahre alt (Ta-
belle 4.19 und Abbildung 4.10). Damit ergibt sich 
bei der Verteilung, der durch Hauskrankenpflege 

betreuten Personen, ein ähnliches Muster wie bei 
jenen Personen, die durch Haushaltshilfe unter-
stützt wurden. 

 
 
Tabelle 4.19 
Betreute Personen nach Alter im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

bis 49 Jahre 93 85 84 89 84 - 5,6 
50 bis 59 Jahre 126 131 146 141 131 - 7,1 
60 bis 69 Jahre 268 254 278 257 258 + 0,4 
70 bis 79 Jahre 593 653 680 686 647 - 5,7 
80 bis 89 Jahre 1.051 1.063 1.139 1.208 1.210 + 0,2 
90 Jahre und älter 470 471 491 512 526 + 2,7 
Gesamt 2.600 2.658 2.818 2.893 2.856 - 1,3 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
 
 
Die Verteilung der durch Hauskrankenpflege unter-
stützten Personen nach Pflegegeldstufen unter-
scheidet sich deutlich von jener, der Personen, die 
durch Haushaltshilfe unterstützt werden. Konkret 
bezog jeweils rund ein Viertel der Personen, die 
durch Hauskrankenpflege unterstützt wurden, 
Pflegegeld der Stufen 2, 3 sowie 4 bis 7. Kein Pfle-

gegeld beziehungsweise Pflegegeld der Stufe 1 er-
hielten 8,8 % beziehungsweise 16,1 % der betreu-
ten Personen (Tabelle 4.20 und Abbildung 4.10) 
Damit wurden in der Hauskrankenpflege anteilig 
deutlich mehr Personen mit Pflegegeldstufe 3 be-
ziehungsweise 4 bis 7 betreut als in der Haushalts-
hilfe. 

 
 
Tabelle 4.20 
Betreute Personen nach Pflegegeldstufen im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

kein Pflegegeld/unbekannt¹ 213 237 278 261 252 - 3,4 
PG-Stufe 1 376 394 432 466 459 - 1,5 
PG-Stufe 2 643 649 661 661 628 - 5,0 
PG-Stufe 3 707 714 755 782 780 - 0,3 
PG-Stufe 4 314 347 376 398 408 + 2,5 
PG-Stufe 5 242 221 218 223 238 + 6,7 
PG-Stufe 6 64 57 55 60 54 - 10,0 
PG-Stufe 7 42 38 44 41 37 - 9,8 
Gesamt 2.600 2.658 2.818 2.893 2.856 - 1,3 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
1  Teilweise wurde hier Pflegegeld beantragt, eine Einstufung war zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht erfolgt. 
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Abbildung 4.10 
Betreute Personen nach Alter und Pflegegeldstufen im Jahresdurchschnitt 2020 

  
 
 
Bei der Hauskrankenpflege wurden im Jahr 2020 
insgesamt 2.765 Haushalte mit 472.522 Stunden 
unterstützt. Seit 2017 belief sich das durchschnitt-
liches Betreuungsausmaß je Haushalt auf etwa 170 
Stunden pro Jahr beziehungsweise 14 Stunden pro 

Monat (Tabelle 4.21). Damit war das durchschnitt-
liche Betreuungsausmaß in der Hauskrankenpflege 
höher als in der Haushaltshilfe mit 150 Stunden pro 
Jahr beziehungsweise 12,5 Stunden pro Monat. 

 
 
Tabelle 4.21 
Durchschnittlicher Betreuungsaufwand 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Anzahl Haushalte 2.520 2.578 2.737 2.804 2.765 - 1,4 
Stunden 438.561 440.495 468.159 475.143 472.522 - 0,6 
Stunden je Haushalt¹ 174,0 170,9 171,0 169,5 170,9 + 1,4 

1 Veränderung in Stunden 
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4.3  Tageszentren 

Tageszentren sind teilstationäre Pflegeeinrichtun-
gen, in denen Pflege- und Betreuungsleistungen er-
bracht und tagesstrukturierende Maßnahmen ge-
setzt werden (etwa Angebote zur Aktivierung und 
Unterhaltung). Sie dienen zur Unterstützung und 
Entlastung pflegender Angehöriger. In den vergan-
genen Jahren wurde dieses Angebot stark ausge-
baut. Mittlerweile existieren 29 Tageszentren (drei 
in der Stadt Salzburg und 26 in den Landgemein-
den). Das Land Salzburg fördert Tageszentren mit 
einem fixen Zuschuss pro Tag. 
 
Partner im Bereich der Tageszentren 
 Arbeiter-Samariter-Bund Österreich – Landes-

gruppe Salzburg 
 Evangelisches Diakoniewerk - Diakoniezentrum 

Salzburg 
 Gemeinde Leogang 
 Gemeindeverband Haus der Senioren Radstadt 
 Gemeindeverband Seniorenwohnheim Hof und 

Umgebung 
 Gemeindeverband Seniorenwohnhaus Neu-

markt am Wallersee 

 Hilfswerk Salzburg gemeinnützige GmbH 
 Krankenpflegeverein Straßwalchen 
 Marktgemeinde Grödig 
 Marktgemeinde Kuchl 
 Österreichisches Rotes Kreuz Landesverband 

Salzburg 
 Sozialer Hilfsdienst Eugendorf 
 Stadtgemeinde Bischofshofen 
 Stadtgemeinde Mittersill 
 Stadtgemeinde Oberndorf bei Salzburg 
 Stadtgemeinde Saalfelden 
 
Tabelle 4.22 gibt einen Überblick über die Anzahl 
der Tageszentren, der dort angebotenen Plätze, 
der Besucherinnen und Besucher sowie der Besu-
chertage. Im Jahr 2020 wurde das Angebot auf 29 
Tageszentren mit 339 Plätzen ausgeweitet. Dieses 
Angebot wurde durch die Einschränkungen der Co-
vid-19-Pandemie allerdings nur von 417 Personen 
mit 28.981 Besuchertagen in Anspruch genommen. 
Die Auslastung lag damit im Jahr 2020 lediglich bei 
47,9 %. 

 
 
Tabelle 4.22 
Tageszentren 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Anzahl Tageszentren 21 23 26 26 29 + 11,5 
Anzahl Plätze 246 264 304 304 339 + 11,5 
Anzahl Besuchertage im Jahr 37.638 35.724 41.583 45.301 28.981 - 36,0 
Anzahl Personen im Jahr 820 794 917 984 417 - 57,6 
Auslastung in %¹ 78,6 72,5 75,7 78,0 47,9 - 30,1 

1 Veränderung absolut/in Prozentpunkten 
 
 
Der überwiegende Teil der Besucherinnen und Be-
sucher von Tageszentren war weiblich beziehungs-
weise mindestens 70 Jahre alt (Abbildung 4.11). 
Konkret waren von den Besucherinnen und Besu-

chern im Dezember 2020 etwa zwei Drittel Frauen, 
und knapp 90 % hatten bereits ihren 70. Geburtstag 
gefeiert. 
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Abbildung 4.11 
Personen in Tageszentren nach Geschlecht und Alter im Dezember 2020 

  
 
 
In Tabelle 4.23 und Tabelle 4.24 werden die Zahl 
der Plätze und die Besuchertage nach Bezirken 
dargestellt. 2020 wurde das Platzangebot in den 

Bezirken Salzburg-Umgebung (+ 14 Plätze), St. Jo-
hann im Pongau (+ 12 Plätze) und Zell am See (+ 9 
Plätze) ausgeweitet (Tabelle 4.23). 

 
 
Tabelle 4.23 
Plätze in Tageszentren nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Salzburg Stadt 73 73 73 73 73 
Hallein 36 36 36 36 36 
Salzburg-Umgebung 78 86 101 101 115 
St. Johann 16 26 26 26 38 
Tamsweg 15 15 30 30 30 
Zell am See 28 28 38 38 47 
Land Salzburg 246 264 304 304 339 

 
 
Entsprechend dem Platzangebot verteilten sich die 
Besuchertage auf die einzelnen Bezirke (Tabelle 
4.24). Im Vergleich zu 2019 kam es in allen Bezir-

ken aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der 
Covid-19-Pandemie zu einem deutlichen Rückgang 
der Besuchertage. 

 
 
Tabelle 4.24 
Besuchertage in Tageszentren nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg Stadt 16.470 16.073 17.036 17.372 9.596 - 44,8 
Hallein 4.303 4.331 4.527 5.077 3.296 - 35,1 
Salzburg-Umgebung 8.045 7.731 9.660 10.948 7.961 - 27,3 
St. Johann 2.555 2.274 2.780 3.426 2.501 - 27,0 
Tamsweg 2.932 2.343 3.531 3.720 2.087 - 43,9 
Zell am See 3.333 2.972 4.049 4.758 3.540 - 25,6 
Land Salzburg 37.638 35.724 41.583 45.301 28.981 - 36,0 
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4.4  Kurzzeitpflege 

Kurzzeitpflege ist ein zeitlich befristeter Aufent-
halt in einem Seniorinnen- und Senioren-Wohn-
haus. Pflegende Angehörige erhalten so die Mög-
lichkeit, einmal von der Pflege auszuspannen, in 
Urlaub zu fahren, etc. Grundsätzlich kann in allen 
74 Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern Kurz-
zeitpflege angeboten werden, wenn ein Platz frei 
ist. 30 Einrichtungen haben zumindest einen fixen 
Kurzzeitpflegeplatz. Das Land Salzburg fördert 

Kurzzeitpflege mit einem fixen Zuschuss pro Tag, 
der für maximal 14 Tage pro Jahr gewährt wird.8 In 
den vergangene Jahren wurden in insgesamt etwa 
50 Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern Kurz-
zeitpflege angeboten. Mit 320 Personen, die im 
Jahr 2020 dieses Angebot mit 3.468 geförderten 
Tagen in Anspruch nahmen, war deren Zahl pande-
mie-bedingt um etwa ein Drittel niedriger als ein 
Jahr zuvor (Tabelle 4.25). 

 
 
Tabelle 4.25 
Kurzzeitpflege 

 2016 2017 2018 2019 20201 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Anzahl Seniorinnen- und  
Senioren-Wohnhäuser 53 52 50 53 51 - 3,8 

Anzahl Personen im Jahr 492 534 555 483 320 - 33,7 
Anzahl geförderte Tage im Jahr* 5.190 5.569 5.838 5.050 3.468 - 31,3 

1  vorläufige Daten, da Anträge auf einen Zuschuss bis sechs Monate nach dem Aufenthalt eingebracht werden kön-
nen.  

 
 
Die Zahl der Personen, die einen Zuschuss für Kurz-
zeitpflege in Anspruch nahmen, und die Zahl der 
geförderten Tage sind in Tabelle 4.26 und Tabelle 

4.27 nach Bezirken gegliedert dargestellt. In bei-
den Fällen zeigt sich im Vorjahresvergleich ein 
deutlicher Rückgang in allen Bezirken. 

 
 
Tabelle 4.26 
Personen in Kurzzeitpflege nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 20201 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg Stadt 147 155 153 127 90 - 29,1 
Hallein 48 37 46 52 31 - 40,4 
Salzburg-Umgebung 162 187 192 162 107 - 34,0 
St. Johann 57 86 83 79 46 - 41,8 
Tamsweg 26 19 28 15 10 - 33,3 
Zell am See 52 50 49 45 35 - 22,2 
Land Salzburg2 492 534 555 483 320 - 33,7 

1  vorläufige Daten, da Anträge auf einen Zuschuss bis sechs Monate nach dem Aufenthalt eingebracht werden kön-
nen.  

2  einschließlich Personen, die keiner Region zugewiesen wurden 
 
  

                                         
8 Die Richtlinien zur Förderung sind auf der Website des 
Landes veröffentlicht. 
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Tabelle 4.27 
Geförderte Tage nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 20201 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg Stadt 1.471 1.501 1.556 1.318 1.006 - 23,7 
Hallein 566 404 550 558 287 - 48,6 
Salzburg-Umgebung 1.778 2.034 2.048 1.701 1.242 - 27,0 
St. Johann 577 893 877 869 456 - 47,5 
Tamsweg 269 175 297 148 100 - 32,4 
Zell am See 529 562 496 447 377 - 15,7 
Land Salzburg2 5.190 5.569 5.838 5.050 3.468 - 31,3 

1  vorläufige Daten, da Anträge auf einen Zuschuss bis sechs Monate nach dem Aufenthalt eingebracht werden kön-
nen.  

2  einschließlich geförderter Tage, die keiner Region zugewiesen wurden  
 
 
Werden die geförderten Tage je 1.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner im Alter von 75 und mehr 
Jahren dargestellt, stach im Jahr 2020 der Bezirk 
Salzburg-Umgebung mit 94,9 und damit den mit 
Abstand meisten anteilig geförderten Tagen hervor 
(Abbildung 4.12). In den anderen fünf Bezirken lag 
die Anzahl der geförderten Tage anteilig zwischen 
46,3 (Tamsweg) und 62,3 (St. Johann im Pongau). 
Landesweit wurden 66,7 Tage je 1.000 Einwohne-

rinnen und Einwohner im Alter von 75 und mehr 
Jahren gefördert. Die hohe Inanspruchnahme von 
Kurzzeitpflege im Bezirk Salzburg-Umgebung ist 
vermutlich darin begründet, dass es in diesem Be-
zirk eine vergleichsweise hohe Anzahl an fixen 
Kurzzeitpflegeplätzen gibt (45 % aller ausgewiese-
nen Kurzzeitpflegebetten im Bundesland) und auch 
Personen aus der Stadt Salzburg das Angebot nut-
zen. 

 
 
Abbildung 4.12 
Geförderte Tage je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 75 und mehr Jahren im Jahr 
2020 
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4.5  Übergangspflege 

Für ältere Menschen, vorwiegend für jene mit de-
mentiellen Erkrankungen, kann es nach einem 
Krankenhausaufenthalt schwierig sein, in den ge-
wohnten Alltag zurückzukehren, da anfallende or-
ganisatorische und alltägliche Tätigkeiten zum 
Problem werden können. Dadurch kann es zu lan-
gen Krankenhausaufenthalten, häufigen Wieder-
aufnahmen und frühzeitigen Einweisungen in Seni-
orinnen- und Senioren-Wohnhäusern kommen. Hier 
setzt die Übergangspflege an: Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unterstützen Patientinnen und Pa-
tienten nach einem Krankenhausaufenthalt in ih-
rem Zuhause. 
 
Die Übergangspflege bietet flächendeckend adä-
quate Hilfe und Unterstützung, die Fähigkeiten des 
Alltages wieder zu erlernen oder zu erhalten, um 
wieder selbstständig zu Hause leben zu können. 
Außerdem übernehmen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Koordination der Betreuung mit 
den An- und Zugehörigen und fungieren als An-
sprechpersonen für das Umfeld der Betroffenen. 
 
Es zeigt sich, dass die gewohnte Umgebung mit der 
richtigen Unterstützung wesentlich zur Verbesse-
rung kognitiver Leistungen und von Aktivität bei-
tragen kann. Lediglich fallweise wird nach der Be-
treuung eine professionelle Unterstützung benö-
tigt. 

Die Patientinnen und Patienten werden vom 20-
köpfigen Team der Übergangspflege (14,125 Voll-
zeitäquivalente) bis zu drei Monate zu Hause be-
treut. Davon werden 13 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beziehungsweise 7,625 Vollzeitäquiva-
lente über die Sozialhilfe finanziert, die anderen 
durch die Salzburger Landeskliniken.  
 
In folgenden Krankenanstalten wird Übergangs-
pflege angeboten: 
 Uniklinikum Standort Landeskrankenhaus Salz-

burg 
 Uniklinikum Standort Christian Doppler Klinik 
 Landesklinik Hallein 
 Landesklinik St. Veit 
 A.ö. Tauernklinikum Standort Mittersill 
 A.ö. Tauernklinikum Standort Zell am See 
 
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 866 Patientinnen 
und Patienten an das Team der Übergangspflege 
zugewiesen – davon konnten danach etwa 60 % (503 
Personen) wieder selbstständig im eigenen Haus-
halt leben und damit in ihr gewohntes Umfeld zu-
rückkehren (Tabelle 4.28). Das Durchschnittsalter, 
der durch Übergangspflege betreuten Personen, 
lag in den vergangenen Jahren bei 80 Jahren. 

 
 
Tabelle 4.28 
Übergangspflege 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Zuweisungen 726 735 880 1.092 866 
Anteil Integration in %1 73,7 69,9 67,0 63,5 58,1 
Durchschnittsalter der Betreuten 80,0 79,0 79,0 80,0 79,0 

1 Personen, die wieder in ihr gewohntes Umfeld zurückkehren konnten 
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4.6  Pflegeberatung des Landes 

Die Pflegeberatung des Landes Salzburg bietet seit 
März 2008 flächendeckend im Bundesland Salzburg 
Information, Beratung und Unterstützung in allen 
Fragen rund um das Thema Pflege an. Das kosten-
lose, individuelle, serviceorientierte und regional 
bereitgestellte Beratungsangebot steht allen 
pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen und 
deren Angehörigen offen, richtet sich jedoch 
grundsätzlich an alle Bürgerinnen und Bürger, die 
an Pflegethemen interessiert sind. Die durch die 
Beratung erzielte Optimierung des Pflegesettings 
soll sich positiv auf die Lebensqualität von Pflege-
bedürftigen und Angehörigen auswirken. Durch das 
Angebot der Pflegeberatung konnten viele Kundin-
nen und Kunden individuell und Schritt für Schritt 
begleitet und der für sie passende Pflegemix ge-
funden werden.  
 

Im Jahr 2020 berieten sechs Mitarbeiterinnen (5,25 
Vollzeitäquivalente zum 31.12.2020) insgesamt 
3.042 Kundinnen und Kunden in 4.405 Settings (te-
lefonische Auskunft, Sprechtage, Hausbesuche, 
etc.) 9. Die Pflegeberatung des Landes wurde damit 
2020 landesweit stärker in Anspruch genommen als 
in den Jahren zuvor, wobei es allerdings regionale 
Unterschiede gibt (Tabelle 4.29). Diese Steigerung 
kann auch auf pandemiebedingte Anfragen in der 
Pflegeberatung zurückgeführt werden. 
 
Die Pflegeberatung wurde in den vergangenen Jah-
ren sehr häufig von Neukundinnen und Neukunden 
in Anspruch genommen. Tendenziell ist hier eine 
Steigerung erkennbar.  
 
 

 
Tabelle 4.29 
Beratene Personen nach Regionen/Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt/Hallein/ 
Salzburg-Umgebung 

796 1.036 920 856 1.136 + 32,7 

Zell am See 749 793 939 804 795 -1,1 
Tamsweg/St. Johann im Pongau 551 574 605 641 1.111 + 73,3 
Land Salzburg 2.096 2.403 2.464 2.301 3.042 + 32,2 
darunter Erstberatungen 1.735 1.988 2.036 1.951 2.836 + 45,4 

 
 
2020 entfielen zwei Drittel der Beratungen auf te-
lefonische und schriftliche Auskünfte (Tabelle 
4.30). Aufgrund der Covid-19-Pandemie ging bin-

nen Jahresfrist die Zahl der Beratungen in Sprech-
tagen/Krankenhäusern, im Büro der Pflegebera-
tung und durch Hausbesuche deutlich zurück. 

 
 
Tabelle 4.30 
Beratene Personen nach Art der Beratung 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

telefonische Auskünfte 1.535 1.864 1.943 2.711 2.732 + 0,8 
Sprechtag/Krankenhaus 420 370 419 293 123 - 58,0 
im Büro der Pflegeberatung 600 695 701 656 356 - 45,7 
Hausbesuche 206 244 266 283 132 - 53,4 
schriftliche Auskünfte     740  
Sonstiges 947 1.014 1.027 1.314 322 - 75,5 

Hinweis: Mehrfachzählungen sind durch Inanspruchnahme mehrerer Beratungen möglich. 
 

                                         
9 Im Zentralraum beziehungsweise im Bezirk Hallein ste-
hen zusätzlich zur Pflegeberatung des Landes noch die 
Seniorinnen- und Seniorenberatung des Magistrats Salz-

burg sowie die Seniorinnen- und Seniorenberatung Ten-
nengau als Anlauf- und Vermittlungsstelle zur Verfü-
gung. 
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Was die wichtigsten Beratungsinhalte betrifft, so 
wurden im Jahr 2020 jeweils mehr als 1.000 Aus-
künfte über die Themen Pflegegeld (1.582 Bera-
tungen), stationäre Einrichtungen (1.045 Beratun-

gen) und 24-Stunden Betreuung (1.037 Beratungen) 
erteilt (Tabelle 4.32 und Abbildung 4.13). Im Ver-
gleich zu 2019 haben Beratungen zur 24-Stunden 
Betreuung stark an Bedeutung gewonnen. 

 
 
Tabelle 4.31 
Die wichtigsten Beratungsinhalte 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Pflegegeld 1.573 1.649 1.553 1.731 1.582 - 8,6 
stationäre Einrichtung 726 1.076 943 958 1.045 + 9,1 
24-Stunden Betreuung 656 755 587 557 1.037 + 86,2 
Hauskrankenpflege 897 937 858 880 921 + 4,7 
Entlastungsgespräch 621 624 625 659 737 + 11,8 
Haushaltshilfe 744 737 706 758 618 - 18,5 
Hilfsmittel 422 435 415 452 448 - 0,9 
Kurzzeitpflege     405  
Pflegethemen 391 362 372 365 152 - 58,4 

Hinweis: Mehrfachzählungen sind durch Inanspruchnahme mehrerer Beratungen möglich. 
 
 
Abbildung 4.13 
Die wichtigsten Beratungsinhalte im Jahr 2020 
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4.7  Ausbau, Veränderungen und Entwicklungen 

Ein flächendeckendes Angebot von Pflegeleistun-
gen ist der Abteilung 3 - Soziales ein großes Anlie-
gen. Der Fokus im Bereich Pflege und Betreuung 
liegt auf der Sicherstellung und Ausbau bereits 
etablierter Leistungen und deren Qualität.  
 
Plattform Pflege 
Wir werden immer älter und mit der steigenden Le-
benserwartung wachsen auch die Herausforderun-
gen im Bereich der Betreuung und Pflege älterer 
Menschen. Dabei will der Großteil der Menschen so 
lange wie möglich zu Hause bleiben. Im Juli 2018 
startete daher die "Plattform Pflege", die in zehn 
Themenfeldern konkrete Erhebungen und wir-
kungsorientierte Maßnahmen für die Zukunft lie-
fern sollte. 
 
Das geschnürte Maßnahmenpaket konzentrierte 
sich auf die Langzeitpflege, sowohl auf die Versor-
gung in Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern 
und den teilstationären Bereich als auch auf den 
Bereich der Mobilen Pflege und Betreuung. Fol-
gende Maßnahmen wurden im Jahr 2020 umge-
setzt: 
 
 Außerordentliche Erhöhung der Tarife bei 

den sozialen Diensten (Hauskrankenpflege, 
Haushaltshilfe): Es wurden tariflich die Gehäl-
ter des Pflegepersonals angeglichen, um ein 
Ungleichgewicht aufzuheben. In der Tarifge-
staltung ist ein höherer Gehaltsanteil enthal-
ten, der nun berücksichtigt, dass zum Beispiel 
ein Großteil des Personals eine Teilzeitanstel-
lung hat. Des Weiteren finden sich in den nun 
gültigen Tarifen Abgeltungsmöglichkeiten für 
das kurzfristige Einspringen beziehungsweise 
Einspringen während der Rufbereitschaft wie-
der, sollte eine Kollegin beziehungsweise ein 
Kollege erkrankt sein. Ebenso werden mehr 
Zeiten für Dienst- und Fallbesprechungen ab-
gegolten. Diese Tariferhöhung soll einen konti-
nuierlichen Verbleib im Pflegeberuf ermögli-
chen und die Personalgewinnung erleichtern. 
Diese Maßnahme wurde mit 1.1.2020 umge-
setzt.  
 

 Außerordentliche Erhöhung der Tarifober-
grenzen bei den Seniorinnen- und Senioren-
Wohnhäuser: Die Anpassung der Tarifober-
grenzen soll die Abgeltungsmöglichkeiten für 
das Einspringen während der Rufbereitschaft 
schaffen, sollte eine Kollegin beziehungsweise 
ein Kollege erkrankt sein. Darüber hinaus wer-

den mehr Zeiten für Dienst- und Fallbespre-
chungen abgegolten. Des Weiteren deckt die 
Erhöhung ab, dass aufgrund des steigenden 
Pflegebedarfs mehr Personal in Seniorinnen- 
und Senioren-Wohnhäusern nötig sein wird. Die 
Erhöhung ermöglicht es den Trägern von Seni-
orinnen- und Senioren-Wohnhäusern eine Ver-
besserung der Arbeitssituation für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu schaffen.  
Diese Maßnahme wurde mit 1.7.2020 umge-
setzt.  
 

 Neuer sozialer Dienst „Angehörigenentlas-
tung“: Ziel der Angehörigenentlastung ist es, 
Personen, welche eine pflegebedürftige Ange-
hörige beziehungsweise einen pflegebedürfti-
gen Angehörigen im gemeinsamen Haushalt 
pflegen, stundenweise, regelmäßig und lang-
fristig zu entlasten. Dies soll durch eine mehr-
stündige (bis zu sechs Stunden am Stück) Be-
treuung und Pflege im häuslichen Umfeld er-
möglicht werden. Durch diese stundenweise, 
langfristige und regelmäßige Entlastung durch 
Betreuungs- und Pflegekräfte im häuslichen 
Umfeld, kann für pflegende Angehörige die so-
ziale Teilhabe gefördert werden. Weiters soll 
dadurch auch das lange Verbleiben im gewohn-
ten und vertrauten Wohnumfeld von pflegebe-
dürftigen Personen unterstützt werden. 
Diese Maßnahme wurde mit 1.10.2020 umge-
setzt und bis Jahresende 2020 bereits von 54 
Personen in Anspruch genommen. Sie konnte 
somit zu einer Entlastung von pflegenden An-
gehörigen führen. 

 
Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäuser 
Im Bundesland Salzburg werden laufend Seniorin-
nen- und Senioren-Wohnhäuser saniert, erneuert 
(Ersatzbauten) beziehungsweise erweitert. Plätze, 
die vor allem in Punkto Pflegetauglichkeit nicht 
mehr den Standards entsprechen, wurden und wer-
den ersetzt. So wurde im Jahr 2020 in der Ge-
meinde Golling der bestehende Bau des Seniorin-
nen- und Senioren-Wohnhauses durch einen Neu-
bau nach dem Hausgemeinschaftsmodell ersetzt 
und eröffnet. In der Gemeinde Bischofshofen 
wurde das bestehende Seniorinnen- und Senioren-
Wohnhaus um zwei Wohngruppen nach dem Haus-
gemeinschaftsmodell erweitert. Darüber hinaus 
wurde in der Stadtgemeinde Zell am See das Seni-
orinnen- und Senioren-Wohnhaus im Bereich der 
Aufenthaltsräume umgebaut, um den aktuellen An-
forderungen der Pflege und Betreuung Rechnung 
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zu tragen. Besonderes Augenmerk auf eine demen-
tielle Erkrankung von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern von Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäusern 
legten die Gemeinde Grödig und Mattsee. In Matt-
see wurde ein spezieller Demenzgarten und im Se-
niorinnen- und Senioren-Wohnhaus Grödig wurde 
eine eigene Wohngruppe für dementiell erkrankte 
Personen geschaffen. Auch in den kommenden Jah-
ren sind Um-, Neu-, beziehungsweise Ersatzbauten 
geplant. Beispielsweise wird das bestehende Seni-
orinnen- und Senioren-Wohnhaus der Gemeinde 
Wals gerade saniert beziehungsweise das beste-
hende Seniorinnen- und Senioren-Wohnhaus in der 
Gemeinde Rauris durch einen Neubau mit mehr 
Betten ersetzt. 
 
Mobile Dienste 
Möglichst lange zuhause in den eigenen vier Wän-
den zu wohnen, ist ein Wunsch, der Dank der mo-
bilen Dienste vielen Seniorinnen und Senioren er-
füllt werden kann. In diesem Bereich zeigt sich 
trotz der Covid-19-Pandemie und der damit ver-
bundenen Veränderungen eine sehr stabile und 
konstante Pflege und Betreuung durch die mobilen 
Dienste der Haushalthilfe und Hauskrankenpflege.  
 
Tageszentren 
Die überwiegende Betreuungsarbeit wird nach wie 
vor von pflegenden Angehörigen geleistet. Um 
diese zu entlasten, wurde in den vergangenen Jah-
ren das Angebot, vor allem an Tageszentren, stark 
ausgebaut. Drei neue Tageszentren eröffneten in 

Grödig, Mittersill und St. Veit. Somit standen im 
Jahr 2020 im Bundesland Salzburg nun 29 Tages-
zentren zur Verfügung. Aufgrund der Covid-19-Pan-
demie kam es zu einem Rückgang der Besuchertage 
von circa 36 %. Um dieses Angebot auch weiterhin 
auszubauen, befinden sich mittlerweile weitere 
Tageszentren in Bau beziehungsweise haben Pla-
nungen dazu begonnen.  
 
Kurzzeitpflege 
Grundsätzlich kann Kurzzeitpflege in jedem Senio-
rinnen- und Senioren-Wohnhaus angeboten wer-
den, wenn Plätze verfügbar sind. Kurzzeitpflege 
wurde im Jahr 2020 in 51 der 74 Salzburger Senio-
rinnen- und Senioren-Wohnhäusern in Anspruch ge-
nommen. Im Bereich der Kurzzeitpflege wurden im 
Jahr 2020 um knapp 31 % weniger Tage gefördert 
(Zuschuss) als im vorangegangenen Jahr. Diese Ent-
wicklung kann auf unterschiedlichste Gründe zu-
rückgeführt werden – ein Hauptgrund war vermut-
lich die Covid-19-Pandemie. 
 
Pflegehotline 
Mit Beginn der Pandemie hat die Pflegeberatung 
des Landes Salzburg mit April 2020 eine Pflegehot-
line installiert und steht seither allen Salzburgerin-
nen und Salzburgern für Beratungen zur Verfügung. 
Diese zusätzliche Dienstleistung wurde anfänglich 
von Montag bis Sonntag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
betrieben. Mittlerweile wird die Hotline von Mon-
tag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr angebo-
ten. 
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4.8  Schwerpunkt: Große Herausforderungen für Pflege und Betreu-
ung im Jahr 2020 

Bereits seit vielen Jahren gibt es in der Pflege und 
Betreuung fortlaufend Veränderungen wie bei-
spielsweise Personalfluktuation, neue Berufsgrup-
pen in der Pflege beispielsweise Pflege(fach-)assis-
tentinnen und -assistenten, steigende Zahlen an 
Klientinnen und Klienten sowie Bewohnerinnen 
und Bewohner, steigende Pflegebedürftigkeit, Di-
gitalisierung, etc. Doch mit Beginn der Pandemie 
im Frühjahr 2020 waren nicht nur die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, sondern auch die Klientin-
nen und Klienten beziehungsweise Bewohnerinnen 
sowie Bewohner mit ganz neuen Herausforderun-
gen konfrontiert. 
 
Die Covid-19-Pandemie veränderte eingespielte 
Prozesse, tagesstrukturelle Maßnahmen, Normali-
tät und Alltag. Vieles musste nun neu gedacht, neu 
konzipiert werden. Organisatorische und bauliche 
Maßnahmen wurden gesetzt, um bestmöglichen 
Schutz (Hygienekonzept) für die Bewohnerinnen 
und Bewohner zu erreichen, beispielsweise ge-
trennte Zugänge, Schleusen, etc. Darüber hinaus 
wurde das Personal in kürzester Zeit komplett ein-
geschult, Schutzmaterial besorgt, stetige Hygiene 
und Abstand wurden zu täglichen Begleitern. Un-
gewissheit, Angst und Skepsis begleitete auch teil-
weise die Klientinnen und Klienten sowie Bewoh-
nerinnen und Bewohner. 
 
Besonders die Träger von Seniorinnen- und Senio-
ren-Wohnhäusern waren gefordert, die vulnerable 
Zielgruppe der Bewohnerinnen und Bewohner zu 
schützen. Stetig im Spannungsfeld zwischen per-
sönlicher Freiheit jeder einzelnen Person und ma-
ximalem Schutz für alle Personen im Seniorinnen- 
und Senioren-Wohnhaus. Mit Fingerspitzengefühl 
wurde mit den Bewohnerinnen beziehungsweise 
Bewohnern und Angehörigen agiert.  
 
Es wurde über das normale Maß hinaus gearbeitet, 
zum Schutze aller. Nach dem ersten Lockdown 
wurden Besucherzonen und –boxen erstellt sowie 
Besuchspläne konzipiert bis man im Sommer wie-
der zu einer Art neuen Normalität im Seniorinnen- 
und Senioren-Wohnhaus zurückkehren konnte. Im 
Herbst dann erneut strengere Maßnahmen. Die Er-
fahrungen aus dem ersten Lockdown konnten ge-
nutzt werden. Synergien zwischen Seniorinnen- 
und Senioren-Wohnhäusern ergaben sich – nicht 
nur Ideen, sondern auch Personal wurde unter den 
Trägern ausgetauscht. 
 

Man lernte mit der Krise zu leben, passte sich nach 
neuen gesetzlichen Vorgaben flexibel und teil-
weise auch wöchentlich neu an – stets das Ziel vor 
Augen: bestmöglicher Schutz für alle. 
 
Im Bereich der mobilen Dienste stellte sich die Si-
tuation anders herausfordernd dar. Anfangs über-
nahmen manche Angehörige die Pflege und Betreu-
ung ihrer pflegebedürftigen Angehörigen selbst. 
Auf Seiten der Klientinnen und Klienten konnte be-
sonders im Frühjahr eine große Angst wahrgenom-
men werden, von anderen Personen (auch den 
Fachkräften der mobilen Dienste) angesteckt zu 
werden. Man setzte auf offene Kommunikation mit 
den Klientinnen und Klienten und deren Angehöri-
gen. Die Träger mussten neue Aufgaben und Frage-
stellungen lösen und das Personal beziehungsweise 
insbesondere die Klientinnen und Klienten best-
möglich schützen. Mit den erhaltenen Schutzmate-
rialien konnte man wieder persönliche Pflege und 
Betreuung vor Ort bei den Klientinnen und Klienten 
durchführen, ohne diese zu gefährden. Ergänzend 
dazu wurden digitale Medien zur bestmöglichen 
Unterstützung der Angehörigen und pflegebedürf-
tigen Menschen genutzt. Per Telefon, Videotelefo-
nie, etc. wurde von den Fachexpertinnen und -ex-
perten der mobilen Dienste ihre Klientinnen und 
Klienten betreut und unterstützt. Alle zogen an ei-
nem Strang – Angehörige, Pflegebedürftige, Fach-
kräfte der mobilen Dienste sowie die Träger dahin-
ter. 
 
Mit Frühjahr und dem ersten Lockdown schlossen 
vermehrt Tageszentren und das Personal wurde un-
ter den Trägern ausgetauscht für anderweitige Tä-
tigkeiten im mobilen Bereich beziehungsweise im 
Seniorinnen- und Senioren-Wohnhaus. Besucherin-
nen und Besucher sowie deren Angehörige wurden 
telefonisch unterstützt, besonders hilfsbedürftige 
Personen wurden über die mobilen Dienste ver-
sorgt. Zusammenhalten und Zusammenhelfen war 
die Devise. Nach und nach öffneten die Tageszen-
tren im Sommer wieder und der neue Alltag zog 
ein. Ende des Jahres erneut die strengeren Regeln 
bis hin zum erneuten Lockdown. 
 
Die Träger, Einrichtungen, Führungskräfte und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter waren im Jahr 2020 
sehr gefordert. Neue Aufgaben, neue Wege, neue 
Gedankenansätze, neue Vorgaben und neues Hand-
ling mussten umgesetzt und angegangen werden. 
In enger Abstimmung zwischen politischen Vertre-
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terinnen und Vertretern, Behörden und Einrichtun-
gen sowie Trägern konnten Wege zur Erleichterung 
moduliert werden. Die Umsetzung der Maßnahmen 
sowie die Klarheit betreffend Verordnungen des 
Bundes wurden in Kooperation mit den Behörden 
gemeinsam gelöst. Zwischen Trägern, Behörden, 
Expertinnen und Experten wurde Fachwissen aus-
getauscht und Best-Practice-Modelle an alle Träger 
und Einrichtungen verteilt. Jeder sollte vom ande-
ren profitieren, zur Erleichterung der Krise. Durch 
die Initiative der Behörde entstand ein regelmäßi-
ger Austausch und ein tragfähiges Netzwerk. 
 
Nicht unerwähnt darf an dieser Stelle bleiben, dass 
trotz aller Lösungen und Erleichterungen das Per-
sonal teilweise bis am Rande der Belastbarkeit ar-
beitete. Es galt administrative Herausforderungen, 

maximale Pflege und Betreuung unter dem Aspekt 
der Psychohygiene aufgrund fehlender sozialer 
Kontakte für Bewohnerinnen und Bewohner bezie-
hungsweise Klientinnen und Klienten sowie ande-
rer seit Personalmotivation und Stabilität im 
Dienstbetrieb bestmöglich an die Krise anzupassen 
und umzusetzen.  
 
Doch die Krise zeigte auch, dass sich alle Stakehol-
der der Pflege und Betreuung zusammenschlossen, 
sich vernetzten, austauschten, sich gegenseitig 
halfen und unterstützten. Es war beziehungsweise 
ist ein Gemeinsames geworden. Der gemeinsame 
Weg zum Schutze aller und Aufrechterhalten des 
Wohlergehens der Bewohnerinnen und Bewohner 
beziehungsweise Klientinnen und Klienten sowie 
des Personals. 
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3.7  Standorte der Einrichtungen der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung 
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4.9  Standorte Seniorinnen- und Senioren-Wohnhäuser 
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4.10  Standorte Tageszentren 
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5  Leistungen für Menschen mit Behinderungen 

5.1  Aufgabe und Partner der Teilhabe/Behindertenhilfe 

Die Teilhabe/Behindertenhilfe hat die Aufgabe, 
Menschen mit Behinderungen im Land Salzburg 
durch Hilfeleistungen die gleichberechtigte Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 
 
Menschen mit Behinderungen sind Personen mit 
wesentlichen Beeinträchtigungen ihrer körperli-
chen Funktionen, Sinnesfunktionen, kognitiven Fä-
higkeiten oder psychischen Gesundheit, welche sie 
in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an 
der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben maßgeblich benachteiligen. Die Teil-
habe/Behindertenhilfe ist eine subsidiäre Leis-
tung, das heißt, sie kann nur in Anspruch genom-
men werden, wenn es keine anderen rechtlichen 
Möglichkeiten gibt, gleiche oder ähnliche Leistun-
gen zu erlangen, zum Beispiel Leistungen der Sozi-
alversicherung (Krankenbehandlung, Rehabilita-
tion). Das Land Salzburg ist – mit einigen Ausnah-
men, die vor allem die Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderungen betreffen (Behinderten-
einstellungsgesetz, Eingliederungsbeihilfen von Ar-
beitsmarktservice und Sozialministeriumservice) – 
sowohl in der Gesetzgebung als auch in der Vollzie-
hung für die Teilhabe/Behindertenhilfe zuständig. 
Die Gewährung von Teilhabe/Behindertenhilfe re-
gelt das Salzburger Teilhabegesetz 1981 (S.THG), 
LGBl. Nr. 93/1981, zuletzt umfassend geändert 
durch LGBl. Nr. 29/2020. Alle im Text angeführten 
Paragraphen beziehen sich auf dieses Gesetz. Die 
Teilhabe/Behindertenhilfe umfasst die Hilfe zur 
Teilhabe und die sozialen Dienste. Voraussetzung 
für die Gewährung von Leistungen der Teil-
habe/Behindertenhilfe ist der Hauptwohnsitz im 
Land Salzburg (§ 4 Abs. 1 S.THG) und die österrei-
chische Staatsbürgerschaft, ein unionsrechtliches 
Aufenthaltsrecht, ein dauernder Aufenthaltstitel 
oder der Status des Asylberechtigten (§ 4 Abs. 2 
S.THG). An andere Personen können Hilfeleistun-
gen nur erbracht werden, soweit diese zumindest 
drei Jahre durchgehend ihren Hauptwohnsitz im 
Land Salzburg haben und die Hilfeleistung zur Ver-
meidung besonderer Härtefälle notwendig ist. 
 
Menschen mit Behinderungen haben einen Rechts-
anspruch auf Hilfe zur Teilhabe, nicht aber auf 
eine bestimmte Maßnahme oder Art der Hilfe der 
Teilhabe. Leistungen (Maßnahmen) der Hilfe zur 
Teilhabe sind: 
 Heilbehandlung 
 Versorgung mit Körperersatzstücken, orthopä-

dischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln 

 Hilfe zur Erziehung und Schulbildung 
 Hilfe zur beruflichen Teilhabe 
 Hilfe zur sozialen Teilhabe 
 Hilfe durch geschützte Arbeit. 
 
Zudem wird die Teilhabe der Menschen mit Behin-
derungen durch soziale Dienste ohne individuellen 
Rechtsanspruch gefördert. Diese Maßnahmen rei-
chen von der pflegerischen Betreuung an Schulen 
für Kinder mit Behinderungen, Zuschüssen für den 
Ankauf von behindertengerechten Autos, Zuschüs-
sen für Wohnraumadaptierungen bis zu Diensten 
zur Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben sowie Erholungsaktionen. 
Ebenso wie in anderen Sozialbereichen sind auch 
auf dem Gebiet der Teilhabe/Behindertenhilfe bei 
der Umsetzung von Maßnahmen unter anderem im 
Bereich des Wohnens, der Beschäftigung/Arbeit, 
der Erziehung, der Schulbildung und der Förderung 
zahlreiche Rechtsträger Partner des Landes Salz-
burg. 
 
Partner der Teilhabe/Behindertenhilfe 
 anderskompetent GmbH 
 Akzente Salzburg 
 Arbeiter-Samariterbund Österreich, Landes-

gruppe Salzburg 
 ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater 
 ArcusHof GmbH 
 Behindertensportverband Salzburg 
 Caritasverband der Erzdiözese Salzburg 
 Club Mobil 
 Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen 
 GWS – Geschützte Werkstätten, Integrative Be-

triebe Salzburg GmbH 
 Jugend am Werk Salzburg GmbH 
 KOKO Kontakt- und Kommunikationszentrum 

für Kinder gem. GmbH 
 KOWE – Kooperative Werkstätte Puch 
 Land Salzburg – Abteilung Gesundheit (Konradi-

num, Landeszentrum für Hör- und Sehbildung, 
Psychosoziales Beratungs- und Versorgungs-
zentrum für Kinder und Jugendliche) 

 Laube sozial-psychiatrische Aktivitäten GmbH 
 Lebenshilfe Salzburg gemeinnützige GmbH 
 Lebenswerkstatt Pongau 
 Neustart 
 Österreichisches Rotes Kreuz Salzburg 
 Österreichischer Zivilinvalidenverband (ÖZIV) – 

Landesverband Salzburg 
 Paracelsus-Schule Salzburg 
 Peer Center Salzburg 
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 Pro Mente Salzburg – Gemeinnützige Gesell-
schaft für psychische und soziale Rehabilitation 

 Provinzenz gemeinnützige Betriebsgesellschaft 
mbH 

 Rettet das Kind Salzburg – Betreuungs- und Be-
rufsausbildungs-GmbH 

 Salzburger Blinden- und Sehbehindertenver-
band 

 Salzburger Landeskliniken 
 Suchthilfe Salzburg 
 Theater ecce 
 Verband der Gehörlosenvereine im Lande Salz-

burg 
 Verein active - Freizeitbegleitung 
 Verein Aha – Angehörige helfen Angehörigen 
 Verein Haus Michael 

 Verein knack:punkt – Selbstbestimmt Leben 
Salzburg 

 Verein Sozialzentrum Harmogana 
 Verein Volkshilfe Salzburg 
 Volkshilfe Salzburg Dienstleistungs-GmbH 
 
Die Hilfe zur Teilhabe gliedert sich in zwei wesent-
liche Bereiche: 
 Leistungen, die im Rahmen eines behördlichen 

Einzelfallverfahrens genehmigt werden (län-
gere/dauerhafte Leistungen und Einzelleistun-
gen) 

 Leistungen, die seitens des Landes pauschal- 
finanziert werden und für welche kein behörd-
liches Verfahren erforderlich ist.  

 
 
Abbildung 5.1 
Aufbau der Leistungen in der Teilhabe 

 
 
Leistungen, die im Rahmen eines behördlichen Ein-
zelfallverfahrens genehmigt werden, sind im „So-
zialen Informations-System SIS“ erfasst.  
 
Da für viele Leistungen der Jahresdurchschnitt we-
nig Aussagekraft hat, wird im Kapitel in der Regel 
die Anzahl der Personen angegeben, die im ange-
gebenen Zeitraum eine Leistung in Anspruch ge-
nommen haben. Die Daten stammen dabei aus dem 
„Sozialen Informations-System SIS“. Eine Aus-
nahme bilden die pauschalfinanzierten Leistungen, 
für die kein behördliches Einzelfallverfahren erfor-

derlich ist sowie die Persönliche Assistenz. Diese 
Leistungen (dargestellt in Abschnitt 5.2.3 sowie in 
den einzelnen Unterabschnitten) werden in diesem 
Bericht je nach Art der Leistungserbringung (teil-
nehmende Personen, Betreuungsleistungen, Kon-
takte) dargestellt. Basis für die Daten sind die Tä-
tigkeitsberichte der Partner der Hilfe zur Teilhabe 
für das Jahr 2020. Zudem wird in den Abschnitten 
5.3.7 und 5.4.2 die Zahl der Wohnplätze für Men-
schen mit kognitiven und mehrfachen Behinderun-
gen und für Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen dargestellt.

Hilfe zur 

Teilhabe

Genehmigung durch die 
Bezirksverwaltungs-

behörden

Dauerhafte/länger-
fristige Leistungen Einzelleistungen

Niederschwelliger 
Zugang über die Träger 

(Pauschalfinanzierte 
Leistungen)

Soziale Dienste (im 
Bereich Teilhabe)
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5.2  Leistungen im Überblick

Ein großer Teil der Leistungen der Teilhabe/Behin-
dertenhilfe wird im Rahmen eines behördlichen 
Verfahrens gewährt. Dafür ist ein Antrag bei der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirks-
hauptmannschaften, Magistrat) einzubringen. Die 
Entscheidung über die beantragte Leistung bezie-
hungsweise Maßnahme erfolgt in Form einer Team-
beratung unter Anhörung der Menschen mit Behin-
derungen und bei Bedarf unter Beiziehung von wei-
teren Experten. Grundlage für die Entscheidung 
über die Leistung oder Maßnahme ist eine gut-
achterliche Feststellung der Behinderung im Sinne 

des Salzburger Teilhabegesetzes. Es wird zwischen 
dauerhaften/längeren Leistungen (Abschnitt 5.2.1) 
und Einzelleistungen (Abschnitt 5.2.2) unterschie-
den. 
 
Neben diesen Leistungen gibt es auch die soge-
nannten pauschalfinanzierten Leistungen. Der Zu-
gang zu diesen Leistungen erfolgt niederschwellig 
und ohne behördliches Verfahren. Die Pauschalfi-
nanzierten Leistungen werden in Abschnitt 5.2.3 
dargestellt. 

 
 
Tabelle 5.1 
Unterstützte Personen nach Art der Leistung 

 2016 2017 20181 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

dauerhafte/längere Leistungen 2.619 2.610 2.370 2.447 2.414 - 1,3 
Einzelleistungen 592 608 596 624 703 + 12,6 

Hinweis: Da Personen sowohl dauerhafte/längere Leistungen als auch Einzelleistungen erhalten können, sind Mehr-
fachzählungen möglich. 
1  Systemumstellung bei den Lohnkostenzuschüssen in den Salzburger Landeskliniken und der GWS - Geschützte 

Werkstätten, Integrative Betriebe Salzburg GmbH (siehe Text) 
 
 
Im Land Salzburg wurden im Jahr 2020 2.414 Per-
sonen durch dauerhafte beziehungsweise längere 
Leistungen und 703 Personen durch Einzelleistun-
gen unterstützt, wobei Personen sowohl dauer-
hafte beziehungsweise längere Leistungen als auch 
Einzelleistungen erhalten können (Tabelle 5.1). 
Der 2017 neu eingeführte Leistungsbereich der 
Persönlichen Assistenz (siehe Abschnitt 5.5) ist in 
diesen und den folgenden Zahlen nicht eingerech-
net, sondern wird nur in Tabelle 5.3 ausgewiesen. 

Der deutliche Rückgang bei den dauerhaften bezie-
hungsweise längeren Leistungen im Jahr 2018 ist 
durch eine Pauschalierung bei den Lohnkostenzu-
schüssen bei größeren Betrieben zu erklären. Dies 
führte zu einer geringeren Zahl an Einzelfallverfah-
ren. In der Folge stiegen die Fallzahlen wieder an, 
2020 kam es zu einem leichten Rückgang. Im Ver-
gleich zu 2019 kam es zu einem Anstieg bei den 
Einzelleistungen, bedingt durch die Nachverrech-
nungen von Leistungen (Schultransporte) aus den 
Vorjahren im Bezirk St. Johann im Pongau. 

 
 
Tabelle 5.2 
Unterstützte Personen nach Bezirken  

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 1.017 1.001 918 993 986 - 0,7 
Hallein 314 332 315 322 332 + 3,1 
Salzburg-Umgebung 652 644 613 606 623 + 2,8 
St. Johann im Pongau 426 419 425 390 394 + 1,0 
Tamsweg 96 98 74 82 82 + 2,4 
Zell am See 473 473 430 452 444 - 1,8 
Land Salzburg 2.978 2.967 2.775 2.845 2.863 + 0,6 
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Insgesamt wurden im Jahr 2020 im Land Salzburg 
2.863 Personen durch eine dauerhafte/längere 
Leistung und/oder Einzelleistung unterstützt (Ta-
belle 5.2), um 18 Personen beziehungsweise 0,6 % 
mehr als ein Jahr zuvor. Der Bevölkerungsvertei-
lung entsprechend, wohnten die meisten unter-

stützten Personen in der Stadt Salzburg und die 
wenigsten im Bezirk Tamsweg. Gemessen an den 
unterstützten Personen je 1.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern lag die Stadt Salzburg ebenfalls 
voran (siehe Abbildung 5.2). 

 
 
Abbildung 5.2 
Unterstützte Personen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 2020 

 
 
 
 
5.2.1  Dauerhafte/längere Leistungen 

In Tabelle 5.3 sind die dauerhaften/längeren Leis-
tungen nach dem Salzburger Teilhabegesetz aufge-
gliedert. Eine große Zahl an Unterstützungen ent-
fällt auf Werkstätten sowie Wohnen (mit und ohne 
Tagesstruktur) für Menschen mit kognitiven und 
mehrfachen Behinderungen. Weitere große Leis-
tungsbereiche sind Wohnen und Tagesstruktur für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen, Heilbe-
handlung/Mobilitätstraining, berufliche Ausbil-
dung und Lohnkostenzuschüsse. 
 
2020 werden erstmals die Bereiche Wohnen mit 
und Wohnen ohne Tagesstruktur gemeinsam darge-
stellt. Der leichte Rückgang in diesem Leistungsbe-
reich ist primär auf die Datenbereinigung zurück-
zuführen (Doppelzählungen aufgrund von Einrich-
tungswechseln in den bisherigen Kategorien). Die 
Auswirkungen des Ausbaus der Wohnplätze für 

Menschen mit psychischen Erkrankungen ist auch 
2020 wieder deutlich zu beobachten (Anstieg von 
6,9 % gegenüber dem Vorjahr). Auch die Zahl der 
Werkstättenplätze für Menschen mit kognitiven 
und mehrfachen Behinderungen stieg wieder leicht 
(+ 1,4 %). Bei den übrigen Leistungen zeigen sich 
leichte Rückgänge, was primär auf die Auswirkun-
gen der Covid-19-Pandemie zurück zu führen ist. 
Lediglich im Bereich der Drogentherapie ist der 
Rückgang aufgrund eines vorübergehend reduzier-
ten Angebotes bei den einzelnen Einrichtungen et-
was deutlicher ( 46,3 %).  
 
Die Persönliche Assistenz wurde 2019 von einem Pi-
lotprojekt in einen Regelbetrieb überführt und be-
ginnend mit dem Jahreswechsel 2019/20 erwei-
tert. 
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Tabelle 5.3 
Dauerhafte/längere Leistungen nach Art  

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2019 
zu 2018 

in % 

Heilbehandlung/Mobilitätstraining (§ 6) 190 190 183 202 190 - 5,9 
Drogentherapie (§ 6) 53 58 52 54 29 - 46,3 
Erziehung und Schulbildung/ 
Wohnen (§ 8) 89 77 76 80 73 - 8,7 

sonstige Leistungen für Kinder/ 
Jugendliche (§ 8) 62 52 59 68 63 - 7,3 

berufliche Ausbildung (§ 9) 199 182 201 194 194 ±- 0,0 
Arbeitstraining (§ 9) 63 65 50 55 51 - 7,3 
Psychotherapie (§ 10) 19 11 4 5 4 - 20,0 
Werkstätten für Menschen mit kogniti-
ven und mehrfachen Behinderungen 
(§ 10, § 10a) 

860 867 886 905 918 + 1,4 

Wohnen mit und ohne Tagesstruktur 
für Menschen mit kognitiven und mehr-
fachen Behinderungen (§ 10, § 10a) 

873 897 907 937 908 - 3,2 

Wohnen und Tagesstruktur für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen 
(§ 10a) 

273 272 290 306 327 + 6,9 

Lohnkostenzuschüsse (§ 11)1 462 476 165 171 166 - 2,9 
Persönliche Assistenz (§ 4b)  17 16 17 28 + 64,7 

Hinweis: Mehrfachzählungen sind möglich 
1  Der deutliche Rückgang von 2017 auf 2018 ist durch die Umstellung auf Pauschalfinanzierung zu erklären. 
 
 
Von 2.414 im Jahr 2020 durch dauerhafte/längere 
Leistungen unterstützten Personen sind 42 % 
Frauen und 58 % Männer (Tabelle 5.4 und Abbil-

dung 5.3). Im Vergleich zu 2019 sank die Zahl der 
unterstützten Männer ein wenig, während die Zahl 
der unterstützten Frauen unverändert blieb. 

 
 
Tabelle 5.4 
Unterstützte Personen nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2019 
zu 2018 

in % 

Männer 1.505 1.506 1.385 1.436 1.403 - 2,3 
Frauen 1.114 1.104 985 1.011 1.011 ± 0,0 
Gesamt 2.619 2.610 2.370 2.447 2.414 + 3,2 

 
 
Die Verteilung der unterstützten Personen nach Al-
ter ist ebenfalls in Abbildung 5.3 dargestellt. 
Grundsätzlich zeigt sich eine relativ gleichmäßige 
Altersverteilung, wobei allerdings der Anteil der 
mindestens 60-Jährigen in den vergangenen Jahren 

spürbar steigt. Die größten Altersgruppen waren 
anteilsmäßig die 20- bis 29- beziehungsweise die 
30- bis 39-Jährigen. Im Jahr 2020 ging die Zahl der 
unterstützten Person bis 19 spürbar zurück. 
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Tabelle 5.5 
Unterstützte Personen nach Alter 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

bis 19 Jahre 392 354 371 376 339 - 9,8 
20 bis 29 Jahre 556 565 542 529 509 - 3,8 
30 bis 39 Jahre 449 458 435 458 465 + 1,5 
40 bis 49 Jahre 439 442 338 352 357 + 1,4 
50 bis 59 Jahre 504 500 402 425 422 - 0,7 
60 Jahre und älter 279 291 282 307 322 + 4,9 
Gesamt 2.619 2.610 2.370 2.447 2.414 - 1,3 

 
 
Abbildung 5.3 
Unterstützte Personen nach Geschlecht und Alter im Jahr 2020 

  
 
 
Im Jahr 2020 ging die Zahl der durch dauer-
hafte/längere Leistungen unterstützten Personen 
in den meisten Bezirken etwas zurück. Lediglich in 

den Bezirken Salzburg-Umgebung und Tamsweg 
gab es einen leichten Anstieg zu verzeichnen. 

 
 
Tabelle 5.6 
Unterstützte Personen nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 877 857 763 821 810 - 1,3 
Hallein 267 283 268 279 271 - 2,9 
Salzburg-Umgebung 562 550 520 504 516 + 2,4 
St. Johann im Pongau 381 387 352 357 345 - 3,4 
Tamsweg 96 98 74 82 84 + 2,4 
Zell am See 436 435 393 404 388 - 4,0 
Land Salzburg 2.619 2.610 2.370 2.447 2.414 - 1,3 
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5.2.2  Einzelleistungen 

Neben dauerhaften und längeren Leistungen kön-
nen Personen auch durch Einzelleistungen wie 

Hilfsmittel, Transportkosten in Form von Schul-
fahrten, etc. unterstützt werden. 

 
 

Tabelle 5.7 
Einzelleistungen nach Art 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2019 
zu 2018 

in % 

Körperersatzstücke und andere  
Hilfsmittel (§ 7) 60 70 73 91 83 - 8,8 

Transportkosten (Schulfahrt, § 8) 487 509 483 498 601 + 20,7 
Sonstiges (Fahrtkosten, Taschengeld) 44 38 38 41 36 - 12,2 
Zuschüsse für behindertengerechten  
PKW (§ 15)1 16 12 22 12 5 - 58,3 

Zuschüsse für behindertengerechtes  
Wohnen (§ 15)1 4 5 4 4 2 - 50,0 

Hinweis: Da Personen mehrere Leistungen erhalten können, sind Mehrfachzählungen möglich. 
1  Informationen dazu finden sich auch in Abschnitt 5.7  
 
 

Der überwiegende Teil der Einzelleistungen entfiel 
in den vergangenen fünf Jahren auf die Übernahme 
von Transportkosten für die Schulfahrt (Tabelle 
5.7). Der deutliche Anstieg bei den Transportkos-

ten ist auf die Nachverrechnung von Leistungen aus 
den Vorjahren im Bezirk St. Johann im Pongau zu-
rückzuführen.

 
 

Tabelle 5.8 
Unterstützte Personen nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Männer 361 369 367 395 440 + 11,4 
Frauen 231 239 229 229 263 + 14,8 
Gesamt 592 608 596 624 703 + 12,7 

 
 

2020 wurden 263 Frauen und 440 Männer unter-
stützt, der Anstieg ist auf die Nachverrechnung der 

Transportkosten im Bezirk St. Johann im Pongau 
zurück zu führen (Tabelle 5.7 und 5.8).

 
 

Tabelle 5.9 
Unterstützte Personen nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 207 207 225 219 205 - 6,4 
Hallein 67 65 62 84 80 - 4,8 
Salzburg-Umgebung 133 126 130 144 146 + 1,4 
St. Johann im Pongau 97 101 92 59 136 + 130,5 
Tamsweg 21 25 21 25 24 - 4,0 
Zell am See 67 84 66 93 112 + 20,4 
Land Salzburg 592 608 596 624 703 + 12,7 

 
 

In der Darstellung nach Bezirken wird deutlich 
sichtbar, dass der Anstieg bei den Einzelleistungen 
auf die Nachverrechnung von Leistungen im Bezirk 

St. Johann im Pongau zurückzuführen ist (Tabelle 
5.9). 
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5.2.3  Pauschalfinanzierte Leistungen 

Neben den Leistungen, die im Rahmen eines be-
hördlichen Einzelfallverfahrens genehmigt werden 
(längere/dauerhafte Leistungen und Einzelleistun-
gen, siehe Abschnitte 5.2.1 und 5.2.2) gibt es die 
pauschalfinanzierten Leistungen.  
 
Pauschalfinanzierte Leistungen können ohne vor-
hergehendes behördliches Verfahren in Anspruch 
genommen werden, sofern die persönlichen Vo-
raussetzungen für eine Hilfeleistung gemäß Salz-
burger Teilhabegesetz erfüllt sind. Das Land Salz-
burg vereinbart mit dem jeweiligen Träger im Rah-
men eines Vertrages die Form, das Ausmaß, die 
konkrete Zielgruppe und den genauen Leistungsin-
halt. Zum Teil werden die pauschalfinanzierten 
Leistungen auch in Kofinanzierung mit anderen 
Kostenträgern erbracht. Im Rahmen der pauschal-
finanzierten Leistungen stehen folgende Angebote 
zur Verfügung: 
 Ambulante und mobile Frühförderung und Fa-

milienbegleitung 
 Ambulatorium für Entwicklungsdiagnostik und 

Therapie 
 Intensivtherapie für Kinder mit Autismus-

Spektrum-Störungen 
 Therapiezentrum Pinzgau 
 Hör- und Sehfrühförderung 
 Dienste zur pflegerischen Betreuung an Schu-

len 
 Beschäftigungsprojekte und tagesstrukturie-

rende Einrichtungen für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen 

 Selbständiges Wohnen mit Betreuungsstütz-
punkt 

 Ambulante Krisenintervention 
 Psychiatrische Übergangsbetreuung (nach sta-

tionärem Aufenthalt) 
 Psychosoziales Beratungs- und Versorgungs-

zentrum für Kinder und Jugendliche 
 Ambulante psychosoziale Rehabilitation 
 Ambulante Drogenberatung 

 Intensivbetreuung (für psychisch kranke Haft-
entlassene) 

 Suchtprävention 
 Gruppenangebote für Menschen mit Alkohol- 

problemen 
 Freizeitangebote für Menschen mit Behinde-

rungen 
 Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche mit 

Behinderungen 
 Beratungseinrichtungen für Menschen mit Be-

hinderungen 
 
Die pauschalfinanzierten Leistungen sind nicht im 
„Sozialen Informations-System SIS“ enthalten. Ba-
sis der Darstellung sind die Tätigkeitsberichte der 
Partner, die pauschalfinanzierte Leistungen er-
bringen.  
 
Die Kennzahlen bei den einzelnen pauschalfinan-
zierten Leistungen richten sich nach der Art der 
Leistungserbringung. In diesem Bericht wird daher 
– je nach Leistung – zwischen betreuten Personen, 
erbrachten Betreuungsleistungen (die, wie zum 
Beispiel die Therapieeinheiten im Therapiezent-
rum Pinzgau, auch mehrfach in Anspruch genom-
men werden können) und Kontakten im Rahmen 
der Aktivitäten unterschieden. Im Bereich der Frei-
zeit- und Beratungsangebote sowie bei den Ferien-
aktionen für Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen wird auf eine Darstellung der Fallzahlen 
verzichtet. 
 
Eine exakte Zahl der betreuten Personen im Be-
reich der pauschalfinanzierten Leistungen kann aus 
genannten Gründen nicht ermittelt werden, wes-
halb die pauschalfinanzierten Leistungen auch 
nicht in die Übersicht der unterstützen Personen in 
Abschnitt 5.2 einfließen. 
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Tabelle 5.10 
Pauschalfinanzierte Leistungen nach Art im Jahr 2020 

 Personen Betreuungen Kontakte 

Ambulante und mobile Frühförderung und Familien- 
begleitung   361 Familien  

Ambulatorium für Entwicklungsdiagnostik und Therapie 1.815   
Therapiezentrum Pinzgau 249   
Frühförderung für Kinder mit Hör- und Sehbehinderungen 118   
Intensivtherapie für Kinder mit Autismus-Spektrum- 
Störungen 25   

Beschäftigungseinrichtungen 248   
Tageszentren und Klubeinrichtungen 406   
Stützpunktwohnen Riedenburg  10 Plätze  
Stützpunktwohnen Obermoos  10 Plätze  
Ambulante Krisenintervention   12.011 
Psychiatrische Übergangsbetreuung 239   
Psychosoziales Versorgungs- und Beratungszentrum für  
Kinder und Jugendliche   1.812 

Ambulante psychosoziale Rehabilitation 166   
Ambulante Drogenberatung 649   
Intensivbetreuung für psychisch kranke Haftentlassene 89   
Suchtprävention   1.246 
Nachsorgegruppe für Alkoholkranke 368   
Gruppenangebote für Menschen mit Alkoholproblemen 32   
Erholungsurlaube für Menschen mit Behinderungen 114   
Freizeitassistenz 34   

Hinweis: Mehrfachzählungen sind möglich 
  



 

 

5 Leistungen für Menschen mit Behinderungen 
5.3 Leistungen für Menschen mit kognitiven und mehrfachen Behinderungen 

95 

5.3  Leistungen für Menschen mit kognitiven und mehrfachen Behin-
derungen 

Die Leistungen der Teilhabe/Behindertenhilfe für 
Menschen mit kognitiven und mehrfachen Behinde-
rungen beinhalten ein auf das Alter und die Be-
darfe abgestuftes System an Hilfestellungen. Das 
sind zum Beispiel Heilbehandlungen, frühe Hilfen 
für Kinder nach der Geburt (Frühförderung), Ent-

wicklungsdiagnostik und Therapie, Hilfen im Rah-
men der Erziehung und Schulbildung (zum Beispiel 
schulbegleitendes Wohnen), pflegerische Betreu-
ung an den Pflichtschulen, die Finanzierung der Be-
treuung in speziellen Angeboten in den Bereichen 
Ausbildung, Arbeit, Tagesstruktur und Wohnen. 

 
 
 
5.3.1  Heilbehandlung/Mobilitätstraining 

Die Teilhabe/Behindertenhilfe finanziert subsidiär 
zur Sozialversicherung spezielle Heilbehandlungen 
wie beispielsweise spezielle Intensivtherapien für 

Kinder oder die Leistungen der Gehörlosenambu-
lanz. 

 
Tabelle 5.11 
Unterstützte Personen nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Männer 103 90 93 99 94 - 5,1 

Frauen 87 100 90 104 96 - 7,7 

Gesamt 190 190 183 203 190 - 6,4 

 
 
In den vergangenen fünf Jahren wurden jährlich 
zwischen rund 180 und 200 Personen durch Heilbe-
handlungen unterstützt, wobei in etwa die Hälfte 
dieser Personen Frauen waren (Tabelle 5.11). 
Nicht beinhaltet sind dabei Personen, die im Rah-
men der ambulanten und mobilen Frühförderung, 

des Ambulatoriums für Entwicklungsdiagnostik und 
Therapie sowie dem Therapiezentrum Pinzgau be-
treut und behandelt wurden (siehe Hinweise zu 
den pauschalfinanzierten Leistungen am Ende die-
ses Abschnittes). 

 
 
Tabelle 5.12 
Unterstützte Personen nach Alter 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

bis 19 Jahre 40 42 38 40 28 - 30,0 

20 bis 29 Jahre 14 17 12 16 13 - 18,8 

30 bis 39 Jahre 23 20 21 22 23 + 4,5 

40 bis 49 Jahre 27 28 26 31 33 + 6,5 

50 bis 59 Jahre 30 30 31 35 34 - 2,9 

60 Jahre und älter 56 53 55 59 59 ± 0,0 

Gesamt 190 190 183 203 190 - 6,4 

 
 
Im Jahr 2019 war die größte Altersgruppe der durch 
Heilbehandlungen unterstützten Personen jene mit 
mindestens 60 Jahre. 2020 ging vor allem die Zahl 

der unterstützten Personen in den Altersgruppen 
bis 29 Jahre deutlich zurück (Abbildung 5.4). 
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Abbildung 5.4 
Unterstützte Personen nach Alter im Jahr 2020 

 
 
 
Tabelle 5.13 
Unterstützte Personen nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Salzburg-Stadt 89 82 81 97 98 

Hallein 23 27 30 33 29 

Salzburg-Umgebung 47 48 44 43 36 

St. Johann im Pongau 24 24 22 20 20 

Tamsweg 2 2 1 3 2 

Zell am See 5 7 5 7 5 

Land Salzburg 190 190 183 203 190 

 
 
Bei der Differenzierung nach Bezirken zeigt sich, 
dass die durch Heilbehandlungen unterstützten 
Personen überwiegend in den Bezirken Salzburg-

Stadt, Salzburg-Umgebung, Hallein und St. Johann 
im Pongau wohnhaft waren (Tabelle 5.13). 

 
 

Pauschalfinanzierte Leistungen im Bereich Heilbehandlung/Mobilitätstraining 

Im Bereich Heilbehandlung/Mobilitätstraining wer-
den folgende pauschalfinanzierte Leistungen von 
freien Trägern angeboten: 
 
Ambulante und mobile Frühförderung und Fami-
lienbegleitung (Lebenshilfe Salzburg) 
Das Angebot der ambulanten und mobilen Frühför-
derung richtet sich an Kinder mit Entwicklungsver-
zögerungen bis zum vierten Lebensjahr (bezie-
hungsweise bis zum Eintritt in eine Institution) und 
deren Familien. Standorte befinden sich in: 
 Stadt Salzburg 
 Seekirchen 
 Oberndorf 
 Hallein 

 Bischofshofen 
 Zell am See 
 Tamsweg 
 
2020 wurden hier 361 Familien betreut. 
 
Ambulatorium für Entwicklungsdiagnostik und 
Therapie (Lebenshilfe Salzburg) 
Die Leistungen des Ambulatoriums für Entwick-
lungsdiagnostik und Therapie werden im Zusam-
menwirken mit der ÖGK-S finanziert. Die Angebote 
richten sich an Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene und umfassen neben Therapien (Logothera-
pie, Ergotherapie, Physiotherapie und Musikthera-
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pie) auch Arztleistungen (Jahres- und Folgeunter-
suchungen), Psychodiagnostik und Psychothera-
pien. Standorte gibt es in: 
 Stadt Salzburg 
 Bischofshofen 
 Saalfelden 
 Tamsweg 
 landesweit Standorte für die funktionellen 

Therapien 
 
Seit Ende 2017 wird auch eine Autismus-Intensiv-
therapie für Kinder bis zum Alter von 10 Jahren an-
geboten. 2020 nahmen 25 Personen diese Therapie 
in Anspruch. 
 
Im Jahr 2020 wurden im Ambulatorium für Entwick-
lungsdiagnostik und Therapie insgesamt 1.815 Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene betreut. 
 
Therapiezentrum Pinzgau (Diakoniewerk) 
Im Therapiezentrum Pinzgau werden Physiothera-
pie, Ergotherapie und ergotherapeutische Förde-
rung, Logopädie und Musiktherapie angeboten und 
ebenfalls im Zusammenwirken mit der ÖGK-S fi-
nanziert. Im Rahmen der Teilhabe/Behinderten-
hilfe wird Ergotherapie und Logopädie finanziert. 

Das Therapiezentrum Pinzgau betreut Bewohnerin-
nen und Bewohner des Dorfes St. Anton, darüber 
hinaus Menschen mit Behinderungen des Tages-
zentrums Mittersill und externe Kundinnen und 
Kunden aus dem Umland. Die Leistungen des The-
rapiezentrums Pinzgau werden angeboten im: 
 Dorf St. Anton, Bruck (Caritas) 
 im Tageszentrum Mittersill (Caritas) 
 
Im Therapiezentrum Pinzgau wurden im Jahr 2020 
249 Personen betreut (- 17,5 % gegenüber 2019). 
 
Frühförderung für Kinder mit Hör- und Sehbe-
hinderungen (LZHS, Land Salzburg) 
Im Rahmen dieses Leistungsangebotes können Kin-
der mit Hör- und Sehbehinderungen, beginnend ab 
dem Zeitpunkt der Geburt längstens bis zum Schul-
eintritt, gefördert werden. Das Ziel der Förder-
maßnahmen liegt bei den Kindern mit Hörbehinde-
rungen insbesondere im Erwerb von kommunikati-
ven Kompetenzen zur sprachlichen Interaktion in 
der Gesellschaft und bei Kindern mit Sehbehinde-
rungen in der Erweiterung von Erlebnismöglichkei-
ten und Handlungskompetenzen. Die Leistungen 
werden vom Landeszentrum für Hör- und Sehbil-
dung (LZHS) erbracht. 2020 wurden 118 Kinder im 
gesamten Bundesland betreut. 

 
 

Tabelle 5.14 
Pauschalfinanzierte Leistungen im Bereich Heilbehandlung/Mobilitätstraining im Jahr 2020 

 Personen Betreuungen 

Ambulante und mobile Frühförderung und  
Familienbegleitung 

 361 Familien 

Ambulatorium für Entwicklungsdiagnostik und  
Therapie 

1.815  

Intensivbetreuung für Kinder mit Autismus- 
Spektrum-Störungen 

25  

Therapiezentrum Pinzgau 249  
Frühförderung für Kinder mit Hör- und  
Sehbehinderungen 

118  

 
 
 

5.3.2  Hilfsmittel und Körperersatzstücke 

Tabelle 5.15 
Unterstützte Personen nach Alter 

 2016 2017 2018 2019 2020 

bis 19 Jahre 40 47 49 53 50 

20 bis 59 Jahre 11 18 16 31 22 

60 Jahre und älter 9 5 8 7 11 

Gesamt 60 70 73 91 83 

 
Im Jahr 2020 gab es bei der Zahl der mit Hilfsmit-
teln und Körperersatzstücken unterstützten Perso-
nen erstmals seit längerem wieder einen leichten 

Rückgang. 2020 waren es 83 Personen, wobei fast 
zwei Drittel dieser Personen jünger als 20 Jahre alt 
waren (Tabelle 5.15). 
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5.3.3  Erziehung und Schulbildung 

Die Angebote im Rahmen der Erziehung und Schul-
bildung beinhalten Plätze in einem integrativ ge-
führten Kindergarten der Lebenshilfe, Schul- und 
Hortplätze in einer Spezialschule mit spezifischen 
Angeboten (Paracelsusschule) und im Dorf St. An-

ton der Caritas (Schülerinnen und Schüler mit Woh-
nunterbringung). Auch Wohnunterbringungen au-
ßerhalb des Bundeslandes Salzburg, welche bei 
Notwendigkeit finanziert werden, sind in diesen 
Zahlen enthalten. 

 
 
Tabelle 5.16 
Unterstützte Personen nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Salzburg-Stadt 37 32 29 30 26 

Hallein 5 5 8 12 10 

Salzburg-Umgebung 18 14 16 14 18 

St. Johann im Pongau 9 10 8 8 5 

Tamsweg 0 0 0 0 0 

Zell am See 20 16 15 16 14 

Land Salzburg 89 77 76 80 73 

 
 
In den vergangenen fünf Jahren erhielten jährlich 
zwischen 73 und 90 Kinder und Jugendliche eine 

Leistung im Rahmen der Erziehung und Schulbil-
dung. 

 
 
Tabelle 5.17 
Unterstützte Personen durch sonstige Leistungen im Rahmen der Erziehung und Schulbildung 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Pflegerische Betreuungskräfte,  
Hausunterricht  62 52 59 68 63 

Schultransport 487 509 483 498 601 

 
 
Als sonstige Leistungen werden im Rahmen der Er-
ziehung und Schulbildung die Betreuung durch 
pflegerische Betreuungskräfte im Kindergarten und 
durch Hausunterricht angeboten, hinzu kommen 
noch die Schultransporte. Diese Leistungen wurden 
im Jahr 2020 von 63 (hauptsächlich pflegerische 

Betreuungskräfte) beziehungsweise 601 Personen 
(Schultransport) in Anspruch genommen (Tabelle 
5.17). Der Anstieg bei den Schultransporten ist auf 
eine Nachverrechnung von Leistungen im Bezirk 
St. Johann im Pongau zurückzuführen (siehe Ab-
schnitt 5.2.2). 

 
 

Dienste zur pflegerischen Betreuung an Schulen 

In den vergangenen Jahren war ein kontinuierli-
cher Anstieg an pflegerischen Betreuungsstunden 
für Schülerinnen und Schüler an öffentlichen 
Pflichtschulen beziehungsweise an privaten 
Pflichtschulen mit Öffentlichkeitsrecht zu ver-
zeichnen. Im Schuljahr 2019/20 wurden insgesamt 
544 Schülerinnen und Schüler an 78 Schulstandor-

ten im Bundesland Salzburg mit 5.032 Pflegestun-
den pro Woche betreut (2018/19: 4.604). Die Be-
treuung fand an 19 Allgemeinen Sonderschulen 
(vormals als Zentren für Inklusiv- und Sonderpäda-
gogik bezeichnet) und 59 integrativen Schulstand-
orten statt. 
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Tabelle 5.18 
Unterstützte Personen und Schulstandorte nach Bezirken 

 
Standorte Schülerinnen und Schüler 

2018/19 2019/20 2018/19 2018/19 

Salzburg-Stadt 17 20 193 210 
Hallein 10 9 50 51 
Salzburg-Umgebung 20 24 114 122 
St. Johann im Pongau 8 9 97 93 
Tamsweg 4 6 14 21 
Zell am See 12 10 47 47 
Land Salzburg 71 78 515 544 

 
 
Die Zahl der unterstützten Schülerinnen und Schü-
ler stieg im Schuljahr 2019/20 auf 544 (+ 5,6 %), 
die Zahl der bewilligten Pflegestunden pro Woche 

stieg von 4.604 im Schuljahr 2018/19 auf 5.032 im 
Schuljahr 2019/20 (+ 9,3 %). Im Durchschnitt wur-
den 9,25 Pflegestunden pro Schüler bewilligt. 

 
 
Abbildung 5.5 
Pflegestunden pro Woche 

 
 
 
 
5.3.4  Berufliche Ausbildung 

Nach Abschluss der Schulpflicht gibt es die Möglich-
keit in speziellen Einrichtungen der Teilhabe/Be-
hindertenhilfe eine berufliche Ausbildung zu absol-
vieren. Diese Ausbildung kann in unterschiedlichen 
Berufen in Form einer Teilqualifizierung oder An-
lehre erfolgen. Zudem gibt es das Angebot einer 
wirtschaftsintegrativen Ausbildung, das heißt, die 
Ausbildung wird direkt in einem Wirtschaftsbetrieb 
mit Unterstützung der Betreuungseinrichtung 
durchgeführt. Ein ausbildungsbegleitendes Woh 

nen gehört darüber hinaus zum Angebot einzelner 
Einrichtungen. Für Personen, die keine Ausbildung 
machen können, stehen Fachwerkstätten und 
Werkstätten für eine gezielte Förderung und Be-
schäftigung zur Verfügung (siehe Abschnitt 5.3.5). 
Ausbildungsplätze werden von der anderskompe-
tent GmbH in Unken, vom Landeszentrum für Hör- 
und Sehbildung (LZHS) und von Rettet das Kind 
Salzburg angeboten. 
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Tabelle 5.19 
Unterstützte Personen nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Salzburg-Stadt 54 48 59 65 61 

Hallein 25 24 27 24 25 

Salzburg-Umgebung 52 40 40 37 41 

St. Johann im Pongau 24 24 25 27 27 

Tamsweg 6 8 8 6 6 

Zell am See 38 38 42 35 34 

Land Salzburg 199 182 201 194 194 

 
 
Im Jahr 2020 wurden Unterstützungen zur berufli-
chen Ausbildung von 194 Personen in Anspruch ge-
nommen. Hinsichtlich des Geschlechts und des Al-
ters zeigt sich, dass etwa 60 % männliche Jugend-
liche, beziehungsweise dass rund die Hälfte be-
treuten Personen über 20 Jahre alt waren. Das hö-
here Alter liegt darin begründet, dass viele Ju-

gendliche mit Behinderungen über die Schulpflicht 
hinaus im Schulsystem verbleiben und erst später 
in die berufliche Ausbildung eintreten. Zudem sind 
zusätzliche Maßnahmen des Bundes geschaffen 
worden, die der beruflichen Ausbildung vorge-
schaltet sind (zum Beispiel Produktionsschulen). 

 
 
 
5.3.5  Tagesbetreuung und Beschäftigung 

Die einzelnen Einrichtungen der Tagesbetreuung 
und Beschäftigung sind nicht gänzlich miteinander 
vergleichbar, da sie unterschiedliche Beschäfti-
gungsformen und Leistungen anbieten (wie etwa 
Fachwerkstätten, klassische Werkstätten, Förder-
gruppen). Träger der Einrichtungen sind die Le-
benshilfe Salzburg, die Caritas (Tageszentren  

Elixhausen und Mittersill, Dorf St. Anton, Mathias-
hof), das Diakoniewerk (Kulinarium Lehen und Rie-
denburg), die Kooperative Werkstätte Puch, die 
rwsanderskompetent (Standort Traunstraße, Stadt 
Salzburg) und der ArcusHof. In den Fallzahlen sind 
auch Personen enthalten, die außerhalb des Bun-
deslandes Salzburg betreut werden. 

 
 
Tabelle 5.20 
Unterstützte Personen nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 240 243 254 262 255 - 2,7 
Hallein 93 94 95 102 103 + 1,0 
Salzburg-Umgebung 220 230 239 241 248 + 2,9 
St. Johann im Pongau 114 114 112 114 119 + 4,4 
Tamsweg 33 31 31 31 33 + 6,5 
Zell am See 160 155 155 155 160 + 3,2 
Land Salzburg 860 867 886 905 918 + 1,4 

 
 
In den vergangenen Jahren wurde das Leistungsan-
gebot jährlich erweitert, so dass im Jahr 2020 be-
reits 918 Personen in Werkstätten für Menschen 
mit kognitiven und mehrfachen Behinderungen un-
terstützt und betreut werden konnten (Tabelle 
5.20). Gegenüber 2019 kam es vor allem in den Be-

zirken Salzburg-Umgebung (+ 7 Personen), St. Jo-
hann im Pongau (+ 5 Personen) und Zell am See (+ 5 
Personen) zu einem Anstieg, während die Zahl der 
betreuten Personen in der Stadt Salzburg leicht zu-
rückging (- 7 Personen). 
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Tabelle 5.21 
Unterstützte Personen nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 
2020 VÄ 2020 

zu 2019 
in % 

Männer 505 516 522 539 543 + 0,6 
Frauen 355 351 364 366 376 + 2,7 
Gesamt 860 867 886 905 918 + 1,4 

 
 
In den vergangenen Jahren waren in der Tagesbe-
treuung und Beschäftigung etwa 40 % der betreu-
ten Personen Frauen und 60 % Männer (Tabelle 
5.21 und Abbildung 5.6). Bei der Unterscheidung 
nach dem Alter zeigt sich, dass die größten Grup-

pen jene der 20- und 29-Jährigen sowie der 30- bis 
39-Jährigen sind. In den vergangenen Jahren stieg 
zudem die Anzahl der betreuten Personen im Alter 
von mindestens 50 Jahren deutlich an (Tabelle 
5.22 und Abbildung 5.6). 

 
 
Tabelle 5.22 
Unterstützte Personen nach Alter 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

bis 19 Jahre 42 38 31 39 42 + 7,7 
20 bis 29 Jahre 267 255 268 253 245 - 3,2 
30 bis 39 Jahre 219 228 234 235 245 + 4,3 
40 bis 49 Jahre 174 169 151 158 156 - 1,3 
50 bis 59 Jahre 118 133 157 169 171 + 1,2 
60 Jahre und älter 40 44 45 51 59 + 15,7 
Gesamt 860 867 886 905 918 + 1,4 

 
 
Abbildung 5.6 
Unterstützte Personen nach Geschlecht und Alter im Jahr 2020 
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5.3.6  Wohnen mit und ohne Tagesstruktur

Die Wohneinrichtungen der Teilhabe/Behinderten-
hilfe bieten landesweit eine auf Teilhabe und 
Selbstbestimmung ausgerichtete Unterstützung 
an. Das Angebot der Wohneinrichtungen richtet 
sich an erwachsene Personen mit unterschiedlich 
intensiven Betreuungsbedarfen. Die Wohneinrich-
tungen bieten an mehr als 70 Standorten im ganzen 
Bundesland Salzburg eine bedarfsorientierte und 
abgestufte Unterstützung an, vom rund-um-die-
Uhr vollbetreuten Wohnen bis hin zu teilbetreuten 
Wohnangeboten (auch in Form einer mobilen 
Wohnbetreuung). Einzelne Wohneinrichtungen ha-
ben innerhalb des Hauses Angebote für Tagesstruk-
tur und Beschäftigung (Wohnen mit Tagesstruktur), 
in anderen Einrichtungen nutzen die Bewohnerin-
nen und Bewohner tagesstrukturierende Angebote 
außerhalb der Wohneinrichtungen (Wohnen ohne 
Tagesstruktur). Wohnangebote mit Tagesstruktur 

vor Ort richten sich überwiegend an eine Ziel-
gruppe, welche intensiveren Betreuungsbedarf 
hat. Träger der Einrichtungen sind die Lebenshilfe 
Salzburg, die anderskompetent GmbH, die Caritas, 
das Diakoniewerk, Jugend am Werk Salzburg, das 
Land Salzburg (Konradinum) und die Provinzenz 
GmbH. 
 
Wohnen mit Tagesstruktur bedeutet, dass das 
Wohnangebot für 24-Stunden-Betreuung ausgerich-
tet ist. Wohnen ohne Tagesstruktur richtet sich in 
der Regel an ein etwas jüngeres Klientel mit teil-
weise geringerem Betreuungsbedarf. In den ver-
gangenen Jahren wurde jedoch primär Wohnen 
ohne Tagesstruktur (Leistungen wie teilbetreutes 
Wohnen oder mobil begleitetes Wohnen) erheblich 
ausgebaut (siehe auch Abschnitt 5.3.7). 

 
 
Tabelle 5.23 
Unterstützte Personen nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 224 226 237 245 227 - 7,3 
Hallein 78 79 76 89 92 + 3,4 
Salzburg-Umgebung 216 220 217 219 217 - 0,9 
St. Johann im Pongau 149 154 157 158 149 - 5,7 
Tamsweg 36 38 36 39 39 - 2,5 
Zell am See 170 180 184 183 183 - 1,6 
Land Salzburg 873 897 907 937 907 - 3,2 

 
 
Die Zahl der Personen, die in Wohneinrichtungen 
betreut wurden, lag im Jahr 2016 noch bei rund 
870 Personen. In den Jahren danach kam es zu ei-
nem deutlichen Anstieg auf 937 Personen im Jahr 
2019 (Tabelle 5.23). 2020 werden erstmals Wohnen 
mit und ohne Tagesstruktur dargestellt – der Rück-

gang bei den Fallzahlen ist primär auf diese Um-
stellung zurückzuführen (keine Doppelzählungen 
beim Wechsel von Wohnen ohne Tagesbetreuung in 
Wohnen mit Tagesbetreuung). Die Zahl der ange-
botenen Wohnplätze stieg 2020 sogar (siehe auch 
Abschnitt 5.3.7). 

 
 
Tabelle 5.24 
Unterstützte Personen nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Männer 480 500 506 517 500 - 3,3 
Frauen 393 397 401 420 407 - 3,1 
Gesamt 873 897 907 937 907 - 3,2 
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In Wohneinrichtungen mit und ohne Tagesstruktur 
wurden in den vergangenen Jahren mehr Männer 
als Frauen betreut (Tabelle 5.24). Hinsichtlich des 
Alters gibt es deutliche Unterschiede zwischen Ein-
richtungen mit und ohne Tagesstruktur. Bei 

Wohneinrichtungen ohne Tagesstruktur ist das Kli-
entel noch deutlich jünger – allerdings mit steigen-
der Tendenz. In Summe zeigt sich ebenfalls deut-
lich, dass das Klientel in den Einrichtungen zuneh-
mend älter wird.

 
 
Tabelle 5.25 
Unterstützte Personen nach Alter 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

bis 19 Jahre 41 39 30 33 27 - 18,2 
20 bis 29 Jahre 167 163 162 163 151 - 7,4 
30 bis 39 Jahre 150 166 176 187 195 + 4,3 
40 bis 49 Jahre 186 187 176 174 156 - 10,3 
50 bis 59 Jahre 178 189 207 220 217 - 1,4 
60 Jahre und älter 151 153 156 160 161 + 0,6 
Gesamt 873 897 907 937 907 - 3,2 

 
 
Abbildung 5.7 
Unterstützte Personen nach Alter im Jahr 2020 
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5.3.7  Plätze für voll- und teilbetreutes sowie mobil begleitetes Wohnen 

In Salzburg unterscheidet man zwischen voll- und 
teilbetreuten Wohneinrichtungen. Als vollbetreute 
Wohnplätze werden Wohnangebote bezeichnet, 
die eine durchgängige Betreuung mit Nachtdiens-
ten anbieten. Teilbetreute Wohnplätze gibt es in 
unterschiedlichen Konstruktionen – von betreuten 
Wohngemeinschaften bis hin zu mobil begleitetem 
Wohnen. 
 
In Summe stieg die Zahl der Betreuungsplätze im 
Bereich Wohnen auf 800 Plätze (2019: 771 Plätze), 
diesmal vor allem beim vollbetreuten Wohnen 
(+ 17 Plätze bei der Lebenshilfe). Aber auch beim 
teil- und mobil betreuten Wohnen wurden neue 
Angebote geschaffen (+ 12 neue Plätze). 

Der Anteil der teil- und mobilbetreuten Wohn-
plätze am Gesamtangebot beträgt nun 22,2 % 
(2015: 12,6 %). Als Resultat entwickelt sich eine 
immer stärker ausdifferenzierte Betreuungsland-
schaft. 
 
Die höhere Zahl der unterstützten Personen (beim 
Wohnen mit und ohne Tagesstruktur) gegenüber 
dem hier dargestellten Platzangebot für Menschen 
mit kognitiven und/oder mehrfachen Behinderun-
gen ergibt sich aus der Fluktuation und der sofor-
tigen Wiederbelegung frei gewordener Plätze be-
ziehungsweise aufgrund von Unterbringungen in 
anderen Bundesländern oder im Ausland. 

 
 
Abbildung 5.8 
Plätze für vollbetreutes, teilbetreutes und mobil begleitetes Wohnen für Menschen mit kognitiven 
und mehrfachen Behinderungen zum 31.12.2020 

 
 
 
Vollbetreutes Wohnen wird von der Lebenshilfe 
Salzburg (alle Bezirke), der Provinzenz GmbH 
(Stadt Salzburg, Bezirk St. Johann im Pongau), der 
Caritas Salzburg (Bezirk Zell am See, Bezirk Salz-
burg-Umgebung) und dem Konradinum (Bezirk 
Salzburg-Umgebung) angeboten. Teilbetreute 
Wohnplätze bieten die Lebenshilfe Salzburg (in al-
len Bezirken), Jugend am Werk (Stadt Salzburg, 
Bezirk Salzburg-Umgebung), die anderskompetent 
GmbH (Bezirk Zell am See), die Provinzenz GmbH 

(Bezirk St. Johann im Pongau) und die Caritas Salz-
burg (Bezirk Zell am See) an. Mobil begleitetes 
Wohnen (teilweise auch als „Stützpunktwohnen“ 
bezeichnet) wird von dem Evangelischen Diakonie-
werk Gallneukirchen (Stadt Salzburg), der anders-
kompetent GmbH (Bezirk Zell am See) der Lebens-
hilfe (Stadt Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, 
Bezirk St. Johann im Pongau) und Jugend am Werk 
(Stadt Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung) ange-
boten. 
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5.4  Leistungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen 

Die Teilhabe/Behindertenhilfe bietet nach dem 
Grundsatz „ambulant vor stationär“ Unterstüt-
zungsleistungen für Menschen mit psychischen Er-
krankungen an. Diese werden ergänzend zu den 
medizinischen und sozialen Leistungen sowie zu 
den Förderungen anderer Kostenträger bereitge-
stellt. Siehe dazu auch Kapitel 6 „Psychosozialer 

Dienst“. In den vergangenen Jahren wurde der Aus-
bau der Angebote in den südlichen Bezirken des 
Bundeslandes Salzburg vorangetrieben. Im Bereich 
der Angebote für Menschen mit psychischen Er-
krankungen gibt es ein umfassendes Angebot von 
pauschalfinanzierten Leistungen (Zugang ohne be-
hördliches Verfahren, siehe Abschnitt 5.4.5). 

 
 
 
5.4.1  Wohneinrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen 

Die Wohneinrichtungen für Personen mit psychi-
schen Erkrankungen bieten im Bundesland Salzburg 
mit insgesamt 298 Plätzen an rund 40 Standorten 
ein abgestuftes Unterstützungssystem mit unter-
schiedlichen fachlichen Schwerpunktsetzungen an; 
zum Beispiel:  
 Einrichtungen mit zeitlicher Befristung 
 Langzeiteinrichtungen 
 Langzeiteinrichtungen mit intensiver Betreu-

ung rund um die Uhr 

 Wohnen mit stundenweiser Betreuung am Tag 
 Ambulant betreutes Folgewohnen  
 Stützpunktwohnen (Selbständiges Wohnen mit 

Betreuungsstützpunkt)1 
 
Träger der Einrichtungen sind die Caritas Salzburg, 
die Laube GmbH, die Pro Mente Salzburg, die 
Suchthilfe und der Verein Haus Michael. 
 
 

 
 
Tabelle 5.26 
Unterstützte Personen nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Salzburg-Stadt 154 149 166 178 188 

Hallein 20 22 20 18 14 

Salzburg-Umgebung 26 32 37 29 30 

St. Johann im Pongau 30 29 27 33 42 

Tamsweg 6 7 7 7 9 

Zell am See 37 33 33 41 44 

Land Salzburg 273 272 290 306 327 

 
 
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 327 Personen in 
den Wohneinrichtungen für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen betreut. In den vergangenen 
Jahren wurde eine Reihe von Wohneinrichtungen 

für diese Zielgruppe neu geschaffen/ausgebaut 
(siehe auch Abschnitt 5.4.2), 2020 wurden daher 
54 Personen (+ 19,8 %) mehr als noch 2016 (Tabelle 
5.26). 

 
 
Tabelle 5.27 
Unterstützte Personen nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Männer 157 163 183 188 196 

Frauen 116 109 107 118 131 

Gesamt 273 272 290 306 327 
 

                                         
1 Stützpunktwohnen ist in den Fallzahlen der folgenden 
Tabellen des Abschnitts 5.4.1 nicht enthalten sondern 
eine pauschalfinanzierte Leistung (siehe Tabelle 5.10). 
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Auch in Wohneinrichtungen für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen werden mehr Männer 
als Frauen betreut. Mehr als die Hälfte der un-

terstützten Personen entfiel auf die wachsenden 
Gruppen der mindestens 50-Jährigen (Tabelle 
5.27, Tabelle 5.28 und Abbildung 5.9). 

 
 
Tabelle 5.28 
Unterstützte Personen nach Alter 

 2016 2017 2018 2019 2020 

bis 19 Jahre 12 6 8 9 6 

20 bis 29 Jahre 43 48 42 37 38 

30 bis 39 Jahre 58 51 48 48 53 

40 bis 49 Jahre 39 43 45 53 63 

50 bis 59 Jahre 71 75 82 78 78 

60 Jahre und älter 50 49 65 81 89 

Gesamt 273 272 290 306 327 

 
 
Abbildung 5.9 
Unterstützte Personen nach Geschlecht und Alter im Jahr 31.12.2020 

  
 
 
 
5.4.2  Plätze für voll- und teilbetreutes sowie mobil begleitetes Wohnen 

Auch beim Wohnen für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen wird zwischen vollbetreuten, teilbe-
treuten und mobil begleiteten Wohnplätzen unter-
schieden. In diesem Bereich ist der Anteil der teil-
betreuten und mobil begleiteten Wohnplätze am 
Gesamtangebot (35 %) sogar höher als bei den 
Wohnangeboten für Menschen mit kognitiven und 
mehrfachen Behinderungen. 
 
In Summe stieg die Zahl der Betreuungsplätze im 
Bereich Wohnen für Menschen mit psychischen Er-
krankungen 2020 auf 298 Plätze an (2019: 288 
Plätze). Ausgebaut wurden die teilbetreuten Ange-
bote des Trägers Laube in den Bezirken St. Johann 

im Pongau und Tamsweg (+ 6 Plätze in Summe) so-
wie die vollbetreuten Wohnplätze in der Einrich-
tung Aktive Großfamilie von Pro Mente Salzburg 
(+ 4 Plätze). 
 
Die höhere Zahl der unterstützten Personen (bei 
den Wohneinrichtungen in Abschnitt 5.4.1) gegen-
über dem hier dargestellten Platzangebot für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen ergibt sich 
aus der Fluktuation und der sofortigen Wiederbe-
legung frei gewordener Plätze beziehungsweise 
aufgrund von Unterbringungen in anderen Bundes-
ländern oder im Ausland. 
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Abbildung 5.10 
Plätze für vollbetreutes, teilbetreutes und mobil begleitetes Wohnen für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen zum 31.12.2020 

 
 
 
Teilbetreute und mobil begleitete Wohnangebote 
werden von der Laube GmbH, der Pro Mente Salz-
burg und der Caritas Salzburg angeboten. Vollbe-
treutes Wohnen für Menschen mit psychischen Er-

krankungen bieten die Caritas Salzburg, die Laube 
GmbH, die Pro Mente Salzburg, die Suchthilfe und 
der Verein Haus Michael an. 

 
 
 
5.4.3  Drogentherapie 

Seitens der Teilhabe/Behindertenhilfe werden 
subsidiär zur Sozialversicherung langfristige statio-
näre Drogenentwöhnungsbehandlungen in Einrich-
tungen außerhalb des Bundeslandes Salzburg finan-

ziert. Seit dem Jahr 2011 finanziert das Justizmi-
nisterium Drogenentwöhnungsbehandlungen im 
Rahmen des § 39 Suchtmittelgesetz („Therapie 
statt Strafe“). 

 
 
Tabelle 5.29 
Unterstützte Personen nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Männer 40 44 42 43 25 

Frauen 13 14 10 11 4 

Gesamt 53 58 52 54 29 

 
 
Die Zahl der Personen, die an Drogentherapien 
teilnahmen, schwankte in den vergangenen fünf 
Jahren zwischen 53 und 58 Personen (Tabelle 
5.29). Der Großteil der teilnehmenden Personen 
waren Männer im Alter zwischen 30 und 39 Jahren. 

2020 kam es zu einem Covid-19-bedingten Rück-
gang bei den Drogentherapien (teilweise reduzier-
tes Angebot beziehungsweise Stopp von Neuauf-
nahmen).

 
  

vollbe-
treutes 

Wohnen:
193 Plätze

teilbe-
treutes 

Wohnen:
85 Plätze

mobil be-
gleitetes
Wohnen:
20 Plätze

298 Plätze
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5.4.4  Beschäftigung, Tageszentren und Klubeinrichtungen 

Für Menschen mit psychischen Erkrankungen wer-
den folgende pauschalfinanzierte Leistungen von 
freien Trägern angeboten: 
 
Beschäftigungseinrichtungen 
Die Beschäftigungsprojekte stellen landesweit Be-
schäftigungsplätze, vor allem im Bereich der Pro-
duktion und Dienstleistung, zur Verfügung. In den 
Beschäftigungsprojekten teilen sich mehrere Per-
sonen einen Arbeitsplatz, die Arbeitsintensität 
kann flexibel gestaltet werden. Neben der Be-
schäftigung haben die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auch die Möglichkeit, psychosoziale Unter-
stützungsangebote und Freizeitangebote in An-
spruch zu nehmen. 
 
Beschäftigungsprojekte (Laube GmbH und Pro 
Mente) 
 Laube Pro Salzburg 
 Laube Pro Tennengau 
 Laube Pro Pongau 
 Laube Pro Pinzgau 
 Laube Pro Lungau 
 Pro Mente - Reflex Elsbethen (mit weiteren 

Standorten in der Stadt Salzburg und in 
Bürmoos) 

 
Im Jahr 2020 waren 248 Personen (2019: 298 Per-
sonen) in den verschiedenen Beschäftigungsein-
richtungen tätig. Im Bezirk Tamsweg können aktu-
ell auch angrenzende Einrichtungen in der Steier-
mark (Murau) genutzt werden.  

Tageszentren und Klubeinrichtungen 
Tageszentren und Klubeinrichtungen bieten Perso-
nen mit psychischen Erkrankungen verschiedene 
Angebote zu Themen wie Bildung, Gesundheit, 
Kunst, Kultur, usw. an. Teilweise gibt es auch die 
Möglichkeit, stundenweise ein Beschäftigungsan-
gebot in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus er-
folgt eine Unterstützung in sozialen Angelegenhei-
ten und die Durchführung von gesundheitsfördern-
den Maßnahmen. Die Angebote können individuell, 
je nach Bedarf, genutzt werden: 
 Der Verein Angehörige helfen Angehörigen 

(AhA) führt in der Stadt Salzburg das Kommu-
nikationszentrum „OASE“. 

 Sozialzentrum Harmogana 
Im Sozialzentrum Harmogana finden Personen, 
hauptsächlich mit psychischen Erkrankungen, 
entsprechende tagesstrukturierende Angebote 
und erhalten Unterstützung in sozialen und ge-
sundheitlichen Angelegenheiten. Darüber hin-
aus gibt es ein eigenes Club-Angebot. Das Sozi-
alzentrum befindet sich in der Stadt Salzburg. 

 Tageszentrum St. Johann (Laube GmbH) 
 Tageszentrum Zell am See (Laube GmbH) 
 Tageszentrum Tamsweg (Laube GmbH) 
 
In den Tageszentren beziehungsweise Klubeinrich-
tungen wurden 2020 insgesamt 406 Personen 
(2019: 417 Personen) regelmäßig betreut. 

 
Tabelle 5.30 
Betreute Personen in Beschäftigungseinrichtungen und Tageszentren/Klubeinrichtungen 

 2019 2020 
 

Beschäftigungseinrichtungen 298 248 
Tageszentren/Klubeinrichtungen 417 406 

 
 
 
5.4.5  Weitere ambulante und mobile Betreuungsangebote (pauschalfinanzierte 

Leistungen) 

Ambulante Krisenintervention (Pro Mente Salz-
burg) 
Die ambulante Krisenintervention bietet für Perso-
nen in akuten seelischen Krisen, unabhängig von 
deren Entstehungshintergrund, im gesamten Bun-
desland Salzburg eine telefonische Hotline rund um 
die Uhr und an drei Standorten ambulante Bera-
tungsgespräche an, und zwar in: 
 Stadt Salzburg 
 St. Johann im Pongau 

 Zell am See 
 
2020 zählte die ambulante Krisenintervention 
12.011 Kontakte (2019: 12.562 Kontakte). 
 
Psychiatrische Übergangsbetreuung (nach statio-
närem Aufenthalt, Salzburger Landeskliniken) 
Die Übergangsbetreuung begleitet Personen mit 
psychischen Erkrankungen nach einem stationären 
Aufenthalt in der Christian-Doppler-Klinik. Die be-
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troffenen Personen – im Jahr 2020 waren es 257 
(2019: 180 Personen) - werden im Rahmen der Ent-
lassung begleitet und in der ersten Zeit zu Hause 
betreut. 
 
Psychosoziales Beratungs- und Versorgungszent-
rum für Kinder und Jugendliche (Land Salzburg) 
Das Psychosoziale Beratungs- und Versorgungszent-
rum für Kinder und Jugendliche bietet für das Land 
Salzburg eine niederschwellige, vernetzte Behand-
lung und Beratung für Kinder und Jugendliche mit 
psychischen Erkrankungen. 2020 gab es 1.812 Kun-
denkontakte (Diagnostik, Beratung, Therapie) zu 
einzelnen Kindern und Jugendlichen (2019: 2.655 
Kontakte) 
 
Ambulante psychosoziale Rehabilitation (Volks-
hilfe GmbH) 
Die ambulante psychosoziale Rehabilitation ist ein 
zeitlich intensiver mobiler Betreuungsdienst mit 
einer befristeten Betreuungsdauer, an den Stand-
orten: 
 Stadt Salzburg (für Zentralraum) 
 Bischofshofen (für Pongau, Pinzgau, Lungau) 
 
Die Betreuung findet zumeist im eigenen Wohn-
raum statt. Die Leistung wird in allen Bezirken an-
geboten. 2020 wurden 166 Klientinnen und Klien-
ten mit Leistungsstunden betreut (2019: 161 Per-
sonen). 
 
Ambulante Drogenberatung (Suchthilfe GmbH) 
Die ambulante Drogenberatung bietet in ihren Be-
ratungsstellen (und teilweise auch in Krankenhäu-
sern und Haftanstalten) für drogenabhängige und 
suchtgefährdete Jugendliche, Erwachsene und de-
ren Angehörige oder andere Bezugspersonen Hilfe-
stellungen an. Die ambulante Drogenberatung gibt 
es in: 
 Stadt Salzburg 
 St. Johann im Pongau 

 Zell am See 
 Tamsweg (stundenweise Beratung) 
 
2020 wurden 649 Personen im Rahmen der Drogen-
beratung beraten (2019: 701 Personen). 
 
Intensivbetreuung (für psychisch kranke Haft-
entlassene, Neustart) 
Ein Angebot, welches die Behindertenhilfe für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen anbietet, 
ist die Intensivbetreuung für Haftentlassene mit 
psychischen Problemen. 2020 wurden 89 Personen 
betreut (2019: 81 Personen). 
 
Suchtprävention (Akzente Salzburg) 
Akzente Salzburg bietet suchtpräventive Angebote 
und Projekte im gesamten Bundesland für Kinder 
und Jugendliche in ihren altersspezifischen Leben-
sumfeldern an. Weiters beinhaltet die Angebotspa-
lette auch Bildungs- und Informationsangebote, 
die sich vor allem an Berufsgruppen sowie Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren richtet, die aktiv 
und kontinuierlich am Entwicklungsgeschehen von 
Kindern und Jugendlichen beteiligt sind. Bei der 
Suchtprävention (vorwiegend Direktkontakte) gab 
es pandemiebedingt 2020 insgesamt 1.246 Kon-
takte (2019: 2.847 Kontakte). 
 
Nachsorgegruppen für Alkoholkranke und ge-
fährdete (Suchthilfe GmbH) 
Zur Vermeidung von Rückfällen bietet die Sucht-
hilfe Salzburg Nachsorgegruppen in Bischofshofen, 
Mittersill und Tamsweg an. 2020 nahmen 368 Per-
sonen an diesen Nachsorgegruppen teil. 
 
Gruppenangebote für Menschen mit Alkohol- 
problemen (Koko GmbH) 
Der Verein Koko bietet Gruppentherapien für Män-
ner (Oberndorf) und Frauen (Salzburg) mit Alkohol-
problemen an, die 2020 von 32 Personen besucht 
wurden. 

 
 
Tabelle 5.31 
Weitere ambulante und mobile Betreuung (pauschalfinanzierte Leistungen) im Jahr 2020 

 Personen Kontakte 

Ambulante Krisenintervention  12.011 
Psychiatrische Übergangsbetreuung 257  
Psychosoziales Beratungs- und Versorgungszentrum  
für Kinder und Jugendliche 

 1.812 

Ambulante psychosoziale Rehabilitation 166  
Ambulante Drogenberatung 649  
Intensivbetreuung für psychisch kranke Haftentlassene 89  
Suchtprävention  1.246 
Nachsorgegruppen für Alkoholkranke 368  
Gruppenangebote für Menschen mit Alkoholproblemen 32  
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5.5  Persönliche Assistenz 

Nach einem zweijährigen Pilotprojekt wurde die 
Persönliche Assistenz 2019 in einen Regelbetrieb 
übergeführt und mit einer Ausweitung der Leistung 
begonnen. Ziel der Persönlichen Assistenz ist die 
Stärkung der Selbstbestimmung und die unabhän-
gige Lebensführung von Menschen mit Behinderun-
gen. 
 
Persönliche Assistenz kann in Salzburg (im Unter-
schied zu anderen Bundesländern) von Menschen 
mit körperlichen, kognitiven beziehungsweise 
mehrfachen Behinderungen und auch von Men-
schen mit psychischen Erkrankungen in Anspruch 
genommen werden. Die Leistung richtet sich an 
Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren im eigenen 
Haushalt. Die Assistenznehmenden erhalten – je 
nach individuellem Bedarf – eine monatliche Zahl 
an Assistenzstunden, welche sie in Form eines 
Dienstleistermodells (Caritas oder Lebenshilfe) o-
der in Form des Arbeitgebermodells (Assistenzneh-
mende stellen selbst Assistentinnen und Assisten-
ten an) in Anspruch nehmen können. Die Persönli-
che Assistenz ist an keine Eigenleistungen gebun-

den, jedoch wird sie als pflegegeldergänzende 
Leistung gewertet. 
 
Persönliche Assistenz bietet Unterstützung in be-
stimmten Lebensbereichen (in der persönlichen 
Grundversorgung, im Haushalt, bei der Mobilitäts- 
und Freizeitgestaltung) und soll die Selbstbestim-
mung und die unabhängige Lebensführung von 
Menschen mit Behinderungen stärken. Die persön-
liche Assistenz beinhaltet keine Pflegeleistungen 
(diese können bei Bedarf über soziale Dienste be-
zogen werden) oder tagesstrukturierende Maßnah-
men, sondern dient ausschließlich der selbstbe-
stimmten Lebensführung.  
 
28 Personen bezogen Ende 2020 Persönliche Assis-
tenzleistungen. Diesen 28 Personen wurden im De-
zember 2020 insgesamt 6.051 Assistenzstunden pro 
Monat bewilligt (2019: 3.837 Assistenzstunden). 16 
der 28 Bezieherinnen und Bezieher von Persönli-
cher Assistenz kamen aus der Stadt Salzburg, 12 
aus den verschiedenen Bezirken. 15 der Beziehe-
rinnen und Bezieher waren weiblich, 13 männlich.  

 
 
Tabelle 5.32 
Bewilligte Stunden 2020 nach Assistenzform 

 Personen Stunden 
 

Dienstleistermodell 22 53.051 
davon Caritas 12 26.504 
davon Lebenshilfe 10 26.547 
Arbeitgebermodell 6 15.895 
 

Gesamt 28 68.946 

 
 
Nachdem die Persönliche Assistenz nach positi-
ver Evaluierung 2019 in einen Regelbetrieb über-
führt wurde (das Pilotprojekt endete mit 
31.5.2019) wurden weitere Schritte zum Ausbau 
gesetzt. Bereits mit Ende 2019 wurden zwei Per-
sonen neu in die Persönliche Assistenz aufge- 

nommen, im Frühjahr 2020 erfolgte eine weitere 
Aufnahme von elf Personen. Anfang 2021 wurden 
acht weitere Personen in die Persönliche Assis-
tenz aufgenommen (siehe Abschnitt 5.10 Aus-
bau, Veränderungen und Entwicklungen). 
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5.6  Lohnkostenzuschüsse und Arbeitstraining 

5.6.1  Lohnkostenzuschüsse 

Im Rahmen der Teilhabe/Behindertenhilfe werden 
für Beschäftigte mit Behinderungen (Personen mit 
körperlichen, kognitiven und mehrfachen Behinde-
rungen, Personen mit psychischen Erkrankungen) 
mittels Lohnkostenzuschüsse Arbeitsplätze in der 
freien Wirtschaft gesichert, aber auch in speziellen 
Unternehmen und Einrichtungen wie 
 GWS - Geschützte Werkstätten, Integrative Be-

triebe Salzburg GmbH, 

 Laube Pro Tennengau SÖB (Laube GmbH) 
 Member Pongau und Pinzgau (Wäschetiger) der 

Pro Mente. 
 
Im Rahmen der Pauschalfinanzierung werden bei 
SALK (Salzburger Landeskliniken) und GWS für rund 
420 Arbeitsplätze Zuschüsse gewährt. 

 
 
Tabelle 5.33 
Unterstützte Personen nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Männer 261 270 95 107 93 

Frauen 201 206 70 64 73 

Gesamt 462 476 165 171 166 

 
 
Bereits 2016 wurde im Bereich der Lohnkostenzu-
schüsse eine Vereinbarung zur Pauschalfinanzie-
rung mit den Salzburger Landeskliniken geschlos-
sen. Dabei wird anstelle von Einzelfallverfahren 
eine Pauschalfinanzierung gewährt (Verwaltungs-
vereinfachung). 2018 wurde eine ähnliche Verein-
barung auch mit den GWS - Geschützte Werkstät-
ten, Integrative Betriebe Salzburg GmbH abge-
schlossen. Der Rückgang in den Fallzahlen in Ta-

belle 5.33 zwischen 2017 und 2018 ist auf diese 
Vereinbarungen zurück zu führen. 2020 wurden 
166 Personen Lohnkostenzuschüsse in einem Ein-
zelfallverfahren gewährt. In den vergangenen Jah-
ren veränderte sich aus diesen Gründen auch die 
Geschlechterverteilung, der Anteil der Männer be-
trug 2020 56 %, der der Frauen 44 % (Abbildung 
5.11). 

 
 
Tabelle 5.34 
Unterstützte Personen nach Alter 

 2016 2017 2018 2019 2020 

bis 29 Jahre 55 69 53 48 46 

30 bis 39 Jahre 78 70 26 30 30 

40 bis 49 Jahre 118 127 40 36 36 

50 bis 59 Jahre 188 175 43 52 48 

60 Jahre und älter 23 35 3 5 6 

Summe 462 476 165 171 166 

 
 
Lohnkostenzuschüsse wurden 2020 jeweils rund zur 
Hälfte an Personen im Alter von unter 40 Jahren 

und an Personen im Alter von mindestens 40 Jahren 
ausbezahlt (Abbildung 5.11). 
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Abbildung 5.11 
Unterstützte Personen nach Geschlecht und Alter im Jahr 2020 

  
 
 
Tabelle 5.35 
Unterstützte Personen nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Salzburg-Stadt 155 160 25 27 39 

Hallein 47 57 34 36 30 

Salzburg-Umgebung 72 69 20 20 21 

St. Johann im Pongau 78 80 48 49 45 

Tamsweg 32 34 11 12 13 

Zell am See 78 76 27 27 18 

Land Salzburg 462 476 165 171 166 

 
 
Die Vereinbarung über eine Pauschalfinanzierung 
mit den GWS - Geschützte Werkstätten, Integra-
tive Betriebe Salzburg GmbH führte 2018 zu einem 
besonders starken Rückgang der Einzelfallverfah-
ren in der Stadt Salzburg, war aber auch in allen 

anderen Bezirken deutlich spürbar (Tabelle 5.35). 
2020 wurden mehr Lohnkostenzuschüsse in der 
Stadt Salzburg gewährt, im Bezirk Zell am See sank 
die Zahl der Lohnkostenzuschüsse. 

 
 
 
5.6.2  Arbeitstraining 

Die Angebote im Bereich des Arbeitstrainings für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen werden 
großteils von anderen Kostenträgern finanziert (Ar-
beitsmarktservice, Pensionsversicherungsanstalt, 
Sozialministeriumservice). Bei folgenden Einrich-
tungen im Bundesland Salzburg erfolgte 2020 eine 

Finanzierung im Rahmen der Teilhabe/Behinder-
tenhilfe: 
 Arbeitstrainingszentrum der Pro Mente Salz-

burg (Standorte Siezenheim, Saalfelden, Groß-
gmain, Wals-Siezenheim, Bürmoos und Berg-
heim) 

 rwsanderskompetent (Standort Stadt Salzburg) 
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Tabelle 5.36 
Unterstützte Personen nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Männer 30 31 25 29 26 

Frauen 33 34 25 26 25 

Gesamt 63 65 50 55 51 

 
 
In den vergangenen fünf Jahren wurden zwischen 
50 und 65 Personen durch Arbeitstrainings unter-
stützt (Tabelle 5.36), wobei in der Regel die Zahl 
der unterstützten Männer ähnlich hoch war wie die 
Zahl der unterstützten Frauen. Leistungen des Ar-

beitstrainings werden nur dann seitens der Teil-
habe/Behindertenhilfe finanziert, wenn andere 
zunächst zuständige Kostenträger aus bestimmten 
Gründen (fehlende Anwartszeiten, etc.) nicht fi-
nanzieren können. 
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5.7  Zuschüsse für Wohnraumadaptierung, PKW-Ankauf, PKW-Umbau-
ten und Pflegehilfsmittel  

5.7.1  Unterstützungsstelle für Kriegsopfer und Menschen mit Behinderungen 

Die Unterstützungsstelle (bis 31.1.2018 als Salkof 
geführt) kann Zuschüsse an bedürftige Kriegsopfer, 
an Personen mit erheblichen altersbedingten Ein-
schränkungen und an Menschen mit einer dauern-
den und wesentlichen Beeinträchtigung im Sinne 
des Salzburger Teilhabegesetzes gewähren.  
 
Zuschüsse können unter anderem beantragt wer-
den für: 
 behindertengerechte Adaptierung von 

Wohnraum (zum Beispiel barrierefreien 
Badumbau, Stuhl/Plattform-Treppenlift, Per-
sonenlift, Rampen, Handläufe, Türverbreite-
rung) 

 Mobilitätshilfen (zum Beispiel Elektrorollstuhl, 
Behindertenfahrzeug, PKW samt behinderungs-
bedingten Umbauten wie zum Beispiel Rampe 
in den Kofferraum, Drehsitz, Verladesystem, 
Handbediengerät für Gas und Pedal) 

 Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel zur Erleich-
terung der Pflege (zum Beispiel Pflegebett, Pa-
tientenlifter, Badewannenlift, Aufstehhilfe, 
Treppenraupe, Treppensteiger, Bewegungs-
trainer, Vibrationsplatte, Transferhilfsmittel, 
Adaptierungen bei Rollstuhl wie zum Beispiel 
Verlängerung der Schiebegriffe für die Begleit-
person, Antrieb- und Bremshilfen) 

 Technische Hilfsmittel für Personen mit Hör- 
oder Sehbehinderungen 

 Nur für Kriegsopfer: Allgemeine Unterstüt-
zung, Sterbekostenbeitrag sowie Wohnkosten-
zuschuss  

 
Das Antragsvolumen 2020 zeigte einen deutlichen 
Anstieg der Nachfrage nach Hilfsmitteln für die 
Pflege zuhause. 
 

Der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses (mit 
Nachweis des Einkommens, medizinische Unterla-
gen sowie unter Vorlage eines Kostenvoranschla-
ges) muss unbedingt vor der Realisierung des Vor-
habens gestellt werden. Ein Rechtsanspruch auf 
Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. Eine 
Unterstützung darf nur gewährt werden, wenn ein 
Rechtsanspruch auf eine gleichartige Leistung ge-
genüber anderen Kostenträgern nicht oder nicht in 
ausreichendem Ausmaß geltend gemacht werden 
kann. Die Unterstützungen (Zuschüsse) sind auch 
immer abhängig von den Zuschüssen der anderen 
Kostenträger. Voraussetzung ist der Hauptwohnsitz 
im Bundesland Salzburg sowie die Erfüllung der Vo-
raussetzungen nach den Bestimmungen des Salz-
burger Teilhabegesetzes. 
 
Während der Covid-19-Pandemie war ein starker 
Anstieg des Antragvolumens spürbar. Eine Ursache 
dafür lag in der verstärkten Entlassung pflegebe-
dürftiger Personen aus den Kliniken in die häusli-
che Pflege. Dies führt zu einer gestiegenen Nach-
frage nach Hilfsmitteln wie Pflegebetten und Pati-
entenliften. Auch war es während der Covid-19-
Pandemie schwierig, Betreuungsplätze für pflege-
bedürftige Angehörige zu bekommen, was eben-
falls die Pflege zuhause und den Bedarf an Hilfs-
mitteln steigen ließ. In Summe wurden 2020 Unter-
stützungen in einem Ausmaß von 469.412 Euro ge-
währt. 
 
Mehr Details zu den Leistungen der Unterstüt-
zungsstelle sind im Schwerpunktabschnitt 5.11 zu 
finden. 
 
 
 
 

 
Tabelle 5.37 
Unterstützte Personen nach Art der Hilfeleistung 

 2018 2019 2020 

Hilfsmittel und pflegerische Hilfsmittel 222 293 332 
Wohnraumadaptierungen 80 129 121 
PKW-Ankauf und PKW-Adaptierungen 43 43 30 
Technische Hilfsmittel für Menschen mit Hörbehinderungen 31 38 22 
Finanzielle Unterstützungen für bedürftige Kriegsopfer 27 24 17 
Sonstiges   3 
Gesamt 403 527 525 
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5.7.2  Soziale Dienste 

Für die Zielgruppe der Menschen mit Behinderun-
gen mit dem Status „Begünstigt behindert“ können 
Kostenzuschüsse für PKW-Ankäufe und für Wohn-
raumadaptierungen geleistet werden. Im Jahr 2020 

wurden fünf Personen Zuschüsse für PKW-Ankäufe 
gewährt. Zwei Personen erhielten Zuschüsse für 
Wohnraumadaptierungen. Siehe dazu Tabelle 5.7 
„Einzelleistungen nach Art“ unter Abschnitt 5.2.2. 
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5.8  Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen 

Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen wer-
den im Rahmen der Teilhabe/Behindertenhilfe 
2020 von folgenden Organisationen durchgeführt:  
 Rotes Kreuz 
 Arbeiter- und Samariterbund 
 Taxidienste 

Taxigutscheine, welche vom Land Salzburg und 
dem Magistrat Salzburg finanziert werden, können 
bei verschiedenen Taxiunternehmen eingelöst 
werden. Die Aushändigung der Gutscheine erfolgt 
durch den Magistrat Salzburg. 
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5.9  Ferienbetreuungsaktionen, Erholungsurlaube, Freizeit- und Bera-
tungsangebote, Freizeitassistenz 

5.9.1  Ferienbetreuungsaktionen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 

Einzelne Träger der Teilhabe/Behindertenhilfe so-
wie diverse Anbieter organisieren, meist im Som-
mer, Erholungsaktionen. Folgende Träger haben 
2020 Erholungsaktionen angeboten: 
 Lebenshilfe Salzburg – Kinderferienaktion plus 

und integrative Ferienbetreuung 

 Caritas Salzburg – inklusive Feriencamps in Els-
bethen und im Lungau 

 Lebenswerkstatt Pongau - Integratives Ferien-
camp, Raum Bischofshofen 

 
 
5.9.2  Erholungsurlaube für Menschen mit Behinderungen 

Darüber hinaus ermöglicht das Land Salzburg Men-
schen mit Behinderungen, entweder individuell  
oder in Gruppen (Erwachsene und Kinder) mit Be-
gleitung einen kostenlosen Sommerurlaub in zwei 
speziell ausgestatteten Hotels im Bundesland Salz-
burg zu verbringen (Gasthof Bad Hochmoos in 
St. Martin bei Lofer und Simonyhof in Radstadt). 
Die Organisation der Erholungsurlaube des Landes 

wird von der Volkshilfe Salzburg Dienstleistungs-
GmbH durchgeführt. Im Sommer 2020 konnten die 
Erholungsurlaube dank einer günstigen Covid-19-
Situation und eines begleitenden Präventionskon-
zepts umgesetzt werden. Insgesamt nahmen im 
Jahr 2020 - inklusive Begleitpersonen - 114 Men-
schen daran teil. 

 
 
5.9.3  Freizeit- und Beratungsangebote 

Im Rahmen der Dienste zur Förderung der gleich-
berechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
für Menschen mit Behinderungen waren 2020 fol-
gende Einrichtungen tätig: 
 ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater: 

Gehörlosentheater 
 Behindertensportverband Salzburg 
 Club Mobil 
 Freizeitassistenz der Volkshilfe GmbH 
 Hörbücherei des Österreichischen Blindenver-

bandes 
 Österreichischer Zivilinvalidenverband Landes-

gruppe Salzburg 

 Peer Center Salzburg 
 Salzburger Blinden- und Sehbehindertenver-

band 
 Theater ecce 
 Verband der Gehörlosenvereine im Lande Salz-

burg 
 Verein AhA – Angehörige helfen Angehörigen 
 Verein knack:punkt – Selbstbestimmt Leben 

Salzburg 
 Verein Active 
 

 
 
5.9.4  Freizeitassistenz 

Die Angebote der Volkshilfe Salzburg Dienstleis-
tungs-GmbH wurden in den vergangenen Jahren 
überarbeitet und an die aktuellen Bedarfe ange-
passt. Die Volkshilfe Salzburg bietet für Jugendli-
che und Erwachsene mit Behinderungen Einzelbe-

gleitungen und Aktivitäten in Gruppen vorwiegend 
in der Stadt Salzburg und im Bezirk Salzburg-Um-
gebung an. 2020 nahmen 31 Personen Freizeitas-
sistenz in Anspruch. 
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5.10  Ausbau, Veränderungen und Entwicklungen 

2020 stand unter dem Eindruck der Covid-19-Pan-
demie, die für die Einrichtungen der Teilhabe/Be-
hindertenhilfe und ihre zum Teil der hohen Risiko-
gruppe zugehörigen Klientinnen und Klienten mas-
sive Herausforderungen brachte. Das ist zum Teil 
in den Fallzahlen nachvollziehbar, zum Teil aber 
auch in der verzögerten Umsetzung von Ausbauten 
und neuen Angeboten. Im Fokus der Einrichtungen 
stand daher 2020 ganz klar die Bewältigung der Co-
vid-19-Pandemie (getrennte Einheiten und Grup-
pen, Aufklärung und Prävention). Dennoch konnten 
auch 2020 einige Angebote ausgebaut werden. 
 
Teilbetreutes und mobil begleitetes Wohnen (Ju-
gend am Werk, Lebenshilfe, Stützpunktwohnen 
Gneis) 
Wie in den vergangenen Jahren wurde auch 2020 
das Angebot an teilbetreutem und mobil begleite-
tem Wohnen weiter ausgebaut (12 neue Plätze). Im 
teilbetreuten Wohnen leben Menschen mit Behin-
derungen in kleinen Wohngemeinschaften oder 
Einzelwohnungen mit einer Unterstützung von 10 
bis 14 Stunden pro Woche. Beim mobil begleiteten 
Wohnen leben sie selbstständig in eigenen Woh-
nungen mit bis zu zehn Wochenstunden Unterstüt-
zungsleistungen. Diese Wohnformen ermöglichen 
ein gewisses Maß an Betreuung, bieten jedoch auch 
Raum für möglichst selbstständige Lebensgestal-
tung. 2020 wurde die Zahl der teilbetreuten und 
mobil begleiteten Wohnangebote des Träger Ju-
gend am Werk um sechs Plätze (Bezirke Salzburg-
Stadt und Salzburg-Umgebung) und jene der Le-
benshilfe um vier Plätze aufgestockt. 
 

Persönliche Assistenz 
Die Persönliche Assistenz wurde 2020 ausgebaut. 
Bereits zu Jahresende 2019 wurden zwei Personen 
neu in die Persönliche Assistenz aufgenommen, elf 
weitere Personen wurden im Frühjahr 2020 neu 
aufgenommen. Die Zahl der bewilligten Assistenz-
stunden stieg 2020 auf 68.946 Stunden, ein Anstieg 
von 82 % gegenüber dem Vorjahr (37.876 Assistenz-
stunden). Im Frühjahr 2021 wurden zudem noch 
weitere acht Personen in die Persönliche Assistenz 
aufgenommen, aktuell (2021) werden 35 Personen 
im Rahmen der Persönlichen Assistenz betreut. 
 
Neue Wohnangebote für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen (Laube GmbH; Pro Mente 
Salzburg) 
2020 wurden die Leistungen der Laube im Bezirk 
St. Johann im Pongau ausgebaut. Dort zog die 
Wohngemeinschaft nach erfolgtem Neubau an den 
alten Standort zurück, der um zwei Plätze erwei-
tert wurde. Auch das Folgewohnen Pongau (das 
selbstständigeres Leben für Personen bietet, die 
zuvor in vollbetreuten Einrichtungen unterge-
bracht waren) wurde um zwei Plätze erweitert. 
Nach einem Neubau stehen in der modernisierten 
Einrichtung Aktive Großfamilie der Pro Mente Salz-
burg vier weitere Plätze zur Verfügung (insgesamt 
12 Plätze). Diese Umbauten/Neubauten bieten ne-
ben zusätzlichen Plätzen auch den Vorteil, in neu 
konzipierten Räumlichkeiten auch modernere Be-
treuungsmodelle umsetzen zu können. 
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5.11  Schwerpunkt: Unterstützungsstelle für Kriegsopfer und Menschen mit 
Behinderungen 

Wie bereits in Abschnitt 5.7 beschrieben, wickelt 
die Unterstützungsstelle Zuschüsse für behinde-
rungsbedingte bauliche Maßnahmen und Pflege-
hilfsmittel ab. Die Antragszahlen und der Erfolg der 
Maßnahmen zeigen, dass die Leistungen der Unter-
stützungsstelle eine wichtige Rolle einnehmen, um 
die Betreuung und Pflege von Menschen im priva-
ten Haushalt länger zu ermöglichen. 
 
Wie alle Leistungen waren auch die Leistungen der 
Unterstützungsstelle 2020 stark von der Covid-19-
Pandemie betroffen. Eine Folgewirkung der Pande-
mie war, dass die Krankenhäuser pflegebedürftige 
Menschen relativ rasch in die häusliche Pflege ent-
lassen haben. Zudem hatten während der Pande-
mie viele Menschen Angst, ihre Angehörigen aus-
wärts betreuen zu lassen. Um häusliche Pflege in 
vielen Fällen überhaupt möglich zu machen sind 
verschiedenste pflegerische Hilfsmittel (ganz be-
sonders Pflegebetten) notwendig. 
 
In dieser Herausforderung haben sich die Maßnah-
men der Unterstützungsstelle noch stärker be-
währt. Insbesondere das System des Hilfsmittelde-
pots (für stark nachgefragte Hilfsmittel wie Pflege-
betten oder Patientenlifter) half den gestiegenen 
Bedarf zu decken. 
 
Zielsetzung der Unterstützungsstelle ist es, dass 
durch die Bezuschussung oder Bereitstellung von 
Pflegehilfsmitteln oder insbesondere durch die 
Verbesserung der Finanzierung von oftmals sehr 
umfangreichen und teuren Wohnraumadaptierun-
gen der Verbleib im eigenen Haushalt erreicht wer-
den kann. Damit wird auch der „Zuzug“ in statio-
näre Einrichtungen (Seniorinnen- und Senioren-
wohnhäuser, Wohneinrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen) in verzögert und können Betreuun-
gen zu Hause durch Angehörige oder 24-Stunden-
Betreuungskräfte länger bewältigt werden. 
 
Zielgruppe 
2020 gingen bei der Unterstützungsstelle 675 An-
träge ein, 525 Personen wurden unterstützt (mehr-
fache Hilfsmittel beziehungsweise Unterstützun-
gen möglich). Die überwiegende Zahl der Antrag-
stellerinnen und Antragsteller litt zum Zeitpunkt 
des Ansuchens an mehreren Erkrankungen, welche 
sie in ihrer Lebensführung einschränkten. Größere 
Gruppen bei den Antragstellerinnen und Antrag-
stellern waren: 

 Multiple Sklerose und anderen neurologischen 
Erkrankungen 

 Behinderungen im Bewegungsapparat (etwa 
nach Unfällen, Stürzen, Schlaganfällen, etc.) 

 Krebserkrankungen 
 Demenzerkrankungen 
 Atemwegserkrankungen (COPD) 
 
Eine große, wenn auch heterogene Gruppe sind die 
Menschen mit mehrfachen Behinderungen (rund 
10 % der Anträge). Die restlichen Anträge verteilen 
sich überwiegen auf altersbedingte Ursachen der 
Beeinträchtigung (Herzerkrankungen, Einschrän-
kungen in Folge von Operationen, Stürze und Ge-
brechlichkeit, Inkontinenz). Eine klare Zuordnung 
zu diesen einzelnen Gruppen ist in vielen Fällen al-
lerdings nicht möglich, da fast alle Antragstellerin-
nen und Antragsteller mehrere Beeinträchtigungen 
beziehungsweise Erkrankungen aufweisen. Die 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie verzerren 
das Bild etwas, in den Jahren davor war die Alters-
struktur der Zielgruppe deutlich jünger. In den ver-
gangenen Jahren waren verstärkt Anträge von jün-
geren Personen mit Multipler Sklerose und anderen 
Nervenerkrankungen zu verzeichnen. Auch die 
Zielgruppe der Klientinnen und Klienten mit mehr-
fachen Behinderungen ist in der Mehrzahl jünger 
und hat einen hohen Hilfebedarf. 
 
2020 waren mehr als 40 % der Antragstellerinnen 
beziehungsweise Antragsteller jünger als 70 Jahre 
– und das, obwohl es wie beschrieben in diesem 
Jahr pandemiebedingt besonders viele Anträge von 
älteren Menschen (insbesondere Menschen älter als 
80 Jahre) mit Pflegebedarf gab. Insbesondere bei 
Menschen mit mehrfachen Behinderungen ist der 
Bedarf nach Hilfsmitteln schon ab einen frühem Al-
ter gegeben, der größte Teil der Antragstellerin-
nen und Antragsteller jünger als 20 Jahre gehört zu 
dieser Gruppe. 52,5 % der Antragstellerinnen und 
Antragsteller sind weiblich, 47,5 % männlich. 
 
Arten der Unterstützung 
Folgende Maßnahmen können bezuschusst werden: 
 Hilfsmittel und pflegerische Hilfsmittel, Mobi-

litätshilfen 
 Wohnraumadaptierungen 
 PKW-Ankauf und PKW-Adaptierungen 
 Technische Hilfsmittel für Menschen mit Hör-

behinderungen 
 Finanzielle Unterstützung für bedürftige 

Kriegsopfer 
  



 

 

5 Leistungen für Menschen mit Behinderungen 
5.11 Schwerpunkt: Unterstützungsstelle für Kriegsopfer und Menschen mit Behinderungen 

120 

Tabelle 5.38 
Unterstützte Personen nach Art der Hilfeleistung 

 2018 2019 2020 

Hilfsmittel und pflegerische Hilfsmittel 222 293 332 
Wohnraumadaptierungen 80 129 121 
PKW-Ankauf und PKW-Adaptierungen 43 43 30 
Technische Hilfsmittel für Menschen mit Hörbehinderungen 31 38 22 
Finanzielle Unterstützungen für bedürftige Kriegsopfer 27 24 17 
Sonstiges   3 
Gesamt 403 527 525 

 
 
In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Un-
terstützungen in der Kategorie „Hilfsmittel und 
pflegerische Hilfsmittel“ deutlich an und umfasst 
nunmehr rund 63 % der Hilfeleistungen. Auch die 
pflegegerechte Adaptierung von Wohnraum wird 
immer wichtiger. Rückläufig ist hingegen seit Jah-
ren die Zahl der unterstützten Kriegsopfer. 
 
Hilfsmittel und pflegerische Hilfsmittel 
Der Anzahl der Anträge auf Pflegebetten stieg im 
Jahr 2020 stark an, es wurden 221 Anträge bear-
beitet, im Jahr 2019 waren es 153 Anträge.  
 
Damit solche Hilfsmittel, die zumeist nur zeitlich 
begrenzt benötigt werden, nicht immer neu ange-
kauft werden müssen, nutzt die Unterstützungs-
stelle eine Depotregelung mit einzelnen Sanitäts-
häusern beziehungsweise mit Orthopädie-Techni-
kern. Pflegebetten, Patientenlifter, Treppenrau-
pen können auf diese Art und Weise mehrfach ge-
nutzt werden. Die Wartung und Reinigung sind da-
mit garantiert und erfolgen professionell. Die An-
tragstellerinnen und Antragsteller verpflichten 
sich, die Hilfsmittel bei Beendigung des Bedarfes 
zurückzugeben, das heißt die Hilfsmittel werden 
dann auch wieder von den Firmen abgebaut und 
abgeholt. 
 
Um das Wohnen und Pflegen zu Hause zu erleich-
tern, werden auch Badewannenlifter, Duschtoilet-
tenstühle, Aufstehhilfen, Treppenraupen und 
steiger für Rollstühle sowie Rollstuhladaptierun-
gen wie zum Beispiel Elektroantrieb, Verlängerun-
gen von Schiebegriffen, Antriebs- und Bremshilfen 
bezuschusst. 
 
Für Menschen mit körperlichen Behinderungen 
werden auch Zuschüsse für Behindertenfahrzeuge 
(E-Scooter, Graf Carello, etc.) gewährt, um selb-
ständig Wege wie beispielsweise zum Einkaufen o-
der Arztbesuchen bewältigen zu können. Mit dem 
Ziel, die Mobilität zu erhalten wird etwa auch der 
Kauf von Therapiegeräten wie zum Beispiel von Be-
wegungstrainern gefördert. Im Jahr 2020 wurden 

insgesamt 332 Anträge auf Hilfsmittel und pflege-
rische Hilfsmittel positiv erledigt. 
 
Behindertengerechte Wohnraumadaptierung 
Hier handelt es sich hauptsächlich um Menschen 
mit körperlichen Behinderungen, die zum Beispiel 
im Rollstuhl mobil sind oder eine Gehhilfe für die 
Fortbewegung benötigen. Da die Wohnräume der 
Antragstellerinnen und Antragsteller nicht immer 
barrierefrei gebaut sind, werden Anträge für einen 
barrierefreien Badumbau, für Türverbreiterungen, 
für Rampen bei Hauseingängen, zur Anschaffung 
von Plattformtreppenliften und Stuhltreppenliften 
gestellt. Weiters werden auch Küchenumbauten 
bezuschusst (Adaptionen zur Unterfahrbarkeit von 
Flächen mittels Rollstuhl) Die häufigsten Anträge 
sind Umbauten der Badezimmer, hier werden etwa 
die Badewannen durch schwellenfreie Duschen er-
setzt. Im Jahr 2020 wurde an 121 Antragstellerin-
nen und Antragsteller ein Zuschuss ausbezahlt. 
 
PKW-Ankauf und PKW-Adaptierungen 
Personen die im Behindertenpass die Eintragung 
der Unzumutbarkeit eines öffentlichen Verkehrs-
mittels gemäß § 29b des StVO haben, können alle 
fünf Jahre einen Antrag auf Gewährung eines Zu-
schusses für den Ankauf eines Pkw stellen. Fol-
gende Maßnahmen werden bezuschusst: Handbe- 
diengeräte statt Gas- und Bremspedal, ein Lenk-
radknopf, ein Rutschbrett vom Rollstuhl zum Auto-
sitz, ein Drehsitz im Auto, eine Verladebox für den 
Rollstuhl, eine Rampe über den Kofferraum zur 
Einfahrt des Rollstuhles in das Auto, eine Hubver-
ladung des Rollstuhles, eine Verlegung des Gas- 
und Bremspedals, etc. Im Jahr 2020 wurden 30 An-
tragstellerinnen und Antragsteller finanziell unter-
stützt.  
 
Technische Hilfsmittel für Menschen mit Hörbe-
hinderungen 
Für Menschen mit Hörbehinderungen gibt es mitt-
lerweile eine Vielzahl von Hilfsmitteln. Es werden 
vor allem technische Hilfsmittel bezuschusst: 
Handy, Tablet, Signalanlagen (Lichtglocken, Licht-
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wecker, Babysender, Vibrationswecker, etc.). Im 
Jahr 2020 wurden an 22 Personen mit einer Hörbe-
hinderung Zuschüsse gewährt.  
 
Der Verband der Gehörlosenvereine nimmt hier bei 
Bedarf eine Beratungsfunktion ein und unterstützt 
bei der Antragstellung. Menschen mit Hörbehinde-
rungen können sich daher in der Frage, welches 
Hilfsmittel hier besonders geeignet ist, auch jeder-
zeit an den Gehörlosenverband wenden.  
 
Finanzielle Unterstützung für bedürftige Kriegs-
opfer 
Personen mit Anspruch einer KOV-Rente und einem 
geringen monatlichen Einkommen können jährlich 
einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für 
eine allgemeine Unterstützung und einen Wohn-
kostenzuschuss stellen. Weiters können Witwen, 
Witwer sowie Kinder (mit einem niedrigen Einkom-
men) von Angehörigen mit einer KOV-Rente, einen 

Antrag auf einen Sterbekostenbeitrag stellen. Die 
Unterstützung dafür ist in den vergangenen Jahren 
immer weiter zurückgegangen. Im Jahr 2020 wur-
den insgesamt 17 bedürftige Kriegsopfer unter-
stützt. 
 
Narkosebehandlung 
Seit 2003 gibt es eine Vereinbarung zwischen den 
Krankenkassen und dem Notdienstzentrum der 
Salzburger Zahnärztinnen und Zahnärtze, mit einer 
Zusatzvereinbarung zwischen ÖGK-S (Österreichi-
sche Gesundheitskasse Salzburg, ehemals Salzbur-
ger Gebietskrankenkasse SGKK) und der Abtei-
lung 3 des Landes Salzburgs betreffend die Narko-
sebehandlungen für Menschen mit Behinderungen 
bei einer Zahnbehandlung. Die Abrechnung erfolgt 
vierteljährlich durch die BVAEB (Versicherungsan-
stalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und 
Bergbau). 
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5.12  Schwerpunkt: Die Situation von Menschen mit Behinderungen in der 
Covid-19-Pandemie 

Qualitative Befragung Februar bis März 2021 

5.12.1  Motivation und Thesen 

Die Covid–19-Pandemie hat die Welt vor neue ge-
sundheitliche, gesellschaftliche, politische und 
wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Men-
schen mit und ohne Behinderungen erleben große 
Einschränkungen der wesentlichsten Lebensberei-
che.  
 
Durch die Bedingungen und die Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Covid-19 Pandemie, wurden die Be-
dürfnisse und Anliegen von Menschen mit Behinde-
rungen weniger sichtbar und hörbar. Menschen mit 
Behinderungen konnten sich schwerer Gehör ver-
schaffen und die Angebote und der gesellschaftli-
che Kontakt, die entscheidend sind für eine gleich-
berechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, 
wurden stark eingeschränkt. Aufgrund von Ängsten 
und Unsicherheiten wurden die Angebote der Pe-
erberatungen reduziert in Anspruch genommen. 
Die Rechte von Menschen mit Behinderungen, be-
sonders in Bezug auf gleichberechtigte Teilhabe 
und Selbstbestimmung, traten auf Grund der Be-
kämpfung der Covid-19-Pandemie und der damit 
einhergehenden gesundheitlichen Sicherheit in 
den Hintergrund. 
 
Resultierend aus diesen Beobachtungen ist die Idee 
über die Funktion des Focal Points entstanden, 
nachzufragen, wie es Menschen mit Behinderungen 
geht und wie sie die Pandemie erleben. So wurde 
eine Befragung von Menschen mit Behinderungen 
im Februar/März 2021 durchgeführt, mit dem Ziel, 
auf die Situation von Betroffenen aufmerksam zu 
machen. Die Erkenntnisse aus der Befragung kön-
nen als Grundlage bei der Planung von weiteren 
Maßnahmen im Covid-19-Krisenmanagement be-
rücksichtigt werden.  
 
Aus dieser Ausgangssituation wurden Thesen auf-
gestellt.  

 Mit den verschiedenen notwendigen Maßnah-
men zur Eindämmung der Pandemie, vor allem 
dem sogenannten Social Distancing, wurde ein 
enormer Schub für die (Weiter-)Entwicklung di-
gitaler Technologien in allen Lebensbereichen 
ausgelöst. Menschen mit Behinderungen konn-
ten diese schnelle Entwicklung auf digitaler 
Ebene nur schwer und mit einer zusätzlichen 
Infrastruktur sowie Unterstützungsangebot 
aufgreifen. 
 

 In der Covid-19-Krise zeigt sich eine Entwick-
lung zu digitalen Kommunikationsformen im 
Alltag, in der Bildung und in der Arbeitswelt. 
Werden Digitalisierung und neue Technologien 
nicht barrierefrei gestaltet, kann dies zu neuen 
Formen von Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen führen. Viele Menschen mit Be-
hinderungen sind in Krisensituationen auf bar-
rierefreie, zugängliche Informationen ange-
wiesen. 
 

 Kontakte, Beschäftigung, Beteiligung in Krisen-
stäben, Barrierefreiheit: Als im Frühjahr das 
öffentliche Leben heruntergefahren wurde, 
blieben insbesondere viele Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderungen unbeachtet.  
 

 Durch die schnellen Entwicklungen und Verän-
derungen der Covid-19-Maßnahmen, bekom-
men Menschen mit Behinderungen nicht die 
Möglichkeit sich auf die neuen Regelungen vor-
zubereiten beziehungsweise auch bei der Um-
setzung mitzuarbeiten.  

 
Basierend auf diesen Thesen wurde ein Interview-
leitfaden entwickelt. 
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5.12.2  Design der Befragung 

Es wurden anhand von einem Interviewleitfaden 
semistrukturierte Interviews mit 10 Menschen mit 
Behinderungen aus diversen Organisationen ge-
führt.  
 
Bei der Auswahl der befragten Personen wurde be-
sonders auf demographische Unterschiede geach-
tet.  
 
Die Teilnahme am Interview beruhte auf freiwilli-
ger Basis und konnte durch eine gute Kooperation 
mit den Trägerorganisationen, der Koordinierungs-
stelle der Persönlichen Assistenz und der Begleit-
gruppe durchgeführt werden. 
 
Die Form des Interviews konnte die Interviewpart-
nerin beziehungsweise der Interviewpartner selbst 
bestimmen (Telefon, Zoom, MS-Teams). Die Mit-
schrift der Interviews wurde anschließend der oder 
dem Interviewten zur Durchsicht und Korrektur 
weitergeleitet. Diese erklärten sich einverstanden, 
einzelne Zitate aus den Interviews zu verwenden.  
 
Ein ausführliches Gespräch mit Dr. Karin Astegger, 
Vorsitzende des Salzburger Monitoringausschusses, 
ergab eine perspektivische Ergänzung zum aktuel-
len Bild zur Situation von Menschen mit Behinde-
rungen in Salzburg in der Covid-19-Krise.  
 
Eine zentrale Fragestellung in der Befragung von 
Menschen mit Behinderungen zu ihrer aktuellen Si-
tuation lautete: 

Welche Herausforderungen sind für Menschen 
mit Behinderungen durch die Covid-19-Situation 
entstanden? 
 
Es wurde ein Interviewleitfaden dazu entwickelt: 
 Demographische Daten 

- Alter 
- Geschlecht 
- Wohnort 
- Familienstand 
- Aktuelle Beschäftigung/Erwerbstätigkeit 

 
 Aktuelle Lage in der Covid-19-Krise 

- Wie geht es Ihnen in der Covid-19-Krise? 
- Was war besonders schwer? 
- Wo spüren Sie zusätzliche Einschränkun-

gen? 
- Wie hat sich die soziale Teilhabe und das 

selbstbestimmt Leben in Zeiten der Krise 
verändert? 

- Wie hat sich ihr Alltag in der Krise verän-
dert? 

- In welchen Situationen beziehungsweise 
bei welchen Maßnahmen fühlten Sie sich 
diskriminiert beziehungsweise ungerecht 
behandelt? 
 

 Fragen zur Unterstützung 
- Welche Hilfen, Unterstützungen wären im 

Alltag, in der Schule, im Beruf, in der Fa-
milie zur Bewältigung der Krise hilfreich? 

 
 
 
5.12.3  Interview-Analyse 

Die qualitativen Interviews wurden inhaltlich nach 
folgenden Kriterien zusammengefasst: 
 Subjektive Wahrnehmung der Situation 
 Subjektiv wahrgenommene Einschränkungen 

und Barrieren im Alltag 
 Veränderungen bezogen auf Selbstbestimmung 

 Veränderungen bezogen auf soziale Teilhabe 
 Änderungen in der subjektiven Wahrnehmung 

des Alltags 
 Diskriminierung  
 Erwünschter Unterstützungsbedarf 
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5.12.4  Ergebnisse 

Soziodemographische Daten 

Im Rahmen der semistrukturierten Interviews wur-
den 10 Personen zu ihren Wahrnehmungen und Er-
fahrungen in der Covid-19-Situation befragt.  

Es wurden drei Frauen und sieben Männer im Alter 
zwischen 20 und 74 Jahren befragt.  

 
 
Abbildung 5.12 
Befragte Personen nach Geschlecht und Alter 

  
 
 
Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner 
sind in der Stadt Salzburg und im Pongau wohnhaft. 
Die befragten Personen sind Selbstvertreterinnen 

und Selbstvertreter aus unterschiedlichen Organi-
sationen, in unterschiedlichen Ausbildungen und 
berufstätig. 

 
 
Abbildung 5.13 
Befragte Personen nach Wohnort und Beschäftigung/Erwerbstätigkeit 
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Subjektive Wahrnehmung der Situation 

 Barrieren in der Ausbildung 
Die Ausbildungen von jungen Menschen mit Be-
hinderungen wurden unterbrochen und finden 
unter erschwerten Bedingungen statt, zum Bei-
spiel Fernunterricht, „kontaktlose“ Ausbildung 
ohne Kundinnen- und Kundenkontakt, viel The-
orie und wenig Praxis. Die Ausbildung basiert 
auf Simulationen und Übungssituationen. Die 
reale Situation und der Kontakt mit Gästen so-
wie die Abwechslung im Lehrbetrieb wurde 
vermisst. 
 

„Meine Teilqualifikation wurde durch die 
Coronazeit verkürzt. Ich bin ein Risikopatient 
und wurde von der Ausbildung ab 20. Juli 2020 
freigestellt. Ich habe das letzte Berufsschul-
jahr mit Distancelearning absolviert. Ich be-
kam regelmäßig Unterstützung von meiner Be-
treuerin (zum Beispiel beim Lernen für Ange-
wandte Wirtschaftslehre). Am Anfang war das 
durch persönliche Treffen möglich und danach 
nur über Videochat. Im April 2021 mache ich 
die Abschlussprüfung. Die Prüfung sollte ei-
gentlich im Betrieb stattfinden, aber es muss 
noch geregelt werden. Der dritte Lockdown 
war für mich sehr lang. Gesundheitlich geht es 
mir gut. Aber ich bin weit weg vom tatsächli-
chen Beruf, in der ich meine Ausbildung ma-
che. Die Lehre hat sich verändert – die Ausbil-
dung findet von Zuhause aus statt. Ich telefo-
niere mit Freunden, aber es finden keine Tref-
fen statt. Man muss gut aufpassen.“ (Inter-
viewter, 20 Jahre) 
 

 Starke Einschränkung der sozialen Kontakte 
Es ist für Menschen mit Behinderungen mühsa-
mer geworden, soziale Kontakt herzustellen, 
zum Beispiel als Rollstuhlfahrerin beziehungs-
weise Rollstuhlfahrer ist man auf den Besuch 
von anderen Menschen angewiesen, da es oft 
durch die fehlende Barrierefreiheit schwierig 
ist, andere zu besuchen.  
 
„Menschen mit Behinderungen gelten als Risi-
kogruppe und der Kontakt mit einer Risiko-
gruppe gilt als gefährlich. Man hat dadurch 
weniger Kontaktmöglichkeit und fühlt sich ein-
sam.“ (Interviewter, 29 Jahre) 
 
Die Etikettierung als Risikogruppe treibt Men-
schen mit Behinderungen in eine zusätzliche 
Ausgrenzung und in weiterer Folge in Vereinsa-
mung.  
 

„Durch Einsamkeit können auch Menschen 
sterben. Das ist schon bei Babys so! Keine Ge-
sellschaft zu haben, schwächt den Körper.“ 
(Interviewter, 29 Jahre) 
 

 Starke Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
Es ist für Menschen mit Behinderungen wichtig, 
sich selbstbestimmt und frei zu bewegen. Sich 
im „Außen“ zu bewegen, bedeutet, an der Ge-
sellschaft teilzuhaben und inkludiert zu wer-
den. Die starke Einschränkung der Bewegungs-
freiheit nehmen Menschen mit Behinderungen 
als Einschränkung ihrer Inklusionsmöglichkei-
ten wahr.  
 
„Meine langerkämpfte Mobilität und Selbstbe-
stimmung, meine Freizeit selbst zu bestim-
men, ist mir durch die Covid-19-Krise genom-
men worden“. (Interviewter, 21 Jahre) 
 

 Fehlende soziale und gesellschaftliche Teil-
habe 
Durch die fehlenden Kultur- und Freizeitange-
bote fühlen sich Menschen mit Behinderungen 
sozial isoliert.  
 
„In meinem Umfeld bin ich über Vereine und 
diverse Veranstaltungen gut integriert. Diese 
Aktivitäten fallen weg und somit auch meine 
Integrationsmöglichkeit. Es passiert mehr so-
ziale Ausgrenzung. Ich will nicht, dass Men-
schen mit Behinderungen ausgegrenzt werden, 
nur, weil es eine Pandemie gibt!“ (Inter-
viewte, 38 Jahre) 

 
 Die fehlende Tagesstruktur 

Für junge Menschen mit Behinderungen ist die 
fehlende Tagesstruktur, durch die fehlende 
tägliche Arbeit in der Werkstätte oder in den 
Ausbildungsbetrieben sehr belastend.  
 

 Alles findet zuhause statt 
Bei Menschen mit Behinderungen, die zu Hause 
leben beziehungsweise auch Eltern sind, ist die 
Trennung von Arbeit/Ausbildung und Privatem 
sehr schwer. Die Familienmitglieder mussten 
auf engem Raum zusammenleben, arbeiten 
und ihre Freizeit gestalten. Bei Menschen mit 
Persönlicher Assistenz kamen noch weitere Un-
terstützungspersonen in diesem engen Rahmen 
dazu. 
 
„Im ersten Lockdown waren meine Töchter, 
die damals in der Matura-Vorbereitung waren, 
und ihre jüngere Schwester, beide zuhause 
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und meine Persönliche Assistenz bei mir im 
Dienst in der Wohnung. Da ich sehr viel mit 
meiner Persönlichen Assistenz sprechen muss, 
um selbstbestimmt meine alltäglichen Dinge 
umsetzen zu können, wurde auf einmal aus je-
dem Zimmer gesprochen. Niemand von uns 
wusste mehr, wohin man sich verziehen kann, 

einmal nicht mitzuhören, ob jetzt der Lehrer 
mit meiner Tochter oder ich mit meiner Assis-
tenz oder mein Mann mit seinem Assistenten, 
oder auch die Assistenten untereinander spre-
chen: Also unsere Wände hatten Ohren und 
Münder bekommen.“ (Interviewte, 39 Jahre) 

 
 
Subjektiv wahrgenommene Einschränkungen im Alltag 

 Einschränkung der Bewegungsfreiheit 
Durch die Maßnahmen, Verbote und drohenden 
Strafen fühlen sich Menschen mit Behinderun-
gen stark in ihrer Bewegungsfreiheit und den 
Möglichkeiten, ihren Alltag und ihre Freizeit 
aktiv und selbstbestimmt zu gestalten, einge-
schränkt. Auch die erkämpfte Mobilität von 
Menschen mit körperlicher Behinderungen ist 
stark reduziert worden. 
 
„Durch die Verbote, Strafen und die Medien 
hat man viele Blockaden im Kopf. Ich bin sehr 
genervt und innerlich gestresst, da ich den 
ganzen Tag zu Hause sitze.“ (Interviewter, 21 
Jahre) 
 

 Therapieangebot ist eingeschränkt 
Die Therapiemöglichkeiten wie beispielsweise 
Unterwassertherapie oder Frühförderung fin-
den in reduzierter Form statt. Menschen mit 
Behinderungen sind auf diese Therapieange-
bote angewiesen.  
 

 Fehlende Informationen in barrierefreier 
Form 
Die Gemeinschaft der Gehörlosen hat kaum In-
formationen zur Covid-19-Pandemie in Gebär-
densprache. Die Informationen in leichter 
Sprache wurden hauptsächlich von den Einrich-
tungen der Behindertenhilfe/Teilhabe zur Ver-
fügung gestellt.  
 

 Zwischenmenschlichen Umgang mit der Risi-
kogruppe 
Menschen mit Behinderungen gelten in der Co-
vid-19-Pandemie als Risikogruppe. In der Be-
gegnung mit Mitmenschen, Begleitpersonen, 
Nachbarn, Freunden und Familie erfahren viele 
einen distanzierten zwischenmenschlichen 
Umgang, der zu einem Gefühl der Isolation und 
Vereinsamung führen. 
 

 Umgang mit den neuen Medien – Digital Gap 
Die soziale Teilhabe ist in der aktuellen Situa-
tion stark an der Kompetenz im Umgang mit 
den neuen Medien und der digitalen Kommuni-
kation gekoppelt. Menschen mit Behinderun-
gen benötigen die Infrastruktur (Bereitstellung 
von Informatik, Hardware) und die technische 
Unterstützung, um aktiv an der digitalen Ver-
netzung teilzuhaben. 
 
„Der Austausch ist notwendig. Es braucht eine 
Unterstützung, sowohl eine technische als 
auch eine Unterstützung im Umgang mit den 
neuen Kommunikationsmöglichkeiten. Die  
Infrastruktur ist die erste Voraussetzung und 
dann muss man gut üben. Es sollten auch Trai-
nings für die Unterstützerinnen stattfinden.“ 
(Interviewter, 43 Jahre) 

 
 
 

 
Veränderungen bezogen auf Selbstbestimmung und soziale Teilhabe 

Selbstbestimmung bedeutet das eigene Leben ge-
stalten zu können und dabei die Wahl zwischen Al-
ternativen zu haben, ohne in die Abhängigkeit von 
anderen zu geraten. 
 
Diese Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten wurden 
für Menschen mit Behinderungen in der Covid-19-
Pandemie stark eingeschränkt.  
 
„Ich kann nur in einem bestimmten Rahmen selbst 
entscheiden. Es gibt viele Regeln und Vorschriften 

zu beachten – da ist es schwer, selbstbestimmt zu 
leben.“ (Interviewte, 45 Jahre) 
 
„Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung steht in ei-
nem Spannungsfeld und muss weiterentwickelt 
werden. Gesundheit, Sicherheit und Solidarität 
stehen im Vordergrund und die Persönlichkeits-
rechte sind momentan eingeschränkt, aber es wird 
sich wieder umdrehen (…) Wir stellen unsere per-
sönliche Freiheit über alles, auch über die Gesund-
heit und Sicherheit unserer Mitmenschen. Selbst-
bestimmung kann ein großes Hindernis sein, um 
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ein Miteinander zu schaffen.“ (Interviewte, 53 
Jahre) 
 
Die Möglichkeiten am sozialen Leben teilzuhaben, 
beispielsweise durch den Besuch von Kulturveran-
staltungen, mit Freunden Essen zu gehen oder in 
Vereinen aktiv tätig zu sein, haben sich besonders 
für Menschen mit Behinderungen durch die Covid-
19-Maßnahmen stark eingeschränkt. Für die be-
fragten Personen sind die Verringerung des sozia-
len Kontakts und die Einschränkungen der Teilha-
bemöglichkeiten sehr belastend.  
 
„Vorher war ich beweglicher und hatte mehr 
Kraft. Jetzt gibt es keine Veranstaltungen mehr 
zum Beispiel war ich vorher Laienschauspieler bei 

Theater ECCE, besuchte Diskotheken, Museen und 
Kinos. Das ist nicht mehr möglich; Inklusionsmög-
lichkeiten sind stark eingeschränkt.“ (Interview-
ter, 29 Jahre) 
 
„Ich will wieder arbeiten, aber das ist in dieser 
Form momentan nicht möglich. Auch der Treff-
punkt in unserem Café geht mir ab. Meine Bewe-
gungsfreiheit ist sehr eingeschränkt.“ (Interview-
ter, 39 Jahre) 
 
„Ich kann nicht frei entscheiden, wie ich was ma-
chen kann – es wird über mich entschieden. Ich 
habe kein Recht mitzureden bei der Umsetzung 
der Maßnahmen.“ (Interviewter, 20 Jahre). 

 
 
Änderungen in der subjektiven Wahrnehmung des Alltages 

Der Alltag hat sich mit der Covid-19-Situation für 
Menschen mit Behinderungen innerhalb kürzester 
Zeit verändert. Betreute Personen in den Einrich-
tungen der Behindertenhilfe/Teilhabe konnten im 
ersten Lockdown nicht mehr in dem gewohnten 
Ausmaß in der Tagesstruktur betreut werden und 
die Vielfalt der Betreuungskontakte wurde redu-
ziert. Mit dem (teilweisen) Wegfall der Arbeit in 
den Werkstätten entfielen auch viele soziale Kon-
takte sowie therapeutische und pädagogische Maß-
nahmen.  
 
Für die befragten jungen Menschen mit Behinde-
rungen dient der Tagesrhythmus durch Arbeit und 

Freizeit als Orientierung und Sicherheit. Durch die 
Covid-19-Situation fand nun alles Zuhause bei den 
Eltern oder in der Einrichtung statt. Das Fehlen des 
Alltagsrhythmus wurde von den befragten Perso-
nen als eine einschneidende, negative Verände-
rung wahrgenommen. 
 
„Ich habe noch gearbeitet. In der Früh bin ich ar-
beiten gegangen und um 19.00 Uhr war ich wieder 
zuhause. In der Freizeit habe ich mich mit Freun-
den getroffen. Ich konnte machen was ich will und 
mein Kopf war viel freier. Jetzt ist das nicht so!“ 
(Interviewter, 21 Jahre) 

 
 
Diskriminierung 

Menschen mit Behinderungen wurden im Krisenma-
nagement der Covid-19-Pandemie anfänglich nicht 
miteinbezogen. Die befragten Personen fühlten 
sich in ihrem Mitsprachrecht und in der Partizipa-
tion diskriminiert. Die Gemeinschaft der Gehörlo-
sen bemängelt die Tatsache, dass Informationen in 
Gebärdensprache betreffend der Covid-19-Pande-
mie nach wie vor auf Landesebene nicht zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Bereitstellung von barri-
erefreien Informationen in Krisenzeiten hat sehr an 
Bedeutung gewonnen.  
 

„Nach dem 5. Mai 2020 war der Behindertenrat in 
dem Krisenstab miteinbezogen – da hat sich auch 
die Situation von Menschen mit Behinderungen in 
der Pandemie verbessert. Menschen mit Behinde-
rungen sollten auf Landesebene mehr einbezogen 
werden zum Beispiel im Krisenmanagement und 
in der Umsetzung auf Gemeindeebene.“ (Inter-
viewter, 43 Jahre) 
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Erwünschter Unterstützungsbedarf 

Auf die Frage nach den gewünschten Hilfen, Unter-
stützung zur Bewältigung des Alltages in Zeiten der 
Krise sind folgende Antworten genannt worden: 
 Viele Gespräche mit Unterstützerinnen und Un-

terstützern und Betreuerinnen und Betreuer 
aus den Fachdiensten (Pädagogik, Psychologie, 
Soziale Arbeit, Seelensorge) waren für die Be-
wältigung der Covid-19-Krise sehr entschei-
dend. 

 Die befragten Personen würden sich in Zukunft 
mehr Informationen in leichter Sprache zu den 
Covid-19-Maßnahmen wünschen. 

 Eine Erweiterung des Stundenkontingents für 
Persönliche Assistenz in Krisensituationen 
wurde von den Befragten als notwendig erach-
tet. 

 Der Wunsch nach mehr psychologischen, kos-
tenfreien Dienstleistungen, um Depressionen 
und Aggressionen entgegenzuwirken, wurde 
mehrfach geäußert. Diese Beratungsmöglich-
keiten sollen barrierefrei sein. 

 Auch der Wunsch, dass die Anliegen und Situa-
tion von Menschen mit Behinderungen von der 
Politik gehört und berücksichtigt werden, war 
in vielen der Interviews vordergründig. Ein Vor-
schlag war, dass Beraterinnen und Berater, 
„die aus der Mitte kommen“ und die wissen wo-
rüber sie sprechen, für politische Entscheidun-
gen herangezogen werden. Die entscheidenden 
Politikerinnen und Politiker sollen sich anhö-
ren, wie es jungen Menschen wirklich geht, die 
„zuhause“ sitzen. Menschen mit Behinderun-
gen wünschen sich, in den Krisenstab mitein-
bezogen zu werden. 

 Die befragten Personen wünschen sich, dass 
die Umsetzbarkeit der Präventionsmaßnahmen 
überprüft werden soll. 

 Ein weiterer Vorschlag war, dass vermehrte As-
sistenzleistungen im Freizeitbereich für Men-
schen mit Behinderungen in Krisensituationen 
zur Verfügung stehen. 

 Die Interviewpartnerinnen und –partner haben 
darauf hingewiesen, dass eine unmittelbare 
Kontaktmöglichkeit für die Beratungen ent-
scheidend ist. 

 Menschen mit Behinderungen fordern eine ein-
heitliche, barrierefreie Informationsplattform 
für Gesundheit und Krisensituationen. 

 Eine große Verbesserung war für Menschen mit 
Behinderungen in Wohnstrukturen die Auflo-
ckerung der Besuchsmöglichkeiten, um den so-
zialen Kontakt unter Sicherheitsvorkehrungen 
zu ermöglichen. 

 Technische Unterstützung beziehungsweise As-
sistenz, Computerschulungen in leichter Spra-
che und die Bereitstellung von computertech-
nischer Infrastruktur (Computer, Headsets) für 
die digitale Kommunikation wird als notwendig 
für die gesellschaftliche Teilhabe erachtet. 

 Begegnungszonen in der Krise zum Beispiel In-
klusionsräume, Bürogemeinschaften sollen ge-
schaffen werden, um Kontakt und Vernetzung 
zu ermöglichen.  

 Familien mit Kindern mit Behinderungen bezie-
hungsweise Eltern mit Behinderungen benöti-
gen mehr niederschwellige Unterstützung zur 
Bewältigung der Belastungen der Krise.  

 
 
5.12.5  Rückmeldung aus der Gemeinschaft der Gehörlosen 

Die Covid-19-Pandemie hat auch für die Gemein-
schaft der Gehörlosen in Salzburg große Auswirkun-
gen. Diese wurde von Reinhard Grobbauer, Leiter 
des Gehörlosenverbandes wie folgt zusammenge-
fasst: 
 
„Seit Beginn der Covid-19-Krise fühlen sich die 
Salzburger Gehörlosen noch mehr von der übrigen 
Welt abgeschnitten als üblich, insbesondere des-
halb, weil Informationen betreffend der Entwick-
lung der Pandemie so gut wie nicht in Österreichi-
sche Gebärdensprache (ÖGS) übersetzt werden, 
weder von den verantwortlichen Stellen des Lan-
des Salzburg noch vom ORF Salzburg. 
 
Die vielen unterschiedlichen und sich ständig ver-
ändernden Regeln und Verordnungen, die Angst 

vor Ansteckung, neue Kommunikationsformen, 
usw. können nur schwer verstanden werden, was 
große Unsicherheit hervorruft und manche dazu 
veranlasst, sich komplett zurückzuziehen.  
 
Als besonders erschwerend hat sich auch die Kom-
munikation herausgestellt, da durch das Tragen 
von Mund-Nasen-Schutz-Masken das Lippenlesen 
unmöglich ist. Natürlich sind dadurch auch die so-
ziale Teilhabe und selbstbestimmtes Leben nega-
tiv betroffen. 
 
Besonders viele ältere Gehörlose hatten vor der 
Pandemie soziale Kontakte hauptsächlich durch 
die regelmäßigen Treffen und Ausflüge mit den 
anderen Mitgliedern der Vereine, welche nun 
schon seit über einem Jahr nicht mehr stattfinden 
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können. Sie geraten mehr und mehr in soziale Iso-
lation und vereinsamen. 
 
Zusätzliche Einschränkungen ergeben sich durch 
die Tatsache, dass für Gehörlose der Erwerb des 
Führerscheins oder generell die Teilnahme an Wei-
terbildungen in der Erwachsenenbildung für Ge-
hörlose in Salzburg noch immer nicht oder sehr 
eingeschränkt möglich ist. Das bedeutet zum Bei-
spiel beim Verlust des Arbeitsplatzes massive zu-
sätzliche Schwierigkeiten, einen neuen Job zu fin-

den, der nur per Auto zu erreichen ist oder für den 
eine Weiterbildung erforderlich wäre. 
 
Daher möchte ich zusammenfassend noch einmal 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass hauptsächlich 
durch lückenloses Dolmetschen von relevanten In-
formationen in die ÖGS, die Bewältigung der be-
lastenden Situation in allen Lebensbereichen er-
leichtert und diskriminierende Situationen für Ge-
hörlose verringert werden können.“ (Grobbauer, 
schriftliche Rückmeldung am 24.2.2021) 

 
 
 

5.12.6  Ergebnisse aus dem Virtuellen Café 

Am 22.3.2021 fand das erste virtuelle Café statt. 
Das Angebot, virtuelle Cafés zu diversen Themen 
anzubieten, stammt aus der Idee, die Partizipa-
tionsebene im Rahmen des Landesaktionsplans zu 
erweitern und auch digital anzubieten. Es geht in 
erster Linie darum, für Menschen mit Behinderun-
gen eine niederschwellige Austauschmöglichkeit zu 
aktuellen Themen anzubieten. Die Bedürfnisse und 
Ideen werden auch im Landesaktionsplan mitbe-
rücksichtigt.  
 
Bei dem ersten Termin haben 15 unterschiedliche 
Menschen mit Behinderungen aus unterschiedli-
chen Organisationen (Lebenshilfe Schwarzach, 
Provinzenz, Lebenshilfe Radstadt, Verein 
Knack:punkt, Selbstvertreterinnen und Selbstver-
treter) und eine Studentin der Uni Salzburg teilge-
nommen. 
 
Auf die Frage, wie die Covid-19-Situation momen-
tan erlebt wird, können folgende Antworten zu-
sammengefasst werden: 
 Unsicherheiten bei der Impfentscheidung  
 Besuchsverbot, Familie und Freunde dürfen 

nicht besucht werden 
 Vereinsamung 
 fehlende barrierefreie Informationen vom Land 

Salzburg, Pressekonferenzen werden nicht in 
Gebärdensprache angeboten 

 Starke Vereinsamung und Isolierung von älte-
ren, gehörlosen Menschen 

 Hohe Frustration über die fehlenden Freizeit-
aktivitäten zum Beispiel Sportprogramm, Ur-
laube, Kino- und Museumsbesuche 

 Ständiges Fiebermessen in den Werkstätten 
werden als anstrengend und belastend empfun-
den 

 Persönliche Treffen sind nicht mehr möglich 
 Auch Betreuerinnen und Betreuer sind in der 

Gestaltung des Freizeitprogrammes stark ein-
geschränkt.  

 Angst vor dem Tod 
 

Es wurden Gefühle wie Trauer, Einsamkeit, Ver-
lust, Angst, Wut geäußert. Die Covid-19-Situation 
wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aber auch in einigen Aspekten als positiv erlebt:  
 Mehr Zeit für die Familie 
 Mehr Ruhe 
 Die Natur und die Umwelt hat sich erholen dür-

fen 
 Zusammenhalt und Zusammenarbeit ist wichtig 

geworden 
 Viel über digitale Technologien gelernt und wie 

damit kommuniziert werden kann zum Beispiel 
Zoom, MS Teams 

 Sich bewusst zu werden, was einem wichtig ist 
 

Folgende Wünsche für die Zukunft wurden von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geäußert:  
 Schnellere, effizientere Lösungen – mehr Klar-

heit über die Regelungen  
 Dass, das Virus weg ist  
 Wieder in Freiheit und ohne Angst leben zu dür-

fen 
 Gegen das Virus kämpfen  
 Bessere, barrierefreie Information zum Bei-

spiel beim Selbsttest für Zuhause 
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5.12.7  Ergebnisse vom Salzburger Monitoringausschuss 

Der Schattenbericht des Monitoringausschusses, 
November 2020, wies auf die Verletzungen der 
Grund- und Freiheitsrechte von Menschen mit Be-
hinderungen hin. Ebenfalls besorgniserregend er-
scheint den Monitoring-Mitgliedern die Tatsache, 
dass es zu Einschränkungen der Unterstützungsleis-
tungen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonven-
tion gekommen ist (vergleiche Schattenbericht des 
Monitoringausschusses, November 2020). 
 
Basierend auf der Grundlage des Schattenberich-
tes, wurde ein Leitfadengespräch im Februar 2021 
mit Dr. Karin Astegger, Vorsitzende des Salzburger 
Monitoringausschusses zur Covid-19-Situation ge-
führt.  
 
Folgende Anliegen von Menschen mit Behinderun-
gen konnten vom Monitoringausschuss im Zeitraum 
der Pandemie zusammengetragen werden: 
 Unterstützung/ Betreuung – speziell für Men-

schen mit Lernschwierigkeiten: Fokus sind 
Schutz und Sicherheit. Bewegungs- und Aktivi-
tätsradius von Menschen mit Behinderungen ist 
aufgrund der Rahmenbedingungen (zum Bei-
spiel Einrichtung) noch eingeschränkter (als bei 
der Allgemeinbevölkerung). Teilweise hatte 
der Wunsch der Familie (Sicherheit) mehr Ge-
wicht als der Wunsch der Klientin beziehungs-
weise des Klienten (in der Einrichtung bleiben). 
Auch in den Strategien zur sukzessiven Öffnung 
sowie im „neuen Normalbetrieb“ geben Sicher-
heit und Schutz den Ton an. 
Es soll bewusst auf das Spannungsfeld zwischen 
Schutz und Selbstbestimmung in der Begleitung 
von Menschen mit Behinderungen geachtet 
werden. Entscheidend ist die Balance zwischen 
den zwei Polen zu finden und die Gefahr von 
„Überbehütung“ einzudämmen. 
 

 Einbindung/Mitsprache: Sowohl bei Unterstüt-
zung/Betreuung als auch bei allgemeinen Re-
geln/Maßnahmen war die Einbindung gering. 
Auf Bundesebene gab es keine Einbindung in 
den Krisenstab. Auf Landesebene gab es die 
Einbindung von Trägerorganisationen bezüglich 
vieler Strategien und Maßnahmen. 

 

Es wurden folgende damit verbundene Anliegen 
von Seiten des Salzburger Monitoringausschusses 
geäußert:  
 Zaghafte Ansätze zur partizipativen Mitgestal-

tung könnten wieder in den Hintergrund treten 
 Partizipation darf sich nicht auf Zeiten be-

schränken, in denen man „Zeit und Muße“ da-
für hat, dies könnte zu Covid-19-spezifischen 
Diskriminierungen und ungleichen Chancen 
führen und zusätzliche Barrieren für Menschen 
mit Behinderungen schaffen 

 Unklare Besuchsregelungen waren teilweise 
ein Problem. Soziale Netzwerke von Menschen 
mit Behinderungen haben sich weiter „ausge-
dünnt“ 

 Belastung von pflegenden Angehörigen hat sich 
verstärkt 

 Mehr Infos zur Pandemie in leichter Sprache er-
forderlich 

 Isolation und social/physical distancing betrifft 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 
in ihren Auswirkungen häufig besonders stark 

 Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen müssen in den weiteren Schrit-
ten der Öffnung und Normalisierung maßgeb-
lich einfließen 

 Mehr Mitbestimmung, Mitgestaltung von Men-
schen mit Behinderungen auf politischer Ebene 

 Viele negative Konsequenzen für Menschen mit 
Behinderungen sind zu erwarten, zum Beispiel 
bei der Arbeit. Es sollten gezielte Gegenmaß-
nahmen durch politische Strategien und Finan-
zierung geplant und gestartet werden 

 Covid-19 und seine Folgen sollen den in den 
Landesaktionsplan mit aufgenommen werden. 

 Ausbau und Investition in innovative Unterstüt-
zungsmodelle, zum Beispiel Persönliche Assis-
tenz 

 Es herrscht die Sorge, dass die Entwicklung und 
Umsetzung beziehungsweise Ausweitung von 
innovativen Angeboten für Menschen mit Be-
hinderungen und für Inklusion zurückgestellt 
wird 
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5.12.8  Schlussfolgerungen  

Es lassen sich anhand der Ergebnisse der Interviews 
folgende Schlussfolgerungen im Zusammenhang 
mit den aufgestellten Thesen zusammenfassen: 
 
These 1: Kontakte, Beschäftigung, Beteiligung in 
Krisenstäben, Barrierefreiheit: Als im Frühjahr das 
öffentliche Leben heruntergefahren wurde, blie-
ben insbesondere viele Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen unbeachtet.  
 Der zu starke Fokus auf den gesundheitlichen 

Schutz kann zu vermehrter Isolation und Aus-
grenzung von Menschen mit Behinderungen 
führen.  

 Menschen mit Behinderungen benötigen in Kri-
sensituationen – während der Pandemie mit 
den nötigen gesundheitlichen Schutzmaßnah-
men – Möglichkeiten, den sozialen Kontakt auf-
recht zu erhalten, um Isolation und Vereinsa-
mung entgegenzuwirken. 

 Speziell bei jungen Menschen mit Behinderun-
gen in Ausbildung: 

 Junge Menschen mit Behinderungen haben es 
in der Covid-19-Pandemie besonders schwer, 
eine berufliche Ausbildung zu absolvieren. Be-
sonders die Ausbildungsmöglichkeiten in der 
Gastronomie für Menschen mit Behinderungen 
haben sich durch die Pandemie deutlich verrin-
gert.  

 Es ist notwendig, dass Ausbildungsinitiativen 
für junge Menschen mit Behinderungen nach 
der Pandemie geschaffen werden. 

 
These 2: Mit den verschiedenen notwendigen Maß-
nahmen zur Eindämmung der Pandemie, vor allem 
dem sogenannten Social Distancing, wurde ein 
enormer Schub für die (Weiter-)Entwicklung digi-
taler Technologien in allen Lebensbereichen aus-
gelöst. Menschen mit Behinderungen konnten diese 

schnelle Entwicklung auf digitaler Ebene nur 
schwer und mit einer zusätzlichen Infrastruktur 
und einem zusätzlichen Unterstützungsangebot 
aufgreifen. In der Covid-19-Krise zeigt sich eine 
Entwicklung zu digitalen Kommunikationsformen 
im Alltag, in der Bildung und in der Arbeitswelt. 
Werden Digitalisierung und neue Technologien 
nicht barrierefrei gestaltet, kann dies zu neuen 
Formen der Diskriminierung von Menschen mit Be-
hinderungen führen. Viele Menschen mit Behinde-
rungen sind in Krisensituationen auf barrierefreie, 
zugängliche Informationen angewiesen. 
 Menschen mit Behinderungen benötigen barri-

erefreie Unterstützung und die Bereitstellung 
der notwendigen Infrastruktur für die digitale 
Kommunikation, um im Alltag, in der Bildung 
und in der Arbeitswelt gleichberechtigt teilzu-
haben.  
 

These 3: Durch die schnellen Entwicklungen und 
Veränderungen der Covid-19-Maßnahmen bekom-
men Menschen mit Behinderungen nicht die Mög-
lichkeit, sich auf die neuen Regelungen vorzube-
reiten beziehungsweise auch bei der Umsetzung 
mitzuarbeiten.  
 Eine gute Vernetzung mit Selbstvertreterinnen 

und Selbstvertretern, Trägerorganisationen 
besonders im Bereich des Informations- und 
Kommunikationsmanagements im Rahmen von 
Krisenplänen würde die barrierefreie Informa-
tion für Menschen mit Behinderungen in Krisen-
situationen verbessern. 

 Eine Sensibilisierung für die Situation von Men-
schen mit Behinderungen könnte durch mehr 
Partizipation in den Krisenstäben und durch ei-
nen höheren Wahrnehmungsgrad dieser Ziel-
gruppe in der medialen Berichterstattung er-
reicht werden. 
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5.13  Einrichtungen für Menschen mit kognitiven und/oder mehrfachen 
Behinderungen  
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5.14  Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen (psycho-
soziale Versorgung)  
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6  Psychosozialer Dienst

Der Psychosoziale Dienst (PSD) ist mit seinen 
Dienststellen in den Bezirken Salzburg-Stadt, 
St. Johann im Pongau, Tamsweg und Zell am See 
eine zentrale Anlaufstelle für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen und Suchtproblemen sowie für 
deren Angehörige und bietet ambulante Beratung 
und Betreuung an. 
 
Für den vorliegenden Bericht wurden die Daten aus 
dem Modul PSD des „Sozialen Informations-Systems 
SIS“, mit dem seit Beginn des zweiten Quartals 
2015 die Klienten- und Leistungsdokumentation 
des Psychosozialen Dienstes erfolgt, statistisch 
ausgewertet. Jahresdaten liegen somit ab dem 
Jahr 2016 vor. Der statistischen Auswertung wur-

den alle Fälle zugeführt, die zumindest eine Leis-
tung durch den Psychosozialen Dienst erhielten. 
 
Der PSD stand im Pandemiejahr 2020 vor allem vor 
der Herausforderung, die flächendeckende Basis-
versorgung des Landes mit Leistungen der psycho-
sozialen Beratung und Betreuung trotz aller not-
wendigen Schutzmaßnahmen, die zum Zwecke der 
Eindämmung von Covid-19-Infektionen verordnet 
wurden, zu erfüllen. Dank des engagierten Einsat-
zes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Psy-
chosozialen Dienstes ist die Umsetzung dieses Ver-
sorgungsauftrags auch unter den widrigen Umstän-
den des Jahres 2020 gut gelungen. 

 
 
 

6.1  Betreute Personen 

In der ambulanten Beratung und Betreuung wurden 
in den Jahren 2016 und 2017 knapp mehr als 2.500 
Personen betreut. In den Jahren danach folgte ein 
kontinuierlicher Rückgang auf 2.193 Personen im 
Jahr 2020 (Tabelle 6.1). In den vergangenen Jahren 
war die Zahl der betreuten Männer stets etwas hö-

her als jene der Frauen. Etwa 30 % der Personen 
nahmen als neue Klientinnen und Klienten die Leis-
tungen des Psychosozialen Dienstes zum ersten Mal 
in Anspruch. Zuletzt, das heißt im Jahr 2020, wur-
den 612 Personen erstmals beraten oder betreut. 

 
 
Tabelle 6.1 
Betreute Personen nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Männer 1.306 1.341 1.251 1.179 1.128 - 4,3 
Frauen 1.209 1.176 1.175 1.162 1.065 - 8,3 
Gesamt 2.515 2.517 2.426 2.341 2.193 - 6,3 

 
 
Ein Fünftel der Personen, die im Jahr 2020 Leistun-
gen des Psychosozialen Dienstes in Anspruch nah-
men, waren mindestens 60 Jahre alt. Für die jün-
geren Altersgruppen zeigt sich eine steigende In-
anspruchnahme der Leistungen des Psychosozialen 

Dienstes mit zunehmendem Alter. Während 2020 
nur 2,6 % der betreuten Personen jünger als 20 
Jahre war, waren knapp 30 % 50 bis 59 Jahre alt 
(Tabelle 6.2 und Abbildung 6.1). 
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Tabelle 6.2 
Betreute Personen nach Alter 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

bis 19 Jahre 44 53 43 57 56 - 1,8 
20 bis 29 Jahre 290 297 269 250 207 - 17,2 
30 bis 39 Jahre 375 404 407 382 367 - 3,9 
40 bis 49 Jahre 593 565 519 477 447 - 6,3 
50 bis 59 Jahre 756 740 727 711 653 - 8,2 
60 Jahre und älter 417 441 476 471 454 - 3,6 
unbekannt 105 90 71 85 80 - 5,9 

Hinweis: Da Personen innerhalb eines Jahres die Altersgruppe wechseln können, sind Mehrfachzählungen möglich. 
 
 
 
Abbildung 6.1 
Betreute Personen nach Alter im Jahr 2020 

 
 
 
Tabelle 6.3 zeigt die Verteilung der betreuten 
Personen nach Bezirken. Hier fallen von 2019 auf 
2020 die starken Rückgänge in den Bezirken Hallein 
( 20,7 %), Tamsweg ( 20,5 %) und St. Johann im 
Pongau ( 10,1 ) auf.  
 
Wird die Anzahl der betreuten Personen in Relation 
zur Bevölkerung der einzelnen Bezirke gesetzt, war 

der Anteil der betreuten Personen in den Bezirken 
Zell am See und Tamsweg deutlich höher als auf 
Landesebene und den anderen vier Bezirken. Diese 
Unterschiede lassen sich zum überwiegenden Teil 
durch eine höhere Inanspruchnahme des PSD Inn-
ergebirg aufgrund der geringeren Verfügbarkeit 
anderweitiger Versorgungsangebote erklären. 
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Tabelle 6.3 
Betreute Personen nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 720 730 650 598 606 + 1,3 
Hallein 196 188 183 169 134 - 20,7 
Salzburg-Umgebung 397 403 398 336 329 - 2,1 
St. Johann im Pongau 383 386 348 348 313 - 10,1 
Tamsweg 140 162 161 185 147 - 20,5 
Zell am See 658 626 659 680 643 - 5,4 
nicht zuordenbar 21 22 27 25 21 - 16,0 
Land Salzburg 2.515 2.517 2.426 2.341 2.193 - 6,3 

 
 
Was die Erwerbssituation der betreuten Personen 
betrifft, so waren diese zu gut einem Viertel in 
Pension sowie jeweils zu einem Fünftel voll oder 
teils erwerbstätig beziehungsweise Beziehende ei-

ner Leistung des Arbeitsmarktservice (AMS). Wei-
tere 9,1 % bezogen Mindestsicherung und 6,7 % er-
hielten Rehabilitationsgeld (Abbildung 6.2). 

 
 
Abbildung 6.2 
Betreute Personen nach Erwerbssituation im Jahr 2020 

 
 
 
 
Im Rahmen der Abklärung ist für jede Klientin be-
ziehungsweise für jeden Klienten eine ICD-Diag-
nose (internationale statistische Klassifikation der 
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprob-
leme) zu stellen, die als zusammenfassende Beur-
teilung von Beschwerden, Symptomen und vorlie-
genden (Vor-)Befunden die entscheidende Grund-
lage für das weitere Handeln darstellt. 
 
Im Betreuungsverlauf können sich Art und Anzahl 
der bei einem Klienten beziehungsweise einer Kli-
entin gestellten Diagnose(n) ändern. Daher werden 
für die Auswertung zwei Stichtage im Juni und No-
vember herangezogen. 

Auch im Jahr 2020 wurde in mehr als der Hälfte der 
Fälle eine Einzeldiagnose (Juni: 59,1 %, November: 
60,2 %) und bei über 30 % der Fälle eine Mehrfach-
diagnose (Juni: 33,1 %, November: 32,2 %) ge-
stellt. Noch keine Diagnose gab es bei weniger als 
10 % der betreuten Personen (Juni: 7,8 %, Novem-
ber: 7,6 %), was sich dadurch erklären lässt, dass 
eine eindeutige Diagnose erst am Ende des Abklä-
rungsprozesses gestellt werden kann. 
 
Bezogen auf alle im Verlauf des Jahres 2020 er-
stellten Diagnosen wurden zu 38,3 % Suchterkran-
kungen (Alkohol: 28,4 %; Drogen, Medikamente, 
multipler Substanzkonsum: 7,2 %; pathologisches 
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Spielen, andere Suchterkrankungen: 2,8 %), zu 
25,6 % affektive Störungen und zu 16,7 % neuroti-
sche, Belastungs- oder somatoforme Störungen als 
gültige Diagnose dokumentiert (Abbildung 6.3). 
Auf Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Stö-
rungen entfielen 5,9 % und auf sonstige psychiatri-
sche Diagnosen 11,5 % aller gültigen Diagnosen. Bei 

57 Personen (2,0 %) wurde die Abklärung ohne 
Feststellung einer psychischen Störung beendet. 
 
Suchtdiagnosen werden mit 68,4 % zum überwie-
genden Teil bei Männern gestellt, bei den psychi-
atrischen Diagnosen überwiegt mit 59,9 % der An-
teil der Frauen. 

 
 
Abbildung 6.3 
Diagnosen im Jahr 2020 
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6.2  Leistungen 

Die Leistungen, die vom PSD für Menschen mit psy-
chischen und Suchterkrankungen erbracht werden, 
lassen sich den Kernaufgaben des PSD, nämlich der 
Abklärung, der Vermittlung/Koordination und der 
Betreuung zuordnen. Im Modul PSD des „Sozialen 
Informations-Systems SIS“ werden diese Kernauf-
gaben als Arbeitssequenzen abgebildet. 
 
Die „Abklärung“ dient der genauen Erhebung der 
Problematik von hilfesuchenden Menschen, der Er-
stellung einer möglichst umfassenden (psychiatri-
schen, psychologischen, sozialen) Diagnose und der 
Erarbeitung der weiteren Vorgangsweise. 
 
Die „Vermittlung/Koordination“ umfasst alle Maß-
nahmen, die notwendig sind, um hilfesuchende 
Menschen anschließend erfolgreich und nachhaltig 
einer oder auch mehreren weiterführenden exter-
nen Behandlungen, Betreuungen oder Unterbrin-
gungen zuzuführen. 
 

In der „Betreuung“ werden Menschen langfristig 
durch den Psychosozialen Dienst begleitet und be-
treut, wenn andere Maßnahmen nicht möglich oder 
zielführend sind. 
 
Im Jahr 2020 wurden für die Klientinnen und Klien-
ten in Summe 21.439 Leistungen erbracht, das wa-
ren um 14,0 % mehr als ein Jahr zuvor. Diese deut-
liche Steigerung ist großteils auf eine pandemiebe-
dingte Verschlechterung der psychischen Verfas-
sung der Klientinnen und Klienten und einen damit 
verbundenen verstärkten Betreuungsbedarf zu-
rückzuführen (siehe dazu die näheren Ausführun-
gen im Schwerpunktabschnitt 6.4). Im Vergleich 
der vergangenen Jahre zeigt sich, dass die Vermitt-
lung und Koordination stetig an Bedeutung gewon-
nen hat, so dass 2020 darauf bereits knapp ein 
Fünftel aller Leistungen entfielen. Knapp die 
Hälfte der Leistungen betraf die Betreuung, knapp 
ein Drittel die Abklärung (Tabelle 6.4 und Abbil-
dung 6.4). 

 
 
Tabelle 6.4 
Leistungen nach Arbeitssequenz 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Abklärung 6.448 6.268 6.169 6.131 6.877 + 12,2 
Betreuung 10.694 12.830 11.698 9.363 10.424 + 11,3 
Vermittlung/Koordination 2.392 3.158 3.227 3.320 4.138 + 24,6 
Gesamt 19.534 22.256 21.094 18.814 21.439 + 14,0 

 
 
In der Abklärung wurden durchschnittlich 5,7 Leis-
tungen je Klientin beziehungsweise Klient er-

bracht, in der Betreuung 11,8 Leistungen und in 
der Vermittlung/Koordination 8,4 Leistungen. 

 
 
Tabelle 6.5 
Leistungen nach Ort der Leistungserbringung 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Psychosozialer Dienst 8.015 8.626 7.792 7.021 5.368 - 23,5 
Einrichtungen  
(inkl. Krankenanstalten) 

1.174 1.155 1.105 806 456 - 43,4 

Hausbesuch 2.451 2.532 2.568 2.224 1.787 - 19,6 
Sprechstelle 174 854 572 533 807 + 51,4 
telefonisch/digital 7.459 8.906 8.878 8.083 12.891 + 59,5 
andere 261 183 179 147 130 - 11,6 
Gesamt 19.534 22.256 21.094 18.814 21.439 + 14,0 
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Differenziert man nach dem Ort der Leistungser-
bringung ergab sich im Jahr 2020, dass Covid-19-
bedingt rund 60 % der Leistungen durch telefoni-
sche/digitale Beratung erbracht wurden. Die ande-
ren Beratungsformen haben von 2019 auf 2020 in 

der Regel an Bedeutung verloren, wobei ein Viertel 
der Leistungen weiterhin in den Dienststellen des 
Psychosozialen Dienstes erbracht wurde (Tabelle 
6.5 und Abbildung 6.4). 

 
Abbildung 6.4 
Leistungen nach Arbeitssequenz und Ort der Leistungserbringung im Jahr 2020 

  
 
 
In Tabelle 6.6 sind die wichtigsten Leistungsarten 
angeführt. Dabei waren im Jahr 2020 die Beratung 
mit 8.405, die Fallbesprechung mit 3.133 und die 

Kurzintervention mit 2.183 die häufigsten Leis-
tungsarten. 

 
Tabelle 6.6 
Ausgewählte Leistungen nach Häufigkeit 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Beratung 8.597 8.997 8.439 7.417 8.405 + 13,3 
Fallbesprechung 3.056 3.543 3.365 2.841 3.133 + 10,3 
Kurzintervention 770 829 1.879 1.654 2.183 + 32,0 
sozialpsychiatrische  
Koordination 833 1.011 1.147 986 936 - 5,1 

Angehörigenberatung mit  
Patientenkontakt 660 1.876 786 596 772 + 29,5 

Stellungnahme durch  
Psychologen/Sozialarbeiter 

  469 468 415 - 11,3 

Anamnesegespräch 281 285 303 392 379 - 3,3 
fachärztliches Gespräch 287 254 251 247 229 - 7,3 
fachärztlicher Befundbericht 195 155 138 114 100 - 12,3 

 
Zu den in Tabelle 6.6 angeführten Leistungen wur-
den im Jahr 2020 zusätzlich 1.214 aktunabhängige 
Leistungen erbracht, also Leistungen, die keiner 
Patientenakte zugehören. Die aktunabhängigen 
Leistungen umfassen neben einmaligen Beratungen 
(286 Fälle), Angehörigenberatung ohne Patienten-
kontakt (231 Fälle), Beratung des sozialen Umfel-

des (49 Fälle), allgemeine Fachauskunft (140 Fälle) 
und Teilnahme an Veranstaltungen/Öffentlich-
keitsarbeit (12 Fälle) auch das Wartelisten-Ma-
nagement (126 Fälle) und insbesondere die Vernet-
zung (349 Fälle). 21 Fälle konnten nicht zugeord-
net werden. 
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6.3  Psychotherapie-Ambulanz 

In Zell am See, Mittersill und seit Februar 2017 
auch in Tamsweg wird in Kooperation mit der Ös-
terreichischen Gesundheitskasse – Salzburg (ÖGK-
S) geführten Psychotherapie-Ambulanzen für Kli-
entinnen und Klienten, die bei der Österreichi-
schen Gesundheitskasse – Salzburg (ÖGK-S) versi-
chert sind, ein niederschwelliges Angebot einer 
psychotherapeutischen Behandlung bereitgehal-

ten. Über diese Psychotherapie-Ambulanzen wur-
den im Jahr 2020 für 111 Klientinnen und Klienten 
2.125 Psychotherapiestunden geleistet. Davon ent-
fielen auf die Ambulanzen im Bezirk Zell am See 94 
Klientinnen und Klienten mit 1.591 Psychothera-
piestunden, in der Ambulanz in Tamsweg wurden 
für 17 Klientinnen und Klienten 534 Psychothera-
piestunden geleistet. 
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6.4  Schwerpunkt: Auswirkungen der Pandemie 

Mittlerweile liegen zahlreiche nationale und inter-
nationale Studien vor, die erhebliche Auswirkun-
gen der Cocid-19-Pandemie und der damit einher-
gehenden gesetzlichen Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Infektionsgeschehens auf die psychische 
Gesundheit und auf den Konsum von psychoaktiven 
Substanzen sowie auf Verhalten mit Suchtpotential 
eindrücklich belegen. 

Für Österreich sei diesbezüglich exemplarisch auf 
die Studien des Zentrums für Public Health der Me-
dizinischen Universität Wien („SARS CoV-2: Mental 
Health in Österreich“, zum Beispiel 
https://www.meduniwien.ac.at/hp/fileadmin/so-
zialmedizin/Bericht_Welle_8.pdf) und der Donau-
Universität Krems („Mental Health during a COVID-
19 Lockdown Over the Christmas Period in Aus-
tria“, https://www.donau-uni.ac.at/de/aktuel-
les/news/2021/psychische-gesundheit-verschlech-
tert-sich-weiter0.html) sowie die Repräsentativer-
hebung des Kompetenzzentrums Sucht der Gesund-
heit Österreich („Berauscht durch die Krise?“, 
https://jasmin.goeg.at/id/eprint/1555) verwie-
sen. 

Kurz zusammengefasst zeigen die Studien folgen-
des: Die mit den gesetzlichen Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie verbundene soziale Isola-
tion, Unsicherheit und realen (finanziellen) Einbu-
ßen führen in der Bevölkerung zu einer deutlichen 
Zunahme von depressiven, Angst- und Stress-Symp-
tomen und bei Personen mit geringerer psychischer 
Widerstandsfähigkeit (Resilienz) aufgrund der an-
haltenden Belastungen auch zur Ausbildung krank-
heitswertiger ängstlicher und depressiver Sympto-
matiken und somit auch zu einer Zunahme psychi-
scher Erkrankungen. 

Psychisch vorerkrankte Menschen sind für psychi-
sche Belastungen von vorne herein sehr gefährdet. 
Weil sie diese Resilienz, schwierige Lebenssituati-
onen ohne andauernde Beeinträchtigung zu über-
stehen, nicht (mehr) haben, zeigen sie überwie-
gend eine deutliche Verschlechterung ihres psychi-
schen Zustandsbildes mit einer Zunahme von Suizi-
dalität, Schlafstörungen, Angst, Depression und 
posttraumatischen Belastungssymptomen. 

Erste Ergebnisse zu den Auswirkungen auf den Kon-
sum von psychoaktiven Substanzen in der Allge-
meinbevölkerung weisen darauf hin, dass es bei 
der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zu 
keinen Veränderungen gekommen ist, lediglich 
10 % bis 15 % haben den Konsum von Alkohol, Niko-

tin, Schlaf- oder Beruhigungsmitteln oder Cannabis 
jeweils erhöht beziehungsweise vermindert. Nur 
beim „Gaming“ (Computerspielen) zeigt sich eine 
eindeutige Veränderung: 32 % berichten von einer 
Steigerung des Spielverhaltens. 

Lockdown – Was nun? 
Der erste harte Lockdown kam wie für die gesamte 
Bevölkerung auch für den Psychosozialen Dienst 
abrupt und unerwartet. Mit 16. März 2020 musste 
von einem Tag auf den anderen die gesamte Ar-
beitsweise des PSD (Psychosozialen Dienstes) um-
gestellt werden: Alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter konnten bis Mitte Mai ihre Beratungs- und 
Betreuungstätigkeit nur mehr im Home-Office er-
bringen, direkte Kontakte zu ihren Klientinnen und 
Klienten waren nicht mehr möglich. Die Dienststel-
len des PSD waren jeweils nur von einer Person be-
setzt, mit tatkräftiger Unterstützung durch das 
Sekretariat in der Zentralstelle konnte auf diese 
Weise der Dienstbetrieb an die völlig neue Situa-
tion angepasst und aufrechterhalten werden. 

Innerhalb der ersten Woche gelang es im Wesentli-
chen, die für den Betrieb im Home-Office notwen-
dige technische Infrastruktur aufzubauen, parallel 
starteten ab dem ersten Tag die Bemühungen, mit 
den Klientinnen und Klienten telefonisch Kontakt 
aufzunehmen, bei denen der völlig unerwartete 
Lockdown zu einer massiven Verunsicherung ge-
führt hatte, ob es das Beratungs- und Betreuungs-
angebot des PSD überhaupt noch geben würde. 

Und obwohl weder die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des PSD noch deren Klientinnen und Klienten 
Erfahrung mit Telearbeit und Beratung auf Distanz 
hatten, zeigte sich auf beiden Seiten eine erstaun-
liche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die 
neuen Herausforderungen. 

Mit Ende des ersten Lockdown kehrten die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des PSD wieder in ihre 
Büros zurück. Weil sich aus den bisherigen Erfah-
rungen die Notwendigkeit persönlicher Kontakte 
mit Klientinnen und Klienten ganz dringend heraus-
kristallisiert hatte, wurde ein umfassendes Hygie-
nekonzept erarbeitet, sodass ab Mitte Mai wieder 
persönliche Kontakte im Amt und auch Hausbesu-
che angeboten werden konnten. Über den Sommer 
und den beginnenden Herbst hinweg konnte der 
PSD seinem Beratungs- und Betreuungsauftrag un-
ter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen relativ 
uneingeschränkt nachgehen. 

https://www.meduniwien.ac.at/hp/fileadmin/so-zialmedizin/Bericht_Welle_8.pdf
https://www.meduniwien.ac.at/hp/fileadmin/sozialmedizin/Bericht_Welle_8.pdf
https://www.meduniwien.ac.at/hp/fileadmin/so-zialmedizin/Bericht_Welle_8.pdf
https://www.donau-uni.ac.at/de/aktuel-les/news/2021/psychische-gesundheit-verschlech-tert-sich-weiter0.html
https://www.donau-uni.ac.at/de/aktuelles/news/2021/psychische-gesundheit-verschlechtert-sich-weiter0.html
https://www.donau-uni.ac.at/de/aktuel-les/news/2021/psychische-gesundheit-verschlech-tert-sich-weiter0.html
https://www.donau-uni.ac.at/de/aktuel-les/news/2021/psychische-gesundheit-verschlech-tert-sich-weiter0.html
https://www.donau-uni.ac.at/de/aktuel-les/news/2021/psychische-gesundheit-verschlech-tert-sich-weiter0.html
https://jasmin.goeg.at/id/eprint/1555
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Der zweite Lockdown zeichnete sich bereits in den 
Wochen zuvor ab und konnte daher besser vorbe-
reitet werden. Im Unterschied zum ersten Lock-
down erfolgte keine komplette Umstellung auf 
Home-Office, vielmehr kam es ab dem 19. Oktober 
2020 zu einem Teamsplitting, wodurch unter Ein-
haltung von entsprechenden Schutzmaßnahmen in 
jeder Dienststelle zumindest in einem begrenzten 
Ausmaß auch persönliche Kontakte zu den Klientin-
nen und Klienten möglich blieben. Mit zunehmen-
der Dauer der Pandemie gewannen die persönli-
chen Kontakte an Wichtigkeit: zunehmende Ein-
samkeit, Ängste, kurzfristig angeordnete Quaran-
täne für ganze Gemeinden, usw. führten zu Irrita-
tionen und einer Verschlechterung der Symptoma-
tik und gerade in diesen Fällen waren persönliche 
Gespräche, auch durch Hausbesuche, die bei ent-
sprechender Indikation durchgeführt wurden, von 
enormer Wichtigkeit. Zudem trug die zwischen-
zeitlich erfolgte technische Aufrüstung der Ar-
beitsplätze zu einer beträchtlichen Verbesserung 
der internen Team-Kommunikation bei, wodurch 
viele zeitliche Ressourcen für die Arbeit mit den 
Klientinnen und Klienten frei wurden. 
 
Der erste und zweite Lockdown in Zahlen 
Ein Vergleich der mehrjährigen Durchschnittswerte 
mit den entsprechenden Werten des Jahres 2020 
zeigt, dass im Pandemiejahr 2020 die Zahl der vom 
PSD betreuten Menschen um circa 10 % zurückge-
gangen ist: In den Jahren 2016 bis 2019 wurden im 
Schnitt etwa 2.450 Personen mit psychischen Be-
einträchtigungen oder Suchtproblemen betreut, im 
Jahr 2020 2.193 Personen. Dieser Rückgang ist ei-
nerseits darauf zurückzuführen, dass durch die 
Lockdowns Klientinnen und Klienten „verloren gin-
gen“, andererseits ist aber auch die Zahl der im 
Pandemiejahr 2020 neu in Betreuung aufgenomme-
nen Personen im Vergleich zu den Jahren 2016 bis 
2019 von durchschnittlich 720 auf 619 um circa 
15 % zurückgegangen. 
 
Allerdings ist die Zahl der an den betreuten Perso-
nen erbrachten Leistungen im Jahr 2020 gegenüber 
dem Vergleichszeitraum 2016 bis 2019 von durch-
schnittlich 20.425 Leistungen um circa 5 % auf 
21.439 angestiegen. Der Grund dafür liegt vor al-
lem darin, dass dem PSD bereits bekannte Klientin-
nen und Klienten in der Zeit der Pandemie auf de-
ren vielfältige Stressoren mit einer Verschlechte-
rung ihrer psychischen Problematik reagierten und 
sich bereits bestehende Kontakte intensivierten. 
 
Der Rückgang bei der Zahl der betreuten Personen 
zeigt sich erwartungsgemäß in der Zeit des ersten 
Lockdown deutlicher als im zweiten ( 11,8 % ver-
sus  7,2 % gegenüber den Vergleichszeiträumen in 

den Jahren 2016 bis 2019), ganz besonders bei den 
neu in Betreuung genommenen Klientinnen und Kli-
enten: Neuaufnahmen gingen im ersten Lockdown 
um 55 % zurück, im zweiten dagegen nur um 4 %. 
 
Auch was die in der Betreuung erbrachten Leistun-
gen betrifft, zeigt sich zwischen dem ersten und 
zweiten Lockdown ein merklicher Unterschied: 
Während im ersten Lockdown die erbrachten Leis-
tungen trotz Rückgang der Klientenzahl aufgrund 
der Intensivierung der Betreuungskontakte im Ver-
gleich zu den entsprechenden Zeiträumen in den 
Jahren 2016 bis 2019 in etwa gleich blieb (+ 0,1 %), 
stieg sie im zweiten Lockdown um 14,7 % ganz 
deutlich an, was als klarer Hinweis auf eine ver-
breitete Verschlimmerung bestehender psychi-
scher Probleme und Erkrankungen durch die neu-
erlichen Einschränkungen zu sehen ist. 
 
Bemerkenswert ist, dass sich die Lockdowns bei 
Menschen mit psychischen Erkrankungen bezie-
hungsweise denen mit Suchtproblemen durchaus 
unterschiedlich ausgewirkt haben. Während die 
Zahl der Personen mit Suchtproblemen in der 
Phase des ersten Lockdown gegenüber den Ver-
gleichswerten der vorangegangenen Jahre insge-
samt um 11,9 % deutlich und im zweiten Lockdown 
geringfügig um 3,9 % zurückgegangen ist, ist die 
Zahl der betreuten Menschen mit psychischen Er-
krankungen in beiden Lockdowns gleichgeblieben 
beziehungsweise leicht angestiegen (+ 1,0 % bezie-
hungsweise + 3,4 %). Auffällig sind auch die Unter-
schiede zwischen Menschen mit psychiatrischen 
und Suchtdiagnosen, wenn man die Zahl der Neu-
meldungen während der beiden Lockdowns mit den 
Werten der entsprechenden Zeiträume der voran-
gegangenen Jahre vergleicht. Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen wurden durch die deutlich 
restriktiveren Maßnahmen des ersten Lockdown 
wesentlich stärker davon abgehalten sich Unter-
stützung zu holen als Menschen mit Suchtproble-
men (Rückgang der Neumeldungen um 53,4 % be-
ziehungsweise 39,5 %). Im zweiten Lockdown stieg 
dann allerdings die Zahl der Neumeldungen von 
Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose mit 
28,3 % auch deutlich stärker an als die Zahl der 
Neumeldungen von Menschen mit einer Suchtdiag-
nose mit 15,8 %. 
 
Abschließend ist noch anzuführen, dass sich im 
Pandemiejahr 2020 offensichtlich mehr Menschen 
mit psychischen Problemen an den Psychosozialen 
Dienst gewandt haben, bei denen sich im Rahmen 
der Abklärung herausgestellt hat, dass es sich nicht 
um krankheitswertige psychische Störungen han-
delt, sondern vielfach wohl um Reaktionen auf die 
mit der Pandemie assoziierten Belastungen. Die 
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Zahl dieser Personen ohne Diagnose im engeren 
Sinne hat sich mit 57 gegenüber den Vorjahren 
mehr als verdoppelt. 
 
Auswirkungen der Pandemie auf die Beratungs- 
und Betreuungstätigkeit 
Generell zeigt sich, dass die Beratungs- und Be-
treuungsfälle durch die Pandemie und die mit ihr 
einhergehenden Einschränkungen komplexer und 
aufwändiger wurden. So nahm vielfach nicht nur 
der Schweregrad der psychischen (Vor-)Erkrankung 
oder Suchtproblematik zu, in die Beratungs- und 
Betreuungstätigkeit musste öfter und stärker als 
sonst der gesamte Familienverband eingebunden 
werden, weil sich gerade Familien mit psychisch  
oder suchtkranken Mitgliedern durch die zusätzli-
chen pandemiebedingten Belastungen oft als völlig 
überfordert erwiesen. 
 
Es kam daher auch vermehrt zu akuten Krisen in-
folge von massiven innerfamiliären Konflikten und 
Trennungen, auch häusliche Gewalt trat häufiger 
auf und musste in der Betreuung bearbeitet und 
durch zeitaufwändige koordinierende Tätigkeiten 
und Interventionen flankiert werden. 
 
Auf der anderen Seite verstärkte sich durch die 
verkehrsbeschränkenden Covid-19-Maßnahmen die 
soziale Isolation, in der viele psychisch kranke 
Menschen ohnehin leben: Die wenigen noch intak-
ten persönlichen Kontakte wurden eingeschränkt, 
auch die Kontakte zu Beratungseinrichtungen und 
ambulanten Diensten waren reduziert. Auch diese 
zunehmende Vereinsamung führte zu krisenhaften 
Entwicklungen und oft zu Suizidalität, sodass in 
diesen Fällen die Betreuung engmaschiger erfolgen 
musste. 
 
Insgesamt zeigte sich, dass sich die Klientinnen und 
Klienten im ersten Lockdown noch recht und 
schlecht zurechtfanden, durch die mit dem zwei-
ten Lockdown wiederkehrenden Belastungen und 
die damit einhergehende Perspektivlosigkeit je-
doch unvergleichlich stärker unter Druck kamen 
und eine deutliche Verschlechterung ihrer psychi-
schen Symptomatik zeigten; insbesondere war dies 
bei depressiven Erkrankungen und Angststörungen 
festzustellen. 
 

Zusätzlich erschwerend im ersten Lockdown war es 
für den PSD, dass andere Angebote der stationären 
psychiatrischen und psychosozialen Versorgung, 
mit denen der Psychosoziale Dienst regelmäßig ko-
operiert und in welche die Klientinnen und Klien-
ten zur weiteren Betreuung vermittelt werden, nur 
sehr eingeschränkt zu Verfügung standen. Die Bet-
tenkapazitäten in der stationären psychiatrischen 
Versorgung wurden im ersten Lockdown und in den 
darauffolgenden Monaten teilweise eingeschränkt 
und prioritär der Behandlung von Akutfällen vorbe-
halten um Ressourcen für Covid-19-Aufnahmen 
freizuhalten. Auch Beratungsstellen, tagesstruktu-
rierende Einrichtungen, Arbeits- und Beschäfti-
gungsprojekte und andere Einrichtungen der psy-
chosozialen Versorgung mussten aufgrund der Co-
vid-19-Maßnahmen ihre Angebote weitestgehend 
reduzieren. 
 
Damit fielen für viele Klientinnen und Klienten Per-
spektiven für zeitnahe Therapieoptionen weg, an-
dere verloren dadurch soziale Kontakte und die Ta-
gesstruktur. 
 
All das führte bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des PSD zu einem erhöhten Betreuungsauf-
wand und zusätzlicher Stabilisierungsarbeit durch 
Entlastungsgespräche und Arbeit mit den Ressour-
cen der Klientinnen und Klienten. 
 
 
Zusammenfassend und abschließend kann festge-
halten werden, dass der PSD während der ganzen 
Zeit der Pandemie für die Beratung und Betreuung 
seiner Klientinnen und Klienten erreichbar war und 
dieses Angebot intensiv genutzt wurde. Diese Ver-
fügbarkeit des PSD war gerade in der Zeit des ers-
ten Lockdown, als andere Einrichtungen der psy-
chiatrischen und psychosozialen Versorgung ihre 
Angebote einschränkten, von enormer Wichtigkeit. 
 
Auch wenn Beratung und Betreuung „auf Distanz“ 
durch Telefonkontakte oder andere technische Lö-
sungen in dieser Zeit recht gut angenommen wur-
den und sich als brauchbare Notlösung bewährt ha-
ben: Sie können das persönliche Gespräch und die 
nachgehende Arbeit durch Hausbesuche keinesfalls 
ersetzen. 
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7  Kinder- und Jugendhilfe 

7.1  Ziel und Hilfestellungen 

Die Kinder- und Jugendhilfe dient dem Ziel, das 
Wohl von Kindern und Jugendlichen umfassend zu 
sichern. Dazu gehört vor allem der konkrete und 
unmittelbare Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor allen Formen von Gewalt, Missbrauch, Ver-
nachlässigung und anderen Kindeswohlgefährdun-
gen wie auch die Bildung eines allgemeinen Be-
wusstseins für Grundsätze und Methoden förderli-
cher Pflege und Erziehung von Kindern, die Stär-
kung der Erziehungskraft der Familien und die För-
derung einer den Anlagen und Fähigkeiten ange-
messenen Entfaltung und Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.  
 
In der Kinder- und Jugendhilfe sind aufgrund einer 
„Kompetenzentflechtung“ zwischen Bund und Län-
dern seit dem Jahr 2019 alleine die Länder für die 
Gesetzgebung und die Vollziehung zuständig (Art. 
15 B-VG). Jedoch haben sich Bund und Länder im 
Rahmen einer Vereinbarung nach Art. 15a B-VG 
wechselseitig verpflichtet, die in den (mittlerweile 
außer Kraft getretenen) §§ 1 – 36 des Bundes-Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes 2013 geregelten 
Grundsätze der Kinder- und Jugendhilfe unverän-
dert beizubehalten sowie künftige Weiterentwick-
lungen des Systems der Kinder- und Jugendhilfe 
ausschließlich gemeinsam zu verfolgen. Damit soll 
ein befürchtetes „Auseinanderdriften“ der in den 
einzelnen Bundesländern geltenden Regelungen 
verhindert werden. 
 
Können Eltern oder Obsorgeberechtigte das Wohl 
von Kindern und Jugendlichen nicht oder nicht aus-
reichend gewährleisten, ist von Seiten der Kinder- 
und Jugendhilfe Hilfestellung zu gewähren. Der 
Kinder- und Jugendhilfe kommt dabei die Aufgabe 
zu, mögliche Gefährdungen des Kindeswohls zu er-
kennen und die Familie bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben in der Pflege und Erziehung der Kinder und 
Jugendlichen zu beraten und zu unterstützen be-
ziehungsweise, wenn kein gelinderes Mittel mög-
lich ist, um das Kindeswohl sicherzustellen, für 

Pflege und Erziehung außerhalb der Familie Sorge 
zu tragen.  
 
Die Hilfestellung der Kinder- und Jugendhilfe bein-
haltet Präventions- und Beratungsangebote (wie 
insbesondere die Frühen Hilfen im Rahmen der El-
ternberatung), die Bereitstellung direkt und nie-
derschwellig zugänglicher sozialer Dienste wie bei-
spielsweise Streetwork oder Notschlafstellen für 
Jugendliche, sowie im Rahmen eines Hilfeplanes 
festgelegte individuelle Erziehungshilfen.  
 
Diese Erziehungshilfen können in Form einer „Un-
terstützung der Erziehung“ in der eigenen Familie 
oder aber im Rahmen der sogenannten „Vollen Er-
ziehung“ in der Betreuung außerhalb der eigenen 
Familie bestehen (etwa bei Pflegepersonen oder in 
sozialpädagogischen Wohngemeinschaften). Eine 
Schlüsselrolle kommt dabei der Fall führenden 
Sprengelsozialarbeit in den Bezirksverwaltungsbe-
hörden zu. Erziehungshilfen können erforderli-
chenfalls über die Volljährigkeit hinaus bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres verlängert wer-
den.  
 
Darüber hinaus obliegt der Kinder- und Jugendhilfe 
– entweder unmittelbar aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen oder nach Beauftragung durch ei-
nen Elternteil - die rechtliche Vertretung von Kin-
dern und Jugendlichen in bestimmten Angelegen-
heiten, insbesondere bei der Verfolgung ihrer Un-
terhaltsansprüche. 
 
Im Familienrecht (vor allem im ABGB und im Au-
ßerstreitgesetz) wird häufig die Bezeichnung „Kin-
der- und Jugendhilfeträger“ (beziehungsweise teil-
weise auch noch „Jugendwohlfahrtsträger“) ver-
wendet. Damit ist das Land Salzburg als „Rechts-
träger“ familienrechtlicher Rechte und Pflichten in 
Bezug auf individuelle Kinder und Jugendliche ge-
meint. Im Einzelfall (und auch vor Gericht) werden 
diese Rechte und Pflichten durch die Bezirksver-
waltungsbehörden wahrgenommen. 
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7.2  Kinderschutz - Gefährdungsabklärung und Intervention 

Wichtigste Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist 
der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Ge-
walt, insbesondere der Schutz vor sexuellem Miss-
brauch, körperlicher und psychischer Misshandlung 
und Vernachlässigung. Das Salzburger Kinder- und 
Jugendhilfegesetz sieht vor, dass zum Schutz des 
Kindes Meldungen über den Verdacht der Vernach-
lässigung, Misshandlung oder des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern und Jugendlichen personen-
bezogen erfasst und unverzüglich überprüft wer-
den. 
 
Eine Gefährdungsabklärung wird vom Kinder- und 
Jugendhilfeträger grundsätzlich bei Meldungen 
über den Verdacht von Misshandlungen, Missbrauch 
oder Vernachlässigung durchgeführt, wobei die 
Meldungen sowohl von anonymen als auch von 
nicht anonymen Meldern wie Nachbarn, Kindergar-
ten, Schule, Krankenhaus, Ärztinnen oder Ärzten 
erfolgen können. Für die in der Kinder- und Ju-
gendhilfe tätigen Fachkräfte sind Meldungen über 
Kindeswohlgefährdungen unerlässlich, da sie die 
Grundlage für den Kinderschutz und die notwendi-
gen Hilfeangebote für die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen sind.  
 
Melde- und Mitteilungspflichten bei Verdacht einer 
Kindeswohlgefährdung sind im Bundes-Kinder- und 
Jugendhilfegesetz 2013 (B-KJHG 2013) festge-
schrieben. Personen, die eine Mitteilungspflicht 
bei Verdacht der Kindeswohlgefährdung trifft, sind 
daher zur Auskunftserteilung an die Kinder- und 
Jugendhilfe verpflichtet. Gemäß § 37 Abs. 1  
B-KJHG 2013 ist von folgenden Einrichtungen un-
verzüglich und schriftlich eine Mitteilung an den 
örtlich zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger 
zu erstatten, wenn sich in Ausübung einer berufli-
chen Tätigkeit der begründete Verdacht ergibt, 
dass Kinder oder Jugendliche misshandelt, ge-
quält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht 
worden sind oder ihr Wohl in anderer Weise erheb-
lich gefährdet ist und diese konkrete erhebliche 
Gefährdung eines Kindes oder Jugendlichen anders 
nicht verhindert werden kann:  
 Gerichte, Behörden und Organe der öffentli-

chen Aufsicht 
 Einrichtungen zur Betreuung oder zum Unter-

richt von Kindern und Jugendlichen 
 Einrichtungen zur psychosozialen Beratung 
 private Einrichtungen der Kinder- und Jugend-

hilfe 
 Kranken- und Kuranstalten 

 Einrichtungen der Hauskrankenpflege 
 
Gemäß § 37 Abs. 3 B-KJHG 2013 trifft die Mittei-
lungspflicht auch Personen, die freiberuflich die 
Betreuung oder den Unterricht von Kindern und Ju-
gendlichen übernehmen, von der Kinder- und Ju-
gendhilfe beauftragte freiberuflich tätige Perso-
nen und Angehörige gesetzlich geregelter Gesund-
heitsberufe, sofern sie ihre berufliche Tätigkeit 
nicht in einer Einrichtung ausüben (Abs. 1). 
 
Die Meldungen haben gemäß § 37 Abs. 1  
B-KJHG 2013 schriftlich zu erfolgen und jedenfalls 
Angaben über alle relevanten Wahrnehmungen und 
daraus gezogenen fachlichen Schlussfolgerungen 
sowie Namen und Adressen der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen und der mitteilungspflichtigen 
Person zu enthalten. Die Mitteilungen über den 
Verdacht der Kindeswohlgefährdungen unterliegen 
keinen Einschränkungen durch berufsrechtliche 
Verschwiegenheitspflichten oder die Amtsver-
schwiegenheit. Das heißt, eine Berufung auf Ver-
schwiegenheitspflichten ist nicht zulässig, da dem 
Schutz der betroffenen Kinder und Jugendlichen 
gegenüber Geheimhaltungsinteressen der Vorzug 
zu geben ist. 
 
Das S.KJHG 2015 sieht eine Gefährdungsabklärung 
im Regelfall im Vier-Augen-Prinzip vor. Das bedeu-
tet, dass eine Erhebung und Gefährdungseinschät-
zung vor Ort von zwei Sozialarbeiterinnen bezie-
hungsweise Sozialarbeitern durchgeführt wird. 
Weiters wird die Festlegung der notwendigen In-
terventionen und Hilfen für die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen im Vier-Augen-Prinzip durchge-
führt. 
 
Diese Gefährdungsabklärung dient dem Zweck der 
Prüfung, ob eine Kindeswohlgefährdung gegeben 
ist und ob Erziehungshilfen notwendig sind. Das 
Vier-Augen-Prinzip soll eine möglichst sichere Ent-
scheidungsgrundlage gewährleisten. 
 
Im Jahr 2020 wurden von der Kinder- und Jugend-
hilfe in den Bezirksverwaltungsbehörden 2.343 Ge-
fährdungsabklärungen und Interventionen nach 
Meldungen und Anzeigen durchgeführt. Damit hat 
sich die Zahl der Gefährdungsabklärungen und In-
terventionen seit 2018 bei etwa 2.300 eingepen-
delt. Bei der Unterscheidung nach dem Geschlecht 
zeigt sich ein leichter Überhang an Abklärungen bei 
männlichen Kindern und Jugendlichen. 
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Tabelle 7.1 
Gefährdungsabklärungen und Interventionen nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

männlich 958 1.123 1.199 1.193 1.197 + 0,3 
weiblich 910 1.063 1.051 1.070 1.146 + 7,1 
Gesamt 1.868 2.186 2.250 2.263 2.343 + 3,5 

 
 
Von den Abklärungen beziehungsweise Interventio-
nen betraf beinahe die Hälfte Kinder und Jugend-
liche im Alter von 6 bis 13 Jahren (Abbildung 7.1).  

Rund jede dritte Abklärung beziehungsweise Inter-
vention betraf Kinder bis 5 Jahre, etwa jede fünfte 
galt Jugendlichen, die mindestens 14 Jahre alt wa-
ren. 

 
 
Abbildung 7.1 
Gefährdungsabklärungen und Interventionen nach Alter im Jahr 2020 
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7.3  Erziehungshilfen und Hilfeplanung 

Erziehungshilfen, mit denen die Obsorgeberechtig-
ten einverstanden sind (freiwillige Erziehungshil-
fen), bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung 
zwischen ihnen und dem Kinder- und Jugendhilfe-
träger. In diesem Fall wird in Kooperation mit den 
obsorgeberechtigten Eltern, dem Kind oder Ju-
gendlichen und der privaten Kinder- und Jugend-
hilfeorganisation beziehungsweise den Pflegeper-
sonen ein Hilfeplan erstellt, in dem die Ziele, Art 
und Ausmaß der Hilfe, Begründung für die Hilfe, 
Kostenersatz, etc. geregelt werden. 
 
Grundlage für Erziehungshilfen ist also ein Hilfe-
plan, der in regelmäßigen Zeitabständen zu über-
prüfen ist. Die Überprüfung ist für die Entschei-
dung über Fortsetzung, Änderung oder Beendigung 
der Erziehungshilfe notwendig. Bei der Entschei-
dung über Erziehungshilfen ist darauf zu achten, 
dass in familiäre Verhältnisse möglichst wenig ein-
gegriffen wird. 
 
Bei freiwilligen Erziehungshilfen wird ein gemein-
samer Hilfeplan erstellt, bei Erziehungshilfen ge-
gen den Willen der Eltern bedarf es der Anordnung 
durch das örtlich zuständige Bezirksgericht. Ledig-
lich bei „Gefahr im Verzug“ (§ 211 ABGB) kann die 
Bezirksverwaltungsbehörde sofort alles, was zum 
Schutz des Kindes erforderlich ist, veranlassen und 
muss in diesem Fall binnen acht Tagen den ent-
sprechenden Antrag bei Gericht einbringen. Stim-
men die Erziehungsberechtigten einer notwendi-
gen Erziehungshilfe nicht zu, ist aber aufgrund der 
Gefährdung des Kindes oder Jugendlichen eine Er-
ziehungshilfe notwendig, so hat der Kinder- und 
Jugendhilfeträger das, zur Wahrung des Kindes-
wohles Erforderliche, zu veranlassen und entspre-
chende Anträge bei Gericht zu stellen. 
 
Ganz wesentlich bei der Vollen Erziehung und Hil-
feplanung ist die Einbeziehung der Kinder und Ju-
gendlichen. Abhängig vom Alter, dem Entwick-
lungsstand und der persönlichen Lebenssituation 
des Kindes oder des Jugendlichen wird die Partizi-
pation dementsprechend unterschiedlich ausge-
staltet sein. Die Hilfeplanung hat das Ziel, die Be-
troffenen so weit als möglich partnerschaftlich in 
den Hilfeprozess einzubeziehen. Auf diese Weise 
werden auch bei einer Trennung des Kindes bezie-
hungsweise des Jugendlichen von seiner Herkunfts-
familie bestehende Bindungen beachtet. Der ge-
samte Hilfeprozess wird für alle Beteiligten und 
Betroffenen transparent und kontrollierbar. Ge-
meinsam vereinbarte Ziele erleichtern die Zusam-

menarbeit. Die Beteiligung der Kinder und Jugend-
lichen in diesem Prozess ist auch gesetzlich vorge-
sehen. Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat das 
mindestens zehnjährige Kind jedenfalls persönlich, 
das noch nicht zehnjährige Kind tunlichst in geeig-
neter Weise, zu hören. 
 
Der Einleitung von Erziehungshilfen ist immer ein 
Abklärungsverfahren vorgeschaltet. In diesem Ab-
klärungsverfahren werden anamnestische Daten 
der Familie erhoben, eine soziale Diagnose unter 
Berücksichtigung der Vorgeschichte der Herkunfts-
familie, deren Strategien, Stärken, Entwicklungs- 
und Konfliktlösungspotentiale, etc. erstellt.  
 
Der Prozess der Einleitung einer Erziehungshilfe ist 
immer getragen von einem Abwägen verschiedener 
Kriterien, die für oder gegen eine Erziehungshilfe 
sprechen, von den noch vorhandenen Ressourcen 
im Familiensystem und letztlich auch von der 
Frage, ob die tatsächlich aktuell vorhandenen au-
ßerfamiliären Ressourcen das Kindeswohl besser si-
chern können. Kindeswohlkriterien wie Kontinuität 
und Stabilität von Erziehungsverhältnissen, innere 
Bindungen des Kindes, Beziehungen zu den Eltern, 
der Wille des Kindes, etc. sind zu berücksichtigen.  
 
Jede Entscheidung zur Einleitung einer Erziehungs-
hilfe erfolgt erst nach intensiver sozialarbeiteri-
scher Abklärung und nach Abwägung beziehungs-
weise Nutzung aller Möglichkeiten, die der Stär-
kung oder Aufrechterhaltung des Familiensystems 
dienen. Der Kinder- und Jugendhilfe steht zur Um-
setzung der notwendigen Hilfestellungen und Un-
terstützungen für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien ein breites Spektrum an Angeboten zur Verfü-
gung. Es reicht von sozialarbeiterischen Beratungs- 
und Betreuungsangeboten in der Kinder- und Ju-
gendhilfe, über Vermittlung zu speziellen Bera-
tungseinrichtungen, Vermittlung zu sozialen Diens-
ten, bis zur Einleitung von konkreten Erziehungs-
hilfen. 
 
 
Erziehungshilfen sind beispielsweise: 
 
Unterstützung der Erziehung 
 Sozialpädagogische Familienbetreuung 
 Therapeutisch ambulante Familienbetreuung 
 Ambulante Betreuung von Kindern/Jugendli-

chen und deren Bezugspersonen 
 Mobile Einzelbetreuung und Familienarbeit 
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Volle Erziehung 
 Pflegefamilien 
 Kriseneinrichtungen 
 Sozialpädagogische Wohngemeinschaften 
 Kinderdorf-Familien 
 Betreutes Wohnen 
 
Zur unmittelbaren Durchführung der Erziehungshil-
fen werden private Kinder- und Jugendhilfeorgani-
sationen herangezogen, wenn sie nach Ziel und 
Ausstattung dazu geeignet sind. Sie erfüllen im 
Auftrag des Landes Salzburg Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe. Die Fallführung obliegt dabei wei-
ter der zuständigen Sprengelsozialarbeiterin be-
ziehungsweise dem zuständigen Sozialarbeiter der 
Bezirksverwaltungsbehörde.  
 
Private Kinder- und Jugendhilfeorganisationen 
im Bundesland Salzburg, die Erziehungshilfen er-
bringen (Stand 2020): 

 Caritasverband der Erzdiözese Salzburg 
 GÖK Kinder- und Jugendbetreuungs GmbH 
 Jugend am Werk Salzburg GmbH 
 KOKO Kontakt- und Kommunikationszentrum 

für Kinder gemeinnützige GmbH 
 Pro Juventute Soziale Dienste GmbH 
 Rettet das Kind – Salzburg gemeinnützige Be-

treuungs- und Berufsausbildungs GmbH 
 Salzburger Jugendhilfe gemeinnützige GmbH 
 Therapeutisch Ambulante Familienhilfe (TAF) 
 Verein SOS – Kinderdorf Salzburg 
 Verein Spektrum 
 Verein Zentrum Elf – Zentrum für sozialintegra-

tive Entwicklungs- und Lernförderung 
 
Im Jahr 2020 wurden 2.462 Kindern und Jugendli-
chen Erziehungshilfen gewährt. Die Zahl der männ-
lichen Kinder und Jugendlichen in Erziehungshilfen 
war dabei stets höher als jene der weiblichen Kin-
der und Jugendlichen. 

 
 
Tabelle 7.2 
Kinder und Jugendliche in Erziehungshilfen nach Geschlecht im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

männlich 1.244 1.320 1.324 1.280 1.349 + 5,4 
weiblich 955 1.027 1.027 1.004 1.113 + 10,9 
Gesamt 2.199 2.347 2.351 2.284 2.462 + 7,8 

 
 
Abbildung 7.2 
Kinder und Jugendliche in Erziehungshilfen seit 2016 
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Nahezu die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in 
Erziehungshilfen war 2020 zwischen 6 und 13 Jahre 
alt, etwa ein Drittel war 14 Jahre oder älter. Jün-

ger als 6 Jahre waren knapp 20 % (Tabelle 7.3 und 
Abbildung 7.3).  

 
Tabelle 7.3 
Kinder und Jugendliche in Erziehungshilfen nach Alter im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

bis 5 Jahre 358 410 422 430 467 + 8,6 
6 bis 13 Jahre 1.076 1.145 1.138 1.097 1.192 + 8,7 
14 Jahre und älter 766 793 790 756 801 + 6,0 
Gesamt 2.199 2.347 2.351 2.284 2.462 + 7,8 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
 
 
Abbildung 7.3 
Kinder und Jugendliche in Erziehungshilfen nach Alter im Jahresdurchschnitt 2020 

 
 
 
Mehr als drei Viertel der Kinder und Jugendlichen 
in Erziehungshilfen wohnten 2020 in den nördlich 
liegenden Bezirken Salzburg-Stadt (1.001), Salz-

burg-Umgebung (605) und Hallein (334) (Tabelle 
7.4).  

 
 
Tabelle 7.4 
Kinder und Jugendliche in Erziehungshilfen nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 817 887 884 886 1.001 + 13,0 
Hallein 343 342 339 306 334 + 9,2 
Salzburg-Umgebung 570 622 624 610 605 - 0,8 
St. Johann im Pongau 158 175 187 180 211 + 17,2 
Tamsweg 116 119 130 128 125 - 2,3 
Zell am See 196 203 188 175 186 + 6,3 
Gesamt 2.199 2.347 2.351 2.284 2.462 + 7,8 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
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Tabelle 7.5 
Kinder und Jugendliche in Erziehungshilfen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis 18 Jahre 
nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Salzburg-Stadt 32,0 34,5 34,4 34,7 39,2 
Hallein 27,9 27,9 27,6 24,9 27,2 
Salzburg-Umgebung 19,1 20,8 20,8 20,2 20,0 
St. Johann im Pongau 9,8 10,9 11,7 11,2 13,2 
Tamsweg 29,9 31,2 34,6 34,6 34,0 
Zell am See 11,8 12,2 11,4 10,7 11,4 
Gesamt 21,1 22,5 22,6 21,9 23,6 

 
 

Von 2019 auf 2020 erhöhte sich die Zahl der Kinder 
und Jugendlichen mit Unterstützung zur Erziehung 
auf 1.799. 434 Kinder und Jugendliche erhielten 

eine Volle Erziehung, 254 wurden durch Pflegeel-
tern betreut (Tabelle 7.6 und Abbildung 7.4). 

 
 

Tabelle 7.6 
Kinder und Jugendliche in Erziehungshilfen nach Betreuungsart im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Unterstützung zur Erziehung 1.576 1.719 1.752 1.722 1.799 + 4,5 
Volle Erziehung 475 489 477 434 434 ± 0,0 
Pflegekinder 288 275 263 254 254 ± 0,0 
Gesamt 2.339 2.483 2.492 2.410 2.487 + 3,2 

Hinweis: Durch Mehrfachzählungen (mehrere Erziehungshilfen von Kindern) innerhalb der Unterstützung der Erzie-
hung und der Vollen Erziehung weicht die Summe in dieser Tabelle von jenen in den Tabellen 7.2 bis 7.4 ab. 
 
 

Im Folgenden werden die Erziehungshilfen nach 
Betreuungsart und Rechtsform (freiwillig oder ge-
richtlich) dargestellt. Die Betreuung der Kinder 
und Jugendlichen erfolgt zum Großteil (im Jahr 

2020 zu 90,9 %) freiwillig, das heißt mit Zustim-
mung der Eltern. Die gerichtlichen Erziehungshil-
fen (ohne Zustimmung der Eltern) beliefen sich 
demnach auf 9,1 %.  

 
 

Tabelle 7.7 
Kinder und Jugendliche in Erziehungshilfen nach Betreuungsart und Rechtsform im Jahresdurch-
schnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Unterstützung der Erziehung 1.576 1.719 1.752 1.722 1.799 + 4,5 
freiwillig 1.509 1.659 1.704 1.675 1.784 + 6,5 
gerichtlich 72 68 56 51 20 - 60,8 

Volle Erziehung 475 489 477 434 434 ± 0,0 
freiwillig 326 345 352 334 336 + 0,6 
gerichtlich 151 145 126 102 99 - 2,9 

Pflegekinder 288 275 263 254 254 ± 0,0 
freiwillig 154 153 145 140 146 + 4,3 
gerichtlich 134 122 118 114 108 - 5,3 

Gesamt 2.339 2.483 2.492 2.410 2.487 + 3,2 
freiwillig 1.989 2.157 2.201 2.149 2.266 + 5,4 
gerichtlich 357 335 300 267 227 - 15,0 

Hinweis: Durch Mehrfachzählungen (mehrere Erziehungshilfen von Kindern und Jugendlichen) innerhalb der Unter-
stützung der Erziehung und der Vollen Erziehung weicht die Summe in dieser Tabelle von jenen in den Tabellen 7.2 
bis 7.4 ab. Weiters sind Rundungsdifferenzen durch die Durchschnittsberechnung möglich. 
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Bei der Differenzierung nach Betreuungsart wird 
deutlich, dass in den vergangenen fünf Jahren die 
Betreuung bei Pflegepersonen in etwa 45 % der 
Fälle mit gerichtlichem Beschluss erfolgte. Bei der 

Vollen Erziehung (22,8 % im Jahr 2020) und vor al-
lem bei der Unterstützung der Erziehung (1,1 % im 
Jahr 2020) war der Anteil der gerichtlichen Erzie-
hungshilfen wesentlich niedriger. 

 
 
Abbildung 7.4 
Kinder und Jugendliche in Erziehungshilfen nach Betreuungsart und Rechtsform im Jahresdurch-
schnitt 2020 

  
 
 
Ein Sonderfall innerhalb der gerichtlichen Erzie-
hungshilfen (die also gegen den Willen der Eltern 
erfolgen) sind jene Konstellationen, in welchen 
aufgrund der besonderen Dringlichkeit („Gefahr im 
Verzug“) im Interesse des Kinderschutzes das Vor-
liegen eines rechtskräftigen Gerichtsbeschlusses 
nicht abgewartet werden kann. Gemäß § 211 ABGB 
muss der Kinder- und Jugendhilfeträger hier aus-
nahmsweise die notwendigen Veranlassungen so-
fort selbst treffen, das heißt Pflege und Erziehung 
des Kindes oder Jugendlichen übernehmen, und 
dieses beziehungsweise diesen außerhalb der Fa-
milie (zum Beispiel in Kriseneinrichtungen oder bei 

Bereitschaftspflegepersonen) betreuen lassen. Ein 
entsprechender Gerichtsbeschluss muss in diesem 
Fall von der Kinder- und Jugendhilfe unverzüglich 
– spätestens binnen acht Tagen – beantragt wer-
den. § 211 ABGB kommt auch dann zur Anwendung, 
wenn eine unbegleitete minderjährige Fremde be-
ziehungsweise ein unbegleiteter minderjähriger 
Fremder (umF), der in Salzburg durch die Sicher-
heitsbehörden aufgegriffen wird, noch unmündig 
(also unter 14 Jahre alt ist), sodass davon ausge-
gangen werden muss, dass die sofortige Unterbrin-
gung in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 
notwendig ist, um das Kindeswohl zu schützen.  

 
 
Tabelle 7.8 
Maßnahmen wegen Gefahr in Verzug (§ 211 ABGB) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Gesamt 71 39 36 30 41 
 
 
  

Unter-
stützung 

der
Erziehung

72,3%

Volle Er-
ziehung
17,5%

Pflege-
kinder
10,2%

Betreuungsart

freiwillig
90,9%

gericht-
lich

9,1%

Rechtsform



 

 

7 Kinder- und Jugendhilfe 
7.3 Erziehungshilfen und Hilfeplanung 

156 

7.3.1  Unterstützung der Erziehung 

Durch den starken Ausbau der Unterstützung der 
Erziehung konnte diese Maßnahme seit 2017 jähr-
lich jeweils über 1.700 Kindern und Jugendlichen 
angeboten werden. 2020 wurden 1.799 Kinder und 
Jugendliche im Rahmen der Unterstützung der Er-
ziehung betreut. Dadurch konnten Kindern, Ju-

gendlichen und Familien vermehrt präventiv ambu-
lante Hilfen vor Ort angeboten werden. Der Einsatz 
ambulanter Hilfen trägt wesentlich dazu bei, dass 
Kinder und Jugendliche (länger) in den Familien 
bleiben können. 

 
 
Tabelle 7.9 
Unterstützung der Erziehung nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 600 656 660 677 726 + 7,2 
Hallein 253 253 256 240 261 + 8,7 
Salzburg-Umgebung 420 474 479 467 454 - 2,8 
St. Johann im Pongau 115 131 142 138 159 + 15,2 
Tamsweg 80 88 100 93 87 - 6,5 
Zell am See 108 116 114 106 113 + 6,6 
Gesamt 1.576 1.719 1.752 1.722 1.799 + 4,5 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
 
 
Tabelle 7.10 
Unterstützung der Erziehung je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis 18 Jahre nach Bezirken 
im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Salzburg-Stadt 23,5 25,5 25,7 26,5 28,4 
Hallein 20,6 20,6 20,9 19,6 21,2 
Salzburg-Umgebung 14,1 15,9 16,0 15,5 15,0 
St. Johann im Pongau 7,2 8,2 8,9 8,6 9,9 
Tamsweg 20,6 23,1 26,6 25,2 23,7 
Zell am See 6,5 7,0 6,9 6,5 6,9 
Gesamt 15,1 16,5 16,8 16,5 17,3 

 
 
In der folgenden Tabelle wird die Unterstützung 
der Erziehung im Detail dargestellt. Im Rahmen der 
Unterstützung der Erziehung wird von Seiten der 
Kinder- und Jugendhilfe einerseits auf private Or-
ganisationen der Kinder- und Jugendhilfe (zum Bei-
spiel Sozialpädagogische Familienbetreuung, the-
rapeutisch ambulante Familienbetreuung) zuge-
griffen, andererseits auf die bestehende Infra-
struktur im Rahmen der Tagesbetreuung (zum Bei-
spiel Tagesbetreuungseinrichtungen). Im Jahr 2019 
kam die mobile Einzelbetreuung und Familienar-
beit (108 Fälle) als weitere Unterstützungsform 

hinzu. Durch die im Jahr 2019 erfolgte Umstellung 
der Einzelbetreuung auf das neue Produkt „mobile 
Einzelbetreuung und Familienarbeit“ gibt es im 
Jahr 2020 dort keine Erziehungshilfen.  
 
Die Kosten der Psychotherapie werden übernom-
men, wenn sich ein Kind in Voller Erziehung befin-
det. Daher wird die Psychotherapie ab dem Jahr 
2020 nicht mehr als Unterstützung der Erziehung 
ausgewiesen. 2020 wurden die Kosten für Psycho-
therapie im Jahresdurchschnitt für 123 Kinder und 
Jugendliche übernommen.
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Tabelle 7.11 
Unterstützung der Erziehung im Detail im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

ambulante Betreuung von Kindern/ 
Jugendlichen und Bezugspersonen 

20 23 28 28 31 + 10,7 

Einzelbetreuung 485 531 548 461   
mobile Einzelbetreuung 
und Familienarbeit 

   108 569 + 426,9 

Familienhilfe 39 46 58 65 105 + 61,5 
Schulbesuch/Schulkosten 12 6 5 2 2 ± 0,0 
sozialpädagogische  
Familienbetreuung 

231 231 232 232 236 + 1,7 

Psychotherapie 138 134 139 128   
therapeutisch ambulante  
Familienbetreuung 

414 462 454 443 489 + 10,4 

Tagesbetreuungseinrichtungen 428 511 552 606 702 + 15,8 
Tageseltern 50 60 56 47 65 + 38,3 
sonstiges 0 0 4 4 17 + 325,0 

Hinweis: Mehrfachmaßnahmen sind möglich 
 
 
 

7.3.2  Volle Erziehung in Einrichtungen

Im Jahr 2020 befanden sich mit 434 Kinder und Ju-
gendliche landesweit gleich viele Personen in Vol-
ler Erziehung wie im Jahr 2019 (Tabelle 7.12). Bin-

nen Jahresfrist kam es allerdings zu leichten Ver-
schiebungen zwischen den Bezirken. 

 
 
Tabelle 7.12 
Volle Erziehung in Einrichtungen nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 226 246 242 218 216 - 0,9 
Hallein 73 75 71 54 51 - 5,6 
Salzburg-Umgebung 95 88 87 87 83 - 4,6 
St. Johann im Pongau 24 26 28 26 34 + 30,8 
Tamsweg 17 13 15 14 12 - 14,3 
Zell am See 40 40 35 35 38 + 8,6 
Gesamt 475 489 477 434 434 ± 0,0 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
 
 
Tabelle 7.13 
Volle Erziehung in Einrichtungen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis 18 Jahre nach Bezir-
ken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Salzburg-Stadt 8,8 9,6 9,4 8,5 8,5 
Hallein 5,9 6,1 5,8 4,4 4,1 
Salzburg-Umgebung 3,2 2,9 2,9 2,9 2,7 
St. Johann im Pongau 1,5 1,6 1,8 1,6 2,1 
Tamsweg 4,4 3,4 4,0 3,8 3,3 
Zell am See 2,4 2,4 2,1 2,1 2,3 
Gesamt 4,6 4,7 4,6 4,2 4,2 



 

 

7 Kinder- und Jugendhilfe 
7.3 Erziehungshilfen und Hilfeplanung 

158 

Die drei häufigsten Betreuungsformen im Rahmen 
der Vollen Erziehung waren in den vergangenen 
Jahren die sozialpädagogischen Wohngemeinschaf-

ten für Kinder (2020: 142 Fälle) und für Jugendli-
che (2020: 100 Fälle) sowie das betreute Wohnen 
(2020: 84 Fälle).  

 
Tabelle 7.14 
Volle Erziehung in Einrichtungen im Detail im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 

sozialpädagogische Wohngemeinschaften  
für Kinder 131 135 138 136 142 

sozialpädagogische Wohngemeinschaften  
für Jugendliche 123 128 118 111 100 

betreutes Wohnen 96 96 94 88 84 
sozialpädagogische Einrichtungen 30 26 22 15 18 
Internate 14 16 17 15 15 
Krisenstelle für Kinder und Jugendliche 30 28 23 21 28 
Krisenstelle für Säuglinge und Kinder  
bis zum Schuleintritt 

9 6 9 4 6 

Mitter-Kind-Wohngemeinschaft 7 7 8 5 9 
SOS Kinderdorf 32 31 29 31 27 
Clearingstelle: Wohngruppe unbe- 
gleitete minderjährige Fremde 

4 3 1 2 2 

Intensiv betreutes Wohnen für psy- 
chisch erkrankte Kinder/Jugendliche 

6 12 11 10 6 

Sonderwohnformen unbegleitete  
minderjährige Fremde 

10 17 17 8 7 

sonstige Einrichtungen 4 5 0 0 0 

Hinweis: Mehrfachmaßnahmen sind möglich 
 
 
Im Jahr 2020 standen – ausgenommen Pflegeeltern 
- insgesamt 411 Plätze im Bundesland Salzburg für 
die Volle Erziehung zur Verfügung, davon in Summe 
208 Plätze in sozialpädagogischen Wohngemein-

schaften für Kinder beziehungsweise Jugendliche, 
95 Plätze für betreutes Wohnen, 49 Plätze im SOS-
Kinderdorf und 40 Plätze in Krisenstellen.

 
Tabelle 7.15 
Platzangebot für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Vollen Erziehung 

 2016 2017 2018 2019 2020 

sozialpädagogische Wohngemein- 
schaften für Kinder 

112 120 120 120 120 

intensivbetreute Wohngemeinschaft für Kinder 0 6 6 6 6 
sozialpädagogische Wohngemein- 
schaften für Jugendliche 

96 96 96 88 88 

intensivbetreute Wohngemeinschaft für  
Jugendliche 

6 6 6 0 0 

SOS-Kinderdorf 55 55 55 55 49 
betreutes Wohnen 92 96 97 91 95 
Mutter-Kind-Wohngemeinschaft 5 5 5 5 5 
Sonderwohnform für unbegleitete  
minderjährige Fremde 

10 18 18 8 8 

Krisenstellen1 42 41 41 41 40 
für Säuglinge und Kinder bis zum Schuleintritt 11 10 10 10 10 
für Kinder 13 13 13 13 13 
für Jugendliche 12 12 12 12 11 
Notschlafstellen 6 6 6 6 6 
Notbetten der Notschlafstellen 4 4 4 4 4 

Gesamt1 418 443 444 414 411 
1 ohne Notbetten der Notschlafstellen 
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7.3.3  Pflegekinder 

Eine besondere Form der „Vollen Erziehung“ ist – 
insbesondere bei jüngeren Kindern – die Betreuung 
bei Pflegepersonen. Auf Landesebene wurden im 
Jahr 2020 insgesamt 254 Kinder und Jugendliche 

durch Pflegeeltern betreut, das waren gleich viele 
wie ein Jahr zuvor. Pflegekinder bei Bereitschafts-
pflegepersonen sind mitumfasst.

 
 
Tabelle 7.16 
Pflegekinder nach Bezirken im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 65 60 62 60 70 + 16,7 
Hallein 35 33 30 31 28 - 9,7 
Salzburg-Umgebung 84 84 80 74 72 - 2,7 
St. Johann im Pongau 26 24 24 23 22 - 4,3 
Tamsweg 24 24 24 26 26 ± 0,0 
Zell am See 53 50 44 41 36 - 12,2 
Gesamt 288 275 263 254 254 ± 0,0 

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind durch die Durchschnittsberechnung möglich 
 
 
Tabelle 7.17 
Pflegekinder je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis 18 Jahre nach Bezirken im Jahresdurch-
schnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Salzburg-Stadt 2,5 2,3 2,4 2,3 2,7 
Hallein 2,8 2,7 2,4 2,5 2,3 
Salzburg-Umgebung 2,8 2,8 2,7 2,5 2,4 
St. Johann im Pongau 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 
Tamsweg 6,2 6,3 6,4 7,0 7,1 
Zell am See 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 
Gesamt 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 
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7.4  Adoptionsvermittlung 

Für Adoptivwerbende ist die Kinder- und Jugend-
hilfe erste Anlaufstelle bei Adoptionen im In- und 
aus dem Ausland (internationale Adoptionen), da 
dieser die Überprüfung der Eignungsvoraussetzun-
gen sowie die anschließende Ausbildung obliegt.  
 
Die Kinder- und Jugendhilfe übernimmt in weiterer 
Folge auch die Vermittlung von inländischen Adop-
tivkindern und begleitet die Eltern des Kindes und 
die Adoptiveltern bis zum Adoptionsbeschluss 
durch das Gericht.  
 
Bei der internationalen Adoption unterscheidet 
man zwischen Adoptionen aus einem Vertragsstaat 

des Haager Adoptionsübereinkommens oder einem 
Nicht-Vertragsstaat. Österreich ist diesem Über-
einkommen 1999 beigetreten. Die Adoptionsver-
fahren werden über die Zentrale Behörde für inter-
nationale Adoptionen abgewickelt, für Salzburg ist 
dies das Referat Kinder- und Jugendhilfe.  
 
Adoptionen aus Staaten die nicht Mitglied des Haa-
ger Übereinkommens sind, sind grundsätzlich kri-
tisch zu bewerten (Gefahr des „Kinderhandels“). 
 
In den vergangenen fünf Jahren wurden jährlich 
zwischen drei und acht Adoptionen aus dem Inland 
vermittelt. 

 
 
Tabelle 7.18 
Inlands- und Auslandsadoptionen 

 2016 2017 2018 2019 2020 

abgeschlossene Adoptionen Inland1 3 3 6 8 5 
abgeschlossene Adoptionen Ausland 0 0 0 0 0 

1 ohne Stiefelternadoptionen 
 
 
Frauen haben in Österreich die Möglichkeit, ihr 
Kind anonym „auf die Welt zu bringen“ und danach 
zur Adoption freizugeben. Das heißt, eine Frau 
kann in einem Krankenhaus entbinden, ohne ihren 
Namen und ihre Adresse anzugeben. In diesem Fall 
gehen die Obsorgerechte für das Kind unmittelbar 
nach der Geburt auf den Kinder- und Jugendhilfe-
träger über. Es gibt auch die Möglichkeit, das Baby 
unbeobachtet in eines der beiden Babynester (Lan-
deskrankenhaus Salzburg und Hallein) im Bundes-
land Salzburg zu legen, ohne eine Strafverfolgung 

befürchten zu müssen. In den vergangenen fünf 
Jahren gab es zwei bis fünf anonyme Geburten 
jährlich, inklusive Babynest. 
 
Abweichungen zwischen den beiden Tabellen erge-
ben sich insofern, als in Tabelle 7.18 die rechts-
kräftigen Adoptionen gezählt werden. Die Bewilli-
gung einer Adoption nach einer anonymen Geburt 
kann frühestens sechs Monate nach der Geburt er-
folgen. 

 
 
Tabelle 7.19 
Anonyme Geburten und Babynest 

 2016 2017 2018 2019 2020 

anonyme Geburten inklusive 
Babynest 

2 5 5 3 2 
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7.5  Obsorge und Vertretung 

Tabelle 7.20 
Obsorgebetrauungen und gesetzliche Vertretungen im Detail 

 2016 2017 2018 2019 2020 

gesetzlich vorgesehene Obsorge (§ 207 ABGB) 58 55 59 45 38 
gerichtlich bestellte Obsorge (§ 209 ABGB) 455 428 301 194 176 
Vertreter in Unterhaltsangelegenheiten  
(§ 208 Abs. 2 ABGB) 

3.924 3.874 4.268 4.336 4.136 

Vertreter in anderen Angelegenheiten  
(§ 208 Abs. 3 ABGB) 

10 11 12 14 12 

alleiniger gesetzlicher Vertreter in Unter-
halts(vorschuss)angelegenheiten (§ 9 Abs. 2 UVG) 3.235 3.107 3.460 3.319 3.295 

Strafanzeigen wegen Unterhaltsverletzung 129 143 132 84 44 
 
 
Gesetzlich vorgesehene Obsorge (§ 207 ABGB) 
Gemäß § 158 ABGB umfasst die Obsorge für Minder-
jährige drei Bereiche  
 Pflege und Erziehung 
 Vermögensverwaltung 
 gesetzliche Vertretung 
 
Bei Erfüllung dieser Pflichten und Ausübung dieser 
Rechte sollen die Eltern einvernehmlich vorgehen. 
Wird ein Kind gefunden und sind dessen Eltern un-
bekannt (sogenannte „Findelkinder“), so ist kraft 
Gesetzes das Land Salzburg als Kinder- und Jugend-
hilfeträger mit der Obsorge betraut. Dies gilt für 
die Vermögensverwaltung und gesetzliche Vertre-
tung auch, wenn ein Kind im Inland geboren wird 
und dessen unverheiratete Mutter minderjährig 
ist. Diese gesetzliche Aufgabe übernahm der Kin-
der- und Jugendhilfeträger vertreten durch die 
örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden 
im Jahr 2020 in 38 Fällen. 
 
Gerichtlich bestellte Obsorge und Bestellung 
zum Kurator (§ 209 ABGB) 
Ist aufgrund der besonderen familiären Situation 
anstelle der Eltern eine andere Person mit der 
Obsorge für eine Minderjährige oder einen Minder-
jährigen ganz oder teilweise zu betrauen und las-
sen sich dafür keine Verwandten oder andere  
nahestehende oder sonst besonders geeignete Per-
sonen finden, so hat das Gericht die Obsorge dem 
Kinder- und Jugendhilfeträger zu übertragen. Glei-
ches gilt, wenn einem Kind ein Kurator zu bestellen 
ist. Nicht nur die Ausübung der Obsorge selbst, son-
dern die Vertretungshandlungen und Stellungnah-
men in diesen so genannten Obsorgeverfahren bei 
den Pflegschaftsgerichten stellen einen Arbeits-
schwerpunkt des Kinder- und Jugendhilfeträgers 
dar. Im Jahr 2020 wurde der Kinder- und Jugend-
hilfeträger in 176 Fällen mit dieser gesetzlichen 
Aufgabe betraut.  

Vertreter in Unterhaltsangelegenheiten (§ 208 
Abs. 2 ABGB) 
Diese Bestimmung des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches regelt die zivilrechtliche Funktion 
des Kinder- und Jugendhilfeträgers hinsichtlich In-
formation, Beratung und Vertretungshilfe zur Si-
cherung des gesetzlichen Kindesunterhaltes gemäß 
§ 231 ABGB bis zum Erreichen der Volljährigkeit. 
Die Sicherung der Unterhaltsansprüche von Minder-
jährigen stellt einen wesentlichen Teil der Arbeit 
für den Kinder- und Jugendhilfeträger dar. Prinzi-
piell hat ein Kind von dem Elternteil, der nicht 
durch Pflege und Erziehung den so genannten Na-
turalunterhalt leistet, Anspruch auf finanzielle Un-
terhaltsleistungen entsprechend seinem Einkom-
men und gestaffelt nach dem Kindesalter. Für die 
Festsetzung oder Durchsetzung dieser Unterhalts-
ansprüche ist der Kinder- und Jugendhilfeträger 
Vertreter des Kindes, wenn die schriftliche Zustim-
mung der sonstigen gesetzlichen Vertreterin bezie-
hungsweise des Vertreters vorliegt. Der Kinder- 
und Jugendhilfeträger übernahm im Jahr 2020 in 
4.136 Fällen diese ihm übertragene Aufgabe.  
 
Vertreter in anderen Angelegenheiten (§ 208 
Abs. 3 ABGB) 
Für andere Angelegenheiten ist der Kinder- und Ju-
gendhilfeträger Vertreter des Kindes, wenn er sich 
zur Vertretung bereit erklärt und die schriftliche 
Zustimmung des sonstigen gesetzlichen Vertreters 
vorliegt. Denkbar für diesen Bereich sind Vertre-
tungshandlungen im Verlassenschaftsverfahren 
und in zivilrechtlichen oder sozialversicherungs-
rechtlichen Angelegenheiten (etwa betreffend 
Waisenpension). Im Jahr 2020 wurde in 12 Fällen 
die Vertretung durch den Kinder- und Jugendhilfe-
träger übernommen. 
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Alleiniger gesetzlicher Vertreter in Unter-
halts(vorschuss)angelegenheiten (§ 9 Abs. 2 
UVG) 
Für den Fall, dass ein Elternteil den Unterhaltsver-
pflichtungen nicht nachkommt, hat die bezie-
hungsweise der Minderjährige unter gewissen Vo-
raussetzungen Anspruch auf einen Unterhaltsvor-
schuss. Der Staat zahlt vorläufig den Geldunterhalt 
für Minderjährige, um diese finanziell abzusichern. 
Der Kinder- und Jugendhilfeträger wird mit der Zu-
stellung des Beschlusses, mit dem Vorschüsse auf 
den gesetzlichen Unterhaltsanspruch des Kindes 
gewährt werden, alleiniger gesetzlicher Vertreter 
des minderjährigen Kindes zur Durchsetzung der 
Unterhaltsansprüche. Der Kinder- und Jugendhilfe-
träger war im Jahr 2020 in 3.295 Fällen als alleini-
ger gesetzlicher Vertreter in Unterhalts(vor-
schuss)angelegenheiten gemäß § 9 Abs. 2 UVG be-
traut.  
 

Strafanzeigen wegen Unterhaltsverletzungen 
Verletzt jemand gemäß § 198 Strafgesetzbuch 
StGB ihre beziehungsweise seine im Familienrecht 
begründete Unterhaltspflicht gröblich und bewirkt 
dadurch, dass der Unterhalt oder die Erziehung der 
beziehungsweise des Unterhaltsberechtigten ge-
fährdet wird oder ohne Hilfe von anderer Seite ge-
fährdet wäre, so macht sie oder er sich strafbar 
und kann gemäß § 198 StGB mit einer Freiheits-
strafe von bis zu sechs Monaten bestraft werden. 
Die Unterhaltspflicht verletzt auch, wer es unter-
lässt, einem Erwerb nachzugehen, der ihr oder ihm 
die Erfüllung dieser Pflicht ermöglichen würde. Im 
Jahr 2020 brachte der Kinder- und Jugendhilfeträ-
ger in 44 Fällen eine Strafanzeige wegen Verlet-
zung der Unterhaltspflicht im Interesse des Kindes-
wohls ein. 
 
 
 

 
Tabelle 7.21 
Unterhaltsvertretungen nach Bezirken im Jahr 2020 

 
Vertreter in Unterhaltsangele- 
genheiten (§ 208 Abs.2 ABGB) 

alleiniger gesetzlicher Vertreter 
in Unterhalts(vorschuss)ange- 
legenheiten (§ 9 Abs. 2 UVG) 

Salzburg-Stadt 1.102 1.306 
Hallein 542 383 
Salzburg-Umgebung 1.268 767 
St. Johann im Pongau 578 394 
Tamsweg 182 63 
Zell am See 464 382 
Gesamt 4.136 3.295 
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7.6  Elternberatung – Frühe Hilfen 

Die Elternberatung – Frühe Hilfen sind ein wohn- 
ortnaher sozialer Dienst, der im Rahmen der Kin-
der- und Jugendhilfe für (werdende) Eltern und 
ihre Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren eingerichtet 
ist. Als Beraterinnen und Berater sind im Zentral-
raum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes 
Salzburg, im Pinzgau, Pongau und Lungau Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Vereins pepp – Ge-
meinnütziger Verein für Eltern und Kinder tätig. 
 
Um ein möglichst vollständiges Panorama der Le-
benslagen von Familien wahrnehmen zu können, 
arbeiten in der Elternberatung – Frühe Hilfen mul-
tiprofessionelle Teams bestehend aus Ärztinnen 
und Ärzten, Psychologinnen und Psychologen, Sozi-
alarbeiterinnen und arbeiter, Krankenpflegerin-
nen und -pfleger, Hebammen, Elementarpädago-
ginnen und pädagogen sowie Physiotherapeutin-
nen und therapeuten. 
 
Kinder werden als autonome, neugierige und sozi-
ale Wesen geboren und auch so gesehen. Der Fokus 
der Arbeit liegt immer auf dem Kind. Sämtliche An-
gebote der Elternberatung – Frühe Hilfen unterlie-
gen – mit Ausnahme vereinbarter Maßnahmen in 
Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe 
der Bezirksverwaltungsbehörden - der Freiwillig-
keit und außerdem präventiven Grundsätzen. Je 
früher es gelingt, Eltern mit ihren spezifischen Be-
dürfnissen zu erreichen und gut zu unterstützen, 
desto lösbarer werden die Herausforderungen in 
der Zukunft. Durch die präventive Arbeitsweise der 
Elternberatung – Frühe Hilfen kann nicht nur nega-
tiven Folgewirkungen für die Kinder entgegenge-
wirkt werden, sondern können auch hohe Folgekos-
ten in der psychosozialen Versorgung vermieden 
werden. 
 
Die Produktpalette der Elternberatung – Frühe Hil-
fen einschließlich der Angebote von pepp – Ge-
meinnütziger Verein für Eltern und Kinder (ehe-
mals Pro Eltern Pinzgau & Pongau) im Bundesland 
Salzburg umfasst folgende Angebote: 
 Kurse zur Vorbereitung auf Geburt und Eltern-

schaft 
 Individuelle Geburtsvorbereitung 
 Informationsdienst auf den Wochenstationen 
 Rückbildungsgymnastik 
 Elternberatungsstunde 
 Psychologische Beratung in der Prophylaxe 
 Sozialarbeiterische Beratung in der Prophylaxe 
 Pflege- und Ernährungsberatung in der Prophy-

laxe 
 Elternsprechstunde für Schreibabys 

 Eltern-Kind-Gruppen, Babyclubs, Elterncafe 
 Frühe Hilfen – „birdi – Information und Beglei-

tung für Familien“ 
 Elternschulung – Elternbildung 
 
Im Rahmen der öffentlichen Kinder- und Jugend-
hilfe stellt die Elternberatung werdenden Eltern, 
Müttern und Vätern ein breit gefächertes, präven-
tives Leistungsangebot rund um die gesunde Ent-
wicklung von der Schwangerschaft bis zum Schul-
alter ihrer Kinder bereit.  
 
In Tabelle 7.22 wird die Vielzahl an Angeboten und 
Beratungen aufgelistet. In Summe wurden im Jahr 
2020 über 5.700 Kurse, Beratungen beziehungs-
weise Aktivitäten angeboten, an denen knapp 
15.600 Teilnahmen gemeldet wurden.  
 
Zur Entwicklung der Fallzahlen 
In der Gegenüberstellung der Fallzahlen der Jahre 
2016 und 2020 lässt sich vor allem in den Bereichen 
der Elternberatungsstunde und in den Gruppenan-
geboten ein deutlicher Rückgang der Beratungs- 
und Teilnehmerzahlen herauslesen. Dies hat zum 
Teil damit zu tun, dass sich die Datenerfassung ge-
ändert hat. Wurde in den vergangenen Jahren in 
Familien mit mehreren Kindern jedes einzelne Kind 
statistisch erfasst, gilt nunmehr die gesamte Fami-
lie als ein Datensatz. 
 
Weiters schlägt sich im Rückgang der Fallzahlen die 
gezielte Fokussierung auf die intensive Beratung 
besonders gefährdeter Familien nieder. Außerdem 
mussten aufgrund der Covid-19-Pandemie und des 
damit verbundenen ersten Lockdowns zwischen 
16.3.2020 und 10.5.2020 sämtliche Beratungsstel-
len geschlossen und persönliche Einzelberatungen 
eingestellt werden. 
 
Während dieser Zeit wurden die Klientinnen und 
Klienten der Elternberatung – Frühe Hilfen best-
möglich von den Beraterinnen per Telefon und o-
der per E-Mail begleitet. Im Durchschnitt wurden 
220 Telefon- und Mailberatungen wöchentlich 
durchgeführt – insgesamt daher in dieser Zeit 1.760 
Beratungen absolviert. 
 
Im gleichen Zeitraum wurde eine Telefonhotline 
eingerichtet und mittels Notfallwochenplan be-
treut. Dieser Wochenplan sah vor, dass jede Be-
rufsgruppe vom Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 08.00 bis 16.00 Uhr und am Freitag in der Zeit 
von 08.00 bis 12.00 Uhr für telefonische Beratun-
gen zur Verfügung stand. Die Hotline wurde zentral 
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betreut und verzeichnete im oben genannten Zeit-
raum insgesamt 480 Anrufe. Diese Daten sind nicht 
in den statistischen Aufzeichnungen integriert. 
 
Inhaltlich konzentrierten sich die Anfragen auf ei-
nen breiten Themenkomplex. Vorrangig wurden 
folgende Anfragen an die Elternberatung – Frühe 

Hilfen getätigt: Fragen rund um die Geburt, Still- 
und Ernährungsprobleme, psychische Krisen, sozi-
alrechtliche Fragen und finanzielle Probleme, 
Trennung und Scheidung, Unterhalt und Besuchs-
recht, Umgang mit Kindern während bestehender 
Ausgangsbeschränkungen und Erziehungspro- 
bleme. 

 
 
Tabelle 7.22 
Leistungen im Überblick 

 
2016 2020 

Veranstal-
tungen Teilnahmen 

Veranstal-
tungen Teilnahmen 

Kurse zur Vorbereitung auf Geburt und Eltern-
schaft 386 2.373 236 1.503 

Informationsdienst auf Wochenstationen 221 1.923 296 2.457 
Rückenbildungsgymnastik 27 133 18 72 
Elternberatungsstunde 986 9.995 724 3.622 
Gruppenaktivitäten 1.244 18.216 986 5.518 

Babyclubs 124 1.752 75 174 
Eltern-Kind-Gruppen 632 9.476 685 3.646 
Stillrunden, Treffs zu Still-, Ernährungs- und 
Pflegefragen 356 4.512 149 975 

offene Treffs 132 2.476 77 723 
Einzelberatungen 4.739 4.739 3.363 2.305 

Pflege-, Still- und Ernährungsberatung in 
der Prophylaxe 

1.072 1.072 423 283 

sozialarbeiterische Beratung und Betreuung 
in der Prophylaxe 994 994 504 359 

psychologische Beratung in der Prophylaxe 2.637 2.637 2.413 1.640 
Schreibabysprechstunde 36 36 23 23 

Elternschulung/Elternbildung 25 365 12 48 
Babypaket (ausgegebene Gutscheine)1   83 83 
Gesamt 7.628 37.744 5.718 15.608 

1 Diese Aufgabe wurde 2019 von den Bezirkshauptmannschaften übernommen 
 
 
 
7.6.1  Kurse zur Vorbereitung auf Geburt und Elternschaft 

Eine Schwangerschaft und die Geburt sind beson-
dere Ereignisse. Das Team der Elternberatung be-
gleitet werdende Eltern in dieser Zeit der Verän-
derungen und bereitet auf die Geburt, aber auch 
auf die erste Zeit danach vor. Inhalte der Kurse zur 
Vorbereitung auf Geburt und Elternschaft sind un-
ter anderem die Übungen zur Körperwahrnehmung 
und für den Beckenboden sowie Entspannungs- und 
Atemübungen. Weiters werden die Eltern beim 

„Familie Werden“ gestärkt und unterstützt sowie 
auf das Leben mit dem Neugeborenen vorbereitet. 
 
Im Jahr 2020 fanden 236 Kurse statt, an denen 
1.503 Personen (überwiegend Frauen) teilnahmen. 
Im Jahr 2016 nahmen an 386 Kursen noch 2.373 
Personen teil. In den letzten Jahren hat sich die 
individuelle Geburtsvorbereitung für einzelne wer-
dende Mütter verstärkt, wodurch sich die Gruppen-
größen verminderten. 
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7.6.2  Informationsdienst auf den Wochenstationen 

Der Informationsdienst auf den Wochenstationen 
ist eine niederschwellige Möglichkeit, Eltern über 
das regionale Unterstützungsangebot der Elternbe-
ratung zu informieren. Dies erfolgt durch Einzel- 
beziehungsweise Paargespräche über die Angebote 
der Elternberatung, mit dem Schwerpunkt auf die 
Elternberatungsstunde, sowie über Informationen 
bezüglich erforderlicher Behördenwege nach der 
Geburt – was ist wann und wo zu erledigen.  
 

Im Jahr 2020 nahmen 2.457 Personen an 296 Infor-
mationsdiensten teil. 
 
Im Landeskrankenhaus Salzburg macht der Kinder-
arzt oder die Kinderärztin auf das Angebot der El-
ternberatung aufmerksam. Die Wochenstation wird 
von der Elternberatung nicht mehr wöchentlich be-
sucht beziehungsweise kommt auf Anfrage, sodass 
sich die Veranstaltungen in den vergangenen Jah-
ren verringerten. 

 
 
 

7.6.3  Rückbildungsgymnastik 

Schwangerschaft, Geburt und auch die Zeit nach 
der Geburt bedeuten für den Körper eine Zeit der 
Veränderung und Belastung. Rückbildungsgymnas-
tik kann eine Unterstützung bei diesen körperli-
chen Umstellungen sein und beugt gynäkologischen 
und orthopädischen Problemen vor. Ziel der Rück-
bildungsgymnastik ist die fachkundige Begleitung 
für körperliche Gesundheitsvorsorge nach der Ge-
burt sowie Gymnastikübungen zur gezielten Kräfti-

gung des Beckenbodens und Bauch, Po und Rücken-
muskulatur. Zusätzlich wird während der Rückbil-
dungsgymnastikkurse eine unterstützende Kinder-
betreuung angeboten. 
 
Im Jahr 2020 wurden bei 18 Veranstaltungen insge-
samt 72 Teilnehmende begrüßt, 2016 waren es bei 
27 Veranstaltungen 133 Teilnehmende. 

 
 
 

7.6.4  Elternberatungsstunde 

Die Elternberatungsstunde bietet Eltern und Be-
treuungspersonen kostenlose Beratung, Informa-
tion und Hilfestellung bei Fragen zu Ernährung be-
ziehungsweise Stillen, Gesundheit, Pflege und Ent-
wicklung ihrer Kinder an. Das multiprofessionelle 
Team aus Ärztin beziehungsweise Arzt, diplomier-
ter Gesundheits- und Krankenpflegerin, diplomier-
ter Kinderkrankenpflegerin, Hebamme sowie Sozi-
alarbeiterin bietet: 
 ärztliche Untersuchung  
 Wachstums- und Gewichtskontrolle  
 Hilfe bei Anpassungs- und Regulationsproble-

men, beispielsweise wenn ein Baby viel weint  
 Schlafberatung  
 Sozialrechtliche Beratung und Information 

über finanzielle Hilfen  
 Beratung in Erziehungsfragen  
 Still- und Ernährungsberatung 
 Information und Hilfe in Fragen der Beikost und 

Babypflege 
 

Die Elternberatungsstunde ist auch ein Treffpunkt 
für Eltern und Kinder zum Knüpfen von Kontakten, 
zum Erfahrungsaustausch und zum Spielen. Die 
Teams der Elternberatungsstunde haben sich zum 
Ziel gesetzt, Eltern und Betreuungspersonen bei ih-
rer Pflege- und Erziehungsaufgabe zu stärken, sie 
im Umgang mit ihrem Baby zu unterstützen, die 
physische, psychische, geistige und soziale Ge-
sundheit von Säuglingen und Kleinkindern zu si-
chern, um so die gewaltfreie Erziehung und die 
Prävention von Missbrauch und Gewalt zu fördern. 
 
Bei der Elternberatungsstunde gab es 2020 insge-
samt 724 Veranstaltungen und 3.622 Teilnahmen. 
Vier Jahre zuvor, das heißt 2016, wurden noch 986 
Veranstaltungen angeboten und 9.995 Teilnahmen 
gezählt. 
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7.6.5  Gruppenaktivitäten 

Das Angebot Gruppenaktivitäten umfasst eine 
breite Palette von regelmäßig stattfindenden Tref-
fen von Eltern, Betreuungspersonen und Kindern 
und reicht von klassischen Eltern-Kind-Gruppen bis 
zu Elterntreffs. Diese Treffen sind eine gute Gele-
genheit, um andere Eltern kennen zu lernen und 
Erfahrungen zu aktuellen Themen auszutauschen. 
Das Hauptaugenmerk der Angebote liegt darauf, El-
tern beim Elternwerden und Elternsein zu unter-
stützen und für unterschiedliche Anliegen Raum 
und Zeit zu schaffen. 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Entwick-
lung der Teilnahmen und die Verteilung der Veran-
staltungen und Teilnahmen an Gruppenaktivitäten 
gegeben. Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der 
damit verbundenen Stellenschließungen während 
des ersten Lockdown im Frühjahr 2020 und danach 
notwendiger Reduzierung der Gruppengrößen er-
geben sich in den Gruppenangeboten deutlich ge-
ringere Fallzahlen gegenüber den Vorjahren. 

 
 
Tabelle 7.23 
Teilnahmen an Gruppenaktivitäten 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Babyclubs 1.752 1.472 499 445 174 - 60,9 
Eltern-Kind-Gruppen 9.476 9.342 3.848 3.379 3.646 + 7,9 
Stillrunden, Treffs zu Still-, Er-
nährungs- und Pflegefragen 4.512 3.944 1.976 1.804 975 - 46,0 

offene Treffs 2.476 4.330 3.028 2.503 723 - 71,1 
Gesamt 18.216 19.088 9.351 8.131 5.518 - 32,1 

 
 
Abbildung 7.5 
Veranstaltungen und Teilnahmen im Jahr 2020 nach Gruppenaktivität 

  
 
 
Babyclubs 
Die ersten Monate mit dem Baby bedeuten viel Ver-
änderung in der Alltagsgestaltung. Babyclubs be-
gleiten Eltern in der Anfangszeit mit dem Kind und 
unterstützen sie beim Elternwerden. In Gesprächs-
kreisen und Einzelberatungen erhalten Eltern  

Unterstützung und Beratung bei Anliegen und Fra-
gen. Dieses Angebot gibt es in der Stadt Salzburg 
und in den Bezirken Salzburg-Umgebung sowie Hal-
lein und wird von Mitarbeiterinnen aller Berufs-
gruppen geleitet. 
 
  

Baby-
clubs
7,6%

Eltern-
Kind-

Gruppen
69,5%

Still-
runden
15,1%

offene 
Treffs
7,8%

Veranstaltungen

Baby-
clubs
3,2%

Eltern-
Kind-

Gruppen
66,1%

Still-
runden
17,7%

offene 
Treffs
13,1%

Teilnahmen



 

 

7 Kinder- und Jugendhilfe 
7.6 Elternberatung – Frühe Hilfen 

167 

Eltern-Kind-Gruppen 
Die fachlich geleiteten Gruppen bieten Kindern 
Raum und Rahmen für soziale Lernerfahrungen in 
der Gruppe und die Möglichkeit, erste Schritte der 
Ablösung und in die Selbstständigkeit zu üben. El-
tern erhalten in Gesprächsrunden und Einzelge-
sprächen Information und Beratung zu Erziehungs- 
und Entwicklungsfragen. Diese Gruppen gibt es nur 
in den Bezirken. In den vergangenen Jahren entfiel 
rund die Hälfte der Teilnahmen an Gruppenaktivi-
täten auf die Eltern-Kind-Gruppen. 
 
Stillrunden, Treffs zu Still-, Ernährungs- und 
Pflegefragen 
In fachlich geleiteten Stillrunden, Treffs zu Still-, 
Ernährungs- und Pflegefragen haben Eltern die 
Möglichkeit, sich über Stillen, Flaschennahrung, 
Beikost, Abstillen und Babypflege zu informieren. 
Die regelmäßigen Treffen bieten auch Rahmen für 
persönlichen Austausch der Mütter und für indivi-
duelle Beratung und Unterstützung in Still-, Ernäh-
rungs- und Pflegefragen; die Babys werden auf 
Wunsch gemessen und gewogen. 
 

Offener Eltern-Kind-Treff, Mütter-Cafe 
Ohne Voranmeldung können sich Eltern mit ihren 
Kindern treffen und unter fachlicher Leitung mit 
kindgerechten Spielangeboten Zeit miteinander 
verbringen. In gemütlicher Umgebung können sie 
Kaffee oder Tee trinken, Freundschaften schlie-
ßen, sich austauschen, sich informieren und Bera-
tung erhalten. Der Treff soll von Eltern genutzt 
werden, die sich nicht an starre, verpflichtende 
Angebote binden wollen. Während der Öffnungs-
zeit gibt es keinen strukturierten Ablauf, das Bera-
tungsangebot kann individuell genutzt werden, 
stellt allerdings keine Bedingung für den Besuch 
des Treffs dar. 
 
Das Mütter-Cafe in der Zentrale der Elternberatung 
besteht seit Februar 2012, der offene Eltern-Kind-
Treff in Hallein seit September 2013, ein offener 
Babytreff - ebenfalls in Hallein - seit September 
2014. 
 
 
 

 
 
7.6.6  Pflegerische, sozialarbeiterische und psychologische Einzelberatungen 

Die pflegerischen, sozialarbeiterischen und psy-
chologischen Einzelberatungen umfassen die 
Pflege-, Still- und Ernährungsberatung, die sozial-
arbeiterische Beratung und Betreuung, die psycho-
logische Beratung sowie die Schreibabysprech-
stunde. In der folgenden Tabelle sind die Teilnah-
men an den Einzelberatungen, die im Folgenden 
noch beschrieben werden, als Zeitreihe für die ver-
gangenen fünf Jahren dargestellt. Die Einzelbera-

tungen zählten 2020 insgesamt 2.305 Teilnahmen. 
Differenziert nach der Art entfielen im vergange-
nen Jahr mehr als zwei Drittel der Einzelberatun-
gen auf die psychologische Beratung und Betreu-
ung. Knapp ein Fünftel der Einzelberatungen wa-
ren sozialarbeiterische Beratungen und gut 10 % 
Betreuungen sowie Pflege-, Still und Ernährungs-
beratung. 

 
 
Tabelle 7.24 
Teilnahmen an pflegerischen, sozialarbeiterischen und psychologischen Einzelberatungen 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Pflege-, Still- und Ernährungsbe-
ratung in der Prophylaxe 1.072 951 163 599 283 - 52,8 

sozialarbeiterische Beratung und 
Betreuung 

994 1.072 678 680 359 - 47,2 

psychologische Beratung und Be-
treuung 2.637 2.896 2.349 2.349 1.640 - 30,2 

Schreibabysprechstunde 36 36 31 35 23 - 34,3 
Gesamt 4.739 4.955 3.221 3.663 2.305 - 37,1 
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Abbildung 7.6 
Teilnahmen an Einzelberatungen nach Art 

 
 
 

Pflege-, Still- und Ernährungsberatung in der 
Prophylaxe 
In der Pflege-, Still- und Ernährungsberatung geht 
es vor allem um die Gesundheitsvorsorge für Säug-
linge und Kleinkinder durch frühe Hilfen und Un-
terstützung der Eltern sowie deren Stärkung in Er-
nährungs- und Pflegeaufgaben und die Stillförde-
rung. 
 
Zusätzlich zu den Elternberatungsstunden sowie 
den Treffs zu Still-, Ernährungs- und Pflegefragen 
wird die Pflege-, Still- und Ernährungsberatung in 
Form von Einzelberatungen angeboten. Dieses An-
gebot ermöglicht individuelle Beratung zu verein-
barten Terminen. Regional besteht auch die Mög-
lichkeit von Hausbesuchen bei Müttern, die das An-
gebot der Elternberatungsstunden nicht nutzen 
können oder intensivere Begleitung und Betreuung 
wünschen.  
 
Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung in 
der Prophylaxe 
Die individuelle sozialarbeiterische Beratung und 
Betreuung in der Elternberatung orientiert sich an 
den spezifischen Lebenslagen von (werdenden) El-
tern und Betreuungspersonen von Kindern bis zum 
Schulalter und reicht von Information und Beratung 
in sozialrechtlichen Fragen und Erziehungsfragen 
bis zur Vermittlung von konkreten Hilfen und Un-
terstützung bei Behördenkontakten. 
 
Hausbesuche sind auch hier möglich und werden 
als wesentlicher Bestandteil in der Betreuung von 
Eltern gesehen. Die sozialarbeiterische Beratung 
und Betreuung dient zur Förderung gewaltfreier 

Erziehung und Prävention von Missbrauch und Ge-
walt, aber auch zur Unterstützung der Eltern im 
Umgang mit ihrem Baby und zur situationsbezoge-
nen Interventionsmöglichkeit zur Verbesserung der 
Interaktion zwischen den Eltern und dem Kind. Be-
sonderes Augenmerk wird von den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern auch auf das soziale Umfeld 
gelegt. Unterstützung unterschiedlichster Art wird 
angeboten, um eine gute Umgebung für das Auf-
wachsen der Kinder zu ermöglichen. 
 
Psychologische Beratung in der Prophylaxe 
Die Elternberatung bietet individuelle, psychologi-
sche Begleitung von Schwangeren, Eltern und Be-
treuungspersonen von Säuglingen und Kindern bis 
zum Schulalter an, die unter Belastungen, Ängsten 
und Unsicherheiten leiden beziehungsweise sich in 
(familiären) Konfliktsituationen befinden. Ziel-
gruppe der psychologischen Begleitung sind auch 
Säuglinge sowie Kinder bis zur Schulpflicht, die un-
ter psychischen Belastungen, Ängsten, Aggressi-
ons- und Trennungsproblemen beziehungsweise 
Entwicklungsverzögerungen leiden. Die Beratung 
ist ohne Überweisung und in den Regionen auch in 
Form von Hausbesuchen möglich. Ziel ist die Stär-
kung der elterlichen Erziehungskraft und Eltern-
verantwortung, die Hilfe zur Orientierung und Sta-
bilisierung des elterlichen Erziehungsverhaltens, 
die Verbesserung einer konfliktbehafteten Eltern-
Kind-Beziehung, die psychologische Unterstützung 
von Eltern bei Paarkonflikten, die Anleitung zu Ein-
stellungs- und Verhaltensänderungen bei psychi-
schen Leidenszuständen und die Gewalt- und Miss-
brauchsprävention. 
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Elternsprechstunde für Schreibabys 
Hier wird Eltern und Betreuungspersonen spezielle 
und intensive Unterstützung und Beratung angebo-
ten, wenn das Baby viel schreit, unruhig ist, wenig 
schläft und Eltern dadurch belastet sind oder sich 
Sorgen um die Entwicklung ihres Babys machen. 

Das Team besteht aus einer Psychologin, einer Ärz-
tin und einer diplomierten Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin. Der Standort der Beratung ist in der 
Stadt Salzburg, das Angebot aber für alle Eltern aus 
dem ganzen Bundesland Salzburg zugänglich. 
 

 
 
 

7.6.7  Elternschulung/Elternbildung 

Elternbildung vermittelt Eltern und Betreuungsper-
sonen Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihre Erzie-
hungskompetenz fördern und stärken. In Form von 
Informations- und Bildungsreihen (2 - 4 Module) 
werden – nach regionalem Bedarf – unter anderem 
die Themen „Entwicklung des Kindes“, „Kommuni-

kation“, „Partnerschaft“ und „Gesundheit aus 
ganzheitlicher Sicht“ behandelt. 
 
Im Jahr 2020 wurden Covid-19-bedingt bei der El-
ternschulung/Elternbildung 12 Veranstaltungen 
angeboten, an denen 48 Personen teilnahmen. 

 
 
 
7.6.8  Babypaket 

Das Babypaket ist eine finanzielle Unterstützung 
für Eltern von Säuglingen und Kleinkindern in den 
ersten sechs Lebensmonaten, die sich in einer fi-
nanziellen Notlage befinden. Diese Unterstützung 
wird mittels Geschenkgutscheinen im Einzelwert 
von 80 Euro direkt an die Eltern ausgegeben. Die 
Gutscheine können in sämtlichen DM-Filialen ein-
gelöst werden. 
 
Voraussetzung für die Gewährung der Unterstüt-
zung ist ein Beratungsgespräch durch die Sozialar-

beiterinnen der Elternberatung beziehungsweise 
des Vereins pepp - Gemeinnütziger Verein für El-
tern und Kinder im Bundesland Salzburg, insbe-
sondere über die Ansprüche von Sozial- und Fami-
lienleistungen sowie die aktuelle finanzielle Situa-
tion der Familie. Ein Anspruch auf Hilfsbedürftig-
keit im Sinne des Salzburger Sozialunterstützungs-
gesetzes muss dabei nicht zwingend bestehen. 
 
Im Jahr 2020 wurden 83 Geschenkgutscheine im 
Gesamtwert von 6.640 Euro ausgegeben. 

 
 
 
7.6.9  Projekt birdi – Frühe Hilfen Salzburg 

Das Projekt birdi - frühe Hilfen Salzburg bildet ein 
primärpräventives Angebot für werdende Mütter 
und Eltern mit Kindern von 0 – 3 Jahren und soll in 
allen Bundesländern Österreichs umgesetzt wer-
den. In Salzburg hat die Elternberatung – Frühe Hil-
fen und der Verein pepp – Gemeinnütziger Verein 
für Eltern und Kinder im Bundesland Salzburg die 
Realisierung des Projektes übernommen. Das Pro-
jekt wird über die Bundesgesundheitsagentur ge-
fördert und österreichweit vom nationalen Zent-
rum frühe Hilfen in Wien fachlich begleitet. 
 
Das Projekt fußt auf drei Säulen:  
 Speziell ausgebildete Familienbegleiterinnen 

und –begleiter haben die Aufgabe, Familien in 
belasteten Lebenssituationen bedarfsgerecht 
zu begleiten. Ziel ist es, die betroffenen Fami-

lien möglichst frühzeitig zu erreichen, um ne-
gative Folgewirkungen (und –kosten) zu verhin-
dern. Der Erstkontakt zu den Familien erfolgt 
im Vier-Augen-Prinzip und sollte so rasch als 
möglich erfolgen. Dabei gilt auch ein fundier-
tes Bild von der Problemsituation der Familie 
zu erhalten und ein individuelles und passge-
naues Unterstützungsangebot zu erarbeiten. 
Die Familienbegleiterinnen und –begleiter hal-
ten so lange wie erforderlich Kontakt zu den 
Familien, um eine nachhaltige Verbesserung 
der Lebenssituation zu erreichen. 
 

 Das Netzwerkmanagement hat die Aufgabe, 
sämtliche Einrichtungen im Gesundheits-, So-
zial- und Bildungsbereich zu vernetzen, die mit 
der Zielgruppe der jungen Familien fachlich zu 
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tun haben (Geburtenstationen, Gynäkologin-
nen und Gynäkologen, Kinderfachärztinnen 
und -ärzte, Sozialberatungsstellen, Fachstellen 
für unterschiedliche Lebenssituationen, Bil-
dungseinrichtungen, etc.). Im Sinn der Fami-
lien kann das Projekt nur in enger Kooperation 
mit sämtlichen involvierten Einrichtungen gut 
funktionieren. Durch eine enge Zusammenar-
beit können auch Doppelgleisigkeiten verhin-
dert werden. 

 
 Das Netzwerk stellt die Summe aller Einrich-

tungen dar. Diese haben einerseits die Auf-
gabe, betroffene Familien zielgerichtet und 
auf freiwilliger Basis an die Familienbegleite-
rinnen und –begleiter zu überweisen und ande-
rerseits ihre eigene Expertise in komplexen 
Problemsituationen zur Verfügung zu stellen 
beziehungsweise Familien mit ihrem eigenen 
Fachwissen möglichst gut zu betreuen. Ziel ist 
es, die optimale Begleitung und Unterstützung 
der Familien zu gewährleisten. 

 
Das Bundesland Salzburg teilt sich in drei Netz-
werke auf. Das Netzwerk Salzburg Stadt wird von 
der Elternberatung des Landes koordiniert, das 
Netzwerk Salzburg-Nord (Salzburg Umgebung, Ten-
nengau) und das Netzwerk Salzburg-Süd (Pinzgau, 

Pongau, Lungau) vom Verein pepp - Gemeinnützi-
ger Verein für Eltern und Kinder im Bundesland 
Salzburg. 
 
In Salzburg wurde mit der Vernetzungsarbeit im 
Herbst 2015 begonnen und mit der praktischen Um-
setzung der Familienbegleitung im März 2016. An-
fangs im Stadtgebiet und in den Bezirken Zell am 
See und St. Johann im Pongau wurde die Familien-
begleitung im Herbst 2016 auf alle Bezirke des Bun-
deslandes ausgeweitet. Seitdem sind in allen Regi-
onen Familienbegleiterinnen und -begleiter im Ein-
satz und haben seit Projektstart im März 2016 ins-
gesamt 396 Familien begleitet.  
 
Die Dauer einer Familienbegleitung kann aufgrund 
der individuellen Problemlagen sehr unterschied-
lich ausfallen. Die Palette reicht dabei von zwei-
maligen persönlichen Kontakten bis hin zu Beglei-
tungen, die über mehrere Jahre andauern können.  
 
Das Netzwerkmanagement hat mit mehr als 150 
Einrichtungen aus dem Gesundheits-, Sozial- und 
Bildungsbereich Informations- und Vernetzungsge-
spräche geführt und mehrere Vernetzungsveran-
staltungen abgehalten. Nach den ersten Kontakten 
wird es auch darum gehen, dieses Netzwerk lau-
fend zu pflegen.  
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7.7  Psychologischer Dienst und psychologische Familienberatung der 
Kinder- und Jugendhilfe 

Beim Psychologischen Dienst beziehungsweise der 
Psychologischen Familienberatung handelt es sich 
um zwei Angebote des Teams von Klinischen- und 
Gesundheitspsychologinnen und psychologen be-
ziehungsweise Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten des Referates für Kinder- und Jugend-
hilfe. Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilen 
sich 2,6 Dienstposten. Der Psychologische Dienst 
macht etwa 85 % des Tätigkeitsumfanges aus, die 
Psychologische Familienberatung etwa 15 %. Beide 
sollen im Folgenden näher erläutert werden. 
 
Das Jahr 2020 war aufgrund der Covid-19-Pande-
mie auch für den Psychologischen Dienst bezie-

hungsweise die Psychologische Familienberatung 
der Kinder- und Jugendhilfe ein besonders heraus-
forderndes. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiteten teilweise im Home-Office, teilweise vor 
Ort im Amt. Dabei musste phasenweise in jedem 
Einzelfall die zeitliche Dringlichkeit beziehungs-
weise Notwendigkeit eines Face-to-Face-Termins 
in Abwägung mit den Risikofaktoren durch die Co-
vid-19-Pandemie eingeschätzt werden. Wenn fach-
lich vertretbar, wurden Gespräche auch telefo-
nisch oder per Video durchgeführt, was für das ge-
samte Team ein neues Setting war. Der Großteil 
der administrativen Tätigkeiten musste aus dem 
Home-Office erledigt werden. 

 
 
 
7.7.1  Psychologischer Dienst der Kinder- und Jugendhilfe 

Der Psychologische Dienst des Referates für Kin-
der- und Jugendhilfe ist ein psychologischer Fach-
dienst (Konsiliardienst) für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe in Stadt 
und Land Salzburg und steht diesen als (fach-)psy-
chologische Unterstützung bei Entscheidungen 
zur Sicherung des Kindeswohls exklusiv zur Ver-
fügung. Beispielhaft seien genannt: Entscheidun-
gen über weitere Erziehungshilfen und Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe, Hilfeplanung bei kom-
plexen Verläufen, Gefährdungsabklärungen, Kon-
taktrechtsregelungen, Rückführungen. Dafür gibt 
es im Wesentlichen zwei Angebote: 
 direkte psychologische Diagnostik bezie-

hungsweise Klärung konkreter psychologi-
scher Fragestellungen und Ableitung psycho-
logischer Empfehlungen für weitere Maßnah-
men bei Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien. Die gewonnenen Informationen werden 
der fallführenden Sozialarbeiterin beziehungs-
weise dem Sozialarbeiter mittels schriftlicher 
Stellungnahme oder im Rahmen einer Fallbe-
sprechung übermittelt. 

 Fallbesprechung beziehungsweise interdis-
ziplinäre Intervision. 

 
Bei freien Ressourcen können auch psychologisch-
psychotherapeutische Beratungen im Auftrag der 
Kinder- und Jugendhilfe erfolgen, die Inhalte un-
terliegen wie bei der freien Beratung der Schwei-
gepflicht, an die zuweisende Stelle erfolgt nur die 
Mitteilung, ob das Angebot von den Betroffenen in 
Anspruch genommen wird oder nicht. 

Dieses Angebot steht flächendeckend dezentral in 
allen Bezirken im Land Salzburg zur Verfügung. Da 
dies ein exklusiver Dienst zur Unterstützung der So-
zialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Kinder- 
und Jugendhilfe ist, erfolgt Inanspruchnahme und 
Ausführung sämtlicher Tätigkeiten ausschließlich 
in deren Auftrag (kein freier Zugang durch Perso-
nen außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe). 
 
Im Jahr 2020 gab es mit insgesamt 52 psychologi-
schen Abklärungen in etwa gleich viele wie im Jahr 
2019 (51 Abklärungen) und 63 Beratungen. Es fiel 
jedoch auf, dass diese vermehrt im Kontext von 
Gefährdungsabklärungen angefragt wurden. 
 
Wie bereits im Vorjahr entfiel der Großteil der Ab-
klärungen auf den Bezirk Salzburg-Umgebung (29 
Abklärungen). Dies ist  gegenüber dem Vorjahr eine 
deutliche Abnahme (43 Abklärungen in 2019), wel-
che sich zumindest teilweise mit den aufgrund der 
Covid-19-Pandemie veränderten Bedingungen er-
klären lässt. Im Bezirk Hallein gab es einen klaren 
Zuwachs (8 Abklärungen 2020 versus 0 Abklärungen 
2019). Dies lässt sich einerseits durch den gestie-
genen Bedarf im Bezirk (auch die Zahl der Bera-
tungsfälle nahm zu) erklären. Andererseits mach-
ten mehr Familien beziehungsweise Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe 
von der Möglichkeit Gebrauch, unter bestimmten 
Bedingungen den Standort in der Stadt Salzburg für 
Abklärungen zu nutzen. In der Stadt Salzburg gab 
es zwei (2019: 2), in den Bezirken St. Johann im 
Pongau sieben (2019: 5), Zell am See vier (2019: 2) 
und Tamsweg zwei Abklärungen (2019: 0). 
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Tabelle 7.25 
Abklärungen und Beratungen nach Bezirken 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Salzburg-Stadt 0 4 6 7 4 
Hallein 17 8 3 13 25 
Salzburg-Umgebung 42 41 38 45 30 
St. Johann im Pongau 11 20 24 23 24 
Tamsweg 27 13 8 10 17 
Zell am See 18 17 28 6 15 
Gesamt 115 103 107 104 115 

 
 
2020 wurden mehr männliche als weibliche Minder-
jährige zur Abklärung zugewiesen. Mehr als die 
Hälfte der an den Psychologischen Dienst vermit-

telten Jugendlichen waren zwischen 7 und 14 
Jahre alt, knapp ein weiteres Drittel war mindes-
tens 15 Jahre alt. 

 
 
Tabelle 7.26 
Abklärungen und Beratungen nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 2020 

männlich 52 47 69 46 64 
weiblich 63 56 38 58 51 
Gesamt 115 103 107 104 115 

 
 
Tabelle 7.27 
Abklärungen und Beratungen nach Alter 

 2016 2017 2018 2019 2020 

bis 6 Jahre 31 17 25 28 17 
7 bis 14 Jahre 72 69 62 43 62 
15 bis 19 Jahre 12 17 20 33 36 
Gesamt 115 103 107 104 115 

 
 
Abbildung 7.7 
Abklärungen und Beratungen nach Alter im Jahr 2020 
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Dazu wurden 370 psychologische Untersuchungen 
(Diagnostik) beziehungsweise Gespräche mit Min-
derjährigen und Erwachsenen (Eltern beziehungs-
weise Stief oder Pflegeeltern, sonstige Angehö-
rige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kin-
der- und Jugendhilfe, andere Fachpersonen wie 
Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten) geführt (2019: 297 Termine). 
Der relative Zuwachs an Terminen pro Abklärung 
(2019: durchschnittlich 5,8 Termine pro Abklärung; 
2020: durchschnittlich 7,1 Termine pro Abklärung) 
ist im Detail betrachtet sicherlich auch der höhe-
ren Komplexität der Fälle beziehungsweise ver-
mehrten Abklärungen im Kontext von Gefährdungs-
abklärungen zuzuschreiben. 
 

Darüber hinaus erfolgten 173 Fallbesprechungen 
beziehungsweise Intervisionen (2019: 219) mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und 
Jugendhilfe, was einem Minus von etwa 20 % ent-
spricht. Dies lässt sich mit den durch die Covid-19-
Pandemie eingeschränkten Bedingungen erklären, 
aufgrund derer die ansonsten regelmäßige Teil-
nahme des psychologischen Dienstes an den Team-
besprechungen der Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeiter in allen Bezirken häufig nicht möglich war.  
 
63 Familien wurden im Auftrag der Kinder- und Ju-
gendhilfe im Rahmen von 287 Gesprächen beraten 
(2019: 53 Familien in 184 Gesprächen). Dies lässt 
sich eindeutig auf den erhöhten Bedarf durch die 
Covid-19-Pandemie erklären. 

 
 
 
7.7.2  Psychologische Familienberatung für Familien mit Kindern und Jugendli-

chen von 6 bis 18 Jahren 

Im Unterschied zum Psychologischen Dienst ist die 
Psychologische Familienberatung ein frei zugängli-
ches Angebot, dass aufgrund sehr knapper Ressour-
cen jedoch zeitlich und örtlich nur sehr begrenzt 
erfolgen kann (zentrale Beratungsstelle für das 
ganze Bundesland in der Stadt Salzburg).  
 
Das Angebotsspektrum erfasst die psychologisch-
psychotherapeutische Diagnostik, Beratung sowie 
inhaltlich und zeitlich fokussierte Behandlung von 
Familien mit Kindern zwischen 6 und 18 Jahren. 
Gespräche können dabei mit Kindern und Jugend-
lichen selbst, wie auch nur auf Erwachsenenebene 
geführt werden, sofern Kinder beziehungsweise 
Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren (mit)betrof-
fen sind. Familien mit Kindern unter 6 Jahren kön-
nen sich an die Elternberatung des Landes wenden. 
Beispiele für Beratungsinhalte sind etwa Erzie-
hungsthemen, Pubertätskonflikte, Verhalten bei 
Trennung oder Scheidung sowie ein erstes Clearing 
von psychischen Auffälligkeiten und/oder Verhal-
tensauffälligkeiten. Durch Psychoedukation, Fach-
beratung, gemeinsames Erarbeiten von Lösungs-
strategien und Hilfe zur Selbsthilfe werden Fami-
lien zu einem gewaltfreien Umgang mit Problemsi-
tuationen und Konflikten befähigt. Besondere Be-
deutung wird der Prophylaxe beigemessen. Im An-
lassfall erfolgt auch Weitervermittlung an andere 

Institutionen. Das Angebot erfolgt unter Ver-
schwiegenheit und bei Bedarf anonym. 
 
Im Jahr 2020 gab es sowohl einen Zuwachs an An-
fragen wie auch an Komplexität und Schwere der 
Belastungen. Insbesondere konnte eine Zunahme 
an familiären Konflikten, schulischen Problemen 
und Anpassungsstörungen beobachtet werden. 
Häufig konnte ein direkter Zusammenhang mit Aus-
wirkungen der Covid-19-Pandemie festgestellt 
werden. 
Leider mussten trotz dieser Umstände Familien 
aufgrund der begrenzten Ressourcen der Psycholo-
gischen Familienberatung über mehrere Wochen 
auf einer Warteliste geführt werden. Darüber hin-
aus trugen auch die veränderten Setting-Bedingun-
gen zu längeren Wartezeiten bei.  
 
Im Jahr 2020 nahmen 127 Familien insgesamt 322 
Termine (2019: 116 Familien / 403 Termine) wahr, 
dabei erfolgte in 86 Fällen eine Diagnostik und Be-
ratung direkt mit den Kindern beziehungsweise Ju-
gendlichen, in 41 Fällen erfolgte die Beratung nur 
auf Erwachsenenebene, das heißt, wie im Vorjahr 
fanden in etwa zwei Drittel der Fälle direkte Ter-
mine mit den Kindern und Jugendlichen und in 
etwa bei einem Drittel ausschließlich mit den Er-
wachsenen statt.  
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Tabelle 7.28 
Klientinnen und Klienten nach Geschlecht 

 2016 2017 2018 2019 2020 

männlich 73 123 93 56 53 
weiblich 76 127 95 60 74 
unbekannt   3   
Gesamt 149 250 191 116 127 

 
 
Tabelle 7.29 
Klientinnen und Klienten nach Alter 

 2016 2017 2018 2019 2020 

7 bis 14 Jahre 68 116 86 57 51 
15 bis 19 Jahre 26 54 26 10 27 
20 bis 29 Jahre 1 4 0 2 3 
30 bis 39 Jahre 15 18 16 10 1 
40 bis 49 Jahre 21 20 25 11 16 
50 bis 59 Jahre 11 4 13 3 2 
60 Jahre und älter 7 10 10 1 2 
unbekannt  24 15 22 25 
Gesamt 149 250 191 116 127 

Für Kinder bis 6 Jahren ist die Elternberatung zuständig (siehe Abschnitt 7.6 )  
 
 
Abbildung 7.8 
Klientinnen und Klienten nach Alter im Jahr 2020 
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7.8  Ausbau, Entwicklungen und Veränderungen 

Auch wenn das Jahr 2020 naturgemäß primär von 
den notwendigen Anpassungen an die Covid-19-
Pandemie geprägt war (siehe dazu mehr in den Fol-
geabschnitten), konnten dennoch einige wichtige 
Neuerungen und Ausbauschritte unternommen be-
ziehungsweise auf den Weg gebracht werden.  
 
Im Bereich der ambulanten Unterstützung der Er-
ziehung wurde der Weg des regionalen Ausbaus der 
vergangenen Jahre auch 2020 konsequent weiter-
verfolgt. Im Vergleich zum Dezember 2019 wurden 
im Dezember 2020 landesweit bereits um 239 Kin-
der und Jugendliche mehr ambulant betreut (in der 
Jahresstatistik, die auf Monatsdurchschnittswerten 
beruht, kommt dieser im Jahresverlauf 2020 
schrittweise erfolgte Ausbau noch nicht so deutlich 
zum Vorschein). Nicht zuletzt, um den negativen 
Auswirkungen der Pandemie auf viele Familien 
entgegenzuwirken, soll der Ausbau 2021 fortge-
setzt werden. Allerdings erweist sich dabei zuneh-
mend die mangelnde regionale Verfügbarkeit der 
erforderlichen Fachkräfte in den Bezirken als limi-
tierender Faktor.  
 
Weiters ist es gelungen, die Weichen für die Errich-
tung der ersten Sozialpädagogischen Wohngemein-
schaft im Lungau (mit angeschlossenen Krisenplät-
zen) zu stellen. Diese wird im Jahr 2021 eröffnet 
und eine wichtige Lücke im Angebot für Kinder und 
Jugendliche in diesem Bezirk schließen.  
 
Zum neu geschaffenen Angebot für sogenannte 
„Care leaver“ darf auf die gesonderte Darstellung 
im Abschnitt 7.11. verwiesen werden. 
 

Weiters konnten die von der Salzburger Kinder- 
und Jugendanwaltschaft initiierten und bisher von 
dieser selbst mit eigenen Personalressourcen um-
gesetzten Mentoring-Projekte „Mut-Machen“ und 
„Open.heart“ (speziell für minderjährige Flücht-
linge) durch die Übernahme als „sozialer Dienst“ 
der Kinder- und Jugendhilfe und Anbindung an eine 
private Kinder- und Jugendhilfeorganisation (Ein-
stieg gGmbH) langfristig abgesichert werden.  
 
In der Elternberatung galt es, trotz des kurzfristig 
notwendig gewordenen Wechsels der Zentrale aus 
der Gstättengasse 10 in die Fasaneriestraße 35, 
den Beratungsbetrieb dennoch möglichst unterbre-
chungsfrei aufrecht zu erhalten.  
 
In Folge der 2019 erfolgten „Verländerung“ der 
Kinder- und Jugendhilfe hat die bewährte Koope-
ration der Bundesländer im Rahmen der „ARGE Kin-
der- und Jugendhilfe“ an Bedeutung gewonnen. 
2020 wurden unter anderem Arbeitsgruppen zum 
Thema Bereitschafts- (beziehungsweise „Krisen-“) 
Pflegeeltern sowie zur Vereinheitlichung der Qua-
litätssicherung in sozialpädagogischen Einrichtun-
gen fortgeführt. Ebenso konnten in einer eigenen 
Arbeitsgruppe Fragestellungen zum Zuständig-
keitsübergang bei Übersiedlungen von betreuten 
Familien in andere Bundesländer geklärt und das 
entsprechende Regelwerk präzisiert werden. 
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7.9  Schwerpunkt: Kinder- und Jugendhilfe im Zeichen der Covid-19-
Pandemie

In den ersten Wochen der Covid-19-Pandemie im 
März und April 2020 waren die Bemühungen, so wie 
in allen anderen Bereichen der Gesellschaft, auch 
in der Kinder- und Jugendhilfe praktisch aus-
schließlich auf den bestmöglichen Schutz vor Infek-
tionen ausgerichtet. Zu diesem Zweck wurden per-
sönliche Kontakte in allen Bereichen der Kinder- 
und Jugendhilfe auf ein Minimum reduziert. Das 
bedeutete eine vorübergehende Einstellung von 
sozialen Diensten, in der ambulanten Unterstüt-
zung der Erziehung ein weitgehendes Umstellen 
von Familienbesuchen auf digitale Formate oder 
telefonischen Kontakt und auch in den Bezirksver-
waltungsbehörden wurde teilweise auf Home-
Office umgestellt und fanden nur mehr Gefähr-
dungsabklärungen unmittelbar vor Ort statt. 
 
Mit dem weiteren Fortschreiten der Pandemie 
ergaben sich jedoch rasch zwei für die Arbeit in der 
Kinder- und Jugendhilfe maßgebliche Erkennt-
nisse: Zum einen waren Kinder und Jugendliche 
verhältnismäßig wenig vom pandemischen Gesche-
hen betroffen und zum anderen zeichnete sich ab, 
dass bestimmte Sicherheitsvorkehrungen (Tragen 
von FFP2-Schutzmasken, Gespräche im Freien, Ab-
standhalten, konsequente Handhygiene und Desin-
fektion) persönliche Kontakte in verhältnismäßig 
gefahrloser Weise erlaubten. 
 
Dementsprechend richtete sich der Fokus ab Mai 
2020 auf die Frage, wie sehr Kinder, Jugendliche 
und ihre Familien – zusätzlich zu den schon vor Be-
ginn der Pandemie bestehenden individuellen 
Problemlagen - von den gesellschaftlichen Folgen 
der Pandemie betroffen waren und wie sie dabei 
bestmöglich durch die Kinder- und Jugendhilfe be-
gleitet und unterstützt werden konnten. 
 
Daraus folgte das Bemühen um rasche Wiederauf-
nahme aller Leistungen unter Anwendung jeweils 
adäquater Schutzkonzepte, wobei gerade der Be-
reich der (ambulanten) Unterstützung der Erzie-
hung im Verlauf des Jahres 2020 auch erheblich 
ausgebaut wurde. 
 
Als problematisch erwies sich in dieser Phase, dass 
die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Be-
zirksverwaltungsbehörden, denen als fallführende 
Stelle die Schlüsselrolle bei der Zuerkennung und 
Steuerung von Erziehungshilfen zukommt, teil-
weise behördliche Aufgaben im Rahmen des  

Contact-Tracing übernehmen mussten und somit 
nicht immer uneingeschränkt für die Arbeit in der 
Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung standen. 
 
In den sozialpädagogischen Einrichtungen bestand 
eine zentrale Herausforderung darin, den optima-
len Umgang mit individuellen Covid-19-Verdachts- 
und Erkrankungsfällen bei Kinder und Jugendlichen 
beziehungsweise mit behördlichen Absonderungen 
zu finden.  
 
Erschwert wurde dies dadurch, dass während des 
größten Teils des Jahres 2020 kostenlose Antigen-
Schnelltests noch nicht flächendeckend zur Verfü-
gung standen, während die behördliche PCR-Tes-
tung (über die Telefonnummer 1450) von sehr lan-
gen Wartezeiten (zunächst auf die Vorladung zur 
Testung, dann auf die Bekanntgabe des Ergebnis-
ses, dann auf die behördliche Anordnung einer 
Quarantäne) geprägt waren. Die Einrichtungen wa-
ren daher gezwungen, private, kostenpflichtige 
Antigen-Testungen über Hausärztinnen und Haus-
ärzte vornehmen zu lassen und auf deren Ergebnis-
sen basierende Entscheidungen über die „Absonde-
rung“ von Kindern und Jugendlichen vorerst selbst 
zu treffen.  
 
Hinsichtlich der bei einem Verdachtsfall in der Ein-
richtung benötigten Schutzausrüstung (FFP2-Mas-
ken, Schutzkittel, Handschuhe, Brillen, Desinfekti-
onsmittel) konnten, sofern die privaten Organisa-
tionen nicht über entsprechende eigene Reserven 
verfügten, die Einrichtungen im Anlassfall kurzfris-
tig aus den Beständen der Sozialabteilung des Lan-
des versorgt werden. 
 
Insgesamt waren während der gesamten Pandemie 
(bis einschließlich April 2021) 18 Kinder- und Ju-
gendliche aus sozialpädagogischen Einrichtungen 
sowie 6 Jugendliche im Betreuten Wohnen Covid-
19 positiv. Das entspricht einem Anteil von unter 
5 % aller Bewohnerinnen und Bewohner und ist, 
verglichen mit der Betroffenheit der Gesamtbevöl-
kerung ein auffallend niedriger Wert. Lediglich in 
einer einzigen Einrichtung kam es zur Bildung eines 
„Clusters“ mit fünf positiv getesteten Kindern; in 
allen anderen Einrichtungen wurden, sofern es 
überhaupt Fälle gab, maximal zwei Kinder oder Ju-
gendliche positiv getestet. Noch weniger betroffen 
waren die Betreuerinnen und Betreuer; hier gab es 
(bis April 2021) insgesamt sieben Fälle.  
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Mit der zweiten Welle der Pandemie ab Herbst 
2020 und den allgemeinen Lockdowns in Österreich 
ab November 2020 trat die Frage in den Vorder-
grund, wie die regelmäßigen persönlichen Kon-
takte der Bewohnerinnen und Bewohner sozialpä-
dagogischer Einrichtungen mit ihren Eltern und an-
deren engen Bezugspersonen konkret gestaltet 
werden sollten, um einerseits familienrechtliche 
Kontaktrechte nicht einzuschränken, andererseits 
jedoch die Gefahr von Cluster-Bildungen in den 
Wohngemeinschaften gering zu halten (konkret 
ging es vor allem um das Thema „Übernachtungen“ 
bei den Eltern an Wochenenden und Feiertagen). 
Im Sinne einer einheitlichen Vorgangsweise wurden 
hierzu konkrete Empfehlungen des Landes an die 
privaten Organisationen formuliert und laufend an 
die jeweiligen (pandemie-)rechtlichen Rahmenbe-
dingungen und die regionale Gefährdungslage an-
gepasst. 
 
Schwierigkeiten bereitete dabei teilweise eine 
nicht zuletzt aufgrund individueller Beschwerden 
feststellbare wachsende „Pandemiemüdigkeit“ bei 
den Kindern und Jugendlichen (vor allem aber auch 
bei deren Eltern); zunehmende Erleichterungen 
ergaben sich hingegen durch die ganz massiven 
Fortschritte bei den kostenlosen Schnelltest-Ange-
boten ab Jahresende 2020. 
 

Sehr konkret wurden am Höhepunkt der zweiten 
Welle auch Pläne für ein „Covid-19-Quarantäne-
quartier“ für Kinder und Jugendliche verfolgt. Ziel-
gruppe wären Kinder und Jugendliche gewesen, 
deren (alleinerziehende) Eltern aufgrund einer Co-
vid-19-Erkrankung mit schwerem Verlauf vorüber-
gehend Pflege und Erziehung nicht selbst ausüben 
können. Aufgrund der sich verbessernden Entwick-
lung ab Anfang 2021 kam es schließlich aber nicht 
mehr zur Umsetzung dieses Projektes.  
 
Parallel zu den oben dargestellten praktischen 
Herausforderungen war (und ist) zu klären, wie die 
privaten Organisationen der Kinder- und Jugend-
hilfe, die sich im Jahr 2020 vielfach durch beson-
deres Engagement, Flexibilität und die Bereit-
schaft, in finanzieller Hinsicht in Vorleistungen zu 
treten, ausgezeichnet haben, für pandemiebe-
dingte Mehrausgaben (und im Einzelfall auch Min-
dereinnahmen) entschädigt werden. Hier gilt es, 
die verschiedenen Unterstützungsmodelle von 
Bundesseite (Kurzarbeit, NPO-Fonds, Kostentra-
gung für Schutzausrüstung, etc.) und notwendige 
subsidiäre Unterstützungen auf Landesebene im 
Detail rechtlich und praktisch aufeinander abzu-
stimmen. 
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7.10  Schwerpunkt: Elternberatung im Zeichen der Covid-19-Pandemie

Mitte März 2020 wurde der erste Lockdown ausge-
rufen und die Elternberatung – Frühe Hilfen sah 
sich gezwungen, sämtliche Elternberatungsange-
bote umgehend einzustellen. Binnen weniger Stun-
den musste auf einen Notfallbetrieb umgestellt 
werden. Dabei ging es darum, sämtliche vertrete-
nen Berufsgruppen an jedem Werktag für die El-
tern und Familien erreichbar zu machen. Gleich-
zeitig war die Dienststelle für die Eltern und Fami-
lien täglich von 08.00 bis 16.00 Uhr durchgehend 
erreichbar. 
 
In der Zeit von Mitte März bis Anfang Mai konnten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Elternbe-
ratung ausschließlich telefonische Beratung anbie-
ten, die Fachkräfte erledigten diese Aufgabe zum 
größten Teil im Home-Office. Dabei ging es vorran-
gig darum, die bereits an die Elternberatung – 
Frühe Hilfen angebundenen Eltern und Familien 
gut zu unterstützen und sie durch die schwierige 
Zeit zu bringen.  
 
Pro Woche wurden rund 230 telefonische Bera-
tungsgespräche geführt, in den sechs Wochen des 
ersten Lockdown daher insgesamt rund 1.380 Bera-
tungen. Täglich wurden im Durchschnitt zwölf An-
fragen von der Einrichtung noch nicht bekannten 
Eltern und Familien an die Elternberatung – Frühe 
Hilfen gerichtet, insgesamt ergeben sich daraus im 
genannten Zeitraum im Schnitt 360 Anfragen. 
Diese Anfragen wurden den einzelnen Fachkräften 
zugewiesen. Die telefonischen Beratungsgespräche 
sind nicht in den statistischen Daten für 2020 in-
kludiert. 
 
Die Palette der Beratungsinhalte reichte von Unsi-
cherheiten im Hinblick auf eine baldige Entbin-
dung, Unterhalts- und Besuchsrechtsfragen, Bezie-
hungs- und Erziehungsproblemen über sozialrecht-
liche Fragen und finanziellen Problemen bis zu be-
sonderen Belastungssituationen in der Krisensitua-
tion und psychischen Problemen vor allem der El-
tern. 
 
Ab Anfang Mai 2020 wurden die Elternberatungs-
stellen schrittweise wieder geöffnet und den El-
tern außerdem sämtliche persönliche Einzelbera-
tungskontakte wieder ermöglicht. Gruppenange-
bote konnten und können nur unter Einhaltung 
strenger Hygienemaßnahmen und in limitierter 
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmern ange-
boten werden. Besonders schwierig war und ist die  

Situation dadurch, dass die Elternberatung – Frühe 
Hilfen ihre bewährten Aufgabenfelder in der bishe-
rigen Form seit Beginn der Covid-19-Pandemie 
nicht mehr anbieten kann. Sämtliche Einzel- und 
Gruppenangebote und insbesondere die Elternbe-
ratungsstunde, als eine der zentralen Anlaufstel-
len, können von den Betroffenen nur unter vorher-
gehender Terminvereinbarung und im Einzelsetting 
in Anspruch genommen werden. Das Konzept der 
Elternberatung – Frühe Hilfen sieht eigentlich vor, 
dass alle Eltern die Öffnungszeiten der Beratungs-
stellen für sich und ihre Kinder nutzen sollen und 
können. Daraus ergibt sich ein Miteinander und ein 
sehr gut angenommenes Gruppengeschehen. Seit 
Ausbruch der Pandemie ist dieses offene Arbeiten 
nicht mehr möglich. Den Betroffenen wird jetzt ein 
bestimmtes Zeitfenster exklusiv zur Verfügung ge-
stellt, indem die Beraterinnen zur Verfügung ste-
hen. Die Erfahrung der vergangenen Monate zeigt, 
dass die Eltern diese Art des Angebotes nur schwer 
annehmen können, woraus sich ein massiver Rück-
gang der Nachfrage und der Beratungsgespräche in 
den statistischen Daten dieses Jahres nieder-
schlägt. Diese Erfahrung bestätigt, dass sich der 
derzeitige Zugang zu den Elternberatungsangebo-
ten in keiner Weise mit den Erwartungen der Eltern 
deckt. Nur sehr wenige Klientinnen und Klienten 
verbuchen diese beschränkte Exklusivzeit als Ge-
winn für sich. Gruppenangebote, sofern überhaupt 
in Präsenz möglich, können nur unter Auflage 
strenger Hygienemaßnahmen und unter strikter 
Begrenzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
durchgeführt werden. Auch dadurch ergeben sich 
einerseits im Zugang aber andererseits auch im In-
halt Veränderungen. Unabhängig davon können auf 
diese Weise deutlich weniger Eltern und Familien 
unterstützt werden. 
 
Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Einzelberatun-
gen bei allen in der Elternberatung - Frühe Hilfen 
vertretenen Berufsgruppen sehr hoch, was auf die 
zusätzlichen Belastungen der Eltern während der 
Covid-19-Pandemie hinweist. In den Beratungs-
stunden ist die Pandemie auch für die Eltern ein 
zentrales Begleitthema. Im statistischen Vergleich 
zu den Vorjahren ist die Anzahl der Einzelberatun-
gen relativ konstant. Das hat weniger mit der ho-
hen Nachfrage, sondern vielmehr mit den zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen zu tun. Dementspre-
chend wird versucht, unterstützungssuchende El-
tern vermehrt an andere Beratungsstellen zu ver-
mitteln. 
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Sobald es die Situation zulässt, wird die Elternbe-
ratung – Frühe Hilfen wieder zu ihrer ursprüngli-
chen Arbeits- und Herangehensweise und damit zu 
einem möglichst niederschwelligen Zugang zu  

ihren (Gruppen-)Angeboten zurückkehren. Da-
durch können wieder deutlich mehr Familien er-
reicht werden und von den Unterstützungsleistun-
gen profitieren. 
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7.11  Schwerpunkt: Unterstützung für Care Leaver 

Als „Care Leaver“ werden Jugendliche und junge 
Erwachsene bezeichnet, die in Einrichtungen der 
Kinder-und Jugendhilfe aufgewachsen sind und de-
nen der Übergang in ein selbstständiges Leben un-
mittelbar bevorsteht beziehungsweise die diese 
Einrichtungen demnächst in die Selbstständigkeit 
verlassen werden oder bereits verlassen haben. 
 
Die Unterstützung der Kinder- und Jugendhilfe en-
det grundsätzlich mit der Erreichung der Volljäh-
rigkeit, mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Ge-
mäß § 15 (3) S.KJHG können bei jungen Erwachse-
nen die Erziehungshilfen fortgesetzt und geändert 
werden, wenn diese bereits vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres gewährt worden sind und dies zur Er-
reichung oder Sicherung des im Hilfeplan festge-
legten Erfolges erforderlich ist, jedoch längstens 
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahr. 
 
Im Durchschnitt ziehen junge Erwachsene in Öster-
reich mit 25 bis 26 Jahren von Zuhause aus. Trotz 
Selbstständigkeit greifen sie immer wieder auf Un-
terstützung, Hilfe und Ratschläge ihrer Familie und 
ihrer vertrauten Bezugspersonen zurück. Junge Er-
wachsene, die in Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe aufgewachsen sind, werden intensiv auf 
ihre Selbstständigkeit vorbereitet, haben aber sel-
ten familiären Rückhalt und Unterstützung nach 
Beendigung der Betreuung.  
 
Care Leaver haben sich in den vergangenen Jahren 
zunehmend gemeinschaftlich organisiert, auf sich 
aufmerksam gemacht und setzen sich für die Ver-
besserung ihrer Situation ein. Gemeinsam mit dem 
Dachverband Österreichischer Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtungen (DÖJ), der Fice Austria und der 
Bundesjugendvertretung wurde bereits 2018 zu ei-
nem Care Leaver Dialog eingeladen und die aktu-
elle Situation, die Bedürfnisse und Wünsche der 
Care Leaver in Österreich abgefragt, erhoben und 
erarbeitet. 
 
In Folge dieses Dialoges entstanden etliche Initia-
tiven privater Organisationen, an politisch Verant-
wortliche wurde herangetreten und sie um Unter-
stützung ersucht, ein eigener Verein Care Leaver 
Österreich wurde gegründet. Auch die ARGE Kin-
der- und Jugendhilfe befasste sich österreichweit 
mit diesem Thema. 
 
Die Rückmeldungen vieler Care Leaver belegen, 
dass sie auch nach Beendigung der Betreuung im- 

mer wieder vor allem auf bereits bestehende Be-
treuungsbeziehungen und die Unterstützung ehe-
maliger Betreuungspersonen zurückgreifen und um 
Hilfe und Unterstützung ersuchen. Viele Betreue-
rinnen und Betreuer beraten die Jugendlichen eh-
renamtlich, kostenlos und freiwillig. 
 
Die Kinder- und Jugendhilfe in Salzburg nahm sich 
dieses Themas an und entwickelte folgende Hilfen 
für Care Leaver, welche rückwirkend mit 1.1.2020 
in Salzburg eingeführt wurden: 
 
Nachbetreuung nach Aufenthalt in sozialpädago-
gischen Einrichtungen 
Eine Nachbetreuung von Care Leavern nach einem 
Auszug aus einer sozialpädagogischen Einrichtung 
der Kinder- und Jugendhilfe war bisher, im gerin-
gen Ausmaß, lediglich im BEWO (Betreutes Woh-
nen) und in intensiv betreuten Wohngemeinschaf-
ten möglich. Nach der Betreuung in sozialpädago-
gischen Wohngemeinschaften gab es keine Nachbe-
treuung. Daher sollte zukünftig auch die Möglich-
keit einer nachgehenden Kontaktaufnahme und Be-
ratung geboten werden. 
 
Nicht alle Care Leaver sind in der Lage von sich aus 
Kontakt mit ehemaligen Betreuerinnen und Be-
treuer aufzunehmen und diese um Unterstützung 
zu ersuchen. 
 
Um auch eine nachgehende Betreuung sicherzu-
stellen, sollen drei Betreuungsstunden im ersten 
Halbjahr nach Beendigung der Betreuung der Ein-
richtung der Bezugsbetreuerin beziehungsweise 
dem -betreuer zur Verfügung stehen. Care Leaver 
sollen von ihrer Bezugsbetreuerin beziehungsweise 
ihrem –betreuer unverbindlich kontaktiert werden 
können. Dadurch soll sichergestellt werden, dass 
alle Care Leaver erreicht werden und ein Bera-
tungsangebot erhalten, auch wenn sie sich nicht 
mehr bei ihrer Bezugsbetreuerin beziehungsweise 
ihrem Bezugsbetreuer ihrer Einrichtung melden.  
 
Diese Beratung kann im ersten halben Jahr nach 
Auszug der Care Leaver im maximalen Ausmaß von 
drei Betreuungsstunden in Anspruch genommen 
werden. Sollte ein Care Leaver im Zuge dieser Kon-
taktaufnahme den Wunsch nach einer intensiveren 
Beratung beziehungsweise Betreuung äußern, soll 
sie beziehungsweise er auf die Inanspruchnahme 
des Care Leaver Beratungsscheckes aufmerksam 
gemacht werden. 
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Care Leaver Beratungsscheck 
Alle Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwach-
senen, die eine sozialpädagogische Einrichtung der 
Kinder- und Jugendhilfe (KJH) in Salzburg in die 
Selbstständigkeit verlässt, erhält einen Beratungs-
scheck ausgehändigt. Der Scheck wird dem Care 
Leaver beim Auszug von den Betreuerinnen und Be-
treuern ihrer Wohngemeinschaft beziehungsweise 
BEWO überreicht, oder wenn dies persönlich nicht 
möglich ist, nach Rückmeldung der Wohngemein-
schaft beziehungsweise BEWO, dem Care Leaver 
direkt vom Referat Kinder und Jugendhilfe zuge-
sandt. 
 
Der Beratungsscheck berechtigt bis zu drei Jahre 
nach Beendigung der Vollen Erziehung bis maximal 
zur Vollendung des 24. Lebensjahres 20 Beratungs-
stunden bei einer Betreuerin beziehungsweise ei-
nem Betreuer einer Organisation der Kinder- und 
Jugendhilfe ihrer beziehungsweise seiner Wahl in 
Anspruch zu nehmen. Es steht dem Care Leaver frei 
an wen sie beziehungsweise er sich wenden 
möchte, wobei bestehende, erprobte Betreuungs-
beziehungen sicherlich bevorzugt werden.  
 
Die Beratung kann von Care Leavern ohne inhaltli-
che Vorgabe in Anspruch genommen werden. 
 

Der Beratungsscheck kann bei folgenden Organisa-
tionen der KJH in Salzburg eingelöst werden: 
 GÖK Kinder- und Jugendbetreuungs GmbH 
 Jugend am Werk Salzburg GmbH 
 KOKO Kontakt- und Kommunikationszentrum 

für Kinder gemeinnützige GmbH 
 Pro Juventute Soziale Dienste GmbH 
 Rettet das Kind – Salzburg gemeinnützige Be-

treuungs- und Berufsausbildungs GmbH 
 Salzburger Jugendhilfe gemeinnützige GmbH 
 Verein SOS – Kinderdorf Salzburg 
 Therapeutische Ambulante Familienhilfe (TAF) 
 Verein Spektrum 
 Verein Zentrum Elf – Zentrum für sozialintegra-

tive Entwicklungs- und Lernförderung 
 Caritas Salzburg 
 
Diese Unterstützungen, die allen Care Leavern, die 
ab 1.1.2020 sozialpädagogische Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe in Salzburg in die Selbst-
ständigkeit verlassen haben, zur Verfügung stehen, 
sind in diesem Ausmaß einzigartig in Österreich 
und stehen für das Engagement des Landes Salz-
burg für diese spezielle Gruppe der Jungen Er-
wachsenen und wiederspiegeln das Engagement 
des Landes in der Kinder- und Jugendhilfe. 
 

 
  



 

 

5 Leistungen für Menschen mit Behinderungen 
5.14 Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen (psychosoziale Versorgung) 

 

133 

5.14  Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen (psycho-
soziale Versorgung)  
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7.12  Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
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8  Grundversorgung 

8.1  Ziel und Partner 

Ziel der Grundversorgung ist es, die Existenz von 
hilfs- und schutzbedürftigen Fremden vorüberge-
hend zu sichern. Konkret fallen darunter jene Per-
sonen, welche in weiterer Folge als Leistungsbe-
ziehende in der Grundversorgung bezeichnet wer-
den: 
 Asylwerberinnen und Asylwerber 
 Fremde, denen nach asylrechtlichen Vorschrif-

ten der Status des subsidiär Schutzberechtig-
ten zuerkannt ist 

 Fremde mit einer Aufenthaltsberechtigung be-
sonderer Schutz gemäß § 57 Abs 1 Z1 oder 2 
AsylG 

 Fremde mit einem Aufenthaltsrecht für Ver-
triebene auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 62 AsylG oder einem Aufenthaltstitel nach 
§ 41a Abs 19 NAG 

 Fremde ohne Aufenthaltsrecht, die aus recht-
lichen oder tatsächlichen Gründen nicht ab-
schiebbar sind 

 Asylberechtigte während der ersten vier Mo-
nate nach Asylgewährung, soweit sie keine 
Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung (ab 2021 Sozialunterstützung) in An-
spruch nehmen 

 
Bei der Gewährung der Grundversorgung wird un-
ter anderem auf die persönlichen Verhältnisse, be-
sondere Schutzbedürfnisse (zum Beispiel bei Men-
schen mit Behinderungen oder Erkrankungen), auf 
das Familienleben sowie auf das Kindeswohl Rück-
sicht genommen.  
 
Rechtlich fußt die Grundversorgung im Bundesland 
auf dem Salzburger Grundversorgungsgesetz, LGBl. 
Nr. 35/2007, sowie auf der Grundversorgungsver-
einbarung (Art 15a B-VG zwischen Bund und Län-
dern) über gemeinsame Maßnahmen zur vorüber-
gehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbe-
dürftige Fremde (LGBl. Nr. 91/2004). Das Salzbur-
ger Grundversorgungsgesetz wurde im Jahr 2016 
novelliert (LGBl. Nr. 51/2016). 
 
Grundsätzlich wird nur jenen Personen Grundver-
sorgung gewährt, welche die Elementarversorgung 
für sich und die mit ihnen im gemeinsamen Haus-
halt lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen 
nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können. 
Hilfsbedürftigkeit bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass der Lebensunterhalt aus eigenen Kräf-
ten und mit eigenen Mitteln nicht bestritten wer-
den kann. Eine Hilfsbedürftigkeit liegt nicht vor, 

wenn etwa durch andere Einrichtungen oder auch 
Privatpersonen eine ausreichende Unterstützung 
gewährleistet ist. 
 
Folgende Leistungen sind unter anderem vom Salz-
burger Grundversorgungsgesetz umfasst: 
 Unterkunft (organisierte Unterkunft oder Pri-

vatunterkunft) 
 Verpflegung 
 Versorgung mit der notwendigen Bekleidung  
 Krankenversorgung  
 Maßnahmen für pflegebedürftige Personen 
 Bereitstellung des Schulbedarfs 
 monatliches Taschengeld in Höhe von 40 Euro 

(nur in organisierten Unterkünften) 
 Übernahme bestimmter Transportkosten  
 Information, Beratung und soziale Betreuung 
 
 
Partner der Grundversorgung 
Um die Leistungen der Grundversorgung umfassend 
und flächendeckend erbringen zu können, koope-
riert die Grundversorgung des Landes Salzburg – 
wie es auch in anderen Sozialbereichen üblich ist – 
mit zahlreichen Partnern. Konkret handelte es sich 
dabei im Jahr 2020 um folgende Träger der Freien 
Wohlfahrt: 
 Arbeiter-Samariter-Bund Salzburg 
 Caritasverband der Erzdiözese Salzburg 
 Hilfswerk Salzburg 
 Jugend am Werk Salzburg GmbH 
 Österreichisches Rotes Kreuz 
 SOS Kinderdorf 
 
Insgesamt wurden im Jahr 2020 folgende Organisa-
tionen und Einrichtungen, welche Dienstleistungen 
im Rahmen der Grundversorgung bereitstellen, mit 
einem Gesamtbetrag von rund 158.029 Euro vom 
Land Salzburg gefördert (ohne IBB Caritas): 
 AVOS Gesellschaft für Vorsorgemedizin GmbH  
 Caritas Clearingstelle 
 Caritas Notschlafstelle (Kofinanzierung mit 

Bedarfsorientierter Mindestsicherung) 
 Caritas Sotiria 
 Institut für Männergesundheit (Dia-

logworkshops mit männlichen Migranten) 
 Katholisches Bildungswerk (Eltern-Kind-Grup-

pen) 
 Kinderfreunde und Kinderfreundinnen (Spiel-

bus)  
 Verein Hiketides 
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Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF) 
stehen spezielle Wohneinrichtungen zur Verfü-
gung, welche auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe 
zugeschnitten sind. Das Land Salzburg kooperiert 
hier mit Partnern, die zum einen über sozialpäda-
gogisch und psychologisch entsprechend geschul-
tes Betreuungspersonal verfügen und zum anderen 
eine dem Alter der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge angemessene Tagesstruktur sicherstel-
len. Als Träger fungierte hier im Jahr 2020 SOS-
Kinderdorf.  
 
Einen Eckpfeiler der Grundversorgung bildete auch 
im Jahr 2020 die Information, Beratung und Be-
treuung (IBB) durch die Caritas Salzburg. Als Ver-
tragspartner des Landes übernahm diese Organisa-
tion vor allem folgende Aufgaben: 
 Aufklärung über Grundversorgungsleistungen, 

Rechte und Pflichten inklusive Unterstützung 
bei der Antragsstellung  

 Beratung über Hilfs- und Unterstützungsange-
bote beziehungsweise medizinische Versor-
gung 

 Hilfestellung bei sozialen Problemen inklusive 
Vermittlung an geeignete Beratungsstellen 

 Unterstützung bei Anträgen auf Wiederauf-
nahme in die Grundversorgung 

 Hilfestellung nach Abschluss des Asylverfah-
rens  

 Bereitstellung von Informationen zu 
– weiterführender Rechtsberatung  
– Fragen im Zusammenhang mit der Unter-

kunft 

– Hausordnung inklusive Folgen bei Nichtbe-
achtung 

– zulässigen Beschäftigungsmöglichkeiten 
– Kindergarten- und Schulpflicht  
– Grund- und Menschenrechten, zivil- und 

strafrechtlichen Bestimmungen sowie lan-
desüblichen Gebräuchen („Orientierungs-
wissen“) 

– Voraussetzungen für den Wechsel von ei-
ner organisierten Unterkunft in privaten 
Wohnraum 

– Möglichkeiten für eine freiwillige Rückkehr 
ins Herkunftsland 

– Krisenintervention, Krisenmanagement, 
Gewaltprävention und Mediation 

 
Weiters wurde den Leistungsbeziehenden in der 
Grundversorgung im Jahr 2020 – mit fördernder Un-
terstützung durch das Land Salzburg - psychothe-
rapeutische Hilfe beziehungsweise Kriseninterven-
tion durch folgende Einrichtungen angeboten:  
 Caritas Salzburg (Sotiria)  
 Verein Hiketides 
 
Durch den Grundversorgungs-Partner „AVOS – Ge-
sellschaft für Vorsorgemedizin GmbH“ wurden in 
großen Grundversorgungs-Quartieren unter Lei-
tung von eigens geschulten Mentorinnen bezie-
hungsweise Mentoren sogenannte Dialogrunden zu 
Gesundheitsthemen (Hygiene & Vorsorgeuntersu-
chungen, Gesundheitssystem & Gesundheitskom-
petenz, Covid-19-Prävention Aids, Alkohol, Dro-
gen, Ernährung) abgehalten. 
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8.2  Leistungsbeziehende in der Grundversorgung 

Der Rückgang der Zahl der Leistungsbeziehenden1 
(unter anderem Asylwerbende, subsidär Schutzbe-
rechtigte und Asylberechtigte, die sich während ei-
ner Übergangszeit noch in der Grundversorgung be-
finden) setzte sich im Jahr 2020 moderat fort. Kon-
kret wurden Ende 2020 im Land Salzburg 1.244 

Leistungsbeziehende in organisierten Quartieren 
des Landes sowie in Privatunterkünften versorgt, 
das waren um 137 Personen beziehungsweise 9,9 % 
weniger als ein Jahr zuvor (Tabelle 8.1). Rund 70 % 
der Leistungsbeziehenden waren Männer, etwa 
30 % waren Frauen (Abbildung 8.2). 

 
 
Tabelle 8.1 
Leistungsbeziehende in der Grundversorgung nach Geschlecht 

 
28.12. 
2016 

27.12. 
2017 

27.12. 
2018 

30.12. 
2019 

30.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Männer 3.099 2.308 1.436 982 883 - 10,1 
Frauen 935 731 504 399 361 - 9,5 
Gesamt 4.034 3.039 1.940 1.381 1.244 - 9,9 

 
 
Abbildung 8.1 zeigt die Zahl der Leistungsbezie-
henden in der Grundversorgung während der ver-
gangenen fünf Jahre. Ausgehend von 4.034 Perso-
nen Ende Dezember 2016 ging die Zahl der Leis-

tungsbeziehenden bis Ende 2019 kontinuierlich zu-
rück. Danach pendelte sich die Zahl auf 1.200 bis 
1.300 Personen ein.  

 
 
Abbildung 8.1 
Leistungsbeziehende der Grundversorgung 

 
 
 
Tabelle 8.2 und Abbildung 8.2 geben über die Al-
tersverteilung der Leistungsbeziehenden im Bun-
desland Salzburg im Jahr 2020 Auskunft. Rund die 
Hälfte fiel in die Altersgruppe der 25- bis 64-Jähri-

                                         
1 Ohne jene 236 Personen, die zum Jahresende 2020 in 
einem organisierten Quartier des Bundes untergebracht 
waren. 

gen und befand sich damit im Haupterwerbsalter. 
Ein knappes Viertel (23,7 %) war zwischen 18 und 
24 Jahre alt, weitere 17,2 % fielen in die Alters-
gruppe der 6- bis 17-Jährigen. 
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Tabelle 8.2 
Leistungsbeziehende in der Grundversorgung nach Alter 

 
28.12. 
2016 

27.12. 
2017 

27.12. 
2018 

30.12. 
2019 

30.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

bis 2 Jahre (Kleinkind) 157 138 85 49 43 - 12,2 
3 bis 5 Jahre (Vorschulalter) 148 117 72 62 43 - 30,6 
6 bis 14 Jahre (Schulpflichtige) 374 301 187 154 141 - 8,4 
15 bis 17 Jahre (Jugendliche) 375 284 134 88 73 - 17,0 
18 bis 24 Jahre (junge Erwachsene) 1.290 944 589 373 295 - 20,9 
25 bis 64 Jahre (Erwachsene) 1.675 1.239 861 642 634 - 1,2 
65 Jahre und älter (Senioren) 15 16 12 13 15 + 15,4 
Gesamt 4.034 3.039 1.940 1.381 1.244 - 9,9 

 
 

Abbildung 8.2 
Leistungsbeziehende in der Grundversorgung nach Geschlecht und Alter zum 30.12.2020 

  
 
 

Die Entwicklung in den Bezirken ist in Tabelle 8.3 
dargestellt. Während in den Bezirken Salzburg-
Stadt, Hallein, Salzburg-Umgebung und Tamsweg 
Ende 2020 weniger Leistungsbeziehende in der 
Grundversorgung wohnhaft waren als ein Jahr zu-
vor, stieg im Vorjahresvergleich die Zahl der Leis-
tungsbeziehenden im Bezirk Zell am See leicht und 

im Bezirk St. Johann im Pongau verhältnismäßig 
stark an. Bezogen auf die Wohnbevölkerung waren 
in der Stadt Salzburg und im Bezirk Zell am See mit 
Abstand die meisten beziehungsweise in den Bezir-
ken Tamsweg und Hallein die wenigsten Leistungs-
beziehenden wohnhaft (Abbildung 8.3). 

 
 

Tabelle 8.3 
Leistungsbeziehende in der Grundversorgung nach Bezirken 

 
28.12. 
2016 

27.12. 
2017 

27.12. 
2018 

30.12. 
2019 

30.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Salzburg-Stadt 1.673 1.303 901 615 570 - 7,3 
Hallein 191 146 66 53 38 - 28,3 
Salzburg-Umgebung 794 667 382 262 222 - 15,3 
St. Johann im Pongau 487 286 161 107 128 + 19,6 
Tamsweg 169 101 87 77 20 - 74,0 
Zell am See 720 535 341 264 266 + 0,8 
Land Salzburg1 4.034 3.039 1.940 1.381 1.244 - 9,9 

1  Einschließlich regional nicht zuordenbare Leistungsbeziehende 
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Abbildung 8.3 
Leistungsbeziehende in der Grundversorgung je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner zum 
30.12.2020 

 
 
 
Abbildung 8.4 gibt einen Überblick zu den Her-
kunftsländern der Leistungsbeziehenden in der 
Grundversorgung. Die vier Nationen mit jeweils 

mehr als 100 Leistungsbeziehenden waren Afgha-
nistan (326 Personen), Irak (250 Personen), Syrien 
(171 Personen) und Iran (129 Personen). 

 
 
Abbildung 8.4 
Leistungsbeziehende in der Grundversorgung nach den häufigsten Herkunftsländern zum 
30.12.2020 
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8.3  Unbegleitete minderjährige Fremde 

Darunter sind jene nicht volljährigen Personen zu 
verstehen, die sich ohne elterliche Begleitung be-
ziehungsweise ohne eine sonst für sie gesetzlich 
verantwortliche Person in Österreich aufhalten.  
 
Innerhalb dieser Personengruppe wird je nach Al-
ter nochmals zwischen unmündigen und mündigen 
unbegleiteten Minderjährigen unterschieden.  
 
In die Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe 
fallen grundsätzlich alle unmündigen unbegleite-
ten Minderjährigen sowie unbegleitete minderjäh-
rige Fremde, die in Österreich keinen Antrag auf 
internationalen Schutz stellen wollen. 
 
Werden mündige unbegleitete Minderjährige (im 
Alter zwischen 14 und 18 Jahren) in Österreich auf-
gegriffen, so können sie in den Erstaufnahmezen-
tren des Bundes einen Asylantrag stellen. Im Rah-
men des anschließenden Zulassungsverfahrens 
wird in der Regel eine Altersdiagnose durchge-
führt.  
 
Die weiteren Schritte: 
 Überstellung in die Grundversorgung des Lan-

des Salzburg 
 Antrag durch die Kinder- und Jugendhilfe auf 

Übertragung der Obsorge (beim Bezirksgericht) 
 

Die Leistungen für die Unterbringung, Verpflegung 
und Betreuung werden im Rahmen der Grundver-
sorgung finanziert. Die Kinder- und Jugendhilfe 
übernimmt die Kosten für die rechtliche Vertre-
tung im Asylverfahren. 
 
Je nach Betreuungsbedarf stehen in der Grundver-
sorgung Salzburg Wohngruppen (besonders hohes 
Betreuungsausmaß), Wohnheime (für nicht selbst-
versorgungsfähige Jugendliche) und betreute 
Wohnplätze (Selbstversorgung unter Anleitung) zur 
Verfügung. Weiters gibt es die Möglichkeit zur Auf-
nahme in Gastfamilien.  
 
Bei Bedarf wird zudem sozialpädagogische bezie-
hungsweise psychosoziale Unterstützung angebo-
ten. 
 
Im Jahr 2020 wurden durchschnittlich 53 unbeglei-
tete Minderjährige im Bundesland Salzburg ver-
sorgt; 2016, zum Höhepunkt der Flüchtlingsbewe-
gung, waren es 443. Insgesamt 38 unbegleitete 
minderjährige Fremde waren 2020 in Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht. 
 
 
 
 

 
Tabelle 8.4 
Unbegleitete minderjährige Fremde im Jahresdurchschnitt 

 2016 2017 2018 2019 2020 
VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Gesamt 443 286 132 46 53 + 15,2 
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8.4  Unterbringung im Rahmen der Grundversorgung 

Leistungsbeziehende in der Grundversorgung im 
Bundesland Salzburg werden zunächst in organi-
sierten Quartieren untergebracht, dürfen aber bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auch privat 
wohnen. 
 
Organisierte Quartiere 
Hier schließen zum Beispiel Gewerbetreibende, 
Organisationen mit Gemeinnützigkeitsstatus oder 
Einzelpersonen einen Vertrag mit dem Land Salz-
burg ab und treten somit selbst als Quartierbetrei-
berinnen beziehungsweise –betreiber auf. Sie ver-
pflichten sich zur Unterbringung, Versorgung und 
Betreuung von Leistungsbeziehenden. 
 
Privat wohnhafte Personen in Grundversorgung 
Verfügen Asylwerbende und andere Leistungsbe-
ziehende in der Grundversorgung über ein ausrei-

chendes Deutschniveau (Abschluss A1) und finden 
sie eine finanzierbare Wohnung, dann ist im Rah-
men der Grundversorgung auch der Wechsel in eine 
Privatwohnung möglich. Sie schließen in diesem 
Fall selbst den Mietvertrag ab und übernehmen da-
mit auch alle Folgen aus dem Vertragsverhältnis. 
 
Von 2019 auf 2020 fiel der Rückgang der Leistungs-
beziehenden in der Grundversorgung in organisier-
ten Quartieren des Landes mit 11,5 % mehr als dop-
pelt so hoch aus wie bei Privatwohnenden mit 
4,8 %. Damit sank der Anteil der in organisierten 
Quartieren betreuten Asylwerbenden und anderen 
Leistungsbeziehenden in der Grundversorgung auf 
74,6 %. 
 

 
 
Tabelle 8.5 
Leistungsbeziehende in der Grundversorgung nach Art der Unterkunft 

 28.12. 
2016 

27.12. 
2017 

27.12. 
2018 

30.12. 
2019 

30.12. 
2020 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Privatwohnende 902 596 396 331 315 - 4,8 
organisierte Quartiere Land 3.125 2.442 1.544 1.050 929 - 11,5 
Gesamt 4.027 3.038 1.940 1.381 1.244 - 9,9 

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Erhebungszeiten kann sich die Zahl der Leistungsbeziehenden von jener in den 
Tabellen 8.1 bis 8.3 unterscheiden. 
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8.5  Deutschkurse 

Auch im Jahr 2020 war für die Zielgruppe in der 
Grundversorgung im Bundesland Salzburg die Teil-
nahme an Deutschkursen bis zum A1-Niveau ver-
pflichtend (Einführung mit 1. November 2016). 
Wird dieser Deutschkurspflicht trotz mehrmaliger 
Ermahnung nicht nachgekommen, so kommt es zu 
einer Kürzung beziehungsweise Einstellung der 
Leistungen der Grundversorgung (insbesondere des 
Taschengelds).  
 
Mit der Organisation und Abwicklung der Deutsch-
kurse war, wie auch in den vergangenen Jahren, 
die Volkshochschule Salzburg beauftragt. Sobald 
Leistungsbeziehende in die Grundversorgung des 
Landes Salzburg eintreten, ermittelt die Volks-
hochschule im Rahmen eines Clearingtermins den 
aktuellen Sprachstand und teilt die Personen den 
geeigneten Kursen zu. Dabei wird auch auf die 
Nähe zur Unterkunft geachtet. 
 

Grundsätzlich werden durch die Grundversorgung 
Deutschkurse für Leistungsbeziehende in der 
Grundversorgung - beginnend bei der Alphabetisie-
rung bis zum Niveau A2 - kostenlos angeboten. Bei 
Erreichen des Niveaus A1 beziehungsweise A2 kann 
der Kurs mit einer ÖSD-zertifizierten Prüfung ab-
geschlossen werden.  
 
Vergleicht man die Kurszahlen des Jahres 2020 (41 
Kurse) mit jenen aus 2019 (94 Kurse), so haben sich 
die Kurszahlen mehr als halbiert. Dies ergibt sich 
zum einen aus der weiter rückläufigen Zahl an Leis-
tungsbeziehende in der Grundversorgung sowie 
zum anderen aus der Tatsache, dass aufgrund der 
Covid-19-Lage viele Kurse nicht stattfinden konn-
ten. 
 
 
 
 

 
Abbildung 8.5 
Deutschkurse für Leistungsbeziehende in der Grundversrogung nach Art im Jahr 2020  
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8.6  Entwicklungen und Veränderungen 

Asylanträge in Österreich 
Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) 
ist eine dem Bundesministerium für Inneres (BMI) 
unmittelbar nachgeordnete Behörde mit Regional-
direktionen in jedem Bundesland. Die wesentlichs-
ten Aufgaben des BFA sind die Durchführung von 
erstinstanzlichen asyl- und fremdenrechtlichen 
Verfahren (Bearbeitung von Asylanträgen) sowie 
die Erteilung von Aufenthaltstiteln aus berücksich-
tigungswürdigen Gründen. 
 

Österreichweit sank die Zahl der Asylanträge nach 
dem Höchststand von 88.340 im Jahr 2015 auf 
12.886 im Jahr 2019. Im Jahr 2020 wurden 14.775 
Asylanträge eingebracht, wobei 1.370 Anträge auf 
unbegleitete Minderjährige entfielen. Abbildung 
8.6 stellt die Anzahl der wöchentlich in Österreich 
eingebrachten Asylanträge seit 2018 dar. 
 
 
 

 
Abbildung 8.6 
Asylanträge in Österreich 

 
Quelle: Bundesministerium für Inneres, Statistik für Fremden- und Wanderungswesen 
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8.7  Schwerpunkt: Grundversorgung in der Covid-19-Pandemie 

Die Covid-19-Pandemie stellte auch die Grundver-
sorgungsstelle des Landes Salzburg vor große Her-
ausforderungen. Dabei standen insbesondere fol-
gende Themen im Mittelpunkt: 
 Infektionsschutz 
 Information und Unterstützung der Quartierbe-

treibenden 
 psychosoziale Hilfestellung 
 Aufklärung und Covid-19-Prävention 
 
Infektionsschutz 
Grundsätzlich erfolgt die Überstellung von Leis-
tungsbeziehenden in die Grundversorgung des Lan-
des Salzburg stets aus den Erstaufnahmezentren 
des Bundes. Um eine größtmögliche Sicherheit zu 
gewährleisten, wurde hier unter Covid-19-Rah-
menbedingungen folgendes Aufnahmeprocedere 
zwischen Bund und Ländern etabliert: Testung je-
der Person bei Ankunft im Erstaufnahmezentrum. 
Bei negativem Test: Kontaktaufnahme mit den 
Bundesländern zwecks Überstellung. Zweite Tes-
tung unmittelbar vor der Abfahrt in ein Grundver-
sorgungsquartier des Landes. Erst nach erneuter 
negativer Testung: Übernahme der betreffenden 
Person in die Landesbetreuung.  
 
Bei Wiederaufnahmen in die Grundversorgung des 
Landes Salzburg müssen Klientinnen und Klienten 
grundsätzlich zunächst bei der Sozialbetreuung der 
Caritas vorstellig werden. Im Zuge der Covid-19-
Pandemie wurde hier ein eigenes Procedere zur 
bestmöglichen Verhinderung von Covid-19-Infekti-
onen in Grundversorgungsquartieren geschaffen. 
Dabei war von den Leistungsbeziehenden in der 
Grundversorgung neben dem obligatorischen An-
tragsformular zusätzlich eine Selbsterklärung hin-
sichtlich möglicher Symptome beziehungsweise 
vorhandener Infektionsrisiken auszufüllen. Zusätz-
lich wurden seitens Caritas Temperaturmessungen 
durchgeführt. Bei Unauffälligkeit der Messung und 
unproblematischer Selbsterklärung wurden die 
Leistungsbeziehenden aufgefordert, sich - zur Ver-
meidung weiterer Infektionsrisiken – unverzüglich 
in die ihnen zugewiesene Unterkunft zu begeben.  
 
Information und Unterstützung der Quartierbe-
treibenden 
Die Grundversorgungsstelle des Landes Salzburg 
stand während der Pandemie in einem regelmäßi-
gen Austausch mit den Quartierbetreibenden. Be-
sonders intensiv war der Kontakt in den ersten Wo-
chen und Monaten. Zum einen ging es hierbei um 
den Schutz vor Infektionen beziehungsweise um 
Handlungsanleitungen zu Erstmaßnahmen bei Auf-

treten eines Covid-19-Verdachts oder Erkrankungs-
falls (wie Einschalten der Gesundheitsbehörde, Er-
hebung Kontaktpersonen). Zum anderen wurden 
alle Quartierbetreibenden auch über ihre Informa-
tionspflichten (beispielsweise umgehende Verstän-
digung der Grundversorgungsstelle) und über die 
geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen infor-
miert. Weiters konnten Grundversorgungsquar-
tiere – je nach tatsächlichem Bedarf und Verfüg-
barkeit - mit Schutzausrüstung versorgt werden.  
 
Psychosoziale Hilfestellung 
Hier kooperierte die Grundversorgungsstelle des 
Landes Salzburg im Jahr 2020 wieder mit zwei be-
währten Trägern: der Caritas Salzburg (Programm 
„Sotiria“) und dem „Verein Hiketides - Psychothe-
rapie für Flüchtlinge“. Auch während der Pande-
mie wurde das Therapieangebot fortgesetzt, falls 
erforderlich auch per Online-Video oder telefo-
nisch.  
 
Gerade angesichts der durch Covid-19 nötig gewor-
denen Kontaktbeschränkungen beziehungsweise 
Quarantänemaßnahmen und den damit verbunde-
nen Belastungen kam es zu einem Symptomatik-
Anstieg und demensprechend zu einem verstärkten 
Bedarf an psychosozialer Beratung, Betreuung und 
Stabilisierung. Dem trug die Sozialabteilung des 
Landes durch eine entsprechende finanzielle För-
derung sowie eine Aufstockung der Fördermittel 
für die genannten Träger Rechnung. Die Förderung 
umfasste bei Bedarf auch eine Dolmetsch-Beglei-
tung. 
 
Aufklärung und Covid-19-Prävention 
Es galt, die von der Grundversorgungsstelle des 
Landes betreuten Leistungsbeziehenden aktiv in 
die Covid-19-Prävention mit einzubeziehen. Daher 
ging die Grundversorgungsstelle des Landes Salz-
burg hier eine Kooperation mit „AVOS – Gesell-
schaft für Vorsorgemedizin GmbH“ ein: In großen 
Grundversorgungs-Quartieren wurden sogenannte 
Dialogrunden zum Thema Gesundheit abgehalten. 
Dabei wurden die Leistungsbeziehenden von Fach-
leuten insbesondere auch über die allgemeine Co-
vid-19-Prävention und die damit verbundenen Hy-
giene- und Sicherheitsmaßnahmen informiert. 
 
Zudem wurden die Quartierbetreibenden von der 
Grundversorgungsstelle dazu angehalten, rele-
vante Informationen (beispielsweise mehrspra-
chige Informationen zu Covid-19-Schutzmaßnah-
men, Beratungsangebote) an die Bewohnerinnen 
und Bewohner weiter zu geben. 
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9  Finanzielle Aufwendungen 

9.1  Überblick 

Im Jahr 2020 wurden nach dem vorläufigen Rech-
nungsabschluss rund 14,7 % aller Gesamtauszah-
lungen des Landes Salzburg, das sind 439,2 Millio-
nen Euro, für Soziales aufgewendet (Tabelle 9.1 
und Abbildung 9.1). Im Zeitvergleich zeigt sich in 
der Regel ein Anstieg der Gesamtauszahlungen für 
Soziales. Nur 2017 fielen die Ausgaben um 2,7 % 
niedriger aus als 2016, was vor allem auf geringere 
Ausgaben in der Grundversorgung zurückzuführen 
war. Der Anstieg um jeweils 4,5 % in 2018 und 2,6 % 
in 2019 erklärt sich aus höheren und stetig steigen-
den Auszahlungen in den Bereichen Pflege und Be-
treuung (aufgrund der Abschaffung des Pflegere-

gresses hat eine höhere Anzahl von Personen An-
spruch auf Leistungen der Sozialhilfe) sowie Teil-
habe (Hilfen für Menschen mit Behinderungen). In 
2020 beträgt der Anstieg der Auszahlungen im So-
zialbereich 4,2 %, was, wie in den Jahren davor, 
auf höhere Auszahlungen in den Bereichen Pflege 
und Betreuung sowie Teilhabe und zusätzlich auf 
Mehrauszahlungen im Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe zurückzuführen ist. Für 2021 sind für den 
Sozialbereich insgesamt 482,1 Millionen Euro bud-
getiert, womit, vergleichbar mit den Vorjahren, 
etwa 14,5 % der Gesamtauszahlungen des Landes 
auf den Sozialbereich entfallen.

 
 
Tabelle 9.1 
Gesamtauszahlungen des Landes insgesamt und für Soziales 

in 1.000 Euro RA 
2016 

RA 
2017 

RA 
2018¹ 

RA 
2019 

RA 
2020² 

VA 
2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Gesamtauszahlungen 
Land 3.132.171 2.902.036 2.808.057 2.805.831 2.989.436 3.318.424 + 6,5 

Gesamtauszahlungen 
Soziales 404.222 393.249 410.804 421.565 439.191 481.166 + 4,2 

Anteil Soziales in %3 12,9 13,6 14,6 15,0 14,7 14,5 - 0,3 

Hinweis: RA … Rechnungsabschluss, VA … Voranschlag, VÄ … Veränderung 
1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 

und 2017 nur bedingt möglich (bis RA 2017: Gesamtaufwand, ab RA 2018: Gesamtauszahlungen).  
2 Vorläufiger Rechnungsabschluss für 2020 
3 Veränderung absolut/in Prozentpunkten 
 
 
Abbildung 9.1 
Gesamtauszahlungen für Soziales und deren Anteil an den Gesamtauszahlungen des Landes seit 2016 

 
Hinweis: Vorläufiger Rechnungsabschluss für 2020
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Durch die im Jahr 2018 erfolgte Umstellung von der 
Kameralistik auf die Doppik in der Salzburger Lan-
desverwaltung und der damit verbundenen Zuord-
nung der Ein- und Auszahlungen zum entsprechen-
den Rechnungsjahr, ist ein Vergleich mit den Rech-
nungsabschlüssen der Vorjahre nur bedingt mög-
lich. Ab dem Rechnungsabschluss 2018 wird im vor-
liegenden Sozialbericht nicht mehr der kameralis-
tische Jahreserfolg ausgewiesen, sondern der Fi-
nanzierungshaushalt (siehe auch Abschnitt 9.3). 
Unter den Ausgaben sind ab 2018 jene Auszahlun-
gen zu verstehen, die von 1.1. bis 31.12. eines Jah-
res zahlungswirksam geleistet worden sind. Bei den 
Einnahmen handelt es sich um Einzahlungen, die 
von 1.1. bis 31.12. tatsächlich zahlungswirksam 
eingelangt sind. Unter dem Nettoaufwand ist ab 
dem Jahr 2018 der Nettofinanzierungssaldo zu ver-
stehen. 
 
In Tabelle 9.2 werden die Gesamtauszahlungen (bis 
RA 2017 Gesamtausgaben), die Gesamteinzahlun-
gen (bis RA 2017 Gesamteinnahmen) und der Net-
tofinanzierungssaldo (bis RA 2017 Nettoaufwand) 
für Soziales dargestellt. Im Jahr 2020 beliefen sich 
im Land Salzburg die Auszahlungen für Soziales auf 
insgesamt 439,3 Millionen Euro. Diesen Auszahlun-
gen standen Einzahlungen in Höhe von 306,4 Milli-
onen Euro gegenüber, so dass sich ein Nettofinan-
zierungssaldo von 132,8 Millionen Euro ergab. Der 
Nettofinanzierungssaldo war damit deutlich höher 
als ein Jahr zuvor. Dies ergab sich aus einem An-
stieg der Gesamtauszahlungen, während die Ge-
samteinzahlungen leicht rückläufig waren. Insge-
samt konnten 70 % der Auszahlungen durch Einzah-
lungen gegenfinanziert werden.  Für 2021 wird er-
wartet, dass die Gesamtauszahlungen stärker stei-
gen werden als die Gesamteinzahlungen, so dass 
der Nettofinanzierungssaldo auf 174,0 Millionen 
Euro ansteigen könnte. 
 

In den Gesamtauszahlungen für Soziales sind – ne-
ben den fünf Kernbereichen Mindestsicherung, 
Pflege und Betreuung, Teilhabe (Hilfen für Men-
schen mit Behinderungen), Kinder- und Jugend-
hilfe sowie Grundversorgung – auch die Ausgaben 
für nachstehende Bereiche enthalten: 
 Freie Wohlfahrt (Heizkostenzuschuss, Förde-

rungen, Weiterbildung, Pflegeeinrichtungen), 
 Salzburger Landeshilfe, 
 Europäischer Sozialfonds, 
 Unterstützungsstelle, 
 Auszahlungen gemäß Gesundheits- und Sozial-

bereich-Beihilfengesetz. 
 

In den Gesamteinzahlungen für Soziales sind unter 
anderem enthalten: 
 Kostenersatzzahlungen aus Pensionen und Pfle-

gegeldern von Personen in Seniorenwohnhei-
men und sonstigen Einrichtungen, 

 Kostenbeitragszahlungen von Personen, die 
Leistungen für Menschen mit Behinderungen 
beziehen, 

 Kostenrückersatzzahlungen von Obsorge-Be-
rechtigten in der Kinder- und Jugendhilfe, 

 Kostenbeiträge der Gemeinden, 
 Zweckzuschussmittel des Bundes aus dem Pfle-

gefonds für den Bereich Langzeitpflege, 
 Zweckzuschussersatzleistung des Bundes aus 

dem Pflegefonds aufgrund der Abschaffung des 
Pflegeregresses (Abschaffung des Zugriffs auf 
Vermögen seit 2018), 

 Kostenbeiträge des Bundes im Rahmen der 
Grundversorgung (seit 2015), 

 Einzahlungen gemäß Gesundheits- und Sozial-
bereich-Beihilfengesetz, 

 sowie zusätzlich im Jahr 2020 Zweckzuschüsse 
des Bundes aufgrund der Covid-19-Pandemie. 
 

 
Tabelle 9.2 
Gesamtauszahlungen, Gesamteinzahlungen und Nettofinanzierungssalden für Soziales  

in 1.000 Euro 
RA 

2016 
RA 

2017 
RA 

2018¹ 
RA 

2019¹ 
RA 

2020¹,² 
VA 

2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Gesamtauszahlungen 404.222 393.249 410.804 421.565 439.254 482.078 + 4,2 
Gesamteinzahlungen 264.126 258.932 295.577 306.640 306.443 308.051 - 0,1 
Nettofinanzierungssaldo 140.096 134.317 115.227 114.925 132.811 174.028 + 15,6 

1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 
und 2017 nur bedingt möglich. 

2 Vorläufiger Rechnungsabschluss 
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Tabelle 9.3 zeigt die Entwicklung der Gesamtaus-
zahlungen (bis RA 2017 Gesamtausgaben) in den 
fünf Kernbereichen Mindestsicherung, Pflege und 
Betreuung, Teilhabe (Hilfen für Menschen mit Be-
hinderungen), Kinder- und Jugendhilfe sowie 
Grundversorgung. Im Vorjahresvergleich 2019 auf 
2020 zeigt sich ein moderater Anstieg der Gesamt-
auszahlungen für Pflege und Betreuung sowie für 

die Teilhabe (Hilfen für Menschen mit Behinderun-
gen) um jeweils etwa 4 %. Weiteres stehen höhe-
ren Gesamtauszahlungen für die Kinder- und Ju-
gendhilfe Rückgänge bei der Grundversorgung ge-
genüber. Für 2021 werden für alle Kernbereiche - 
mit Ausnahme der Kinder- und Jugendhilfe - hö-
here Auszahlungen veranschlagt als im Jahr 2020.

 
 
Tabelle 9.3 
Entwicklung der Gesamtauszahlungen in den Kernbereichen 

in 1.000 Euro RA 
2016 

RA 
2017 

RA 
2018¹ 

RA 
2019¹ 

RA 
2020¹,² 

VA 
2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Mindestsicherung 43.503 45.107 42.307 39.047 38.988 49.945 - 0,2 
Pflege und Betreuung 148.206 147.559 172.778 195.075 202.579 223.037 + 3,8 
Teilhabe  93.358 96.845 102.089 109.984 114.442 124.257 + 4,1 
Kinder- und  
Jugendhilfe 41.362 42.326 43.306 41.985 48.224 48.210 + 14,9 

Grundversorgung 53.628 40.692 30.755 17.712 13.350 16.088 - 24,6 
Gesamt 380.057 372.529 391.234 403.803 417.583 461.536 + 3,4 

1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 
und 2017 nur bedingt möglich. 

2 Vorläufiger Rechnungsabschluss 
 
 
Von den Gesamtauszahlungen der fünf Kernberei-
che entfielen im Jahr 2020 fast die Hälfte auf 
Pflege und Betreuung (49 %) sowie rund ein Viertel 
(27 %) auf die Teilhabe (Hilfen für Menschen mit 
Behinderungen). Jeweils rund 12 % wurden für die 
Kinder- und Jugendhilfe und 9 % für die Mindestsi-
cherung aufgewendet, die verbleibenden 3 % für 

die Grundversorgung. Wird hingegen der Nettofi-
nanzierungssaldo (bis RA 2017 Nettoaufwand) be-
trachtet, so war 2020 der Anteil der Teilhabe (Hil-
fen für Menschen mit Behinderungen) mit rund 
41 % höher als jener für die Pflege und Betreuung 
mit rund 26 %. 18 % entfielen auf die Kinder- und 
Jugendhilfe und 15 % auf die Mindestsicherung.
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Tabelle 9.4 
Entwicklung Nettofinanzierungssaldo in den Kernbereichen 

in 1.000 Euro 
RA 

2016 
RA 

2017 
RA 

2018¹ 
RA 

2019¹ 
RA 

2020¹,² 
VA 

2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Mindestsicherung 41.973 42.710 40.702 37.540 37.456 49.009 - 0,2 
Pflege und Betreuung 55.996 59.581 50.260 71.071 64.767 94.616 - 8,9 
Teilhabe 81.953 84.851 90.695 97.346 102.081 112.045 + 4,9 
Kinder- und  
Jugendhilfe 39.037 39.268 40.889 39.612 45.615 46.629 + 15,2 

Grundversorgung 23.926 16.236 6.682 -5.518 1.063 6.343  
Gesamt 242.885 242.645 229.229 240.051 250.981 308.643 + 4,6 

Hinweis: Nettofinanzierungssaldo ohne Kostenbeiträge der Gemeinden 
1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 

und 2017 nur bedingt möglich. 
2 Vorläufiger Rechnungsabschluss 
 
 
Abbildung 9.2 
Gesamtauszahlungen und Nettofinanzierungssalden nach Kernbereichen im Jahr 2020 

  
 
 
 
Kostenschlüssel Gemeinden – Land Salzburg 
Die Kosten für die öffentliche Wohlfahrt werden 
vom Land und den 119 Gemeinden gemeinsam ge-
tragen. Bei Leistungen, bei welchen keine Kosten-
beteiligung durch die Gemeinden vorgesehen sind, 
trägt das Land die Gesamtkosten.  
 
Seit 2010 ist von den Gemeinden für die Bereiche 
Mindestsicherung, Pflege und Betreuung, Teilhabe 
(Hilfen für Menschen mit Behinderungen) sowie 
Kinder- und Jugendhilfe ein Beitrag in der Höhe 
von 50 % des Nettofinanzierungssaldos (bis 2017 
Nettoaufwand) zu leisten. Grundlage für die Be-
rechnung der Gemeindebeiträge ist seit der Haus-
haltsreform der Finanzierungshaushalt.  

Bei den in Abschnitt 9.2 „Finanzen im Detail“ dar-
gestellten Rechnungsabschlüssen sind die Gemein-
debeiträge nicht berücksichtigt. 
 
Kostenschlüssel Bund – Land Salzburg 
Gemäß Vereinbarung zwischen dem Bund und den 
Ländern über gemeinsame Maßnahmen zur  
vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und 
schutzbedürftige Fremde in Österreich (Grundver-
sorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG) besteht eine 
Kostenteilung. Dementsprechend werden die Ge-
samtkosten, die bei der Durchführung der Maßnah-
men entstehen, zwischen Bund und Ländern im 
Verhältnis 60:40 aufgeteilt. Dauert ein Asylverfah-
ren länger als 365 Tage, so werden die entstande-
nen Kosten zur Gänze vom Bund übernommen. 
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9.2  Finanzen im Detail 

 Mindestsicherung 

Den Gesamtauszahlungen für die Bedarfsorien-
tierte Mindestsicherung in Höhe von 39,0 Millionen 
Euro standen im Jahr 2020 Gesamteinzahlungen 
von 1,5 Millionen Euro gegenüber, so dass sich ein 
Nettofinanzierungssaldo von 37,5 Millionen Euro 
errechnete. Gesamtauszahlungen, Gesamteinzah-
lungen sowie der Nettofinanzierungssaldo waren 
damit ähnlich hoch wie im Jahr 2019. Durch die 
Umstellung auf die Sozialunterstützung im Jahr 
2021 wurde deutlich höher budgetäre Vorsorge ge-

tragen als im Jahr 2020 und ein Anstieg der Ge-
samtauszahlungen auf 50,0 Millionen Euro prognos-
tiziert, dem ein Rückgang bei den Gesamteinzah-
lungen auf rund 1,0 Million Euro gegenübersteht. 
Der Gesamtfinanzierungssaldo könnte damit 2021 
mit 49,0 Millionen Euro deutlich höher ausfallen als 
2020 mit 37,5 Millionen Euro. Die zukünftige Kos-
tenentwicklung geht jedoch mit der Fallzahlenent-
wicklung einher. 

 
 
Tabelle 9.5 
Gesamtauszahlungen, Gesamteinzahlungen und Nettofinanzierungssaldo für Mindestsicherung 

in 1.000 Euro 
RA 

2016 
RA 

2017 
RA 

2018¹ 
RA 

2019¹ 
RA 

2020¹,² 
VA 

2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Gesamtauszahlungen 43.503 45.107 42.307 39.047 38.988 49.945 - 0,2 
Gesamteinzahlungen 1.530 2.397 1.605 1.506 1.532 936 + 1,7 
Nettofinanzierungssaldo 41.973 42.710 40.702 37.540 37.456 49.009 - 0,2 

1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 
und 2017 nur bedingt möglich. 

2 Vorläufiger Rechnungsabschluss 
 
 
Die Gesamtauszahlungen der Mindestsicherung 
verteilten sich 2020 zu rund vier Fünftel auf die 
Kernleistungen der Mindestsicherung in Höhe von 
31,2 Millionen Euro, worunter finanzielle Unter-
stützungen für Lebensunterhalt, Wohnbedarf und 
Krankenhilfe zu verstehen sind. Das verbleibende 
Fünftel wurde für diverse Arbeits-, Wohn- und Be-

ratungsprojekte (7,3 Millionen Euro) aufgewendet. 
Die Auszahlungen für Hilfen in besonderen Lebens-
lagen (0,1 Millionen Euro) und für übrige Maßnah-
men (0,3 Millionen Euro) fallen kaum ins Gewicht. 
Der prognostizierte Anstieg in 2021 sollte vor allem 
die Ausgaben für Kernleistungen der Mindestsiche-
rung betreffen.

 
 
Tabelle 9.6 
Gesamtauszahlungen für Mindestsicherung, soziale Absicherung und Eingliederung im Detail 

in 1.000 Euro 
RA 

2016 
RA 

2017 
RA 

2018¹ 
RA 

2019¹ 
RA 

2020¹,² 
VA 

2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Mindestsicherung 35.887 37.593 35.272 32.078 31.239 40.990 - 2,6 
Hilfe in besonderen  
Lebenslagen 

185 204 163 170 146 165 - 14,2 

Arbeits-, Wohn- und  
Beratungsprojekte  

6.155 6.091 6.287 6.772 7.262 8.735 + 7,2 

übrige Maßnahmen 1.277 1.219 585 27 341 55 + 1.145,6 
Gesamt 43.503 45.107 42.307 39.047 38.988 49.945 - 0,2 

1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 
und 2017 nur bedingt möglich. 

2 Vorläufiger Rechnungsabschluss 
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 Pflege und Betreuung 

Im Bereich Pflege und Betreuung stiegen seit 2018 
sowohl die Gesamtauszahlungen als auch die Ge-
samteinzahlungen jährlich an. Da von 2019 auf 
2020 der Anstieg bei den Gesamteinzahlungen mit 
11,1 % deutlich höher war als bei den Gesamtaus-
zahlungen mit 3,8 %, reduzierte sich der Nettofi-
nanzierungssaldo auf 64,8 Millionen Euro. Die Ein-
zahlungen umfassten sowohl die Mittel aus dem 
Pflegefonds als auch den Zweckzuschuss des Bun-

des aufgrund der Abschaffung des Pflegeregresses. 
Zusätzlich ist in den Einzahlungen 2020 ein einma-
liger Covid-19-Zweckzuschuss enthalten, den der 
Bund für die Sicherstellung einer Versorgung von 
pflege-und betreuungsbedürftigen Personen für 
die Zeit der Pandemie zur Verfügung gestellt hat. 
Für 2021 wird ein weiterer Anstieg der Gesamtaus-
zahlungen bei einem Rückgang der Gesamteinzah-
lungen erwartet. 

 
 
Tabelle 9.7 
Gesamtauszahlungen, Gesamteinzahlungen und Nettofinanzierungssaldo für Pflege und Betreuung 

in 1.000 Euro 
RA 

2016 
RA 

2017 
RA 

2018¹ 
RA 

2019¹ 
RA 

2020¹,² 
VA 

2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Gesamtauszahlungen 148.206 147.559 172.778 195.075 202.579 223.037 + 3,8 
Gesamteinzahlungen 92.210 87.978 122.518 124.004 137.812 128.421 + 11,1 
Nettofinanzierungssaldo 55.996 59.581 50.260 71.071 64.767 94.616 - 8,9 

1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 
und 2017 nur bedingt möglich. 

2 Vorläufiger Rechnungsabschluss 
 
 
Von den Gesamtauszahlungen für Pflege und Be-
treuung entfielen im Jahr 2020 81,8 % auf die Un-
terbringung und 17,1 % auf die sozialen Dienste; 

die übrigen Maßnahmen schlugen mit 1,1 % zu Bu-
che. 

 
 
Tabelle 9.8 
Gesamtauszahlungen für Pflege und Betreuung im Detail 

in 1.000 Euro RA 
2016 

RA 
2017 

RA 
2018¹ 

RA 
2019¹ 

RA 
2020¹,² 

VA 
2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Unterbringung 115.513 115.608 139.983 159.129 165.618 180.404 + 4,1 
soziale Dienste3 28.442 28.410 29.940 30.905 34.632 40.168 + 12,1 
übrige Maßnahmen 4.252 3.541 2.854 5.042 2.329 2.466 - 53,8 
Gesamt 148.206 147.559 172.778 195.075 202.579 223.037 + 3,8 

1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 
und 2017 nur bedingt möglich. 

2 Vorläufiger Rechnungsabschluss 
3 Soziale Dienste umfassen unter anderem Kurzzeitpflege, Hauskrankenpflege, Haushaltshilfe, Familienhilfe, Heim-

förderung und Förderungen Tageszentren. 
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 Teilhabe - Hilfen für Menschen mit Behinderungen 

Bei der Teilhabe (Hilfen für Menschen mit Behin-
derungen) stiegen die Gesamtauszahlungen in den 
vergangenen Jahren stetig auf 114,4 Millionen Euro 
im Jahr 2020 an. Die Gesamteinzahlungen beliefen 
sich 2020 auf 12,4 Millionen Euro, was in etwa dem 
Wert der vergangenen Jahre entspricht. In der 

Folge erhöhte sich der Nettofinanzierungssaldo auf 
102,1 Millionen Euro im Jahr 2020. Die Entwicklung 
der vergangenen Jahre mit einem Anstieg der Ge-
samtausgaben und in etwa gleichbleibenden Ge-
samteinzahlungen sollte sich 2021 fortsetzen. 

 
 
Tabelle 9.9 
Gesamtauszahlungen, Gesamteinzahlungen und Nettofinanzierungssaldo für Teilhabe 

in 1.000 Euro RA 
2016 

RA 
2017 

RA 
2018¹ 

RA 
2019¹ 

RA 
2020¹,² 

VA 
2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Gesamtauszahlungen 93.358 96.845 102.089 109.984 114.442 124.257 + 4,1 
Gesamteinzahlungen 11.405 11.994 11.393 12.639 12.360 12.211 - 2,2 
Nettofinanzierungssaldo 81.953 84.851 90.695 97.346 102.081 112.045 + 4,9 

1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 
und 2017 nur bedingt möglich. 

2 Vorläufiger Rechnungsabschluss 
 
 
Die Teilhabe (Hilfe für Menschen mit Behinderun-
gen) umfasst eine Vielzahl an Maßnahmen, wobei 
2020 etwa zwei Drittel der Gesamtauszahlungen 

auf die soziale Teilhabe entfielen. Dahinter folgten 
mit Anteilen von je 6 % die Ausgaben für soziale 
Dienste und die berufliche Teilhabe.  

 
 
Tabelle 9.10 
Gesamtauszahlungen für die Teilhabe (Hilfen für Menschen mit Behinderungen) im Detail 

in 1.000 Euro 
RA 

2016 
RA 

2017 
RA 

2018¹ 
RA 

2019¹ 
RA 

2020¹,² 
VA 

2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Heilbehandlungen 3.194 3.075 3.580 3.323 4.183 4.737 + 25,9 
Körperersatzstücke 161 237 306 221 251 270 + 14,0 
Erziehung/Schulbildung 5.498 4.955 5.522 5.783 5.416 6.111 - 6,3 
berufliche Teilhabe3 6.590 6.314 6.296 6.537 7.247 7.203 + 10,9 
soziale Teilhabe4 59.714 64.492 67.080 72.213 76.274 83.217 + 5,6 
geschützte Arbeit 7.577 6.054 6.731 6.541 6.599 6.225 + 0,9 
Krankenhilfe  39 87 129 252 274 + 95,4 
Einrichtungen Teilhabe  5.397 6.215 5.770 7.103 5.317 5.998 - 25,1 
Persönliche Assistenz   707 878 1.606 2.431 + 82,8 
soziale Dienste 5.163 5.387 5.967 7.098 7.062 7.699 - 0,5 
übrige Maßnahmen 66 76 44 159 233 92 + 46,9 
Gesamt 93.358 96.845 102.089 109.984 114.442 124.257 + 4,1 

1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 
und 2017 nur bedingt möglich. 

2 Vorläufiger Rechnungsabschluss 
3 Bis 2019 als berufliche Eingliederung bezeichnet 
4 Bis 2019 als soziale Eingliederung und soziale Betreuung (getrennt) ausgewiesen 
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 Kinder- und Jugendhilfe 

Von 2019 auf 2020 haben sich die Gesamtauszah-
lungen für die Kinder- und Jugendhilfe mit 14,9 % 
stärker erhöht als die Gesamteinzahlungen mit 
9,9 %. Dies ist vor allem auf den Ausbau der ambu-
lanten Unterstützung der Erziehung sowie auf die 
ungewöhnlich hohe Auslastung der Krisenstellen 

für Kinder und Jugendliche im Jahr 2020 zurückzu-
führen. Damit stieg binnen Jahresfrist der Nettofi-
nanzierungssaldo von 40,0 Millionen Euro auf 45,6 
Millionen Euro an. Der Voranschlag für 2021 weist 
ähnlich hohe Gesamtauszahlungen jedoch niedri-
gere Gesamteinzahlungen als 2020 aus. 

 
 
Tabelle 9.11 
Gesamtauszahlungen, Gesamteinzahlungen und Nettofinanzierungssaldo für Kinder- und Jugendhilfe 

in 1.000 Euro RA 
2016 

RA 
2017 

RA 
2018¹ 

RA 
2019¹ 

RA 
2020¹,² 

VA 
2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Gesamtauszahlungen 41.362 42.326 43.306 41.985 48.224 48.210 + 14,9 
Gesamteinzahlungen 2.325 3.058 2.416 2.374 2.609 1.581 + 9,9 
Nettofinanzierungssaldo 39.037 39.268 40.889 39.612 45.615 46.629 + 15,2 

Hinweis: Der Anstieg der Auszahlungen 2020 ergab sich aus dem Ausbau der Unterstützung der Erziehung und der 
hohen Auslastung der Krisenstellen. 
1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 

und 2017 nur bedingt möglich. 
2 Vorläufiger Rechnungsabschluss 
 
 
Der überwiegende Teil der Gesamtauszahlungen 
für die Kinder- und Jugendhilfe entfiel 2020 auf die 

Bereiche Volle Erziehung (66,3 %) und Unterstüt-
zung der Erziehung (27,1 %). 

 
 
Tabelle 9.12 
Gesamtauszahlungen für Kinder- und Jugendhilfe im Detail 

in 1.000 Euro 
RA 

2016 
RA 

2017 
RA 

2018¹ 
RA 

2019¹ 
RA 

2020¹,² 
VA 

2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Elternberatung 876 912 958 1.017 1.168 1.268 + 14,9 
soziale Dienste 1.492 1.176 1.246 1.286 1.730 1.911 + 34,5 
Unterstützung der  
Erziehung 9.102 9.712 10.135 10.021 13.026 13.127 + 30,0 

Volle Erziehung 29.033 29.841 30.199 28.955 31.920 31.359 + 10,2 
Krankenhilfe 68 51 38 28 17 42 - 38,4 
freie Hilfe 536 405 558 570 198 303 - 65,3 
Heimopferrentengesetz3  31 63     
übrige Maßnahmen 173 130 42 36 68 103 + 86,7 
Gesamt 41.282 42.260 43.239 41.914 48.128 48.114 + 14,8 
Kinder und Jugendan-
waltschaft (kija) 

80 66 67 72 96 96 + 34,5 

Gesamt inkl. kija 41.362 42.326 43.306 41.985 48.224 48.210 + 14,9 
1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 

und 2017 nur bedingt möglich. 
2 Vorläufiger Rechnungsabschluss 
3 Der Landesbeitrag zum Heimopferrentengesetz wird seit 2019 direkt über die Abteilung 8 – Finanz- und Vermö-

gensverwaltung abgewickelt. 
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 Grundversorgung 

In der Grundversorgung waren 2020 die Gesamt-
auszahlungen und die Gesamteinzahlungen deut-
lich niedriger als ein Jahr zuvor. Gesamtauszahlun-
gen von 13,4 Millionen Euro und Gesamteinzahlun-
gen von 12,3 Millionen Euro ergaben einen Nettofi-
nanzierungssaldo von 1,1 Millionen Euro. Zum Zeit-

punkt der Budgeterstellung wurden für 2021 stei-
gende Gesamtauszahlungen mit sinkenden Ge-
samteinzahlungen prognostiziert. Die zukünftige 
Kostenentwicklung geht jedoch mit der Fallzahlen-
entwicklung einher. 

 
 
Tabelle 9.13 
Gesamtauszahlungen, Gesamteinzahlungen und Nettofinanzierungssaldo für Grundversorgung 

in 1.000 Euro RA 
2016 

RA 
2017 

RA 
2018¹ 

RA 
2019¹ 

RA 
2020¹,² 

VA 
2021 

VÄ 2020 
zu 2019 

in % 

Gesamtauszahlungen 53.628 40.692 30.755 17.712 13.350 16.088 - 24,6 

Gesamteinzahlungen 29.702 24.456 24.073 23.229 12.288 9.745 - 47,1 

Nettofinanzierungssaldo 23.926 16.236 6.682 -5.518 1.063 6.343  
1 Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik ist ein Vergleich mit den Rechnungsabschlüssen der Jahre 2016 

und 2017 nur bedingt möglich. 
2 Vorläufiger Rechnungsabschluss 
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9.3  Haushaltsreform 2018

Die Haushaltsreform im Land Salzburg trat mit 
1.1.2018 planmäßig in Kraft. Es handelte sich da-
bei um die größte Reform in der Salzburger Ver-
waltung seit 1945.  
 
Grundlage der Reform ist die Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung (VRV 2015) des 
Bundes. Sie gilt für alle Länder und Gemeinden. 
Die notwendige rechtliche Grundlage auf Landes-
ebene wurde mit dem Allgemeinen Landeshaus-
haltsgesetz 2018 (ALHG 2018) geschaffen.  
 
Die Ziele der Haushaltsreform und der damit ver-
bundenen Umstellungen waren mehr Transparenz, 
bessere Planbarkeit sowie Kontrolle. 
 
Die Voranschläge und die Rechnungsabschlüsse des 
Landes erfolgen seit 1.1.2018 mittels einer Ergeb-
nis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung. Vo-
raussetzung dafür ist eine auf dem betriebswirt-
schaftlichen Rechnungswesen („Doppik“) beru-
hende Finanzbuchhaltung. 
 
Davor war für die Länder und Gemeinden die soge-
nannte Kameralistik geltender Standard. Diese hat 
eine rund 400-jährige Tradition. Die Buchführung 
im Stil der Kameralistik bildet – vereinfacht gesagt 
- Zahlungsströme ab. Es handelt sich dabei um eine 
Finanzierungsrechnung, die die Erfüllung der Zah-
lungsverpflichtungen, die Sicherung der Liquidität 
sowie die Einhaltung des Voranschlags (Budgets) 
gewährleisten soll. 
 

In der Doppik wird der wirtschaftliche Erfolg in 
zweifacher Weise ermittelt: zum einen direkt in 
Form einer Gewinn- und Verlustrechnung (Ergeb-
nisrechnung) und zum anderen indirekt durch ei-
nen Vermögensvergleich in Form einer Bilanz (Ver-
mögensrechnung). Darunter ist der jährliche Ver-
gleich des Vermögensstands zu Beginn einer Ab-
rechnungsperiode (Eröffnungsbilanz) mit dem Ver-
mögenstand am Ende einer Abrechnungsperiode 
(Schlussbilanz) zu verstehen. Mit anderen Worten: 
Die bereits vorher praktizierte Finanzierungsrech-
nung wurde nun um eine Ergebnisrechnung und 
eine Vermögensrechnung ergänzt. Daher spricht 
man in diesem Zusammenhang auch von einem 
„Drei-Komponenten-Haushalt“ beziehungsweise 
einer „Drei-Komponenten-Rechnung“. 
 
Im Zuge der Haushaltsreform wird seit 1.1.2018 die 
Software SAP1  (Name ident mit dem entsprechen-
den Software-Hersteller) eingesetzt.  
 
Für die zahlungswirksame Abwicklung der sozialen 
Leistungen steht ein zentrales Programm „SIS“ - 
Soziales Informations-System - zur Verfügung. Im 
Oktober 2019 wurde SIS über direkte Schnittstellen 
an SAP angebunden, womit auch die letzte Etappe 
der Haushaltsreform erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte. 
 
Im vorliegenden Sozialbericht wird ab dem Rech-
nungsabschluss 2018 nicht mehr der kamerale Jah-
reserfolg ausgewiesen, sondern der Finanzierungs-
haushalt. 
 
 
 

 
 

                                         
1 SAP steht für Systeme, Anwendungen und Produkte 
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